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197. Sitzung 

Bonn, den 20. September 1972 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Präsident von Hassel: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

Mit Erschütterung und in tiefer Trauer gedenkt 
der Deutsche Bundestag der elf Sportler aus Israel, 
die dem barbarischen Anschlag arabischer Terro-
risten während der XX. Olympischen Spiele zum 
Opfer gefallen sind. Die XX. Olympiade, die die 
Idee des friedlichen Wettstreits der Jugend der 
Welt zu verwirklichen versprach, wurde das Ziel 
eines grausamen politischen Fanatismus, für den 
es in der gesamten zivilisierten Welt keinerlei Ver-
ständnis gibt. 

Der nackte Terror, der sich vor unseren Augen 
abspielte und dem wir letztlich in ohnmächtigem 
Entsetzen zusehen mußten, verpflichtet uns, alle 
Kraft für die Überwindung von Haß, Gewalt, Er-
pressung und Mord in der Politik einzusetzen. Der 
schmerzliche Tod der israelischen Sportler muß alle 
Völker und ihre Regierungen dazu aufrufen, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, politische Kon-
flikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. 

Ich habe die Anteilnahme des Deutschen Bundes-
tages in einem Telegramm an den Präsidenten 
der Knesseth und in einer Kranzniederlegung im 
Olympischen Dorf ausgedrückt. 

Unser aufrichtiges Beileid richten wir an die Fa-
milie des Münchener Polizeiobermeisters Anton 
Fliegerbauer, der in selbstlosem Einsatz den Ver-
such, die gefangenen Sportler aus den Händen der 
Verbrecher zu befreien, ebenfalls mit seinem Leben 
bezahlen mußte. 

Herzliche Genesungswünsche gelten dem bei der 
gescheiterten Rettungsaktion schwerverletzten Hub-
schrauberpiloten, dem Hauptmann beim Bundes-
grenzschutz Gunnar Ebel. 

Sie haben sich zu Ehren der Opfer erhoben. Ich 
danke Ihnen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich zunächst 
einmal herzliche Glückwünsche zu den Geburts-
tagen aussprechen, die unsere Kollegen in der 

Zwischenzeit, seit dem Beginn der Sommerpause 
bis heute, gefeiert haben. 

Am 28. Juni wurden der Abgeordnete Dr. Ditt-
rich 60 Jahre alt, 

(Beifall) 

am 2. Juli der Abgeordnete Dr. Dr. h. c. Birrenbach 
65 Jahre, 

(Beifall) 

am 7. Juli der Abgeordnete Borm 77 Jahre, 

(Beifall) 

am 8. Juli der Abgeordnete Dr. Müthling 71 Jahre, 

(Beifall) 

am 16. Juli der Abgeordnete Maucher 60 Jahre, 

(Beifall) 

am 23. Juli Frau Bundesminister Strobel 65 Jahre, 

(Beifall) 

am 1. August der Abgeordnete Dr. Schmidt (Wup-
pertal) 70 Jahre, 

(Beifall) 

am 14. August der Abgeordnete Peters (Poppen-
büll) 60 Jahre, 

(Beifall) 

am 23. August der Abgeordnete Dr. Dr. h. c. Bechert 
(Gau-Algesheim) 71 Jahre, 

(Beifall) 

am 25. August der Abgeordnete Ott 60 Jahre, 

(Beifall) 

am 1. September der Abgeordnete Dr. Burgbacher 
72 Jahre 

(Beifall) 

und am 14. September der Abgeordnete Freiherr 
von Fircks 60 Jahre. 

(Beifall.) 

Ich habe bekanntzugeben, daß als Nachfolger für 
den Abgeordneten Adorno, der am 21. August 1972 
auf seine Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag 
verzichtet hat, mit Wirkung vom 29. August 1972 
der Abgeordnete Sauter in den Bundestag einge-
treten ist. 
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Präsident von Hassel 
Als Nachfolger für die Abgeordnete Frau Grie-

singer, die am 6. September 1972 auf ihre Mitglied-
schaft im Deutschen Bundestag verzichtet hat, ist 
mit Wirkung vom 7. September 1972 der Abgeord-
nete Stehle in den Bundestag eingetreten. 

Als Nachfolger für den Abgeordneten Schröder 
(Sellstedt), der am 12. September 1972 auf seine 
Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag verzichtet 
hat, ist mit Wirkung vom 14. September 1972 der 
Abgeordnete Hartnack in den Bundestag einge-
treten. 

Als Nachfolger für den Abgeordneten Dasch, der 
am 15. September 1972 auf seine Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag verzichtet hat, ist mit Wirkung 
vom 18. September 1972 der Abgeordnete Prochazka 
in den Bundestag eingetreten. 

Als Nachfolger für den Abgeordneten Ehnes, der 
gestern, am 19. September 1972, auf seine Mitglied-
schaft im Deutschen Bundestag verzichtet hat, ist 
mit Wirkung vom 19. September 1972 der Abge-
ordnete Menth (Rittershausen) in den Bundestag 
eingetreten. 

Ich begrüße die neuen Kollegen sehr herzlich. 

(Beifall.) 

Die Fraktion der CDU/CSU hat mir am 19. Sep-
tember mitgeteilt, daß der Abgeordnete Dr. Müller 
(München) seit dem 19. September 1972 ihrer Frak-
tion angehört. 

Der Herr Bundespräsident hat unter dem 7. Juli 
1972 folgendes Schreiben übersandt: 

Hierdurch teile ich mit, daß ich heute auf Vor-
schlag des Bundeskanzlers 

Herrn Bundesminister 

Professor Dr. Karl Schiller 

entlassen und 

die Herren 

Bundesminister der Verteidigung 

Helmut Schmidt 

zum Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen 

Bundesminister für Verkehr 
und für das Post- und Fernmeldewesen 

Georg Leber 

zum Bundesminister der Verteidigung 

und 

Bundesminister 

Dr. Lauritz Lauritzen 

unter Beibehaltung seines Amtes als 

Bundesminister für Städtebau und Wohnungs-
wesen 

zum Bundesminister für Verkehr und für das 
Post- und Fernmeldewesen 

ernannt habe. 

Ich teile ferner mit: Der Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat am 28. Juni 1972 ge-
mäß § 37 Abs. 4 der Bundeshaushaltsordnung die 
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen 
Haushaltsausgaben im 4. Vierteljahr des Haushalts-
jahres 1971 übersandt, die als Drucksache VI/3628 
verteilt ist. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung wer-
den diese Zusammenstellungen dem Haushaltsaus-
schuß überwiesen. Ist das Haus damit einverstan-
den? — Ich höre keinen Widerspruch; dann ist so 
beschlossen. 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft und 
Finanzen hat ferner am 27. Juli 1972 gemäß 
§ 37 Abs. 4 der Bundeshaushaltsordnung eine Vor-
lage betr. Humanitäre Hilfe für Bangla Desh, hier: 
Einwilligung in eine üpl. Ausgabe bei Kap. 05 02 
Tit. 686, 12 bis zu 15 Millionen DM, übersandt, 
die als Drucksache VI/3687 verteilt ist. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung wer-
den derartige Vorlagen dem Haushaltsausschuß 
überwiesen. Ist das Haus damit einverstanden? — 
Ich höre keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Schließlich liegt Ihnen noch eine Liste von Vor-
lagen vor, die keiner Beschlußfassung bedürfen und 
die nach § 76 Abs. 2 der Geschäftsordnung den zu-
ständigen Ausschüssen überwiesen werden sollen: 

Betr.: Bericht über die Tagung der Beratenden Versamm-
lung des Europarates vom 15. bis 19. Mai 1972 in 
Straßburg 

— Drucksache VI/3475 — 

zuständig: Auswärtiger Ausschuß 

Betr.: Jährlicher Bericht über den Fortgang des Bundes-
fernstraßenbaues 

Bezug: § 7 des Gesetzes über den Ausbau der Bundesfern-
straßen in den Jahren 1971 bis 1985 vom 30. Juni 
1971 

— Drucksache VI/3512 — 

zuständig: Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen 

Betr.: Bericht des Bundeskartellamtes über seine Tätigkeit 
im Jahre 1971 sowie über die Lage und Entwicklung 
auf seinem Aufgabengebiet 

Bezug: § 50 Abs. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen 

— Drucksache VI/3570 — 
zuständig: Ausschuß für Wirtschaft 

Betr.: Bericht über die Tagung der Versammlung der West-
europäischen Union vom 5. bis 8. Juni 1972 in Paris 

— Drucksache VI/3600 — 
zuständig: Auswärtiger Ausschuß (federführend) 

Verteidigungsausschuß 

Betr.: Bericht der Bundesregierung zu den Entschließungen 
des Deutschen Bundestages zum Verkehrsbericht 1970 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 28. April 
und 18. Juni 1971 zu den Kapiteln I bis X des Dritten 
Abschnitts des Verkehrsberichts 1970 

— Drucksache VI/3620 — 

zuständig: Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen 

Betr.: NATO-Truppenstatut und Zusatzvereinbarungen; 
hier:  Abkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland, Kanada und dem Vereinigten 
Königreich von Großbritannien und Nord-
irland über die Durchführung von Manö-
vern und anderen Übungen im Raum 
Soltau-Lüneburg (Soltau-Lüneburg-Abkom-
men) vom 3. August 1959 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 16. Dezem-
ber 1970 

— Drucksache VI/3643 — 
zuständig: Innenausschuß (federführend) 

Auswärtiger Ausschuß 
Verteidigungsausschuß 
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Präsident von Hassel 
Betr.: Berufliche Rehabilitation; 

hier:  Zweiter Bericht der Bundesregierung über 
die Gestaltung der Zusammenarbeit der 
verschiedenen Rehabilitationsträger im Be-
reich der Arbeits- und Berufsförderung Be-
hinderter (berufliche Rehabilitation) 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 3. Fe-
bruar 1971 

— Drucksache VI/3654 — 
zuständig: Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (feder-

führend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Betr.: Vertragswerk über die Gesamtfinanzierung der 
Olympischen Spiele 1972 

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 2. März 
1972 

— Drucksache VI/3665 — 
zuständig: Sonderausschuß für Sport und Olympische Spiele 

(federführend) 
Haushaltsausschuß 

Betr.: Gutachten zur Frage eines Besoldungsrückstandes 
Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 3. März 

1971 
— Drucksache VI/3504 

zuständig: Innenausschuß (federführend) 
Haushaltsausschuß 

Betr.: Bericht über den Bezug von Zeitungen und Zeit-
schriften aus der DDR für das Jahr 1971 (Zeitungs-
bezugsbericht 1971) 

— Drucksache VI/3748 — 
zuständig: Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen (feder-

führend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

Betr.: Umweltradioaktivität 
Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 22. Mai 

1972 
— Drucksache VI/3688 — 

zuständig: Innenausschuß (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Bericht der Bundesregierung über die Maßnahmen zur Ver-
besserung der Situation der Frau 
— Drucksache VI/3689 — 

zuständig: Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit (feder-
führend) 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 

Bericht der Bundesregierung über Maßnahmen auf dem Ge-
biet der Unfallverhütung im Straßenverkehr für das Jahr 
1971 (Unfallverhütungsbericht — Straßenverkehr 1971) 
— Drucksache VI/3718 — 

zuständig: Ausschuß für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen (federführend) 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 

Erhebt sich gegen die beabsichtigten Überweisungen 
der genannten Vorlagen Widerspruch? — Das ist 
nicht der Fall; dann ist so beschlossen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 7. Juli 1972 den nach-
stehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß Arti-
kel 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Gesetz zu dem Niederlassungsvertrag vom 23. April 1970 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Spani-
schen Staat 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 6. Oktober 1971 zur 
Errichtung des Internationalen Instituts für Führungsaufgaben 
in der Technik 

Gesetz zu dem Abkommen vom 11. August 1971 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf 
dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Ver-
mögen 

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 15. März 1960 zur 
Vereinheitlichung einzelner Regeln über den Zusammenstoß 
von Binnenschiffen sowie zur Änderung des Binnenschiff-
fahrtsgesetzes und des Flößereigesetzes 

Gesetz zu dem Protokoll vom 7. Dezember 1953 zur Ände-
rung des Übereinkommens vom 25. September 1926 über die 
Sklaverei 

Gesetz zu dem Protokoll vom 4. Mai 1949 zur Änderung des 
Internationalen Übereinkommens zur Gewährung wirksamen 
Schutzes gegen den Mädchenhandel und zur Änderung des 
Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung des Mäd

-

chenhandels und zu dem Protokoll vom 12. November 1947 
zur Änderung der Übereinkunft zur Unterdrückung des 
Frauen- und Kinderhandels und des Ubereinkommens zur 
Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen 

Gesetz zu dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die 
Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
durch den Gerichtshof 

Gesetz zur Ausführung des Übereinkommens vom 27. Sep-
tember 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handels-
sachen 

Gesetz zu dem Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Aus-
legung des Übereinkommens vom 29. Februar 1968 über die 
gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und juristi-
schen Personen durch den Gerichtshof 

Gesetz zum Übereinkommen vom 29. April 1958 über die 
Hohe See 

Gesetz zu den drei Verträgen von 1971 mit dem Königreich 
Dänemark, dem Königreich der Niederlande und dem Ver-
einigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die 
Abgrenzung des Festlandsockels unter der Nordsee 

Gesetz zu dem Vertrag und dem Beschluß vom 22. Januar 
1972 über den Beitritt des Königreichs Dänemark, Irlands, des 
Königreichs Norwegen und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland zur Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft, zur Europäischen Atomgemeinschaft und zur 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisatio-
nen (MOG) 

Gesetz zur Änderung des Viehseuchengesetzes 

Gesetz zur Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts 
Tierschutzgesetz 

Gesetz zur Ä nderung wehrrechtlicher, ersatzdienstrechtlicher 
und anderer Vorschriften 

Gesetz zur Ä nderung des Weingesetzes 

Gesetz über den Verkehr mit DDT (DDT-Gesetz) 

Gesetz über die Veranlagung von Brennereien zum Brenn-
recht im Betriebsjahr 1972/73 

Gesetz zur Wahrung der steuerlichen Gleichmäßigkeit bei 
Auslandsbeziehungen und zur Verbesserung der steuerlichen 
Wettbewerbslage bei Auslandsinvestitionen 

Zweites Gesetz zur Ä nderung des Steuerberatungsgesetzes 

Gesetz zur Änderung des Spar-Prämiengesetzes 

Drittes Gesetz zur Ä nderung des Textilkennzeichnungsge-
setzes 

Zweites Gesetz zur Ä nderung des Bundesbeamtengesetzes 

Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Gesetz über die Krankenversicherung 
der Landwirte — KVLG) 

Sechstes Gesetz zur Ä nderung und Ergänzung des Gesetzes 
über eine Altershilfe für Landwirte 

Viertes Gesetz über die Anpassung der Leistungen des Bun-
desversorgungsgesetzes (Viertes Anpassungsgesetz — KOV 
— 4. AnpG-KOV —) 

Fünfundzwanzigtes Gesetz zur Ä nderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes (25. ÄndG LAG) 

Sechsundzwanzigstes Gesetz zur Ä nderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes (26. ÄndG LAG) 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Entlastung des Bun-
desgerichtshofes in Zivilsachen 

Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zusammenarbeit 
des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfas-
sungsschutzes (VerfSchutzÄndG) 

Einunddreißigstes Gesetz zur Ä nderung des Grundgesetzes 
Waffengesetz (WaffG) 

Gesetz über den Bundesgrenzschutz (Bundesgrenzschutzgesetz 
— BGSG) 

Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüber-
lassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz — AUG) 

Zum Gesetz über den Bundesgrenzschutz und zum Gesetz zur 
Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung hat der 
Bundesrat ferner eine Stellungnahme beschlossen bzw. eine Ent-
schließung gefaßt, die als Anlagen 2 und 3 diesem Protokoll 
beigefügt sind. 

Der Bundesrat hat in der gleichen Sitzung beschlossen, hinsicht-
lich der folgenden Gesetze zu verlangen, daß der Vermittlungs-
ausschuß einberufen wird: 

Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
Gesetz zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, der 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und anderer Vor-
schriften 
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Drittes Gesetz zur Ä nderung des Gesetzes über den zivilen 
Ersatzdienst 

Gesetz über Bausparkassen 

Seine Schreiben sind als Drucksachen VI/3647, VI/3648, VI/3649, 
VI/3650 verteilt. 

Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses hat am 18. Sep-
tember 1972 mitgeteilt, daß der Vermittlungsausschuß das vom 
Deutschen Bundestag in seiner 195. Sitzung am 22. Juni 1972 
beschlossene 

Gesetz zur Ä nderung der Bundesrechtsanwaltsordnung, der 
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte und anderer Vor-
schriften 

bestätigt hat. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3792 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen hat mit Schreiben vom 22. Juni 1972 die Kleine An-
frage der Abgeordneten Vehar, Lemmrich, Dr. Evers, Dr. Jennin-
ger, Dr. Riedl (München), Breidbach, Mursch (Soltau-Harburg) 
und Genossen betr. Auto-Sicherheitsgurte - Drucksache VI/3479 

— beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3608 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen hat mit 
Schreiben vom 23. Juni 1972 die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Dr. Müller-Hermann, Lemmrich, Vehar, Dr. Evers, Dr. 
Jenninger, Dr. Riedl (München), Mursch (Soltau-Harburg), Weber 
(Heidelberg), Wendelborn und Genossen betr. Gesamtkonzept 
der Bundesregierung zur Verbesserung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs - Drucksache VI/3477 — beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache VI/3618 verteilt. 

Der Bundesminister der Verteidigung hat mit Schreiben vom 
29. Juni 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wörner, 
Dr. Klepsch, Rommerskirchen, Dr. Zimmermann, Ernesti, Dr. 
Abelein, Biehle, Dr. Marx (Kaiserslautern) und Genossen und 
der Fraktion der CDU/CSU betr. Neuordnung der Bildung und 
Ausbildung in der Bundeswehr - Drucksache VI/3490 — beant-
wortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3627 verteilt. 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 29. Juni 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Strauß und Genossen 
betr. Sprengstoffanschläge — Drucksache VI/3520 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3629 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 
Verteidigung hat mit Schreiben vom 4. Juli 1972 die Kleine An-
frage der Abgeordneten Lampersbach, Gewandt, Dr. Dollinger, 
Weigl und Genossen betr. Neuorganisation der Bundeswehr-
kantinen - Drucksache VI/3599 — beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/3635 verteilt. 

Der Bundesminister der Justiz hat mit Schreiben vom 5. Juli 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Damm, Vogel, von 
Thadden, Dr. Lenz (Bergstraße), Haase (Kassel), Wohlrabe, Frau 
Tübler und Genossen betr. Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens 
gegen Monika Berberich, die am 8. Oktober 1970 zusammen mit 
Horst Mahler u. a. in Berlin-Charlottenburg verhaftet wurde 

— Drucksache VI/3602 - beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache VI/3636 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen hat mit Schreiben vom 10. Juli 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Seefeld, Dr. Apel, 
Wende, Ollesch und Genossen und der Fraktionen der SPD, FDP 
betr. Wildsperrzäune an Bundesfernstraßen - Drucksache VI/3619 

— beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3655 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Finanzen hat mit Schreiben vom 14. Juli 1972 die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Weigl, Dr. Fuchs, Niegel, Spilker und Ge-
nossen betr. Probleme der Zonenrandförderung - Drucksache 
VI/3280 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3658 
verteilt. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat mit 
Schreiben vom 14. Juli 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Lenzer, Dr. Hubrig, Dr. Probst und der Fraktion der CDU/CSU 
betr. Zukunftsaspekte der Kernenergie - Drucksache VI/3625 — 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3661 verteilt. 

Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft hat mit 
Schreiben vom 17. Juli 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Springorum, Müller (Aachen-Land), Dr. Hubrig, Werner, Lenzer 
und Genossen betr. Antwort der Bundesregierung auf die münd-
liche Frage des Abgeordneten Rudolf Werner vom 28. April 1972 
betr. Nichtbeteiligung an gemeinsamen europäischen Forschungs-
maßnahmen - Drucksache VI/3632 - beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/3662 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Finanzen hat  mit  Schreiben vom 17. Juli 1972 die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Springorum, Dr. Burgbacher, Russe und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. Energieversorgung - Drucksache 
VI/3607 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3663 
verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium des Innern hat mit 
Schreiben vom 14. Juli 1972 die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Schoettle, Dichgans, Kirst und Genossen betr. Umweltschutz 
und Energieversorgung - Drucksache VI/3589 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3666 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen hat mit Schrei-
ben vom 19. Juli 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Warnke, Dr. Schneider (Nürnberg), Roser, Dr. Jobst, Niegel, 
Röhner, Spilker und Genossen betr. Verkehrsbedienung des Flug-
hafens Nürnberg - Drucksache VI/3605 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/3669 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen hat mit Schreiben 
vom 17. Juli 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Vogel, 
Dr. Müller-Hermann, Wagner (Günzburg), Dr. Schneider (Nürn-
berg) und der Fraktion der CDU/CSU betr. Bummelstreik der 
Fluglotsen - Drucksache VI/3633 - beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/3671 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit hat mit Schreiben vom 24. Juli 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Schoettle, Dichgans, 
Kirst und Genossen betr. Bleigehalt in der Deckglasur von 
Keramikgeschirr - Drucksache VI/3433 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/3674 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen hat mit Schreiben vom 25. Juli 1972 
die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU betr. Enteignungs-
welle in der DDR gegenüber gewerblichem Privateigentum 
- Drucksache VI/3642 - beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache V1/3676 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit hat mit Schreiben vom 4. August 
1972 die Kleine Anfrage des Abgeordneten Rollmann und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. Förderung des Familienurlaubs 
- Drucksache VI/3641 - beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache V1/3702 (neu) verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat mit Schreiben vom 
3. August 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Müller-
Hermann, Krammig, Glüsing (Dithmarschen) und Genossen betr. 
Hochseefischerei - Drucksache VI/3673 - beantwortet. Sein 
Schreiben als Drucksache VI/3703 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen hat mit Schreiben vom 8. August 1972 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Müller-Hermann, Rawe, Lemmrich 
und Genossen betr. Flugsicherheit - Drucksache V1/3672 - be-
antwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3710 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Auswärtigen hat mit Schreiben vom 11. Juli 1972 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Hauser (Bad Godesberg), Vogel, Dr. 
Frerichs, Dr. Lenz (Bergstraße), Dr. Kliesing (Honnef), Rösing und 
der Fraktion der CDU/CSU betr. Entschädigung für Deutsche, die 
auf Grund der zivilrechtlichen Immunität von Diplomaten im 
Geschäftsverkehr mit diesen Schaden erleiden - Drucksache 
VI/3606 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3653 
verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vom 14. August 1972 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Strauß, Leicht, Dr. Alt-
hammer und Genossen betr. Haushaltsführung des Bundes Im 
ersten Halbjahr 1972 - Drucksache VI/3677 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/3719 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vom 14. August 1972 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Strauß, Leicht, Dr. Alt-
hammer und Genossen betr. Haushaltsplan 1972 — Drucksache 
VI/3695 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3728 
verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz hat mit 
Schreiben vom 23. August 1972 die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Breidbach, Dr. Mikat, Reddemann, Dr. Schulze-Vorberg, 
Baron von Wrangel und der Fraktion der CDU/CSU betr. Ver-
dacht auf Eingriffe in die Pressefreiheit - Drucksache VI/3727 — 
beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3734 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
mit Schreiben vom 15. August 1972 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Dr. Czaja, Dr. Martin, Prinz zu Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein, Pfeifer, Dr. Gölter, Frau Dr. Walz und der Fraktion 
der CDU/CSU betr. Zahl der Studienanfänger und der Appro-
bationen in der Medizin - Drucksache VI/3611 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3735 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit Schreiben vom 
29. August 1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Strauß, 
Dr. Müller-Hermann, Leicht, Lemmrich und Genossen betr. 
Deutsche Bundesbahn (DB) - Drucksache VI/3720 - beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3744 verteilt. 

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
hat mit Schreiben vom 1. September 1972 die Kleine Anfrage der 
Abgeordneten Struve, Blumenfeld, Dr. Müller-Hermann, Dr. Ritz, 
Bewerunge, Solke, Richarts, Dr. Reinhard, Susset, Dr. Früh, 
Schmitt (Lockweiler), Kiechle und Genossen betr. Getreidepreise 
- Drucksache VI/3729 - beantwortet. Sein Schreiben ist als 
Drucksache VI/3755 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vorn 7. September 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Junghans, Lenders, 
Büchler (Ebersbach), Höhmann (Hessisch Lichtenau), Zander, 
Wurbs, Graaff, Opitz, Geldner, Schmidt (Kempten), Spitzmüller 
und Genossen und der Fraktionen der SPD, FDP betr. regionale 
Strukturpolitik - Drucksache VI/3616 - beantwortet. Sein Schrei-
ben ist als Drucksache VI/3758 verteilt. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen hat mit 
Schreiben vom 8. September 1972 die Kleine Anfrage der Abge-
ordneten Strauß, Dr. Müller-Hermann, Höcherl, Dr. Sprung und 
Genossen betr. Internationale Währungssituation - Drucksache 
VI/3726 - beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3762 
verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vom 31. August 1972 
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die Kleine Anfrage der Abgeordneten Strauß, Höcherl, Krammig 
und Genossen betr. Steuerreform — Drucksache VI/3701 — be-
antwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/3750 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vom 7. September 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Pieroth, Katzer, Dr. 
Burgbacher, Dr. von Bismarck, Dr. Pinger, Vogt und der Fraktion 
der CDU/CSU betr. Vermögensbildung und Sparförderung — 
Drucksache VI/3737 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Druck-
sache VI/3756 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat mit Schreiben vom 7. September 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Dollinger, Dr. 
Müller-Hermann, Dr. von Bismarck, Dr. Unland, Lampersbach 
und Genossen betr. Industrielles Bundesvermögen — hier: VEBA 
— Drucksache V1/3732 (neu) — beantwortet. Sein Schreiben ist 
als Drucksache VI/3757 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen hat mit Schreiben vom 13. September 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Starke (Franken), 
Hösl, Dr. Sprung, Rock, Dr. Fuchs, Baron von Wrangel, Röhner, 
Dr. Jobst, Dr. Reinhard, Niegel, Dr. Warnke und Genossen betr. 
Auswirkungen der Ostverträge auf das Zonenrandgebiet — 
Drucksache V1/3749 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Druck-
sache VI/3784 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung hat mit Schreiben vom 12. September 
1972 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Weigl, Röhner, Dr. 
Jobst, Dr. Fuchs, Niegel und Genossen betr. Ärztemangel in den 
Zonenrandgebieten — Drucksache VI/3431 — beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/3787 verteilt. 

Die Mündlichen Anfragen für den Monat Juli werden zusam-
men mit den dazu erteilten schriftlichen Antworten als Druck-
sachen VI/3722 und zu VI/3722 verteilt. 

Der Haushaltsausschuß hat in seiner 90. Sitzung am 22. Juni 
1972 folgende Vorlagen betr. Unterrichtung über Zustimmung des 
Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen zu überplanmäßigen 
bzw. außerplanmäßigen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1971 
nach § 37 Abs. 4 BHO zur Kenntnis genommen: 

Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben 
bei Kap. 60 04 Tit. apl, 688 01 Hj. 1971; 
— Pauschalzahlung von 250 Millionen DM an die DDR-Post - 
— Drucksache VI/2831 — 

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
bei Kap. 27 02 Tit. 882 01 (Schul- und Kindergartenbau im 
Zonenrandgebiet) 
— Drucksache VI/2835 — 

Einwilligung zu weiteren außerplanmäßigen Ausgaben von 
insgesamt 22 Millionen DM im Haushaltsjahr 1971 bei Ka-
pitel 10 02 

Tit. apl. 683 02 — Zuschüsse zur Durchführung von Maß-
nahmen für den Produktionsbereich Obst und Gemüse auf 
Grund der Freigabe des Wechselkurses der Deutschen Mark 
ab 10. Mai 1971 in Höhe von 13 Millionen DM 

Tit. apl. 862 02 — Darlehen zur Bildung von Stabilisierungs-
fonds für Eier und Geflügel auf Grund der Freigabe des 
Wechselkurses der Deutschen Mark ab 10. Mai 1971 in Höhe 
von 9 Millionen DM 
— Drucksache VI/2841 — 

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Haushalts-
ausgabe bei Kap. 12 03 Tit. 521 02 — Unterhaltung der Bun-
deswasserstraßen und Betrieb ihrer Anlagen Im Binnen-
bereich, und zwar: Stoff-, Sach- und sonstige Kosten 
— Drucksache VI/2842 — 

Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Ausgaben 
bei Kap. 60 04 Tit. apl. 686 06 — Beitrag zur multilateralen 
NATO-Leistung für Malta 
— Drucksache VI/2843 

Überplanmäßige Haushaltsausgabe im Haushaltsjahr 1971 bei 
Kap. 09 02 Tit. 683 26 — Kokskohlenbeihilfe 
— Drucksache VI/2859 — 

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
bei Kap. 23 02 Tit. 686 01 (Förderung von Entwicklungslän-
dern durch bilaterale Technische Hilfe) 
— Drucksache VI/2860 — 

Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben 
bei Kap. 25 02 Tit. 882 02 Hj. 1971 für Wohnungsbauprämien 
— Drucksache VI/2866 — 

Grundsätzliche Einwilligung zu einer weiteren außerplan-
mäßigen Ausgabe von 10 Millionen DM bei Kap. 10 03 Tit. 
apl. 683 98 (Erstattungen bei der Ausfuhr von pflanzlichen 
und tierischen Erzeugnissen infolge Freigabe des Wechsel-
kurses der Deutschen Mark ab 10. Mai 1971) — Hj. 1971 
— Drucksache VI/2867 

Überplanmäßige Ausgaben im Bereich der Kernforschung 
wegen Ausfalls von Euratom-Zuschüssen 
— Drucksache VI/2887 — 

Bundeshaushalt 1971, Kap. 12 02 Tit. 697 03 — Abwrack-
hilfen für Küstenmotorschiffe bis zu 300 BRT 
hier: Einwilligung zur Leistung einer überplanmäßigen Aus-

gabe 
— Drucksache VI/2910 — 

Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Ausgabe 
bei Kap. 23 02 Tit. 686 30 (Beitrag der Bundesrepublik 
Deutschland zum Europäischen Entwicklungsfonds der EWG) 
— Drucksache VI/2942 — 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen hat am 7. Juli 
1972 gemäß § 1 Abs. 3 der Reichsschuldenordnung die Anleihe-
denkschrift 1971 übersandt. Sie liegt im Archiv zur Einsichtnahme 
aus. 

Der Bundeskanzler hat am 2. August 1972 gemäß § 30 Abs. 4 
des Bundesbahngesetzes vom 13. Dezember 1951 den Wirtschafts-
plan der Deutschen Bundesbahn mit zehn Anlagen sowie den 
Nachtrag zu diesem Wirtschaftsplan mit der Bitte um Kenntnis-
nahme übersandt. Wirtschaftsplan und Nachtrag liegen im Archiv 
zur Einsichtnahme aus. 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat am 
8. August 1972 gemäß § 19 Abs. 6 des Postverwaltungsgesetzes 
den Geschäftsbericht der Deutschen Bundespost über das Rech-
nungsjahr 1971 übersandt. Der Bericht ist als Drucksache VI/3712 
verteilt. 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat am 
24. August 1972 unter Bezugnahme auf § 17 Abs. 5 des Post-
verwaltungsgesetzes den Nachtrag zum Voranschlag der Deut-
schen Bundespost für das Rechnungsjahr 1972 übersandt, der im 
Archiv zur Einsichtnahme ausliegt. 

Der Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten hat mit Schreiben vom 18. 8., 21. 8. und 29. 8. 1972 
mitgeteilt, daß der Ausschuß gegen die nachstehenden, bereits 
verkündeten Vorlagen keine Bedenken erhoben habe: 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung des Schwellen-
preises für Getreide für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 
— Drucksache VI/3444 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festlegung der wesent-
lichsten Handelsplätze für Getreide, der für sie geltenden 
abgeleiteten Interventionspreise sowie der einzigen Inter-
ventionspreise für Mais und für Hartweizen für das Wirt-
schaftsjahr 1972/1973 
— Drucksache VI/3446 — 

Verordnung des Rates (EWG) über die anzuwendenden Ab-
schöpfungen bei der Einfuhr ausgewachsener Rinder und 
Fleisch von solchen mit Herkunft aus Jugoslawien 
— Drucksache VI/3455 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung des Schwellen-
preises für geschälten Reis und Bruchreis sowie des in den 
Schwellenpreis für vollständig geschliffenen Reis einzube-
ziehenden Schutzbetrags für das Wirtschaftsjahr 1972/73 
— Drucksache VI/3458 — 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung der monat-
lichen Zuschläge zu den Preisen für Rohreis und geschälten 
Reis für das Wirtschaftsjahr 1972/73 
— Drucksache VI/3460 — 

Verordnung (EWG) des Rates über die allgemeinen Regeln 
im Falle einer erheblichen Preiserhöhung für Rindfleisch 
— Drucksache VI/3461 — 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 729/70 über die Finanzierung der gemeinsamen Agrar-
politik 
— Drucksache VI/3467  — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung der monat-
lichen Zuschläge zum Richtpreis und zum Interventionspreis 
für Ö lsaaten im Wirtschaftsjahr 1972/1973 
— Drucksache VI/3517 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Abänderung der Ver-
ordnung Nr. 114/67/EWG hinsichtlich des Wirtschaftsjahres 
für Sonnenblumenkerne 
— Drucksache VI/3518 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festlegung der Grund-
regeln für die Gewährung einer Beihilfe für Baumwollsaat 
— Drucksache VI/3519 — 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung einer Über-
gangsvergütung für die am Ende des Wirtschaftsjahres 
1971/1972 vorhandenen Bestände an Weichweizen, zur Brot-
herstellung geeignetem Roggen und Mais 
— Drucksache VI/3253 — 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1619/68 über Vermarktungsnormen für Eier 
— Drucksache VI/3274 — 

Richtlinie des Rates über ergänzende Vorschriften betreffend 
die von den Mitgliedstaaten durchzuführenden Erhebungen 
über die Schweineerzeugung 
— Drucksache VI/3276 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Beschränkung der Ausfuhr 
von Magermilchpulver 
— Drucksache VI/3285 — 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1599/71 in bezug auf die Anwendung der zusätz-
lichen Bedingungen, denen eingeführter, zum unmittelbaren 
menschlichen Verbrauch bestimmter Wein entsprechen muß 
— Druc ksache VI/3291 
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Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie vom 20. Juli 
1970 über die Einführung gemeinschaftlicher Probenahmever-
fahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung 
von Futtermitteln 
— Drucksache VI/3318 — 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 656/71 des Rates vom 30. März 1971 über die 
Regelung für Mais mit Ursprung in der Vereinigten Republik 
Tansania, der Republik Uganda und der Republik Kenia 
— Drucksache VI/3321 

Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinien vom 
14 Juni 1966 über den Verkehr mit Betarübensaatgut, über 
den Verkehr mit Futterpflanzensaatgut, über den Verkehr 
mit Getreidesaatgut, über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln, 
der Richtlinie vom 30. Juni 1969 über den Verkehr mit Saat-
gut von til- und Faserpflanzen und der 

Richtlinien vom 29. September 1970 über den Verkehr mit 
Gemüsesaatgut und über einen gemeinsamen Sortenkatalog 
für landwirtschaftliche Pflanzenarten 
— Drucksache VI/3389 — 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der deutschen 
Fassung des Anhangs zu Verordnung Nr. 136/66/EWG 
— Drucksache VI/3403 — 

Verordnung (EWG) Nr. ...171 des Rates zur Festsetzung 
der Getreidepreise für das Wirtschaftsjahr 1972/73 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
des Richtpreises für geschälten Reis für das Wirtschaftsjahr 
1972/73 
Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Interventionspreise für Rohreis für das Wirtschaftsjahr 
1972/73 
Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Standardqualität für Weißzucker 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung der Preise im 
Sektor Zucker, der Standardqualität für Zuckerrüben sowie 
des Berechnungskoeffizienten für die Höchstquote für das 
Zuckerwirtschaftsjahr 1972/73 

Verordnung (EWG) zur Festsetzung der abgeleiteten Inter-
ventionspreise, der Interventionspreise für Rübenrohzucker, 
der Zuckerrübenmindestpreise, der Schwellenpreise, der Ga-
rantiemenge und des Höchstbetrags der Produktionsabgabe 
für das Zuckerwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Richtpreise und des Interventionspreises für Olivenöl 
für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Richtpreise und der Interventionsgrundpreise für Öl-
saaten für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Hauptinterventionsorte für Ölsaaten und der dort gelten-
den abgeleiteten Interventionspreise für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 
Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Beihilfe für Flachs und Hanf für das Wirtschaftsjahr 
1972/73 
Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
des Richtpreises für Milch sowie der Interventionspreise für 
Butter, Magermilchpulver, Grana Padano und Parmigiano 
Reggiano für das Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
der Schwellenpreise für bestimmte Milcherzeugnisse für das 
Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
der im Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 gültigen Beihilfen für 
Magermilch und Magermilchpulver, die für Futterzwecke 
verwendet werden 
Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Orientierungspreise für Kälber und ausgewachsene 
Rinder für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
des Grundpreises und der Standardqualität für geschlachtete 
Schweine für die Zeit vom 1. November 1971 bis zum 
31. Oktober 1972 
Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
der Orientierungspreise auf dem Weinsektor für den Zeit-
raum vom 16. Dezember 1971 bis zum 15. Dezember 1972 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
der Zielpreise und Interventionspreise sowie der Bezugs-
qualitäten für Tabakblätter der Ernte 1972 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates zur Festsetzung 
des Orientierungspreises für die in Anhang I Abschnitte A 
und C der Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 aufgeführten 
Fischereierzeugnisse für die Zeit vom 1. Januar bis 31. De-
zember 1972 
Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
des Orientierungspreises für die In Anhang II der Verord-
nung (EWG) Nr. 2142/70 aufgeführten Fischereierzeugnisse 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1972 

Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
des gemeinschaftlichen Produktionspreises für Thunfische, die 
für die Konservenindustrie bestimmt sind, für die Zeit vom 
1. Januar bis 31. Dezember 1972 

Verordnung (EWG) Nr. 	 des Rates zur Festsetzung 
der Interventionspreise für frische oder gekühlte Sardinen 
und Sardellen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
1972 

Richtlinie des Rates vom . . . über die Gewährung einer 
Einkommensbeihilfe an bestimmte Gruppen landwirtschaft-
licher Betriebsinhaber 
— Drucksache VI/2357 — 

Verordnung (EWG) Nr. .../71 des Rates vom . . . zur Ände-
rung der Verordnung Nr. 120/67/EWG über die gemeinsame 
Marktorganisation für Getreide 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Festsetzung der Getreidepreise für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Änderung der Verordnung Nr. 120/67/EWG über die gemein-
same Marktorganisation für Getreide hinsichtlich der Einfuhr-
regelung von Futtergetreide in Italien 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
des Richtpreises für geschälten Reis für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Interventionspreise für Rohreis für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Standardqualität für Weißzucker 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Preise im Sektor Zucker, der Standardqualität für Zucker-
rüben sowie des Berechnungskoeffizienten für die Höchst-
quote für das Zuckerwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der abgeleiteten Interventionspreise, der Interventionspreise 
für Rübenrohzucker, der Zuckerrübenmindestpreise, der 
Schwellenpreise, der Garantiemenge und des Höchstbetrags 
der Produktionsabgabe für das Zuckerwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom 	. zur 
Festsetzung des Erzeugerrichtpreises für Olivenöl für das 
Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Richtpreise und der Interventionspreise für Ölsaaten für 
das Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Festsetzung der Hauptinterventionsorte für Ölsaaten und 
der dort geltenden abgeleiteten Interventionspreise für das 
Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Festsetzung des Beihilfebetrags für Baumwollsaat für das 
Wirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Beihilfe für Flachs und Hanf für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
des Richtpreises für Milch sowie der Interventionspreise für 
Butter, Magermilchpulver, Grana Padano und Parmigiano 
Reggiano für das Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der Schwellenpreise für bestimmte Milcherzeugnisse für das 
Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates zur Festsetzung 
der im Milchwirtschaftsjahr 1972/1973 gültigen Beihilfen für 
Magermilch und Magermilchpulver, die für Futterzwecke 
verwendet werden 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Festsetzung der Orientierungspreise für Kälber und ausge-
wachsene Rinder für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 und des 
Orientierungspreises für ausgewachsene Rinder für das Wirt-
schaftsjahr 1973/1974 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Einführung einer Prämienregelung zur Förderung der Rind-
fleischerzeugung 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom 	... zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 hinsichtlich 
der besonderen Einfuhrregelung für zur Mast bestimmte 
Jungrinder und Kälber 

Verordunng (EWG) Nr. .../ 	 des Rates vom 	. zur 
Festsetzung des Grundpreises und der Standardqualität für 
geschlachtete Schweine für die Zeit vom 1. November 1972 bis 
zum 31. Oktober 1973 

Verordnung (EWG) Nr. .../72 des Rates vom . . . zur 
Festsetzung der Orientierungspreise für Wein für den Zelt-
raum vom 16. Dezember 1972 bis zum 15. Dezember 1973 

Verordnung (EWG) des Rates zur Festsetzung der Zielpreise 
und Interventionspreise sowie der Bezugsqualitäten für 
Tabakblätter der Ernte 1972 

Verordnung des Rates vom . . . über die Gewährung einer 
Einkommensbeihilfe an bestimmte Gruppen landwirtschaft-
licher Betriebsinhaber 
— Drucksache VI/3150 — 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates über die Modernisierung 
der landwirtschaftlichen Betriebe 
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Vorschlag einer Richtlinie des Rates zur Förderung der Ein-
stellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und Ver-
wendung der auf diese Weise freigesetzten landwirtschaft-
lichen Fläche für Zwecke der Agrarstrukturverbesserung 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates betreffend die sozio-
ökonomische Information und berufliche Qualifikation der in 
der Landwirtschaft tätigen Personen 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates über die Begrenzung der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche 

Vorschlag einer Richtlinie des Rates über ergänzende Bestim-
mungen zu den Richtlinien des Rates über die Modernisie-
rung der landwirtschaftlichen Betriebe und über die Förde-
rung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätig-
keit und die Bereitstellung der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
für Zwecke der Agrarstrukturverbesserung 

Geänderter Vorschlag einer Verordnung des Rates betreffend 
die landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaften und ihre 
Vereinigungen 
— Drucksache VI/788 — 

Änderungsvorschläge der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften vom 5. Mai 1970 über die Reform der Landwirt-
schaft 
— Drucksache VI/2696 

Mitteilung und Entwurf einer Entschließung des Rates über 
die neue Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik 
— Drucksache VI/1875  — 

Der  Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden Vorlagen 
überwiesen: 

EG-Vorlagen 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung der monat-
lichen Zuschläge zu den Preisen für Getreide und Mehl, 
Grütze und Grieß von Weizen oder Roggen für das Wirt-
schaftsjahr 1972/73 
— Drucksache VI/3576 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Verlängerung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1428/71 des Rates zur Festlegung der Anwen-
dungsmodalitäten für die Schutzmaßnahmen für Verarbei-
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 
— Drucksache VI/3577 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufspreises 
für Birnen für den Zeitraum vom 1 .  Juli 1972 bis zum 31. Ja-
nuar 1973 
zur Festsetzung des Grundpreises und des Ankaufspreises 
für Tafeltrauben 
— Drucksache VI/3590 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die Erstellung gleich-
artiger Statistiken über die ausländischen Arbeitskräfte 
— Drucksache VI/3591 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
(federführend), Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 459/68 des Rates vom 5. April 1968 über den 
Schutz gegen Praktiken von Dumping, Prämien oder Subven-
tionen aus nicht zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
gehörenden Ländern 
— Drucksache VI/3592 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Einführung einer zusätzlichen 
Beihilfe für in Italien verarbeitete Raps- und Rübensamen 
für das Wirtschaftsjahr 1972/1973 
— Drucksache VI/3593 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die zeitweilige Aus-
setzung von autonomen Zollsätzen des Gemeinsamen Zoll-
tarifs für bestimmte Waren 
— Drucksache VI/3595 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 950/68 über den Gemeinsamen Zolltarif 
— Drucksache VI/3596 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Athylalkohol landwirtschaftlicher Herkunft und 
ergänzende Bestimmungen für Athylalkohol nichtlandwirt-
schaftlicher Herkunft sowie bestimmte alkoholartige Er-
zeugnisse 
— Drucksache VI/3609 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Finanzausschuß mit der Bitte um Vorlage 
des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im 
Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Ergänzung der Verordnung 
(EWG) Nr. 816/70 hinsichtlich des höchsten Gesamtschwefel-
dioxydgehalts der Weine — mit Ausnahme von Schaumwein 
und Likörwein —, die zum unmittelbaren menschlichen 
Verbrauch in der Gemeinschaft bestimmt sind 
— Drucksache VI/3610 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Verlängerung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 2313/71 und 2823/71 über die zeitweilige 
teilweise Aussetzung der Zollsätze des Gemeinsamen Zoll-
tarifs für Wein mit Ursprung in und Herkunft aus Algerien, 
Marokko, Tunesien und der Türkei 
— Drucksache VI/3621 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur 
Festsetzung, für die neuen Mitgliedstaaten, der wesentlich-
sten Handelsplätze und der für diese Handelsplätze geltenden 
abgeleiteten Interventionspreise für Getreide 
Festlegung der Grundregeln für die Ausgleichsbeträge für 
Getreide 
— Drucksache VI/3622 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur zweiten Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1093/70 über den Zusatz von Alkohol 
zu den Erzeugnissen des Weinsektors mit Ursprung in der 
Gemeinschaft 
— Drucksache VI/3623 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festlegung der Beihilfe für 
die Erzeugung von Hartweizen für das Wirtschaftsjahr 
1972/1973 
— Drucksache VI/3624 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates über die Beteiligung des Europäischen 
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Ab-
teilung Garantie, für die Verbuchungszeiträume 1967/68 bis 
1970 
— Drucksache VI/3630 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) für die 

Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung des Gemeinschafts-
zollkontingents für 20 000 Stück Färsen und Kühe bestimmter 
Höhenrassen, nicht zum Schlachten, der Tarifstelle ex 01.02 
A II b) 2 des Gemeinsamen Zolltarifs 

Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung des Gemeinschafts-
zollkontingents für 5000 Stück Stiere, Kühe und Färsen be-
stimmter Höhenrassen, nicht zum Schlachten, der Tarifstelle 
ex 01.02 A II b) 2 des Gemeinsamen Zolltarifs 
— Drucksache VI/3631 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Verschiebung des Anwen-
dungszeitpunktes der Verordnung (EWG) Nr. 1599/71 des 
Rates zur Festsetzung zusätzlicher Bedingungen, denen ein-
geführter Wein, der zum unmittelbaren menschlichen Ver-
brauch bestimmt ist, entsprechen muß 

Drucksache VI/3637 — 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Ä nderung der Orientie

-

rungspreise für die im Anhang I Abschnitte A und C der 
Verordnung (EWG) Nr. 2142/70 aufgeführten Erzeugnisse für 
das Fischwirtschaftsjahr 1972 
— Drucksache VI/3638 — 
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Präsident von Hassel 
überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Erweiterung des Geltungsbereichs 
der Richtlinie des Rates vom 25. Februar 1964 zur Koordi-
nierung der Sondervorschriften für die Einreise und den 
Aufenthalt von Ausländern, soweit sie aus Gründen der 
öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit gerecht-
fertigt sind, auf die Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, 
die vom Recht, nach Beendigung einer selbständigen Tätig-
keit im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates verbleiben zu 
können, Gebrauch machen 
— Drucksache VI/3644 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates über allgemeine Bestimmungen betref-
fend die regionale Differenzierung einiger in den Richtlinien 
zur Reform der Landwirtschaft vorgesehenen Maßnahmen 
— Drucksache VI/3645 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates über das Recht der Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaates, nach Beendigung einer selbständigen 
Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates zu 
verbleiben 
— Drucksache VI/3646 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festlegung — für das 
Weinwirtschaftsjahr 1972/1973 — des von den Interventions-
stellen zu zahlenden Preises für den Alkohol, der ihnen im 
Rahmen der vorgeschriebenen Destillation der Nebenerzeug-
nisse der Weinbereitung geliefert wird, und des dabei vom 
Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft, Abteilung Garantie, zu übernehmenden Anteils 
— Drucksache VI/3656 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Entschließung des Rates und der Vertreter der Regierungen 
der Mitgliedstaaten über die schrittweise Einführung einer 
gemeinsamen Politik der wissenschaftlichen und technologi-
schen Forschung und Entwicklung in der Gemeinschaft 

Mitteilung der Kommission an den Rat über Ziele und 
Mittel einer gemeinsamen Politik auf dem Gebiet der wissen

-

schaftlichen Forschung und der technologischen Entwicklung 
— Drucksache VI/3657 — 

überwiesen an den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
(federführend), Ausschuß für Wirtschaft und Haushaltsausschuß 
mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der end-
gültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Sicherungseinrichtung gegen die 
unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen 
— Drucksache VI/3664 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht

-

zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1035/72 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse 
zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2518/69 über die 
Grundregeln für die Gewährung von Erstattungen bei der 
Ausfuhr von Obst und Gemüse und die Kriterien für die 
Festsetzung der Erstattungen 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2517/69 zur Fest-
legung einiger Maßnahmen zur Sanierung der Obsterzeugung 
in der Gemeinschaft 
— Drucksache V I/3678 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Einführung von Sonder-
maßnahmen für Raps- und Rübsensamen 
— Drucksache VI/3679 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie vom 23. No-
vember 1970 über Zusatzstoffe in der Tierernährung 
— Drucksache VI/3680 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Ausschuß für Jugend, Familie und Ge-
sundheit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 803/68 des Rates vom 27. Juli 1968 über den 
Zollwert der Waren 
— Drucksache VI/3681 — 

überwiesen an den Finanzausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die Gewährung und die 
Erstattung der den anerkannten Hopfenerzeugergemeinschaf-
ten von den Mitgliedstaaten gewährten Beihilfen 
— Drucksache VI/3682 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
Nr. 134/67/EWG betreffend die Pauschbeträge für die Berech-
nung der Einschleusungspreise für geschlachtete Schweine 
— Drucksache VI/3683 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Festsetzung des Grundpreises und 
des Ankaufspreises für Apfel für den Zeitraum vom 1. August 
1972 bis zum 31. Januar 1973 
— Drucksache VI/3684 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates über die Verlängerung der Geltungs-
dauer und die Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1174/68 
des Rates vom 30. Juli 1968 über die Einführung eines 
Margentarifsystems im Güterkraftverkehr zwischen den Mit-
gliedstaaten 
— Drucksache VI/3685 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG, EURATOM, EGKS) zur Änderung der 
Verordnung Nr. 422/67/EWG, Nr. 5/67/EURATOM über die 
Regelung der Amtsbezüge für den Präsidenten und die Mit-
glieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die 
Richter, die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichtshofs 
— Drucksache VI/3686 — 

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Haushaltsaus-
schuß mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Durchführung der Artikel 13 und 14 
der Richtlinie des Rates vom 4. März 1969 zur Harmonisie-
rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den 
aktiven Veredelungsverkehr 
— Drucksache VI/3691 — 

überwiesen an den Finanzausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Ä nderung des Statuts der Beamten 
der Europäischen Gemeinschaften zugunsten derjenigen Be-
amten, die deportiert oder als ehemalige Widerstands-
kämpfer interniert und Opfer nationalsozialistischen und 
faschistischen Unrechts gewesen sind 
— Drucksache VI/3692 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates 

zur Einführung vorübergehender Sondermaßnahmen betr. die 
Einstellung von Beamten der Europäischen Gemeinschaften, 
die Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs, Däne-
marks, Irlands und Norwegens sind, sowie das endgültige 
Ausscheiden von Beamten dieser Gemeinschaften aus dem 
Dienst 

zur Änderung der Verordnung (EWG, EURATOM, EGKS) 
Nr. 260/68 vom 29. Februar 1968 zur Festlegung der Bestim-
mungen und des Verfahrens für die Erhebung der Steuer zu-
gunsten der Europäischen Gemeinschaften 
zur Änderung der Verordnung (EURATOM, EGKS, EWG) 
Nr. 549/69 des Rates zur Bestimmung der Gruppen von 
Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Ge-
meinschaften, auf welche die Art. 12, 13 Abs. 2 und Art. 14 
des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Ge-
meinschaften Anwendung finden 
— Drucksache VI/3693 — 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Vorlage des 
Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates in bezug auf die in Artikel 10 der Richt-
linie des Rates über die Modernisierung der landwirtschaft-
lichen Betriebe vorgesehene Ausrichtungsprämie 
— Drucksache VI/3694 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates über die Vergabe von industriellen 
Entwicklungsverträgen durch die Gemeinschaft 
— Drucksache VI/3696 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Aus-
schuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Haushaltsausschuß mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 
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Präsident von Hassel 
Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2306/70 über die Finanzierung der Interventions-
ausgaben auf dem Binnenmarkt für Milch und Milcherzeug-
nisse 
— Drucksache VI/3697 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 865/68 über die gemeinsame Marktorganisation für Ver-
arbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

— Drucksache VI/3698 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 823/68 zur Festlegung der Erzeugnisgruppen und 
der besonderen Vorschriften für die Berechnung der Ab-
schöpfungen für Milch und Milcherzeugnisse 
— Drucksache VI/3699 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Eröffnung, Aufteilung und 
Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für Verede-
lungsarbeiten bei bestimmten Spinnstoffen im passiven Ver-
edelungsverkehr der Gemeinschaft 
— Drucksache VI/3700 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates, durch die für die beitretenden 
Staaten die Anwendung der Verordnungen (EWG) Nr. 516/72 
(Pendelverkehr mit Kraftomnibussen zwischen den Mitglied-
staaten) und (EWG) Nr. 517/72 (Linienverkehr und Sonder-
formen des Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zwischen 
den Mitgliedstaaten) vom 28. Februar 1972 hinausgeschoben 
wird 
— Drucksache VI/3706  — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts recht-
zeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2780/71 über die teilweise Aussetzung von auto-
nomen Zollsätzen des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte 
Waren 
— Drucksache VI/3707 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Ergänzung des Artikels 26 der 
Verordnung (EWG) Nr. 574/72 über die Durchführung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme 
zur Sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familien, 
die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern 
— Drucksache VI/3708 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur 

Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung des Gemeinschafts-
zollkontingents für Haselnüsse, frisch oder getrocknet, auch 
ohne äußere Schalen oder enthäutet, der Tarifstelle ex 08.05 G 
des Gemeinsamen Zolltarifs, mit Ursprung In der Türkei 

Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung des Gemeinschafts-
zollkontingents für bestimmte in der Türkei raffinierte Erdöl-
erzeugnisse des Kapitels 27 des Gemeinsamen Zolltarifs 

Eröffnung, Aufteilung und Verwaltung  des Gemeinschafts-
zollkontingents für Baumwollgarne, nicht in Aufmachungen 
für den Einzelverkauf, der Tarifnummer 55.05, und andere 
Gewebe aus Baumwolle der Tarifnummer 55.09 des Gemein-
samen Zolltarifs, mit Herkunft aus der Türkei 

vollständigen oder teilweisen Aussetzung der Zollsätze 
des Gemeinsamen Zolltarifs für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei 
— Drucksache VI/3709 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung (EURATOM, EGKS, EWG) Nr. 1725/72 des Rates 
vom 1. August 1972 zur Angleichung des Berichtigungs-
koeffizienten, der auf die Dienstbezüge der in der Schweiz 
beschäftigten Beamten und sonstigen Bediensteten der Euro-
päischen Gemeinschaften anwendbar ist 

überwiesen an den Innenausschuß mit der Bitte um Bericht-
erstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß keine Be-
denken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung (EWG) Nr. 1568/72 des Rates vom 20. Juli 1972 
über den Abschluß eines Abkommens zur Verlängerung des 
Interimsabkommens zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Türkei 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Berichterstattung innerhalb eines Monats, wenn im Ausschuß 
Bedenken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung des Rates betreffend die Grundregeln für die 
Finanzierung der Interventionen durch den EAGFL, Abteilung 
Garantie 
— Drucksache VI/3713 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Haushaltsausschuß mit der Bitte um Vor-
lage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung 
im Rat 

Beschluß des Rates 

über die Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds zugunsten 
von Personen, die aus der Landwirtschaft ausscheiden, um 
eine Tätigkeit außerhalb der Landwirtschaft auszuüben 

über die Maßnahmen des Europäischen Sozialfonds zugunsten 
von in der Textil- und Bekleidungsindustrie beschäftigten 
Personen 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
2397/71 des Rates über die Beihilfen, zu denen Zuschüsse aus 
dem Europäischen Sozialfonds gewährt werden können 
— Drucksache VI/3714 — 

überwiesen an den Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung mit 
der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen 
Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 816/70 zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die 
gemeinsame Marktorganisation für Wein 
— Drucksache VI/3715 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Entscheidung des Rates zur Festsetzung eines Forschungs-
programms der Gemeinschaft auf dem Gebiet der klassischen 
und der afrikanischen Schweinepest 
— Drucksache VI/3716 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die quantitative Analyse von 
ternären Textilfasergemischen 
— Drucksache VI/3723 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Erhöhung des Gemein-
schaftszollkontingents für Rohmagnesium der Tarifstelle 
77,01 A des Gemeinsamen Zolltarifs 
— Drucksache VI/3724 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Verordnung des Rates 

zur Festsetzung der den Käufern von Tabakblättern der 
Ernte 1972 gewährten Prämien 

zur Festsetzung der abgeleiteten Interventionspreise und 
Bezugsqualitäten für Tabakballen der Ernte 1972 
— Drucksache VI/3731 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über bestimmte Maßnahmen, 
die in der Landwirtschaft Infolge der Entwicklung der mone-
tären Lage zu treffen sind 
— Drucksache VI/3736 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Haushaltsausschuß mit der Bitte um Vor-
lage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung 
im Rat 

Verordnung des Rates 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Funkstörungen durch Elektro-Haushaltsgeräte, tragbare 
Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über Leuchtstoffröhren 
— Drucksache VI/3739 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig 
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Mitteilung der Kommission an den Rat über die von der 
Gemeinschaft auf dem Flugzeugsektor zu treffenden industrie-
politischen und technologischen Maßnahmen 
— Drucksache VI/3733— 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 
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Präsident von Hassel 
Verordnung des Rates zur Ergänzung der Verordnung (EWG) 
Nr. 543/69 des Rates vom 25. März 1969 über die Harmoni-
sierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr 
— Drucksache VI/3761 — 

überwiesen an den Ausschuß für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen (federführend), Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Beschluß 
des Bundestages vom 23. Februar 1962 die nachstehenden Vor-
lagen überwiesen: 

Zollvorlagen 
Zweiundzwanzigste Verordnung zur Ä nderung der Außen-
wirtschaftsverordnung 
— Drucksache VI/3634 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 18. 10. 1972 

Fünfundzwanzigste Verordnung zur Ä nderung der Ausfuhr-
liste — Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung 

— Drucksache VI/3704 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 15. 11. 1972 

Verordnung zur Änderung des Deutschen Teil-Zolltarifs (Nr. 
9/72 — Erhöhung des Zollkontingents 1972 für Bananen) 
— Drucksache VI/3759 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 6. 12. 1972 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich 
noch die Freude, auf der Diplomatentribüne des 
Hauses Seine Exzellenz den Präsidenten der Natio-
nalversammlung der Republik Zaire, Herrn Bo-
Boliko Lokonga, und eine Delegation der National-
versammlung aus Zaire zu begrüßen. 

(Lebhafter Beifall.) 	 

Wir freuen uns, daß Sie auf unsere Einladung die 
Bundesrepublik Deutschland besucht haben und 
heute in dieser Parlamentssitzung unsere Gäste 
sind. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 26. Mai 1972 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deut-
schen Demokratischen Republik über Fragen 
des Verkehrs 

— Drucksache VI/3770 — 

Auf eine Begründung zur Einbringung und auf 
eine Aussprache in erster Lesung wird verzichtet. 
Es ist vorgeschlagen, diese Vorlage an den Ausschuß 
für innerdeutsche Beziehungen als federführenden 
Ausschuß und zur Mitberatung an den Rechtsaus-
schuß sowie an den Ausschuß für Verkehr und für 
das Post- und Fernmeldewesen zu überweisen. — 
Ich sehe keinen Widerspruch. Das Haus ist mit dem 
Überweisungsvorschlag einverstanden; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe den Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD, FDP eingebrachten Entwurfs 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Schlußtermins für den Abbau der Wohnungs-
zwangswirtschaft und über weitere Maßnah-
men auf dem Gebiete des Mietpreisrechts im 
Land Berlin 

— Drucksache VI/3598 — 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Staak (Hamburg), Schmidt (München), Dr. 
Apel, Hansing, Grobecker, Batz und Genos-
sen eingebrachten Entwurfs eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung mietpreisrechtlicher 
Vorschriften in der kreisfreien Stadt Mün-
chen und im Landkreis München sowie in der 
Freien und Hansestadt Hamburg 

— Drucksache VI/3786 — 

Auf eine Begründung und auf eine Aussprache in 
erster Lesung wird verzichtet. Es wird vorgeschla-
gen, den Entwurf unter Tagesordnungspunkt 3 a an 
den Ausschuß für Städtebau und Wohnungswesen 
als federführenden Ausschuß und zur Mitberatung 
an den Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen zu 
überweisen, den Entwurf unter Tagesordnungspunkt 
3 b an den Ausschuß für Städtebau und Wohnungs-
wesen. — Ich sehe keinen Widerspruch; dann ist so 
beschlossen. 

Ich höre soeben, daß den Ausschuß für inner-
deutsche Beziehungen auf die Mitberatung des Ta-
gesordnungspunkts 3 a verzichtet hat. Ich stelle das 
so fest. Dann wird auch dieser Entwurf lediglich an 
den Ausschuß für Städtebau und Wohnungswesen 
überwiesen. 

Ich rufe den Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Antrag des Bundeskanzlers gemäß Artikel 68 
des Grundgesetzes. 

Brandt, Bundeskanzler: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Dem, was ich hier zu erklären 
habe, wird schon deshalb Aufmerksamkeit entge-
gengebracht, weil der Bundeskanzler zum ersten-
mal von dem Recht Gebrauch macht, den Antrag 
nach Art. 68 des Grundgesetzes zu stellen. Dies ist 
der Weg, der mir zur Verfügung steht, um zu jenen 
Neuwahlen zu kommen, für die sich inzwischen alle 
Fraktionen des Hohen Hauses ausgesprochen haben. 
Bei allem, was sonst umstritten ist, meine ich mich 
also insoweit in sachlicher Übereinstimmung mit 
der einhelligen Auffassung der Fraktionen dieses 
Hohen Hauses zu befinden, wenn ich hiermit, Herr 
Präsident, den Antrag nach Art. 68 des Grundge-
setzes stelle. 

Was die Vorgeschichte angeht, so erinnern wir uns 
alle daran, daß am 27. April in diesem Hause der Ver-
such des Mißtrauensvotums mit dem Ziel, Herrn Kol-
legen Dr. Barzel zum Bundeskanzler zu wählen, 
gescheitert ist. Am Tage darauf, also am 28. April, 
habe ich von dieser Stelle aus der Opposition eine 
Vereinbarung über Neuwahlen angeboten. Die Op-
position hat es auch in den damals im Zusammen-
hang mit den Ostverträgen geführten interfraktio-
nellen Gesprächen leider nicht für möglich gehalten, 
über das Wann und Wie von Neuwahlen eine vom 
Parteienstreit losgelöste Vereinbarung zu treffen. 
Am 24. Juni habe ich dann in Übereinstimmung mit 
Herrn Kollegen Scheel erklärt, daß wir, die Bun-
desregierung und die sie tragenden Parteien, Neu-
wahlen im November anstreben. 

Nun braucht nicht darüber gestritten zu werden, 
daß der Weg über Art. 68 des Grundgesetzes etwas 
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kompliziert ist. Diese Vorschrift — das ist mir wohl 
bewußt — sollte an sich anderen verfassungspoli-
tischen Zielen dienen. Aber ich habe den Weg des 
Art. 68 gewählt, da unser Grundgesetz, wie wir alle 
wissen, im Unterschied zu den Verfassungen einer 
Reihe anderer demokratischer Staaten weder die 
Selbstauflösung des Parlaments noch die Auflösung 
durch die Regierung kennt und wir meiner Mei-
nung nach auch nicht bei jeder neu auftretenden 
Schwierigkeit gleich das Grundgesetz ändern dürfen. 

Mein erklärtes, zu keinem Zeitpunkt verschwie-
genes Ziel ist es, durch die Ablehnung des hier ge-
stellten Antrags in die Lage versetzt zu werden, 
dem Herrn Bundespräsidenten die Auflösung des 
6. Deutschen Bundestages und die Ansetzung von 
Neuwahlen vorschlagen zu können. Die Mitglieder 
der Bundesregierung werden sich daher am Freitag 
auch nicht an der Abstimmung über den Antrag 
beteiligen. 

Niemand sollte den törichten Versuch machen, 
den Eindruck zu erwecken, als ob es mir hier um 
ein Votum für die Fortsetzung meiner Arbeit mit 
dem Bundestag in seiner gegenwärtigen Zusammen-
setzung ginge. Mir geht es im Gegenteil darum, 
daß der Weg für Neuwahlen freigemacht wird, da-
mit die Vertrauensfrage erneut an den Wähler 
gestellt werden kann. Denn, wie sich die Dinge 
entwickelt haben, kann uns nur der Wähler dabei 
helfen, daß das Remis im Bundestag überwunden 
wird. Ich habe den Eindruck, nicht alle hören es 
gern, wenn ich sage: Die eigentliche Vertrauens-
frage wird an den Souverän, also an die mündigen 
Wahlbürger, zu richten sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Warum dies nicht von allen akzeptiert werden 
kann, ist mir schwer verständlich, wenn es doch 
bei allen bekannten Gegensätzen auf den Hauptge-
bieten der Außen- und Innenpolitik eine gemein-
same Auffassung ist, daß neu gewählt werden soll. 
Ich verstehe erst recht nicht, wenn hier und da in 
diesem Zusammenhang von einem plebiszitären 
Vorgang gesprochen wird. Hier geht es nicht um 
ein Plebiszit — eine Volksabstimmung —, das 
unsere Verfassung auch gar nicht vorsieht, hier 
geht es um Neuwahlen zum Deutschen Bundestag. 

Die Opposition wird nun verständlicherweise 
nicht gern hören wollen, wenn ich in diesem Augen-
blick und von dieser Stelle aus sage: Diese Bundes-
regierung und das Regierungsbündnis von Sozial-
demokraten und Freien Demokraten sind stolz auf 
die Arbeit, die sie in den vergangenen drei Jahren 
geleistet haben. 

(Anhaltender Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Diese drei Jahre haben sich nach außen und nach 
innen gelohnt für unser Land und für unser Volk. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Und wir betrachten dies als eine gute Grundlage 
für die Arbeit in den vor uns liegenden Jahren. 

Neuwahlen sind erforderlich geworden, weil die 
von den Wählern 1969 geschaffenen Mehrheitsver-
hältnisse in diesem Hause so verändert worden 

1 sind, daß nun weder die Koalitionsfraktionen noch 
die Opposition über eine handlungsfähige Mehrheit 
verfügen. 

Mandatsüberträger haben gegenüber dem Regie-
rungsbündnis, das als Ergebnis der Wahlen vom 
September 1969 zustande kam, eine Vetorolle über-
nommen. Die Wähler allein können darüber ent-
scheiden, ob sie dieses Veto bestätigen oder ob sie 
es — wie ich erwarte — außer Kraft setzen werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Regierung hat ihr Wort gehalten. 
(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Sie hat ihre Pflicht getan, 
(Beifall bei den Regierungsparteien) 

und sie wird genau nach den Bestimmungen des 
Grundgesetzes 

(Zurufe von der CDU/CSU: Abgelöst! — 
Abtreten!) 

ungeschmälert weiter tun, was ihre Pflicht gebietet, 
bis es nach den Neuwahlen zur Regierungsbildung 
gekommen sein wird. Wir bauen auf das nüchterne 
und faire Urteil der Menschen in unserem Lande, 
denen unsere Arbeit diente und weiterhin dienen 
wird. Damit der Wähler zu seinem Recht kommt 
und damit die Interessen unseres Staates nicht 
Schaden leiden, müssen wir am Freitag die Prozedur 
nach Art. 68 des Grundgesetzes vollziehen. 

(Anhaltender Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren, Sie haben den Antrag des Bundeskanzlers ge-
hört. Nach Art. 68 Abs. 2 des Grundgesetzes müssen 
zwischen dem Antrag und der Abstimmung 48 Stun-
den liegen. Ich stelle fest, daß über den Antrag 
frühestens am Freitag, dem 22. September 1972, ab 
9.15 Uhr abgestimmt werden kann. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Barzel. 

Dr. Barzel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Am 28. April wurde der Haus-
halt des Kanzlers abgelehnt. 

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern] : Sehr wahr!) 

Es hätte normalem demokratischem Stil und gutem 
parlamentarischem Brauch entsprochen, wenn der 
Herr Bundeskanzler damals zurückgetreten wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Politisches Siechtum und monatelange Konfrontation 
und Verkrampfung, die weder dem Ansehen unseres 
Staates nach draußen noch unserer Demokratie nach 
innen förderlich waren, hätten Sie, Herr Bundes-
kanzler, uns dadurch ersparen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Von der entscheidenden Tatsache, dem Scheitern 
Ihrer Politik, 

(Lachen bei den Regierungsparteien) 

versuchen Sie abzulenken, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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I indem Sie am Grundgesetz vorbei eine Parteienver-

abredung über Neuwahlen suchten. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Pfui-Rufe von 
der SPD.) 

Sie machen wieder Übungen in „Mehr Demokratie 
wagen". Was S i e darunter verstehen, haben wir 
in diesen drei Jahren gelernt, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

indem Sie, Herr Bundeskanzler, sich am Parlament 
vorbei an die Bevölkerung wenden und indem Sie 
die Gewissensentscheidung einiger Kollegen, 

(Lachen und Zurufe von der SPD — Zu

-

rufe von der CDU/CSU: Pfui!) 

die aus Treue zu ihrer Überzeugung handelten, her-
absetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das ist ein Angriff auf das freie Mandat aller Abge-
ordneten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Immer sind — wir haben es soeben wieder ge-
hört — angeblich andere schuld. 

Um für die Zukunft keinen Schaden entstehen zu 
lassen und um dem Ansehen des Parlaments gerecht 
zu werden, sind wir verpflichtet, hier konkret daran 
zu erinnern, warum einige Abgeordnete, indem sie 
dem Auftrag des Art. 38 des Grundgesetzes folgten, 
ihre Fraktion verlassen haben. 

(Zurufe von den Regierungsparteien.) 

Da sind zunächst die liberalen Abgeordneten 
von Kühlmann-Stumm, Mende, Starke und Zogl-
mann, die von der ersten Stunde dieses 6. Deutschen 
Bundestages an keinen Zweifel daran ließen, daß sie 
aus grundsätzlichen Überlegungen gegen diese Re-
gierung, gegen diesen Kanzler und gegen dessen 
Politik seien. 

(Zurufe von der SPD.) 

Dann verließen vier sozialdemokratische Abge-
ordnete ihre Fraktion: der Berliner Abgeordnete 
Klaus-Peter Schulz, weil er das mangelnde Engage-
ment dieser Regierung hinsichtlich der politischen 
Vereinigung des freien Europa nicht mehr decken 
wollte. 

(Lachen bei den Regierungsparteien. — Bei

-

fall bei der CDU/CSU.) 

— Ich spreche nicht weiter, weil das für sich selber 
wirkt. 

(Anhaltendes Lachen bei den Regierungs

-

parteien. — Zurufe von der SPD. — Glocke 
des Präsidenten.) 

— Das wirkt für sich selber. 

(Anhaltende Unruhe.) 

Meine Damen und Herren, ich fahre fort: der Ber-
liner Abgeordnete — 40 Jahre Ihr Kollege — Franz 
Seume, weil er gehindert wurde, sein Mandat ent- 

sprechend dem Art. 38 des Grundgesetzes auszu-
üben. 

(Lachen bei den Regierungsparteien. — 
Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der Abgeordnete Herbert Hupka, 

(Lachen bei den Regierungsparteien) 

weil er sich von der Regierung getäuscht und in den 
Fragen des Selbstbestimmungsrechts verraten sah. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Der Abgeordnete Günther Müller — — 

(Lachen bei den Regierungsparteien. — 
Anhaltende Unruhe. — Glocke des Präsi

-

denten.) 

— Meine Damen und Herren, dieses Gelächter, wenn 
wir davon sprechen, was Gewissensentscheidungen 
von Kollegen betrifft, möchte ich in Erinnerung hal-
ten und es vergleichen mit der Haltung, die wir 
einnahmen, als Freunde von uns — ich nenne nicht 
die Spitze des Staates, sondern ich nenne Peter 
Nellen — den Weg zu Ihnen gefunden haben. Wir 
haben Gewissen respektiert, meine Damen und Her-
ren! 

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich wiederhole deshalb: der Abgeordnete Günther 
Müller, weil er nicht Sozialist, sondern sozialer 
Demokrat sein wollte. 

(Beifall bei der CDU und Lachen bei der 
SPD.) 

Der liberale Abgeordnete Gerhard Kienbaum legte 
sein Mandat nieder, nachdem es im April nicht ge-
lungen war, hier einen Kurswechsel herbeizuführen, 
den er für notwendig hielt. Aus gleichen Gründen 
verließ der Abgeordnete Helms seine Fraktion. 

Niemand — weder dieses Haus noch der Bundes-
kanzler — sollte diesen Kollegen zunahetreten! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Und keiner sollte vergessen, daß Ihr „zweiter 
Mann" in der letzten Wahl und danach, Herr Bun-
deskanzler, Karl Schiller, nicht mehr an Ihrer Seite 
ist, weil er ein deutliches und sichtbares Zeichen 
grundsätzlichen Protestes geben wollte. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wem dieser Blick ins Parlament nicht genügt, der 
mag sich fragen, warum wohl so auffallend viele 
der Bundesregierung den Rücken kehrten. Die Re-
formunfähigkeit dieser Bundesregierung, die sich 
selbst bei ihrem Amtsantritt vor knapp drei Jahren 
mit dem Etikett der „Regierung der Inneren Refor-
men" schmückte, dokumentiert sich in personeller 
Auszehrung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dem seit Monaten überfälligen Abtritt dieses Kabi-
netts ging ein Rücktritt in Raten voraus. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Jeder Rücktritt eines Ministers oder Staatssekretärs 
markiert ein Stück gescheiterter Reformen: der 
Rücktritt von Alex Möller signalisierte das Ende 
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des Versuchs einer halbwegs soliden Finanzpolitik 
und den Abgesang auf die große Steuerreform; der 
Rücktritt des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Arndt bewies die Zerstrittenheit innerhalb der Re-
gierung auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik; der 
Rücktritt des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Rosenthal zeigte das endgültige Scheitern der Ver-
mögenspolitik an; der Rücktritt von Minister 
Leussink offenbarte das Desaster der Bildungsreform, 
die nach der Regierungserklärung des Kanzlers „an 
der Spitze der Reformen" stehen sollte; der Rück-
tritt von Staatssekretär Haller bedeutete auf dem 
wichtigen Gebiet der Steuerpolitik das Ende der mit 
besonderer Feierlichkeit versprochenen Steuer-
reform. Der Rücktritt von Karl Schiller war dann 
das letzte Glied einer langen Kette von Versäum-
nissen und Fehlern nicht anderer, sondern dieses 
Bundeskanzlers. 

(Anhaltender Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es sollte nachdenklich stimmen, daß so viele aus 
Parlament und Regierung diesem Kanzler nicht mehr 
folgten. 

In der Bevölkerung ist es nicht anders. Die abge-
schlossene Serie der Landtagswahlen und deren Er-
gebnisse zeigen die weit verbreitete Unzufrieden-
heit mit dieser Politik. 

Nehmen wir etwas anderes hinzu: Warum wohl 
hat Professor Steinbuch, 1969 noch mit einer enga-
gierten Anzeige Wahlhelfer des Herrn Bundes-
kanzlers, in zwei offenen Briefen den Herrn Bun-
deskanzler vor Illusionen über den politischen Radi-
kalismus gewarnt? Er glaubt nicht — so seine 
Worte —, „daß die ideologische Potenz der Nazis 
im Jahre 1930 so stark war wie heute die  Links-
extremen". 

(Sehr richtig! Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Der Verleger Dr. Knorr verließ nach 50jähriger Mit-
gliedschaft die SPD mit dem Vorwurf, der Bundes-
kanzler „hätschele" „die Schläge der Strukturrevo-
lutionäre als Jugendstreiche". 

Wir dürfen — so meinen wir — nicht zulassen, 
daß die Freiheitsrechte der Bürger, in lang andau-
ernden Auseinandersetzungen mit dem alten Obrig-
keitsstaat erstritten, jetzt umfunktioniert werden zu 
Angriffswaffen gegen die rechtsstaatliche Ordnung. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sie haben, Herr Bundeskanzler — und dies wird 
im einzelnen am Freitag oder Donnerstag zu be-
sprechen sein, weil wir heute die Rentenreform zu 
verabschieden wünschen —, Ihre Versprechungen 
nicht eingehalten. Versprochen haben Sie Steuer-
senkungen; in Wirklichkeit haben Sie die Steuern 
erhöht. Versprochen haben Sie Steuerreform und 
Arbeitsgesetzbuch, Bildungsreform und Vermögens-
bildung, stabile Preise und solide Finanzen. Alles 
das ist ausgeblieben. Sie haben durch Ihre Politik 
trabende Inflation bewirkt. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Bundeskanzler, niemand bestreitet, daß Sie 
gearbeitet haben, aber der Erfolg ist ausgeblieben. 
Sie haben eine traurige Bilanz mit negativen Re-
korden. 

In den 20 Jahren unserer Regierungen stiegen 
die Preise für die Lebenshaltung im Durchschnitt 
je Jahr um 2 %. Unter Ihrer Verantwortung stie-
gen sie Jahr um Jahr alarmierend an. 5,7 % und für 
die Rentner sogar 6,3 % sind die traurige Bilanz 
im August dieses Jahres. Die Erhöhungen der Ren-
ten und die Zinsen der Sparer kommen da nicht 
mehr mit. Inflation betrügt gerade den kleinen Mann 
um das Ergebnis seiner Leistungen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

In den 20 Jahren unserer Regierung stiegen die 
Realeinkommen der Arbeitnehmer im Durchschnitt 
je  Jahr um 5,4 % und haben sich die Nominallohn-
steigerungen zu über 70 0/o in einer Verbesserung 
des Realeinkommens niedergeschlagen. 

(Abg. Dr. Tamblé: 1966!) 

Das reale Sozialprodukt stieg von 1950 bis 1969 im 
Jahresdurchschnitt um 6,5 %; in der Zeit Ihrer Re-
gierung sank die Wachstumsrate von Jahr zu Jahr. 
Seit 1971 liegt sie unter 3 %. 

Wir fragen: Was ist da entsprechend Ihrer Ver-
sprechung besser, moderner, sozialer und demokra-
tischer geworden? 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Bilanz, Herr Bundeskanzler, die wir im ein-
zelnen noch ziehen werden, ist negativ — negativ 
vor allem für Reformer, für die junge Generation 
und für den kleinen Mann. Der Deutsche Bundes-
tag wird Ihnen deshalb — und darum geht es — 
durch seine Abstimmung am Freitag das Vertrauen 
entziehen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist Zeit zum Wechsel! Es ist Zeit, wieder den 
Weg zum Erfolg zu beschreiten und Fortschritt auf 
Stabilität zu bauen! Es ist Zeit für einen neuen 
Anfang! 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der CDU/ 
CSU.) 

Präsident von Hassel: Meine Damen und Her-
ren! Nach einer interfraktionellen Vereinbarung 
soll die Aussprache über den Vertrauensantrag des 
Herrn Bundeskanzlers jetzt unterbrochen und am 
Freitag fortgesetzt werden. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur weiteren Reform der ge-
setzlichen Rentenversicherung und über die 
Fünfzehnte Anpassung der Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie über 
die Anpassung der Geldleistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenre-
formgesetz — RRG) 

— Drucksachen VI/2153, VI/2584, VI/2916, 
VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448  — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/3781 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Krampe 



11578 Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 

Präsident von Hassel 

b) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksachen VI/3767, zu VI/3767 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Müller 
(Remscheid) 
Abgeordneter Killat-von 
Coreth 
Abgeordneter Schmidt 
(Kempten) 

(Erste Beratungen 139., 146., 160., 178., 191. Sitzung) 

Es ist vereinbart worden, die zweite Beratung 
nun mit einer allgemeinen Aussprache zu beginnen. 
Wir treten in die zweite Beratung ein. Ich eröffne 
die Aussprache und erteile das Wort dem Abge-
ordneten Katzer. Für ihn hat seine Fraktion eine 
Redezeit von 45 Minuten beantragt. 

(Unruhe.) 

Ich darf Sie bitten, wieder Ruhe im Hause ein-
treten zu lassen, damit der Abgeordnete Katzer 
das Wort nehmen kann. Bitte! 

Katzer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir stehen heute 
vor der Verabschiedung einer Reihe von Gesetz-
entwürfen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion — — 

(Anhaltende Unruhe.) 

Präsident von Hassel: Verzeihung, Herr Ab-
geordneter Katzer! Meine Damen und Herren, ich 
darf Sie bitten, Ihre Gespräche wenigstens in den 
hinteren Teil des Saales zu verlegen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Außerhalb des 
Saales! — Abg. Dr. Marx [Kaiserlautern] : 
Und außerhalb der Regierungsbank!—Abg. 
Rawe: Die sind schon im Aufbruch! — Wei

-

terer Zuruf von der CDU/CSU: Die sind 
sowieso nicht mehr lange da!) 

Katzer (CDU/CSU) : Wir stehen heute vor der 
Verabschiedung einer Reihe von Gesetzentwürfen 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die eine konse-
quente Fortentwicklung der modernen und fort-
schrittlichen Rentenpolitik der Union seit Kriegs-
ende darstellen. Ich erinnere hier an die große 
Rentenreform von 1957 mit der Einführung der 
bruttolohnbezogenen dynamischen Rente, an die 
Einbeziehung der Vertriebenen und Flüchtlinge in 
unsere Alterssicherung durch das Fremdrentenge-
setz und an die wesentlichen Verbesserungen durch 
das Härtegesetz im Jahre 1965. 

Daß es der Union mit der Teilhabe der Älteren 
und Alten am wirtschaftlichen Fortschritt ernst ist, 
hat sie auch in schwierigen Zeiten in den Jahren 
1967 und 1968 bewiesen, als sie das Konzept der 
bruttolohnbezogenen Rente gegen alle Angriffe, 
gegen aufkommende Tendenzen quer durch alle 
gesellschaftlichen Gruppen und Parteien gesichert 
hat. Damals habe ich den Satz „Ruhe an der Renten-
front" gesprochen und empfohlen, die Rentenver-
sicherung zu konsolidieren. Ich glaube, diese Poli-
tik war richtig, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

denn es ist uns gelungen, die Finanzen trotz des 
sogenannten Rentenberges langfristig zu stabilisie-
ren. 

Die realen Verbesserungen der Lebenssituation 
der Rentner haben damals trotz einer Beteiligung 
der Rentner an ihrer Krankenversicherung weit über 
dem gelegen, was SPD und FDP bis jetzt erreicht 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Daß die SPD seinerzeit Mitverantwortung getragen 
hat, will ich ihr auch heute gern bestätigen; daß sie 
sich aber all ihrer Mitverantwortung jetzt dort, wo 
diese sich als unbequem erweist, zu entziehen ver-
sucht, vermag ich nur zu bedauern. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aber, meine Damen und Herren, die kritische 
Öffentlichkeit läßt sich dadurch nicht täuschen. So 
heißt es denn auch in der „Stuttgarter Zeitung" vom 
13. September dieses Jahres in diesem Zusammen-
hang: 

Auch sozialdemokratische Politiker wären gut 
beraten, es bei dieser Wahrheit zu belassen, 
es sei denn, sie legten Wert darauf, daß ihnen 
ein Sprichwort entgegengehalten wird, in dem 
von kurzen Beinen die Rede ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Darf ich einen Moment 
unterbrechen. — Meine Damen und Herren! Diese 
Sitzung wird von den Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten übertragen. Die technische Einrichtung bei den 
Rundfunk- und Fernsehanstalten ist so, daß die Ge-
räusche aus dem Saal fast in voller Lautstärke zu 
hören sind. Selbst wenn man hier nicht geneigt ist, 
dem Redner zuzuhören, bitte ich auf die Rücksicht zu 
nehmen, die die Reden über die Anstalten ver-
folgen wollen. 

(Beifall.) 

Ich darf Sie bitten, die Gespräche in den Hinter-
grund zu verlegen. 

Katzer (CDU/CSU) : „Diese Bundesregierung 
tritt unter günstigeren Startbedingungen an als jede 
Bundesregierung vor ihr." Das stellte Rainer Barzel 
zu Beginn dieser Legislaturperiode fest. Diese Fest-
stellung traf auch für die Rentenpolitik zu. Die kon-
solidierten Finanzen machten den Weg für weitere 
Verbesserungen unserer sozialen Alterssicherung 
frei. 

Heute nun stellen wir fest, daß diese Koalition — 
die  gemeinsam verabschiedete Streichung und Rück-
zahlung des Rentnerkrankenversicherungsbeitrages 
ausgenommen — kein einziges Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Rentenversicherung zur Verabschie-
dung gebracht hat. Was wir heute verabschieden 
wollen, ist die Schritt für Schritt logisch aufein-
anderfolgende Konzeption der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion. 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, die 
Gesetzentwürfe chronologisch nennen. Herbst 1970: 
Gesetzentwurf zur Nichtanrechnung von 50% der 
Rente auf die Leistungen der Sozialhilfe; Mai 1971: 
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Gesetz zur Öffnung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung für Selbständige; Juni 1971: Aktualisierung 
der Rentenanpassung um ein halbes Jahr und Ge-
setzentwurf mit dem gleichen Ziel im September 
1971; 21. September 1971: Gesetz zur Verbesserung 
der Alterssicherung für Frauen und Kleinstrentner; 
April 1972: Rentenniveausicherungsgesetz; Juni 
1972: Initiativantrag zur Unfallversicherung für 
Hausfrauen; Juli 1972: CDU/CSU-Antrag zur flexib-
len Altersgrenze. 

Dieses Konzept, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, berücksichtigt die Interessen der noch Er-
werbstätigen ebenso wie die der Rentner und ist 
solide finanziert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Lassen Sie mich dazu im einzelnen folgendes 
sagen: Zum ersten Male seit Einführung der brutto

-

lohnbezogenen dynamischen Rente haben die Rent-
ner unter der sozialliberalen Koalition in zwei auf-
einanderfolgenden Jahren nicht am Zuwachs des 
Volkseinkommens teilgenommen; denn die Renten-
erhöhungen zum 1. Januar 1971 um 5,5% und zum 
1. Januar 1972 um 6,3 % brachten den Rentnern in 
der Regel nicht mehr als einen Ausgleich für den 
Kaufkraftschwund des Geldes und bei kleinen Ren-
ten nicht einmal das. Damit ist der Sinn der Renten-
reform von 1957 ins Gegenteil verkehrt worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist eine der schmerzlichsten Erkenntnisse die-
ser drei Jahre Regierung Brandt/Scheel, daß die 
langandauernde inflationäre Entwicklung in erster 
Linie zu Lasten der schwachen Gruppen unseres 
Volkes gegangen ist. Mit rund 41 % hat das Ren-
tenniveau einen bisher nicht gekannten Tiefstand 
erreicht. Die Rentner, die Sparer, die kinderreichen 
Familien sind die Hauptgeschädigten dieser Politik. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Deshalb hat die CDU/CSU-Fraktion die Wiederan-
hebung des Rentenniveaus als Voraussetzung für 
alle sonstigen Weiterentwicklungen der gesetz-
lichen Rentenversicherung gefordert. 

Dabei machen wir Ihnen, meine Damen und Her-
ren der SPD-Fraktion, nicht zum Vorwurf, daß Sie 
die Anpassungssätze 1971 und 1972 etwa nicht der 
Rentenformel entsprechend berechnet hätten. Das 
Versagen der sozial-liberalen Koalition liegt darin, 
daß sie nicht erkannt hat, daß die Rentenformel auf 
der Annahme beruht, daß das Preisniveau stabil 
bleibt oder daß es zumindest keine Beschleunigung 
einer schleichenden Geldentwertung gibt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Diese Feststellung ist im übrigen ein wörtliches 
Zitat aus dem Jahresgutachten 1971 des Sachver-
ständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. 

So ist in den drei Jahren der sozial-liberalen Koali-
tion aus der Rentenreform 1957, die uns im inter-
nationalen Vergleich an die Spitze des sozialen Fort-
schritts gebracht hat, eine Reformruine geworden. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Die Wirklichkeit sieht noch schlimmer aus, wenn 
wir uns die Lage des einzelnen Rentners ansehen. 
Welcher Rentner kann sich noch einen Platz im Al-
tersheim leisten, wer bei den erhöhten Telefonge-
bühren einen Telefonanschluß? Die Briefe, die uns 
erreichen, sind doch geradezu erschreckend und 
einer modernen Industriegesellschaft nicht würdig. 
Das muß hier deutlich gesagt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

In diesen Briefen bringen alte Menschen immer wie-
der ihre Befürchtungen zum Ausdruck, weil der 
Mietzins schneller steigt als ihre Renten. 

Meine Damen und Herren, hier helfen keine 
Worte, sondern nur Taten. Wir sind hier in diesem 
Hohen Hause, vornehmlich aus den Reihen der 
Sozialdemokraten, in großen Zwischenrufen immer 
wieder gefragt worden: Wo ist denn eure Alter-
native? Bitte legt die Alternative auf den Tisch! — 
Nun  haben wir die Alternative in diesem Bereich 
auf den Tisch gelegt, und wir werden heute und 
morgen darum ringen, daß diese, wie wir glauben, 
bessere Alternative auch zum Siege kommt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir haben bereits im Juni 1971 bei der damals 
routinemäßigen Rentenerhöhung gefordert, das Ni-
veau durch Aktualisierung der Anpassungsgrund-
lagen um ein halbes Jahr anzuheben. Sie haben dies 
damals in namentlicher Abstimmung abgelehnt. Kein 
einziger Abgeordneter der SPD hat damals für eine 
Vorziehung der Rentenanpassung gestimmt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Der Herr Kollege Schellenberg erklärte damals, die 
zusätzliche Anhebung der Renten sei das strikte 
Gegenteil einer soliden Leistungsverbesserung. Er 
verstieg sich sogar zu der Behauptung, sie verhin-
dere den sozialen Ausbau unserer Rentenversiche-
rung. 

(Abg. Breidbach: Er hat keine Ahnung!) 

Angesichts der Vorlagen, die wir heute auf dem 
Tisch haben, kann ich dazu nur sagen: Welchen 
Lernprozeß haben die Koalitionsfraktionen seit dem 
23. Juni 1971 durchmachen müssen! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, wir haben schon da-
mals darauf hingewiesen, daß als Folge des unge-
nügenden Leistungsniveaus die Kassen der Renten-
versicherungsträger gefüllt sind, und wir haben 
festgestellt, daß diese Überschüsse der Rentenver-
sicherung im wesentlichen Gelder sind, die den Rent-
nern — immer im Sinne der Rentenreform von 
1957 — vorenthalten werden. Deshalb haben wir 
diese Alternative gesetzt, der Sie jahrelang auszu-
weichen versucht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Noch vor gut einem Jahr erklärte der Herr Bun-
desarbeitsminister, eine allgemeine Erhöhung der 
Renten verschwinde — so wörtlich — wie ein 
Tropfen im Meer. Die Einführung einer Mindest-
rente bezeichnete der Herr Arbeitsminister laut 
„Süddeutscher Zeitung" gar als Sozialpolitik aus 
der Gießkanne. Warum er sich für diese Ausfüh- 
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rungen ausgerechnet eine Arbeitnehmerkonferenz 
seiner Partei ausgesucht hat, ist mir vollends 
schleierhaft. 

Unseren im September 1971 eingebrachten Ge-
setzentwurf, die für den 1. Januar 1973 anstehende 
Rentenerhöhung um 9,5% auf den 1. Juli dieses 
Jahres vorzuziehen, haben Sie im Ausschuß auf Eis 
gelegt. Das gilt übrigens für alle Gesetzentwürfe 
zur Weiterentwicklung der Rentenversicherung, 
seien es die der Opposition, seien es die der eigenen 
Regierung. Wenn wir heute unter Zeitdruck geraten 
sind, dann trägt — das muß ich hier feststellen — 
der  Vorsitzende des federführenden sozialpoliti-
schen Ausschusses die Verantwortung dafür, denn 
die Beratungen im Ausschuß konnten bereits seit 
Dezember vergangenen Jahres geführt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Noch im März 1972 ist die von der CDU/CSU ge-
forderte Behandlung der Rentenerhöhung im Aus-
schuß von Ihnen abgelehnt worden. In einer denk-
würdigen Kampfabstimmung vor Beginn der Som-
merpause haben Sie es dann unter Nutzung Ihrer 
geschäftsordnungsmäßigen Mehrheit abgelehnt, die 
Frage der Rentenerhöhung überhaupt erst auf die 
Tagesordnung dieses Hauses zu setzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das ist erst drei Monate her, meine Damen und Her-
ren. Erst im Juli 1972 haben Sie von der SPD und 
FDP mit Ihrem Vorschlag eines Rentensockelbetra-
ges von 20 DM im Prinzip wenigstens anerkannt, 
daß für die Rentner zusätzlich etwas getan werden 
muß. Der Vorschlag war allerdings so unausgegoren, 
daß der Herr Bundesarbeitsminister erklärt hat, die-
ser Vorschlag hätte gar nicht mehr realisiert wer-
den können. Sie haben diesen Vorschlag dann auch 
sehr schnell wieder fallengelassen, wohl nicht zu-
letzt deshalb, weil Ihnen die Gewerkschaften deut-
lich gesagt haben, daß sie von diesem Vorschlag 
aber auch gar nichts halten. 

Vor wenigen Wochen haben Sie nun Ihre Bereit-
schaft zu erkennen gegeben, unserem Gesetzent-
wurf zuzustimmen. Wir freuen uns darüber. Wir 
freuen uns insbesondere darüber, daß nun endlich 
10 Millionen Rentner das bekommen, worauf sie 
so lange haben warten müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir freuen uns auch darüber, meine Damen und 
Herren, daß die Stetigkeit und Festigkeit der Union 
in dieser Frage endlich zum Ziel geführt haben. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir wollen, daß sich in Zukunft eine inflationäre 
Aushöhlung der Renten nicht wiederholt und stel-
len daher heute das Rentenniveau-Sicherungsgesetz 
zur Abstimmung. Danach soll ein Rentenniveau von 
mindestens 50 % auf Dauer gesichert werden, von 
dem nur kurzfristig bei Konjunkturschwankungen 
nach oben und unten abgewichen werden, das aber 
nicht unter 45 % liegen darf. Die Unionsparteien 
gehen damit eine bewußte Bindung auch für sich 
selbst für die Zukunft ein. Eine CDU/CSU-Bundes-
regierung wird die nächste Rentenanpassung, die 

voraussichtlich mehr als 11 % betragen wird, zum 
1. Juli 1973 dem Deutschen Bundestag vorschlagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist — das sage ich freimütig — mehr als ein 
Schönheitsfehler, daß wir heute nicht zugleich auch 
die Anhebung der Kriegsopferrenten auf den 1. Juli 
1972 vorziehen können. Dies ist bei der kritischen 
Lage des Haushalts leider nicht möglich. 

(Abg. Geiger: Das ist doch im Gesetz 
festgelegt! Da brauchen Sie sich nicht so auf

-

zublasen!) 

— Es ist nach den Haushaltsmitteln leider nicht 
möglich. Ich bedauere das. Die CDU/CSU verpflich-
tet sich jedoch, bei der fälligen Bestandsaufnahme 
mit Vorrang zu prüfen, wann dies nachgeholt wer-
den kann. 

Die gleichzeitige Anpassung der Sozialversiche-
rungsrenten und der Versorgungsleistungen ist un-
ser Ziel. Es ist immerhin gelungen, durch die Nicht-
anrechnung der Erhöhung für den Rest dieses Jah-
res Unzuträglichkeiten in der Kriegsopferversor-
gung zu vermeiden. Dies geschah in Übereinstim-
mung. Wir begrüßen es auch, daß durch die Einfüh-
rung einer flexiblen Altersgrenze ab 62 Jahre die 
besonderen Bedürfnisse der Schwerbeschädigten 
ausdrücklich anerkannt werden. 

Nun, meine Damen und Herren, wer der Proble-
matik der sogenannten Rentenschere zu Leibe rük-
ken will, muß zuerst eines tun: er muß gezielt die 
Kleinrenten anheben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das war die Politik der Union von der ersten 
Stunde an. Ich erinnere an die denkwürdige Sit-
zung 

(Zuruf von der SPD: Das hätten Sie doch 
tun können!) 

— das haben wir vorgeschlagen; Ihr Minister sagte 
dann: Das steht gar nicht auf unserer Tagesord-
nung —, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

als der Herr Kollege Wehner hier — das wissen 
Sie doch alle noch — zu später Abendstunde sagte: 
Ich verstehe nicht so schrecklich viel von diesen 
Dingen, aber warum kann man denn dieses Pro-
blem nicht anpacken? — Ich bin sofort hier herauf

-

gegangen und habe gesagt: Aber bitte sehr, wenn 
Sie das wollen, haben Sie uns auf Ihrer Seite; dann 
sagen Sie Ihrem Arbeitsminister Bescheid, daß er 
entsprechend mitzieht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Von der Stunde an haben wir das doch erst hier 
im Bundestag behandeln können. Das war doch die 
Position. 

Ich wiederhole: Wer der Problematik der Renten-
schere zu Leibe rücken will, muß zuerst gezielt die 
Kleinrenten anheben. 

In der Debatte über unsere Große Anfrage zu den 
inneren Reformen im März 1971 habe ich dies als ein 
sozialpolitisches Anliegen von besonderer Dringlich-
keit bezeichnet: Müssen die Krankenschwestern, die 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 	11581 

Katzer 
früher zu niedrig entlohnt wurden, Landarbeiter, 
Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen mit geringen 
Verdiensten für die damaligen Ungerechtigkeiten 
auch heute noch bestraft werden, indem sie eine zu 
niedrige Alterssicherung bekommen? Das Konzept 
der Union hilft diesen Menschen mehr als der Vor-
schlag der Regierung. Es ist auch teurer, allerdings 
nicht in dem Maße, wie Sie es darstellen. Unser 
Konzept hilft den Menschen mehr. Das hat auch der 
Dramatiker Rolf Hochhuth jüngst in einer Fernseh-
aufzeichnung eingeräumt. Diese Einsicht haben Sie 
von der Regierungskoalition bisher leider vermissen 
lassen. 

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich von Anfang an 
gegen eine Rentenpolitik mit Schlagseite ausge-
sprochen, nämlich entweder die Rentner oder die 
noch Erwerbstätigen zu berücksichtigen. Unsere 
Priorität für die Anhebung der Renten war nicht 
gegen die flexible Altersgrenze gerichtet. Im Gegen-
teil, wir haben stets betont, daß erst ausreichende 
Renten die Voraussetzung für die Inanspruchnahme 
der flexiblen Altersgrenze sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Durch eigene Berechnungen über die finanzielle Ent

-

wicklung der Rentenversicherung haben wir nach

-

gewiesen, daß beide Maßnahmen finanzierbar sind. 

Die Union hat sich in ihrem Berliner Programm 
ausdrücklich zur flexiblen Altersgrenze bekannt. 
Wir sehen die Einführung einer flexiblen Alters-
grenze als eine sozialpolitische Forderung von ho-
hem Rang an. Verläuft doch der Alterungsprozeß 
individuell unterschiedlich! Auch die persönliche 
Wahlfreiheit, den Beginn des Ruhestands selbst zu 
bestimmen, halten wir für ein nur allzu berechtigtes 
Anliegen. Wir wollen den einzelnen in die Lage ver-
setzen, von seinem Lebensabend etwas zu haben. 
Daher will die CDU/CSU-Fraktion heute eine fle-
xible Altersgrenze einführen, die dem einzelnen 
zwischen dem 63. und 67. Lebensjahr eine wirkliche 
Wahlfreiheit einräumt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn wir „flexibel" sagen, dann meinen wir das 
auch, dann meinen wir damit nicht nur eine Herab-
setzung der Altersgrenze. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Da wir eine ausreichende Höhe der Rente als 
Voraussetzung ansehen, haben wir versicherungs-
mathematische Abschläge, wie sie da und dort ge-
fordert wurden, abgelehnt. Es wäre unlogisch, auf 
der einen Seite das Rentenniveau zu erhöhen und 
gleichzeitig die Renten durch Abschläge zu kürzen. 
Umgekehrt halten wir es jedoch für gerecht, dem-
jenigen, der mit dem Rentenbezug noch wartet, 
durch einen versicherungsmathematischen Zuschlag 
einen Ausgleich für die kürzere Laufdauer der Rente 
zu geben. Dieser Zuschlag beträgt 5% der Rente 
pro Jahr. Hinzu kommen jährlich rund 2,5 %, die 
sich aus der geltenden Rentenformel ergeben. 

Damit kann der einzelne selbst entscheiden, ob 
er für eine längere Laufdauer die normale oder für 
eine kürzere Laufdauer die erhöhte Rente in An-
spruch nehmen will. So scheint uns der Grundsatz 

der persönlichen Wahlfreiheit in optimaler Weise 
verwirklicht zu sein. Ich kann mir sehr gut vorstel-
len, daß von diesen ins Gewicht fallenden Erhöhun-
gen in größerem Umfang Gebrauch gemacht wird. Es 
ist uns eine Genugtuung, daß hier die Chance ge-
boten wird, eine nicht ausreichende Rente in ver-
hältnismäßig kurzer Zeit wesentlich zu erhöhen. 
Dies wird für nicht wenige Arbeitnehmer erst die 
reale Möglichkeit sein, unbefriedigende Aussich-
ten hinsichtlich der eigenen oder der Alterssiche-
rung der Ehefrau zum Besseren zu wenden. Daher 
schließen wir uns nicht der .Auffassung an, daß 
durch die Zulassung unbeschränkter Erwerbstätig-
keit neben der Altersrente nun hundert Prozent der 
Berechtigten vom Recht auf vorgezogenes Alters-
ruhegeld Gebrauch machen würden. 

Im übrigen, meine Damen und Herren, wider-
spricht es, glaube ich, unserer freiheitlichen Ord-
nung, wenn wir es dem Rentner verbieten, was 
jedem Beamten erlaubt ist: daß er ungeachtet seines 
Ruhegeldes noch die Tätigkeit ausübt, für die er auf 
Grund seiner Konstitution geeignet ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der Regierungsvorschlag sah ursprünglich keine 
Zuschläge vor. Er wollte den zukünftigen Rentnern 
die Möglichkeit derartiger Zuschläge vorenthalten. 
Die Koalitionsfraktionen sind nunmehr — ich be-
grüße das sehr — bereit, Zuschläge einzuführen 

(Abg. Glombig: Sie wollten doch sogar 
Abschläge!) 

— dazu habe ich vorhin etwas gesagt; das hätten 
Sie gemerkt, wenn Sie zugehört hätten —, aber 
merkwürdigerweise mit einer völlig falschen Staffe-
lung. Der Zuschlag im 64. Lebensjahr soll minimal 
sein, im 67. dagegen besonders hoch. Daß diese 
Staffelung dem Alterungsprozeß genau entgegen-
gesetzt verläuft, erscheint mir offensichtlich. Wenn 
schon eine Staffelung der Zuschläge, die natürlich 
auch eine zusätzliche Komplizierung unseres Ren-
tenrechts bedeutet, so müßte sie eher in umge-
kehrter Richtung laufen. Wir sehen daher in diesem 
Punkt keinen Anlaß, von dem von uns vorgelegten 
Antrag abzugehen. 

Es ist die Pflicht verantwortungsvoller Politik, an 
dieser Stelle zu erklären, daß alle drei Parteien des 
Bundestages darin übereinstimmen, als Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der flexiblen Alters-
grenze eine Versicherungszeit von 35 Jahren fest-
zusetzen. Ich sehe die Problematik sehr wohl, die 
hierin liegt; doch ist eine andere Lösung im gegen-
wärtigen Zeitpunkt aus finanziellen Gründen nicht 
möglich. 

Wir haben es immer als einen Vorzug der ge-
genwärtigen Rentenregelung betrachtet, daß es nie-
manden etwas angeht, ob ein Rentner neben seiner 
Rente noch etwas verdient oder nicht. Die Koali-
tionsfraktionen sind hier, wie ich vorhin sagte, 
anderer Ansicht, — noch anderer Ansicht; vielleicht 
ändert sich das noch. Wir sehen jedenfalls in einem 
Verbot der Arbeit neben der Rente eine inhu-
mane Einschränkung der Gestaltung der Lebens-
möglichkeiten des einzelnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Außerdem, meine Damen und Herren, würde ein 

solches Verbot zu einer Welle von Schwarzarbeit 
führen. Eine Überwachung des Beschäftigungsver-
bots wäre nach sachverständiger Auskunft nach dem 
gegenwärtigen Stand überhaupt nicht möglich. Wer 
sollte das auch tun? Sollte dieses Verbot dennoch 
durchgesetzt werden, müßte ein zusätzlicher Apparat 
aufgebaut werden, eine neue Bürokratie mit dem 
Auftrag, unseren älteren Mitbürgern nachzuspionie-
ren, ob sie nun während des Rentenbezugs auch 
noch diese oder jene Nebentätigkeit haben. All dies 
paßt nicht in das Konzept der Christlich-Demokra-
tischen und Christlich-Sozialen Union. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Deshalb werden wir bei unserem Vorschlag bleiben. 

Was der Regierungsvorschlag an Nebenerwerbs-
möglichkeit bietet, ist außerdem in der Praxis weit-
gehend, so glaube ich, unrealistisch; denn nach den 
Angaben der Bundesanstalt für Arbeit ist das An-
gebot an Teilzeitarbeitsplätzen für Männer minimal. 
Teilweise ist der Teilzeitarbeitsmarkt sogar ge-
schlossen. Wir bedauern dies und werden Anstren-
gungen von uns aus unternehmen, um durch eine 
Auswertung der Teilzeitarbeitsplätze einen gleiten-
den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand 
zu ermöglichen. Die CDU/CSU-Fraktion wird daher 
die Altersgrenze nach ihren Vorstellungen hier im 
Parlament zur Abstimmung stellen. 

Lassen Sie mich einen letzten Punkt anschneiden: 
die Frage der sozialen Sicherung der Frau. Die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion betrachtet die Reform 
der sozialen Sicherung der Frau als eine der wich-
tigsten gesellschaftspolitischen Aufgaben. In der 
Regel beruht die soziale Sicherung der Hausfrauen 
und Mütter auf Ansprüchen, die von denen des Ehe-
mannes abgeleitet sind. Dieses Sicherungssystem 
wird dem eigenständigen Wert der Arbeit der Frau 
im Haushalt und der gewandelten Stellung der Frau 
in Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr gerecht. 
Wir brauchen eine soziale Absicherung der Frau, die 
sowohl die gesellschaftlichen Leistungen der Frau 
für Kinder und Familie als auch die Frauenerwerbs-
tätigkeit berücksichtigt. Wir wenden uns dagegen, 
daß der Versuch unternommen wird, ein staatlich 
verordnetes Leitbild der Rolle der Frau in der Ge-
sellschaft vorzuzeigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist nach unserer Ansicht Aufgabe der Politik, den 
Frauen die Möglichkeit zu verschaffen, selbst zu ent-
scheiden, welchen Platz in der Gesellschaft sie aus-
füllen wollen. Dieser individuellen Entscheidung der 
Frau muß auch die Ausgestaltung der sozialen Siche-
rung entsprechen. Ich halte nichts davon, die Nur

-

Hausfrau zu diskreditieren. Denn die Frau, die zu 
Hause ist und die Kinder großzieht, hat den gleichen 
Rang und die gleiche Stellung in der Gesellschaft 
wie die Frau, die nebenher noch einer Berufstätig-
keit nachgeht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wir müssen beides den Frauen als Chance für ihre 
individuelle Lebensgestaltung eröffnen. 

Als ersten Schritt wollen wir heute die Rente 
nach Mindesteinkommen verwirklichen. Nach un-
serem Vorschlag werden etwa 800 000 Frauen Ren-
tenaufbesserungen von zum Teil 100 DM und mehr 
erhalten. 

Wir sind auch dafür, daß Hausfrauen das Recht 
der freiwiligen Beitragsleistung in der Rentenver-
sicherung haben sollen. Bisher setzt dies eine fünf-
jährige Pflichtversicherungszeit voraus. Aber, meine 
Damen und Herren, niemand glaube, daß durch eine 
solche Öffnung der Rentenversicherung praktisch 
die Hausfrauenrente geschaffen werde. Hier muß 
man doch einfach vor der Weckung von Illusionen 
warnen. Von einer solchen Öffnung werden nur die 
finanziell besonders gut gestellten Frauen Gebrauch 
machen können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich nenne einmal eine Zahl, damit das realistisch 
betrachtet wird. Eine Frau, die bisher keinen eige-
nen Rentenanspruch hatte, muß für eine monatliche 
Altersrente in Höhe von 266,80 DM nach dem Ent-
wurf der CDU/CSU bzw. 225 DM nach dem Entwurf 
der SPD/FDP-Fraktionen 26 784 DM an Beiträgen 
nachentrichten. Das ist doch nur ein ganz kleiner 
Teil unserer Bevölkerung, der überhaupt mit solch 
einem Gedanken spielen kann. Das müssen wir doch 
hier klar sagen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Wenn wir diese Möglichkeit einräumen, dann wird 
wenigstens kein anderer Teil dadurch geschädigt. 
Etwas anderes gilt für den Vorschlag der Regie-
rungskoalition, das sogenannte Baby-Jahr einzu-
führen. Dies kostet 18 Milliarden DM. 18 Milliarden 
müssen die Rentenversicherten für diesen Vorschlag 
bis 1986 aufbringen, und wer weiß, ob das schon 
das Ende sein soll. In den Genuß dieser Renten-
steigerung kämen allerdings nur 1,6 % der 19 Mil-
lionen Frauen mit Kindern im Jahre 1973. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schellenberg.) 

Die Rentnerinnen — das sind über 2,5 Millionen 
Frauen — und alle Frauen, die über keinen eigenen 
Rentenanspruch verfügen, werden davon ausge-
schlossen. 

Hinzu kommt, daß eine Frau mit dem höchsten 
Einkommen, das der Rentenversicherungspflicht 
unterliegt, einen Vorteil von monatlich 23 DM 
hätte, während eine Frau, die nur die geringeren 
Beiträge entrichten könnte, einen Vorteil von ledig-
lich 1,20 DM monatlich hätte. Schließlich wird bei 
diesem Vorschlag überhaupt nicht beachtet, ob eine 
Frau ihr Kind nun tatsächlich auch großgezogen hat; 
es wird lediglich auf die Geburt abgestellt. 

Dies scheinen mir einige entscheidende Einwände 
zu sein. Deshalb schlägt die Union als wichtigstes 
Ziel für die Gesamtlösung dieser Frage einen 
Stufenplan für die kommende Legislaturperiode vor. 
Wir wollen stufenweise die Einführung einer eigen-
ständigen Alterssicherung der Frau und das schwie-
rigste aller zu lösenden Probleme: die Verbesserung' 
der Witwenrenten. Denn hier muß in der Tat ein 
Stück Gleichberechtigung noch verwirklicht werden. 
Die Frauen empfinden es mit Recht als bedrückend, 
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daß beim Tode des Ehemannes die Rente der Witwe 
auf 60 °/o gekürzt wird, obwohl ein großer Teil der 
bisherigen Ausgaben für den gemeinsamen Haus-
halt weiterläuft. 

Ein Stück Eigenständigkeit wird für die Frauen 
auch die von uns vorgeschlagene Unfallversicherung 
für Hausfrauen bieten. Hier liegt eine Lücke im 
System unserer sozialen Sicherung vor, erleiden 
doch in der Bundesrepublik jährlich rund 15 000 
Frauen Unfälle im Haushalt, die zur Dauerinvalidi-
tät führen. 

Für erwerbstätige Frauen ergeben sich heute be-
sondere Probleme, wenn ein Kind erkrankt ist. Wir 
haben in einem Gesetzentwurf vorgesehen, daß die 
berufstätige Mutter, die ein krankes Kind zu Hause 
pflegt und daher der Arbeit fernbleiben muß, ein 
Pflegegeld von der Krankenversicherung in Höhe 
des Krankengeldes erhält. Dieser Gesetzentwurf 
fällt nun der vorzeitigen Auflösung des Bundes-
tages zum Opfer; die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
wird ihn in der kommenden Legislaturperiode er-
neut einbringen. 

Eine Bemerkung zur Ö ffnung der Rentenversiche-
rung für Selbständige! Die Regierungsvorschläge 
hierzu haben von Anfang an daran gekrankt, daß 
sie Selbständige, d. h. Personen mit Erwerbseinkom-
men, und Hausfrauen, d. h. Personen ohne eigenes 
Einkommen, in einen Topf geworfen haben. Unser 
Gesetzentwurf räumt dem Selbständigen die Wahl-
möglichkeit ein, in die Rentenversicherung einzu-
treten oder nicht. Wenn er es tut, dann allerdings 
zu gleichen Rechten und gleichen Pflichten wie der 
Arbeitnehmer auch. Das war unsere Position von 
Anfang an. 

Der Kostenaufwand für das Programm der CDU/ 
CSU ist nach den Annahmen des Rentenanpassungs-
berichtes mit 151 Milliarden DM zu veranschlagen. 
Unterstellt man die neuen Lohnannahmen der Bun-
desregierung als richtig, erhöht sich diese Zahl auf 
165 bis 170 Milliarden DM. Zwar kostet der Kleinst-
rentenantrag der CDU/CSU-Fraktion rund 3 Milliar-
den DM mehr als der entsprechende Entwurf der 
Regierungskoalition, dafür ist im Programm der 
CDU/CSU jedoch das sogenannte Baby-Jahr nicht 
enthalten, das von der Regierung bis 1986 auf 
18 Milliarden DM veranschlagt wird. Mit einer Ver-
doppelung, ja sogar Verdreifachung dieses Auf-
wandes kann sicher gerechnet werden, weil der 
Forderung nach Ausbau und Ausweitung auf zwei 
oder drei Jahre in Zukunft kaum wird widerspro-
chen werden können, wenn es erst einmal einge-
führt ist. 

Die Bundesregierung bezweifelt die Richtigkeit 
der Berechnungen der CDU/CSU. Das ist nichts 
Neues. Beim Vermögen der Rentenversicherung mit 
200 Milliarden DM im vergangenen Jahr und bei 
der flexiblen Altersgrenze mit Berücksichtigung der 
demographischen Entwicklung haben wir das alles 
hier schon einmal erlebt. Ich versage es mir, auf 
die Äußerungen von sozialdemokratischen Kollegen 
zurückzukommen, die vom 200-Milliardenrausch der 
CDU/CSU sprechen, wozu dann der Herr Ar-
beitsminister wenige Wochen später zugeben mußte, 
daß es bis 1986 exakt 205 Milliarden DM sein wür

-

den. Nun haben Sie noch einmal hochgerechnet um 
weitere 20 Milliarden DM. 

Nun, meine Damen und Herren, unser Kleinst-
rentenantrag und die Kosten der flexiblen Alters-
grenze nach dem Vorschlag der CDU, das sind die 
zwei strittigen Punkte hinsichtlich der Finanzen: 

Zum ersten: Die Berechnungen der Bundesregie-
rung kommen deshalb zu einem höheren Aufwand 
für die Kleinrenten, weil die Bundesregierung nicht 
hinreichend berücksichtigt hat, daß nach unserem 
Vorschlag nur Rentenbestandteile, die auf Pflicht-
beiträgen beruhen, erhöht werden sollen, und zu-
sätzlich von der Bundesregierung nicht berücksich-
tigt wurde, daß der Anteil der Personen, die unter 
75% des Durchschnittsverdienstes aller Versicher-
ten zur Verfügung haben, sowohl in der Vergangen-
heit zurückgegangen ist als auch ganz sicherlich in 
der Zukunft zurückgehen wird. Wir sind also der 
Meinung, daß die Berechnungen der Bundesregie-
rung in diesem Punkt schlicht fehlerhaft sind. 

Bei der flexiblen Altersgrenze hingegen schätzt 
die Regierung das Verhalten der Versicherten 
anders ein als die CDU/CSU. Die Bundesregierung 
tut so, als würde bei der von der CDU/CSU gefor-
derten unbegrenzten Erwerbsmöglichkeit die fle-
xible Altersgrenze zu 90 % und nicht zu 70 %, wie 
es die Bundesregierung für ihren eigenen Vorschlag 
unterstellt, in Anspruch genommen. Dies halten wir 
für unrealistisch. Tatsächlich rechnen Rentenexper-
ten, so z. B. der Versicherungsmathematiker Herr 
Dr. Heubeck, noch jüngst in einem Interview, nur 
mit einer Inanspruchnahme der flexiblen Alters-
grenze nach dem Vorschlag der CDU/CSU von 30 % 
bis 50 %. Dafür sprechen im übrigen auch die Erfah-
rungen in anderen Ländern, z. B. in Schweden, wo 
eine ähnlich ausgestaltete flexible Altersgrenze vor-
liegt, die nur zu 5 bis 10 % in Anspruch genommen 
wird. 

Hierzu nur noch ein Wort. Die nach dem Regie-
rungskonzept vorgesehene Beschränkung der Er-
werbstätigkeit mag zwar geeignet sein, die Renten-
finanzen noch mehr zu schonen, als es das CDU/ 
CSU-Konzept tut. Entsprechend höher wird jedoch 
die Belastung des Haushalts — Herr Kollege 
Schellenberg, das sollte nicht übersehen werden —, 
weil über ein verringertes Arbeitsangebot auch das 
Wirtschaftswachstum und mithin die Steuereinnah-
men vermindert werden. Steuerausfälle in der Grö-
ßenordnung von 200 Millionen DM bis 1 Milliarde 
DM könnten die Folge der Beschränkung der Er-
werbsmöglichkeit sein. Wir sind verpflichtet, hier 
auf die Zusammenhänge zu achten und nicht nur auf 
die Rentenfinanzen zu schauen. 

Meine Damen und Herren, das ist in groben 
Zügen die Position der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion nach anderthalbjährigem Ringen um die Wei-
terführung der Reform der sozialen Rentenver-
sicherung. Die Weiterentwicklung der Alterssiche-
rung unseres Volkes entsprechend diesem Konzept 
ist, so glauben wir, eine Reform, die diesen Namen 
wirklich verdient. Wir haben uns dabei von den 
Bedürfnissen des Menschen leiten lassen, und zwar 
des einzelnen Menschen.. Denn für uns — das ist 
die Richtschnur gewesen, mit der wir vor anderthalb 
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Jahren angetreten sind und an die wir uns heute 
in diesem Bereich halten wollen — steht der Mensch 
im Mittelpunkt, der einzelne konkrete Mensch. Er 
ist uns wichtiger als Organisationen und Systeme. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat Herr 
Bundesminister Arendt. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich bin davon überzeugt, daß es heute schwer 
sein wird, Sachargumente abzuwägen; denn ich gehe 
davon aus — das hat auch die Rede meines verehr-
ten Vorgängers gezeigt —: Heute soll es der Bun-
desregierung mal „gegeben" werden, heute soll 
Stärke demonstriert werden. 

(Abg. Wehner: Leider wahr!) 

Ich muß dennoch zunächst den Blick in die Ver-
gangenheit richten. Herr Katzer hat davon ge-
sprochen, daß die Vorstellungen der Opposition 
ein geschlossenes Konzept beinhalten, das sich an 
Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande richte. 
Es ist wahr: Sie hatten 20 Jahre Zeit, sich um die 
Lösung der Probleme zu bemühen, und Sie haben 
diese Probleme nicht gelöst. Denn, meine Damen 
und Herren, niedrige Renten gibt es doch nicht erst 
seit dem Tage, seitdem der Bundeskanzler Willy 
Brandt heißt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Daß die soziale Sicherung der Frau unzureichend 
ist, ist doch keine Erkenntnis, die wir erst heute ge-
wonnen haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Tatsache, daß mehr als die Hälfte der Beschäf-
tigten das 65. Lebensjahr im Betrieb überhaupt nicht 
erreicht, sondern vorzeitig aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden muß, weil diese Menschen am Arbeits-
platz entweder berufsunfähig oder gar erwerbsun-
fähig geworden sind, ist doch keine neue Erkennt-
nis. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Daß Gruppen unserer Bevölkerung, seien es Selb-
ständige, seien es nicht erwerbstätige Frauen, der 
Zutritt zur Rentenversicherung verwehrt war, dar-
auf sind wir doch nicht erst heute gekommen. Sie 
hatten 20 Jahre Zeit, diese Fragen anzupacken und 
sie zu lösen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Katzer, ich will das ganz friedlich 
und sachlich machen, soweit es möglich ist. Aber 
ich muß doch auf das Papier der CDU/CSU-Fraktion 
vom 20. August 1969 verweisen. Darin wurde die 
Grundlage der Sozial- und Gesellschaftspolitik der 
CDU/CSU für die 6. Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages konzipiert. Was steht in diesem 
Papier? Da heißt es z. B.: Renten nach Mindestein-
kommen kommen nicht in Frage, die Bezieher 
niedriger Renten werden auf die Sozialhilfe ver-
wiesen. Ferner steht darin: Die flexible Altersgrenze 
geht nicht, das machen wir nicht. In diesem Papier 

steht weiter: Die auskömmliche soziale Sicherung 
der Frau können wir auch nicht durchführen, weil 
dafür die finanziellen Mittel nicht vorhanden sind. 
Man muß sich einmal vorstellen: Wenn 1969 nicht 
diese Bundesregierung ins Amt gekommen wäre, 
sondern die Opposition weiter die Verantwortung 
getragen hätte, dann wäre wahrscheinlich dieses 
Papier die Grundlage für die Sozial- und Gesell-
schaftspolitik dieser 6. Legislaturperiode gewesen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das heißt im Klartext: Es wäre überhaupt nichts 
gekommen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Herr Kollege Russe, Ihr Sprecher hat ja den Lei-
densweg und die Leidensstationen Ihrer sogenann-
ten geschlossenen Konzeption hier vorgetragen. Er 
hat dargelegt, wie lange Sie gebraucht haben, bei-
spielsweise den Antrag über die Einführung der 
flexiblen Altersgrenze hier vorzulegen. Das war 
genau in der Sommerpause dieses Jahres, 1972. 

Als am 28. Oktober 1969 der Bundeskanzler seine 
Regierungserklärung abgab und in dieser Regie-
rungserklärung angekündigt wurde, daß diese Re-
gierung und die sie tragenden Fraktionen die Frage 
der flexiblen Altersgrenze anpacken würden, als an-
gekündigt wurde, daß wir die Rentenversicherung 
öffnen wollten für Gruppen, denen der Zutritt zur 
Rentenversicherung bisher verwehrt war, da haben 
Sie — das gebe ich zu — ein Kontrastprogramm ent-
wickelt. Da mußte ein Kontrastprogramm her. Sie 
wollten im Grunde genommen — lassen Sie mich das 
einmal ganz deutlich aussprechen — die Rentner 
gegen die Versicherten ausspielen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Frau Kalinke: Pfui!) 

— Mein Vorredner hat noch einmal darauf hinge-
wiesen. Er hat gesagt, wir wollten den Rentnern 
etwas vorenthalten. Was in der Finanzrechnung bis 
zum Jahre 1986 an Überschüssen errechnet wird, 
liegt doch gar nicht in den Tresoren des Arbeitsmini-
steriums. Das müssen die Versicherten von heute 
erst einmal durch ihre Beiträge aufbringen. Hier 
wird den Rentnern nichts vorenthalten. 

Sie sollten sich auch daran erinnern, daß wir, 
diese Regierung und diese Regierungskoalition, 
nicht nur den Krankenversicherungsbeitrag der 
Rentner abgeschafft haben und daß es seit dem 1. Ja-
nuar 1970 wieder die ungekürzte Rente gibt, son-
dern daß wir im April dieses Jahres den Rentnerin-
nen und Rentnern die in den Jahren 1968 und 1969 
geleisteten Krankenversicherungsbeiträge auch zu-
rückerstattet haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich kann zu dem Ergebnis kommen: Die Renten-
erhöhungen im Jahre 1972 waren niedrig. Das Jahr 
1972 ist das letzte Jahr, in dem sich die Rezessions-
jahre auswirken. In der nächsten, übernächsten und 
überübernächsten Anpassung wirkt sich die Vollbe-
schäftigungspolitik dieser Bundesregierung aus, und 
dann werden die Anpassungssätze höher sein. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Wir haben im Jahre 1972 durch die allgemeine 

Anpassung, durch den Wegfall des Krankenversi-
cherungsbeitrages, durch die Rückerstattung dieser 
Beiträge für 1968/69 das Durchschnittseinkommen 
der Rentner um annähernd 10 % erhöht. Das bedeu-
tet — wenn ich das tarifpolitisch ausdrücken darf —, 
daß die Rentner mit in der Spitzengruppe der Lohn-
entwicklung im Jahre 1972 stehen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben schon im vergangenen Jahr auf der 
Grundlage der Regierungserklärung ein Reform-
werk vorgelegt. In diesem Reformwerk war vor-
gesehen, daß z. B. die Öffnung der Rentenversiche-
rung Wirklichkeit werden sollte. Da war vorgesehen, 
daß die Rente nach Mindesteinkommen eingeführt 
werden sollte. Da war vorgesehen, daß wir den 
ersten Schritt zur flexiblen Altersgrenze machen, 
und da war vorgesehen, daß wir ein Baby-Jahr für 
die erwerbstätigen Frauen einführen. 

Dieses Programm war ausgewogen und finanziell 
gesichert. Es richtete sich an die Rentner wie an die 
Versicherten, die Frauen wurden genauso begünstigt 
wie die Männer. Es war ein wohlabgewogenes Pro-
gramm. 

Sie haben dagegen Ihre Vorstellungen sukzessive 
vorgelegt, und zur flexiblen Altersgrenze — das 
habe ich schon gesagt — konnten Sie sich erst im 
Sommer 1972 entschließen, nachdem Sie vorher über 
Abschläge diskutiert haben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nun will ich jetzt gar nicht auf alle einzelnen 
Punkte eingehen. Ich wollte nur eine Bemerkung 
machen zur flexiblen Altersgrenze nach Ihren Vor-
stellungen, meine Damen und Herren von der 
Opposition. Was Sie im Kern in Ihrem Vorschlag 
vorsehen, ist, daß der 63jährige nicht nur sein 
Arbeitseinkommen, sondern auch seine Rente soll 
nebenher beziehen können. Ich glaube, Sie in Ihrer 
Fraktion hätten alle Veranlassung, einmal ernst-
haft und noch einmal ernsthaft darüber nachzuden-
ken, ob das der richtige Weg ist, wenn der Ar-
beitnehmer neben seinem Lohn seine volle Rente 
beziehen kann. 

Das ist auch der Grund, warum wir zu einer 
höheren Ianspruchnahme bei Ihrem Vorschlag kom-
men. Denn soviel Unverständnis können Sie keinem 
Arbeitnehmer unterstellen, daß er, wenn er die 
Möglichkeit hätte, zu seinem Lohn auch noch die 
Rente zu nehmen, das nicht machen würde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Aber es kommt noch etwas ganz anderes hinzu, 
und das muß man auch sehen, 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

wenn Ihr Entwurf zum Tragen käme. — Verehrter 
Herr Zwischenrufer, Sie sind doch ein Mann der 
Praxis — — 

(Weiterer Zuruf von der CDU/CSU) 

Sie müssen das doch aus den Betrieben wissen. Ich 
sage es einmal anders: Nach Ihrem Vorschlag wird 
die flexible Altersgrenze im Grunde genommen ein 

Disziplinierungsmittel für sogenannte renitente 
Arbeitnehmer. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Nur der kann Rente und Arbeitseinkommen be-
ziehen, der einen Arbeitsplatz hat. 

(Zuruf des Abg. Dr. Böhme) 

— Herr Böhme, über diese Disziplinierungsmittel 
müssen Sie gerade reden. — Diese Möglichkeit ist 
im Grunde genommen in das Belieben eines Dritten 
gestellt. Hier wird dem Versicherten nicht der Frei-
heits- und Spielraum eröffnet, in einem bestimmten 
Altersabschnitt selbst entscheiden zu können, ob er 
in die Rente gehen oder weiterarbeiten will, son-
dern hier wird ein Dritter entscheiden, wie die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme der flexiblen Alters-
grenze gegeben ist. 

Präsident von Hassel: Herr Bundesminister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Böhme? 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Bitte schön. 

Dr. Böhme (CDU/CSU): Herr Bundesminister, 
würden Sie bitte einmal erklären, wie Sie Ihren 
soeben gemachten Vorwurf, daß es sich um ein Be-
strafungsmittel für renitente Arbeitnehmer handle. 
begründen. Mir ist das nämlich — wenn ich das 
sagen darf — nicht klar, und ich bitte da um Er-
klärung, wieso gerade dadurch, daß jemand arbeiten 
kann und Rente bezieht, wie Sie es soeben ausge-
führt haben, vom Arbeitgeber bestraft werden 
könnte. 

Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Herr Böhme, da Sie sich in diesen Prak-
tiken ganz sicherlich auskennen, bin ich sicher, daß 
Sie wissen, was ich meine. Aber ich will es Ihnen 
gern noch einmal sagen. Nach Ihrem Vorschlag kann 
ein Arbeitnehmer nur dann Rente beziehen, weiter 
Arbeit verrichten und sein Arbeitseinkommen erhal-
ten, wenn er einen Arbeitsplatz hat. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

— Nein, Sie brauchen gar nicht so zu lachen! Sie 
wissen es ja — nein, Sie wissen es nicht —, wie das 
in der Praxis aussieht! Können Sie sich an die De-
batten über das Betriebsverfassungsgesetz erinnern? 
Was glauben Sie denn, wieviel Betriebe noch exi-
stieren, die keinen Betriebsrat haben!? Da braucht 
nur ein einziger Fall aufgegriffen zu werden. Ich 
sage Ihnen, diejenigen Arbeitnehmer, die sich nicht 
in das Gesamtkonzept einfügen, werden „kleine 
Brötchen backen" müssen, damit sie nämlich neben 
der Rente auch ihr Arbeitseinkommen beziehen 
können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Kalinke? 
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Arendt, Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung: Ich bitte um Entschuldigung, Herr Präsi-
dent, ich möchte meine Ausführungen jetzt beenden. 
— Das ist die Praxis. Und wenn Sie noch einen 
Blick in die Praxis werfen: Sie wissen, daß eine 
ganze Reihe von Arbeitnehmern den Strapazen des 
modernen Industriebetriebs nicht mehr gewachsen 
sind und daß sie als berufsunfähig oder erwerbs-
unfähig vorher ausscheiden müssen. Was soll denn 
eine solche Theorie, daß auch der seinen Arbeits-
platz erhalten kann, heute schon den Arzt aufsuchen 
muß, um eine Berufsunfähigkeitsrente zu bekom-
men?! Das stimmt doch vorn und hinten nicht! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, und dann sage ich 
Ihnen noch etwas anderes: Ihre Vorstellungen zur 
flexiblen Altersgrenze sind geeignet, die flexible 
Altersgrenze unmöglich zu machen. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Was hier im Grunde genommen für die flexible Al-
tersgrenze gilt, das gilt auch für Ihre Vorstellungen 
von der Rente nach Mindesteinkommen, das gilt zu 
einem Teil für die Öffnung der Rentenversicherung 
für Selbständige, und das gilt natürlich nicht, weil 
Sie es gar nicht in Ihrem Konzept haben, für die 
Einführung des Baby-Jahres; das wollen Sie ganz 
ausschalten. 

Ich sage Ihnen: das, was der sozialpolitische Aus-
schuß des Bundestages auf der Grundlage der Re-
gierungsentwürfe in seiner Sondersitzung erarbeitet 
hat, ist ein guter Beitrag, um die Interessen der Ver-
sicherten und der Rentner, der Frauen und der Män-
ner, zu verbessern. Es ist ein Beitrag, das System 
unserer sozialen Sicherung zu vervollkommnen und 
auf einen modernen Stand zu bringen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich bitte Sie alle recht herzlich, dieser Ausschuß-
vorlage in der heutigen zweiten Lesung Ihre Zu-
stimmung zu geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Professor Dr. Schellenberg. Für ihn hat die 
Fraktion der SPD eine Redezeit von 30 Minuten be-
antragt. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Bundesarbeitsminister hat 
überzeugend 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

die Versäumnisse der CDU-Sozialpolitik von 20 
Jahren dargelegt. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Dr. Götz: 
x-mal wiederholt!) 

Herr Katzer wollte mit seinen Ausführungen ver-
gessen machen, daß die CDU/CSU in dieser Legis-
laturperiode 

(Zuruf des Abg. Breidbach) 

soziale Reformen überhaupt nicht wollte; das hat 
sie dokumentiert. Sie hat in ihrem Programm für 
diese Legislaturperiode erklärt: 

Die Leistungen in unserem sozialen Sicherungs-
system sind so hoch und im ganzen so aus-
gewogen, daß wir keine aufwendigen struk-
turellen Leistungsverbesserungen mehr anstre-
ben wollten. 

So die Erklärung der CDU/CSU zu Beginn der Legis-
laturperiode. 

Zu der vom Herrn Bundeskanzler angekündigten 
Reformpolitik hat Herr Katzer hier am 20. Oktober 
1969 wörtlich gesagt: 

Wenn in der Regierungserklärung von Refor-
men gesprochen wird, so haben wir es hier mit 
verbalen Allgemeinheiten zu tun. 

(Abg. Katzer: So ist es!) 

Herr Katzer meinte also, das Reformprogramm der 
Regierungserklärung als allgemeines Gerede abtun 
zu können. Damit, Herr Katzer, haben Sie den Re-
formwillen der sozialliberalen Koalition desavou-
ieren wollen. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Götz? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Bitte schön! 

Dr. Götz (CDU/CSU) : Herr Kollege Professor 
Schellenberg, wären Sie nicht endlich bereit, sich in 
der Frage der Beurteilung dessen, was die CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion sich für die Sozialpolitik 
in dieser Legislaturperiode vorgenommen hat und 
vorhatte, in erster Linie an das Parteiprogramm 
der CDU/CSU und zweitens insbesondere an die 
zahlreichen Initiativen zu halten, die wir in dieser 
Legislaturperiode eingebracht haben? Ich meine, 
dies ist der allein gültige Maßstab für unsere Ab-
sicht, eine konstruktive Sozialpolitik auch in dieser 
Legislaturperiode zu betreiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Götz, ich 
werde nachweisen, daß Sie zu diesen Initiativen 
erst gekommen sind, nachdem die sozialliberale 
Koalition Gesetzentwürfe vorgelegt hat. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD. — Lachen 
und Zurufe von der CDU/CSU. — Abg. Dr. 

Götz: Genau umgekehrt ist es der Fall!) 

Das sind die Fakten. Das will ich Ihnen beweisen. 

Herr Dr. Barzel hat vorhin von Reformunfähig-
keit der Regierung gesprochen; 

(Abg. Breidbach: So ist es!) 

das war Ihr Wort, Herr Kollege Dr. Barzel. In-
zwischen sind wichtige Reformwerke der soziallibe-
ralen Koalition verwirklicht worden, angekündigt 
in der Regierungserklärung: 
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Dr. Schellenberg 
Die Reform der Betriebsverfassung; sie hat mehr 

Demokratie im Arbeitsleben geschaffen. 
(Beifall bei der SPD.) 

Die Reform der Ausbildungsförderung; sie hat 
400 000 jungen Menschen neue Chancen eröffnet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Die Reform der Krankenversicherung, die Millio-
nen von Erwachsenen und Kindern das Recht auf 
Vorsorgeuntersuchungen gewährt hat und allen An-
gestellten den Arbeitgeberanteil. 

Die Reform der Unfallversicherung, die 10,5 Mil-
lionen Kinder, Schüler und Studenten in die gesetz-
liche Unfallversicherung einbezogen hat. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD.) 

Die Reform des Wohngeld- und Mietrechts, die 
Millionen von Bürgern ein menschenwürdiges Le-
ben sichert. 

Die Reform der Kriegsopferversorgung, die durch 
die Dynamisierung der Kriegsopferrente zu einem 
Markstein in der sozialpolitischen Entwicklung 
wurde. 

Meine Damen und Herren, heute stehen wir wie-
der vor der Verabschiedung einer großen Reform, 
die die sozialliberale Koalition im Bundestag vor-
gelegt hat. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Breidbach? 

Breidbach (CDU/CSU) : Herr Kollege Schellen-
berg, wären Sie bereit, im Interesse intellektueller 
Redlichkeit 

(Abg. Dr. Apel: Was heißt denn das wie

-

der, Herr Präsident?) 

zuzugeben, daß zu all den aufgeführten Reform-
werken die Opposition Alternativen in dieses Hohe 
Haus eingebracht hat, die Sie dazu gezwungen 
haben, die Alternativen der Opposition zu über-
nehmen, damit es überhaupt zur Verabschiedung 
dieser Reformgesetze gekommen ist? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Schellenberg (SPD) : Herr Kollege Breid-
bach, ich erinnere mich daran, daß über 90 % 
der Mitglieder Ihrer Fraktion das Betriebsverfas-
sungsgesetz abgelehnt haben! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Böhme? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Nun spricht Herr 
Katzer immer davon — — 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Nein, ich möchte fort-
fahren. — Nun sagt Herr Katzer immer: Wir, die 

CDU/CSU, haben das bessere Konzept für die Ren-
tenreform. Meine Damen und Herren von der 
CDU/CSU, ich muß Sie daran erinnern, daß Ihre 
Fraktion in den zentralen Fragen der Rentenreform 
— wie flexible Altersgrenze und Öffnung der Ren-
tenversicherung für alle Bürger — noch nicht ein-
mal einen Gesetzentwurf zustande gebracht hat. Sie 
hat vielmehr entweder dazu in der letzten Runde 
der Ausschußberatungen Änderungsanträge nach-
geschoben oder, wie bei der Herabsetzung der Al-
tersgrenze für Schwerbeschädigte, noch nicht einmal 
einen Antrag gestellt. Dies obwohl Herr Katzer das 
als eine große Leistung der CDU/CSU dargestellt 
hat. Noch nicht einmal ein Antrag Ihrer Fraktion 
im Ausschuß lag dazu vor. Das sind die Tatsachen! 

(Beifall bei der SPD.) 

Um dieses Reformwerk, das wir heute verab-
schieden, mußte mit der Opposition hart gerungen 
werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: O ja!) 

— Sie haben erst einmal im Bremserhäuschen ge-
sessen! 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

— Sie haben es in den ersten Wochen der Sommer-
pause unmöglich gemacht, das Gesetz zu verabschie-
den. 

(Zustimmung bei der SPD. Abg. Breidbach 
meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Herr Breidbach, Sie waren im Ausschuß gar nicht 
dabei. Deshalb kann ich eine Frage von Ihnen dazu 
nicht zulassen. Sie kennen das alles nur aus Erzäh-
lungen. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie die 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Breidbach? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ich möchte das nicht 
tun, weil Herr Breidbach bei den Ausschußberatun-
gen nicht anwesend war oder nicht anwesend sein 
konnte. Ich möchte ihm bei den Tatsachen, die ich 
hier darlegen will, nicht die Möglichkeit von Zwi-
schenfragen geben. 

(Zuruf des Abg. Breidbach.) 

Tatsache 1! Der Bundesarbeitsminister hat über-
zeugend dargelegt, daß die CDU/CSU hierzu keine 
konstruktiven Vorschläge gemacht hat. Dabei will 
ich gar nicht bestreiten, daß in Ihrem Berliner Pro-
gramm irgend etwas über die flexible Altersgrenze 
steht. Aber entscheidend ist hier die Politik, die 
gemacht wird! 

(Beifall bei der SPD.) 

Dabei haben Sie zu Beginn der Legislaturperiode 
die flexible Altersgrenze abgelehnt. Herr Dr. Barzel, 
Ihr Fraktionsvorsitzender, den ich zitieren möchte, 
hat noch im letzten Jahr, am 9. März 1971, die Pläne 
der Bundesregierung zur Einführung der flexiblen 
Altersgrenze als „leichtfertig genährte Hoffnungen 
und Erwartungen, die einer Nachprüfung nicht stand-
halten", bezeichnet. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 
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Dr. Schellenberg 
Das war die Erklärung Ihres Fraktionsvorsitzenden, 
und dann sind Sie ins Bremserhäuschen gegangen! 

(Abg. Geiger: Genauso widersprüchlich sind 
sie auch jetzt! — Zurufe von der CDU/CSU.) 

Herr Kollege Katzer, Sie haben erklärt, Sie seien 
gegen die Rentenabschläge. Aber gerade aus Ihrer 
Fraktion liegen doch sehr konkrete Angaben über 
versicherungsmathematische Abschläge vor. — Herr 
Kollege Ruf? 

Präsident von Hassel: Eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Ruf. 

Rut (CDU/CSU) : Herr Kollege Professor Schel-
lenberg, Sie haben eben eine Äußerung von Herrn 
Dr. Barzel vom März 1971 zitiert. Sind Sie mit mir 
darin einig, daß im März 1971 ganz andere Zahlen 
über den rechnerisch verfügbaren Finanzierungs-
spielraum vorlagen als heute? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Im März 1971 gab es 
intensive Arbeiten der Bundesregierung, die flexible 
Altersgrenze zu verwirklichen; da gab es bereits 
einen Referentenentwurf dazu. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Das waren die Tatbestände, und diese flexible 
Altersgrenze wollten Sie damals verhindern! 

(Beifall bei der SPD. — Zuruf von der 
CDU/CSU: Das konnten Sie damals! — Abg. 
Dr. Götz: Das war eine „konkrete" Antwort 

auf eine konkrete Frage!) 

Meine Damen und Herren! 

(Abg. Dr. Götz: Bitte eine konkrete Ant

-

wort! Das war eine konkrete Frage!) 

Meine Damen und Herren, ich möchte fortfahren! 

(Abg. Härzschel: Er hat gelesen, was Herr 
Mischnick gesagt hat!) 

-- Die Kollegen der FDP werden reichlich Gelegen-
heit haben, hier zu sprechen, und dann wird auch 
Kollege Mischnick die Möglichkeit haben, sich zu 
äußern. 

Meine Damen und Herren, Tatsache ist, daß erst 
in der allerletzten Runde der Ausschußberatungen 
die CDU/CSU-Fraktion ihren Kampf gegen die fle-
xible Altersgrenze aufgegeben hat. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Eine zweite Tatsache! — — 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie haben abge

-

sagt!) 

— Die CDU war zuerst gegen die Kleinrentner. Ur-
sprünglich — vor dieser Legislaturperiode — hat die 
CDU/CSU erklärt: 

Die Bereinigung des Problems der sogenannten 
Kleinrenten ist im Rahmen des Rentenversiche-
rungsrechts nicht möglich, und soweit eine 
Kleinrente einzige Einkommensquelle ist, kann 
zusätzlich Sozialhilfe nach dem Bundessozial-
hilfegesetz in Anspruch genommen werden. 

Das war Ihre Ausgangsposition. Erst als feststand 
— nämlich durch den Referentenentwurf der Bundes-
regierung — , daß die sozialliberale Koalition Ren-
ten nach Mindesteinkommen einführen wollte, voll-
zog ,die CDU eine Kehrtwendung, und sie wollte da-
bei — und will dabei, koste es, was es wolle — jetzt 
die Bundesregierung übertreffen. 

Bis zuletzt noch — bis zur letzten Woche — hat 
.die CDU/CSU im Ausschuß beantragt, künftig sollte 
allen Personen, die zwischen 290 DM und 1050 DM 

 Einkommen im Monat haben, trotz außerordentlich 
unterschiedlicher Beiträge, die sie entrichten müs-
sen, eine gleich hohe Rentenleistung gewährt wer-
den. Eine solche skandalöse Gleichmacherei, die 
vielfältige Möglichkeiten der  Manipulation bietet, 
wollten Sie als soziale Tat anpreisen. Heute stelle 
ich aus Ihren Anträgen mit Interesse fest, daß Sie 
endlich — jetzt endlich — von dieser Zielvorstellung 
abrücken. 

Aber, meine Damen und Herren, ich will Ihnen 
sagen, wie sich die CDU/CSU in Wirklichkeit zu 
Leistungsverbesserungen zugunsten der Kleinrent-
ner verhalten hat. Es wurde die Bundestagsrede 
unseres Fraktionsvorsitzenden, Herrn Wehners, er-
wähnt, der sich nachdrücklich für die Kleinrentner 
einsetzte. Wie haben Sie von  der  CDU/CSU sich 
denn zu unserem Vorschlag verhalten, im Interesse 
— vor allem der Kleinrentner — den zusätzlichen 
Grundbetrag einzuführen? Darüber ist in der Öffent-
lichkeit viel geredet worden; aber, meine Damen 
und Herren, ich möchte klarstellen, worum es sich 
handelt. 

(Abg. Breidbach: Ein ganz mieser Vor

-

schlag!) 

— Das meinen Sie, weil Sie die sozialen Auswir-
kungen nicht kennen. 

(Abg. Breidbach: Herr Professor, woher 
wissen Sie das?) 

Der laufende Grundbetrag über die normale Anpas-
sung hinaus hätte für den Zeitraum — — Bitte, Herr 
Franke! 

(Abg. Breidbach: Herr Franke darf fragen; 
er war im Ausschuß dabei!) 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Franke (Osna-
brück) ? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schellenberg, ist Ihnen die Einlassung eines Institu-
tes bekannt, welches unter der Präsidentschaft Ihres 
Parteifreundes Klaus Dieter Arndt steht und folgen-
des geschrieben hat: 

Die Einführung eines zumindest vorläufig nicht 
dynamisierten Leistungsteils widerspricht allen 
modernen Vorstellungen über moderne Geld-
leistungen. Nicht zuletzt steht sie im Gegensatz 
zu zahlreichen sozialpolitischen Maßnahmen der 
jüngeren Vergangenheit wie z. B. der Dynami-
sierung der Kriegsopferrenten und des Kran-
kengeldes der gesetzlichen Krankenversiche-
rung? 
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Franke (Osnabrück) 

Kennen Sie dieses Zitat aus dem Blatt des Instituts 
für Wirtschaftsforschung unter der Präsidentschaft 
Ihres Freundes Klaus Dieter Arndt? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ich kenne sogar den 
Herrn, der das verfaßt hat. Herr Rosenberg hat die-
sen Artikel geschrieben, der selbstverständlich un-
zensiert in dem Blatt des Instituts veröffentlicht 
wurde. Klaus Dieter Arndt hat mit dem Artikel gar 
nichts zu tun. Der Artikel ist lediglich in der Zeit-
schrift des Instituts veröffentlicht worden. 

(Abg. Maucher: Und wer trägt die Verant

-

wortung?!) 

Jetzt will ich Ihnen einmal die sozialen Auswir-
kungen des Grundbetrages darstellen. Im Jahres-
zeitraum vom 1. Juli 1972 bis zum 30. Juni 1973 wäre 
dieser laufende Grundbetrag für alle Rentner und 
Witwen mit einer Rente von bis zu 421 DM vor-
teilhafter gewesen als die halbjährlich vorgezogene 
Anpassung. Das wäre — damit Sie es wissen — für 
6,7 Millionen der insgesamt 10 Millionen Rentner, 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

darunter 90 % der berufs- und erwerbsunfähigen 
Frauen 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

und 77 % aller Witwen günstiger gewesen als die 
vorgezogene Anpassung. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

Dagegen haben Sie mit allen Mitteln gefochten. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Ruf? 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Schellenberg, wenn 
Sie den Vorschlag eines Grundbetrages für alle 
Rentner schon für so gut halten, warum haben Sie 
ihn dann aufgegeben? 

(Abg. Wehner: Weil Sie erpressen!) 

Dr. Schellenberg (SPD) : Ich will Ihnen das 
sagen. Sie haben das nicht nur als Fraktion strikt 
abgelehnt — das hätten wir im Plenum durchge-
standen —; die Sprecher der CDU/CSU im Bundes-
rat haben ausdrücklich unter Hinweis darauf, daß 
dieses Gesetz ein Zustimmungsgesetz ist, erklärt, die 
CDU/CSU-Mehrheit im Bundesrat würde dieses 
Gesetz an dem Grundbetrag scheitern lassen. 

(Abg. Wehner: Hört! Hört!) 

Meine Damen und Herren, weil wir wissen, daß das 
Instrument des Vermittlungsausschusses nicht mehr 
greifen kann, hat die Koalition um die gesamte 
Rentenreform, auf die Millionen von Menschen 
in unserem Lande dringend warten, zu retten, dann 
auf den zusätzlichen Grundbetrag verzichtet und 
erklärt: Wir sind mit einer vorgezogenen Anpas-
sung einverstanden. Wir haben dies aus Verant-
wortung — das war für uns der entscheidende Ge-
sichtspunkt — getan, damit in diesem Bundestag 
vor seiner Auflösung überhaupt noch Leistungsver

-

besserungen für unsere Rentner beschlossen wer-
den. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nun zu einer dritten Tatsache. Zur sozialen Siche-
rung für Selbständige. Es war doch die CDU/CSU, 
die mit ihrer damaligen Mehrheit den Selbständi-
gen mit Wirkung vom 1. Januar 1956 die Möglich-
keit genommen hat, der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beizutreten. Alle Versuche der Sozial-
demokraten und unseres freidemokratischen Koali-
tionspartners, diese Fehlentscheidung rückgängig 
zu machen, sind gescheitert. Herr Katzer kommt 
nicht um die Verantwortung dafür herum, daß der 
Auftrag des Bundestages von 1967, einen Gesetz-
entwurf zur Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbständige vorzulegen, nicht erfüllt worden ist. 
Erst nachdem Bundeskanzler Willy Brandt in seiner 
Regierungserklärung die Öffnung der Rentenver-
sicherung für Selbständige angekündigt hatte, 
schwenkte die CDU auch in dieser Hinsicht ein. Ihr 
Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, mißachtet 
jedoch durch die Ablehnung der freiwilligen Ver-
sicherung die besonderen Bedürfnisse der selb-
ständigen Existenzen. 

(Abg. Ruf: Stimmt doch nicht!) 

— Ja, jetzt haben Sie endlich die Kurve genommen. 
In der allerletzten Runde haben Sie sich bezüglich 
der Freiwilligkeit dem Regierungsentwurf ange-
schlossen. 

(Abg. Ruf: Stimmt auch nicht! Drücken 
Sie sich bitte differenziert aus!) 

— Sie haben sich erst im Ausschuß für die frei-
willige Versicherung entschieden, und jetzt im 
Plenum stellen Sie wieder den Antrag, Pflichtver-
sicherung auf Antrag einzuführen. Damit wählen 
Sie einen doppelgleisigen Weg — aus Prestigegrün-
den. Denn, meine Damen und Herren, ganz wenige 
Selbständige werden bei Beginn ihres Berufslebens 
eine unwiderrufliche Pflichtversicherung wählen, 
wenn sie die Möglichkeit der freiwilligen Versiche-
rung haben, die wir ihnen schaffen wollen. 

Tatsache 4! Herr Kollege Katzer hat beredte 
Worte über die soziale Sicherung der Frauen ge-
sprochen. Aber Tatsache ist, daß der Gesetzentwurf, 
den die CDU/CSU vorgelegt hat, die Hausfrauen 
von der Möglichkeit, Mitglied der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu werden, ausdrücklich aus-
schließt. Meine Damen und Herren von der CDU/ 
CSU, ich muß Ihnen den Vorwurf machen, daß Sie 
sich bis jetzt — auch in dem Änderungsantrag — ge-
gen die Gleichberechtigung der Frauen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung wehren. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

— Sie wollen nämlich den nicht erwerbstätigen 
Hausfrauen Zeiten der Mutterschaft, Zeiten der 
Krankheit, Zeiten der Ausbildung nicht gewähren 
und machen damit die Versicherung dieser Haus-
frauen zu einer Versicherung minderen Rechts — 
ungeachtet der schönen Worte, die Herr Katzer 
hier gesagt hat. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Abg. Wehner: Hört! Hört!) 
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Dr. Schellenberg 
Dann hat Herr Katzer von dem Baby-Jahr ge-

sprochen, das war sehr widerspruchsvoll, Herr 
Katzer. Sie sagten zuerst, es würden nur etwas 
mehr als 1 Prozent der Frauen begünstigt. Dann aber 
sagten Sie, das Baby-Jahr koste insgesamt 18 Mil-
liarden. Das ist ein ganz offensichtlicher Wider-
spruch. 

(Abg. Katzer: Das ist Ihre Rechnung!) 

Das Baby-Jahr läuft langsam an, schrittweise, aber 
dann soll es allen versicherten Frauen zugute kom-
men. 

(Abg. Katzer: Wollen Sie die Zahl bestrei

-

ten?) 

Meine Damen und Herren, die sozialliberale Koa-
lition hat beantragt — und das ist der Aus-
schußbeschluß —, durch das Baby-Jahr für ver-
sicherte Mütter mehr soziale Gerechtigkeit zu ver-
wirklichen. Das will die CDU/CSU ablehnen. Meine 
Damen und Herren von der CDU/CSU, ich muß 
Ihnen sagen, ungeachtet aller guten Worte von 
Herrn Katzer ist das für uns eine mütterfeindliche 
Haltung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der CDU/CSU.) 

Die 4 Tatsachen, die ich dargelegt habe, zeigen, 
daß wir hart mit Ihnen um die Verwirklichung der 
Rentenreform ringen müssen. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Das glauben 
Sie ja selbst nicht!) 

Meine Damen und Herren, heute verwirklicht 
die sozialliberale Koalition ihr Reformversprechen: 
Einführung der flexiblen Altersgrenze, Rente nach 
Mindesteinkommen, soziale Sicherung der Selb-
ständigen, Öffnung der Rentenversicherung für 
Hausfrauen. 

Nun zu der Frage der Leistungsverbesserungen 
für die Rentner. Der Herr Bundesarbeitsminister hat 
sehr nachdrücklich darauf hingewiesen, daß es eine 
der ersten Maßnahmen der sozialliberalen Koali-
tion war, die Rentenkürzung durch den Rentner-
krankenversicherungsbeitrag zu beseitigen. 

(Abg. Geisenhofer: Der von Ihnen be

-

schlossen wurde!) 

— Sie wissen nicht, was Ihr Fraktionsvorsitzender, 
Herr Dr. Barzel, zu diesem Thema erklärt hat. Das 
möchte ich zitieren. Herr Dr. Barzel sagte: 

Der Vorschlag, den jetzigen Krankenversiche-
rungsbeitrag der Rentner zu streichen, zwingt 
dazu, entweder die Beiträge oder aber den 
Bundeszuschuß zu erhöhen. 

Herr Dr. Barzel fuhr fort: 

Die Leichtfertigkeit 

— nämlich den Rentnerkrankenversicherungsbei-
trag zu streichen —, 

mit der den Rentnern etwas versprochen wird, 
ist beispiellos. 

(Abg. Breidbach: Weihnachtsgeld für 
Rentner!) 

Meine Damen und Herren, die sozialliberale Koa-
lition hat sich durch diese Miesmacherei in ihrem 
Willen, Leistungsverbesserungen für alle Rentner 
zu verwirklichen, nicht beeinflussen lassen. 

(Abg. Breidbach: Und das Weihnachtsgeld 
für Rentner?) 

Der Rentnerkrankenversicherungsbeitrag wurde ge-
gen Ihren hinhaltenden Widerstand beseitigt. Die 
Beiträge, die 1968 und 1969 abgezogen wurden, 
wurden zurückgezahlt. 

(Fortgesetzte Zurufe von der CDU/CSU.) 

Der Bundesarbeitsminister hat dargelegt — und 
das muß unterstrichen werden —: In diesem Jahr, 
1972, sind die Renten faktisch bisher um 10 % er-
höht worden. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Nicht alle! — 
Abg. Breidbach: Und die Preise sind um 

6,3% gestiegen!) 

Vorschläge auf Verbesserungen für Rentner 
müssen auf einer soliden Finanzierung beruhen. 
Denn den Rentnern ist nur mit Leistungsverbesse-
rungen gedient, die langfristig gesichert sind und 
durchgehalten werden können, und auch nicht mit 
großartigen Versprechungen, die dann irgendwann 
wieder mit Verschlechterungen nach dem unseligen 
Beispiel der Rentenkürzung des Jahres 1967 enden. 

Meine Damen und Herren, der von uns vorge-
schlagene Grundbetrag wäre nicht nur sozialer, 
sondern auch weniger aufwendig gewesen. Aber 
erst nachdem wegen der günstigen Wirtschaftsent-
wicklung dieses Jahres entsprechend hohe Beitrags-
eingänge festgestellt wurden, 

(Abg. Breidbach: Das liegt doch an der 
Inflation!) 

konnten wir uns für die vorgezogene Anpassung 
entscheiden, die nämlich allein im zweiten Halbjahr 
1972 Mehraufwendungen von 1 Milliarde DM er-
fordert. 

Präsident von Hassel: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Franke? 

Dr. Schellenberg (SPD): Ja, bitte! 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schellenberg, dann distanzieren Sie sich ausdrück-
lich von der Erklärung, die Herr Bundesminister 
Walter Arendt abgegeben hat: 

Außerdem würde eine Anhebung des Niveaus 
generell dazu führen, daß wir mit der Gieß-
kanne über Land gehen und die dürren und die 
fetten Weiden gleichmäßig begießen würden. 

— Darf ich feststellen, daß Sie sich dann von dem, 
was Herr Arendt gesagt hat, ausdrücklich distan-
zieren? 

Dr. Schellenberg (SPD) : Der Herr Bundes-
arbeitsminister hat vorhin selbst gesprochen. Er hat 
sich im Ausschuß des Parlaments, nachdem die finan-
zielle Lage der Rentenordnung und die tatsächliche 
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wirtschaftliche Entwicklung, die entgegen Ihren 
Prophezeiungen der Düsternis ablief, feststanden, 
ausdrücklich zur vorgezogenen Anpassung bekannt. 

(Abg. Breidbach: Bitte Antwort geben!) 

Jetzt noch einige Bemerkungen zu den Packen 
von Änderungsanträgen, die die CDU/CSU vorlegt. 
Wenn man sie genau durchsieht, stellt man fest, daß 
sie den Kerngehalt des Reformwerks nicht berühren. 
Es handelt sich überwiegend um Fachfragen, die 
kaum Sachverständige verstehen, die für die Rentner 
und Versicherten und vielleicht auch für viele Mit-
glieder dieses Hauses in den Bereich Renten

-

Chinesisch gehören. Mit der Vielzahl der Anträge, 
meine Damen und Herren der CDU/CSU, wollen Sie 
den Anschein erwecken, als ob es heute darum gehe, 
die Reform der sozialliberalen Koalition zu einer 
solchen der CDU zu machen. In Wirklichkeit sind 
die meisten Sachfragen der Reform bereits entschie-
den und heute unstreitig. 

Unstreitig ist die Einführung der flexiblen Alters-
grenze, unstreitig ist die Leistungsverbesserung für 
die Rentner durch die vorgezogene Anpassung, un-
streitig ist die Öffnung der Rentenversicherung für 
Selbständige und Hausfrauen, unstreitig ist die Ein-
führung von Mindestrenten. Streitig von den Kern-
problemen der Reform ist jetzt leider noch das  Baby-
Jahr. 

Durch die Anträge der CDU/CSU können die 
Grundlagen der Reform der sozialliberalen Koalition 
nicht verändert werden. Sie möchten durch massen-
hafte Prestigeanträge die Tatsache vergessen ma-
chen, daß sich die soziale Alterssicherung im Jahre 
1967 in einer schweren Finanzkrise befand. Damals 
mußten harte Eingriffe beschlossen werden. Das hat 
das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität der 
sozialen Sicherung schwer erschüttert. 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf werden 
Leistungsverbesserungen für 1972 in Höhe von 2,5 
Milliarden DM, für 1973 von 6,8 Milliarden DM und 
für den Zeitraum bis 1986 Mehraufwendungen in 
einer vorausgeschätzten Höhe von 186 Milliarden 
DM beschlossen. Nach den schlimmen Erfahrungen 
mit der von der CDU/CSU damals verschuldeten 
Krise der Rentenversicherung ist es eine Leistung 
von historischer Bedeutung, wenn wir jetzt ein Re-
formgesetz mit einem derartigen erhöhten Leistungs-
aufwand beschließen können, das die soziale Siche-
rung in unserem Land auf eine neue und gerechte 
Grundlage stellt. Daß die sozialliberale Koalition das 
erreicht hat, ist ungeachtet Ihres dauernden Krisen-
geredes das Ergebnis einer außerordentlich günsti-
gen wirtschaftlichen Entwicklung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

Im übrigen, meine Damen und Herren, führt die 
Opposition dadurch, daß sie sich nunmehr zu die-
sem Reformwerk in einem solchen Ausmaß bekennt, 
ihre ständigen wirtschaft- und finanzpolitischen 
Schwarzmalereien selbst ad absurdum. 

(Erneuter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Die Rentenreform ist und bleibt das Reformwerk 
der sozialliberalen Koalition, 

(Beifall bei den Regierungsparteien — 
Lachen bei der CDU/CSU) 

von ihr versprochen, von ihr dem Parlament vor-
gelegt, von ihr in den Ausschüssen bis _zur heutigen 
Entscheidung politisch erkämpft. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmitt

-

Vockenhausen.) 

Für uns Sozialdemokraten ist diese Rentenreform 
ein Höhepunkt unseres politischen Kampfes um die 
Verwirklichung unseres Volksversicherungsplans. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen. 
Für die Fraktion der Freien Demokraten hat der 
Herr Abgeordnete Schmidt (Kempten) das Wort. 
Seine Fraktion hat eine Redezeit von 45 Minuten 
angemeldet. 

(Abg. Dr. Wagner [Trier] : Das darf doch 
nicht wahr sein! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

— Ich hoffe, daß solche Kommentare zur angemel

-

deten Redezeit künftig unterbleiben, Herr Kollege. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich verspreche 
Ihnen, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, daß ich mich bemühen werde, eher fertig zu 
werden. Aber ich weiß aus vielen Debatten in der 
Vergangenheit, daß Sie manches noch etwas ge-
nauer wissen wollen, und deshalb habe ich vor-
sichtshalber etwas mehr Zeit angemeldet. 

Wir Freien Demokraten begrüßen es sehr, daß 
dieser zweiten Lesung vor der Beratung und Ab-
stimmung über die Anträge noch einmal eine grund-
sätzliche Aussprache vorgeschaltet worden ist, weil 
wir glauben, daß es nach den Diskussionen in der 
Öffentlichkeit, in den Publikationsorganen in den 
letzten Tagen, Wochen und Monaten allmählich da-
zu gekommen ist, daß das ganze Rentenreformwerk, 
das die Bundesregierung im Auftrag der sie tra-
genden Fraktionen und in Erfüllung der Regierungs-
erklärung vorgelegt hat, das einen langen Weg 
über Beratungen, Sachverständigenanhörungen und 
entsprechende Ausschußbeschlüsse bis heute zu-
rückgelegt hat, draußen — ich möchte sogar sagen, 
vielleicht auch bei manchem in diesem Hause, der 
nicht mit diesen sehr diffizilen Problemen befaßt 
ist — in seinen Einzelheiten etwas verschwommen 
erscheint. Vor allem wird nicht deutlich — und es 
ist notwendig, dies heute vor unserer Entscheidung 
noch einmal deutlich zu machen —, worum es bei 
den uns nun erneut vorliegenden Änderungsanträ-
gen der Opposition eigentlich geht. 

In einer sehr bekannten Zeitung schrieb vor 
wenigen Tagen ein Journalist: „Über die Renten-
gesetzgebung wird es jedoch zu einer Debatte kom-
men, die zur Stunde der Wahrheit zu werden ver

-

spricht." Genau darum geht es: daß wir uns heute 
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einmal klar werden, was vor uns liegt und über 
was wir heute abstimmen. Auch müssen wir uns 
alle die Frage vorlegen — besonders die Damen 
und Herren in der Opposition —: kann ich diesen 
Weg so mitgehen? Oder wollen Sie von der Oppo-
sition, will sich jemand von Ihnen eines Tages oder 
vielleicht schon morgen nachsagen lassen, daß nicht 
etwa der bessere Sachverstand, die besseren Lei-
stungen für die Rentner und für die Beitragszahler 
— die späteren Rentner — hier entschieden hätte, 
sondern allein Machtfragen, allein die Frage einer 
Stimme Mehrheit, allein zugelaufene Minderheiten 
der Opposition, die Sie zu einer Stimme Mehrheit 
gebracht haben? Wollen Sie sich wirklich der Ver-
antwortung aussetzen, eine zugelaufene Mehrheit, 
die nicht dem Wählerwillen von 1969 entspricht, 

(Beifall bei den Regierungsparteien — Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 

über diese Fragen entscheiden zu lassen? 

Der Herr Kollege Dr. Barzel hat heute vormittag 
von einer Verkrampfung gesprochen. Ich glaube, die 
Debatte in Ihren Reihen über die Rentenreform 
und das, was sich im Ausschuß in den letzten 
Wochen und Monaten abgespielt hat, hat doch 
deutlich gezeigt, wo diese Verkrampfung liegt. 
Diese Verkrampfung liegt doch bei Ihnen! Lösen 
Sie sich einmal daraus! 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Leider hat der Kollege Katzer nicht dazu beigetra-
gen, den Nebel zu durchstoßen, der in dieser Frage 
über Ihrer Fraktion liegt, sondern er hat noch ein-
mal sozusagen die Durchhalterede für Ihre Fraktion 
gehalten, für die zugelaufene Mehrheit, die Sie 
haben. Viele von Ihnen, das weiß ich sehr genau, 
sitzen mit blutendem Herzen und mit sehr, sehr 
vielen Fragen im Innern hier, wenn sie an die be-
vorstehenden Abstimmungen denken. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Natürlich ist es so. 

Denn worum geht es bei den Abstimmungen in 
den nächsten Stunden? Worum geht es bei der Ren-
tenreform der Bundesregierung und bei den Ände-
rungsanträgen? Es geht darum, sowohl für 10 Mil-
lionen Rentner als auch für 23 Millionen Beitrags-
zahler die beste, gesichertste und finanziell gesün-
deste und solideste Lösung zu finden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es geht um gesetzliche Festlegungen für Leistungs-
verbesserungen für die Rntner von heute und die 
Rentner von morgen. Man muß auch einmal mit 
einigen Vorstellungen aufräumen, mit denen man-
cher auch draußen an diese Diskussion herangeht 
oder diese Dinge beurteilt. Es ist ja nicht so, daß 
die 186 Milliarden, die die Ausschußbeschlüsse ins-
gesamt umfassen und die das Limit darstellen, das 
man verantworten kann, etwa bereits vorhanden 
sind — wie es mancher in der Öffentlichkeit viel-
leicht glaubt —, daß man sie nur noch gesetzlich 
verteilen muß. Vielmehr müssen sie bis 1986 von 
den 23 Millionen Beitragszahlern mit dem ab 1. Ja-
nuar 1973 geltenden 18 %igen Beitragssatz erst 
einmal aufgebracht werden. Erst daraus ergibt sich 

die Errechnung dieses möglichen Volumens, über 
das wir entscheiden. Dann sollte aber auch die 
Frage eines Mehr durch zusätzliche Anträge von 
jedem von Ihnen sehr, sehr sorgfältig geprüft wer-
den, weil sich doch wohl keiner dem Vorwurf aus-
setzen will, hier aus Wahltaktik, aus Verkrampfung 
der Fraktion, die entstanden ist, unsolide Beschlüsse 
für die Zukunft zu fassen. 

(Abg. Dr. Nölling: Es wäre gut, wenn mehr 
da wären und das hören könnten!) 

Meine Damen und Herren, vergessen wir nicht, 
welche Beitragsentwicklung es in den letzten Jah-
ren gegeben hat! Vergessen wir nicht, daß wir 1942 
noch einen Beitrag von 5,5 % hatten, 1955 11 %, 
1957 14 %  und ab 1. Januar 1973 einen Beitrag von 
18% haben werden! Wir Freien Demokraten und 
die sozialliberale Koalition sind der Auffassung, 
daß diese 18 % angesichts der sonstigen Belastung 
das Limit der Belastung sind und daß wir davon 
auch unsere Überlegungen abhängig machen müs-
sen. Deshalb muß es doch — und, Herr Kollege Kat-
zer, ich nehme das nach den langen Jahren der 
Zusammenarbeit eigentlich auch bei Ihnen an —
oberster Grundsatz sein, daß die Leistungsverbes-
serungen für die Rentner von heute und von mor-
gen, die wir heute hier beschließen wollen, keine 
weiteren Beitragserhöhungen für die Zukunft not-
wendig machen, 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

daß eine solide Finanzierung auf Grund der Zahlen 
bereits heute gesichert erscheint und daß wir nicht 
etwa — ich glaube, Herr Kollege Katzer, Sie haben 
Erfahrung damit — in irgendeiner Form heute ein 
Finanzänderungsgesetz provozieren wollen, das Sie 
damals zu Lasten sowohl der Rentner als auch der 
Beitragszahler mit Senkung der Leistungen und Er-
höhung der Beiträge vorlegen mußten. 

(Abg. Wehner: Sehr wahr!) 

Ich glaube, keiner von Ihnen, meine Damen und 
Herren der Opposition, kann es verantworten, daß 
infolge weitergehender Anträge dieses Problem 
möglicherweise auf einen zukünftigen Bundestag 
zukommt. 

Deshalb, Herr Kollege Dr. Barzel — ich bedauere, 
daß der Kollege Strauß nicht da ist, der für Finanz-
fragen besonders zuständig ist —, möchte ich doch 
einmal Sie und alle, die sich in der CDU/CSU beson-
ders mit haushalts- und konjunkturpolitischen Fra-
gen befassen, fragen: Wie können Sie es sich eigent-
lich zusammenreimen, daß Sie bei der Vertretung 
Ihrer Vorstellungen fast tagtäglich davon sprechen 
— insbesondere der Herr Kollege Katzer : Wir 
haben die besseren Vorstellungen, wir haben die 
besseren Vorschläge, die den Rentnern mehr brin-
gen, aber unsere kosten weniger? Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren, bringen Sie mir einmal hier-
für das Ergebnis der Berechnungen! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Mehr Leistungen, aber weniger Kosten — diese 
Rechnung ist noch nirgends aufgegangen. 

(Abg. Geiger: Das ist gerade das Unsolide!) 
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Herr Kollege Katzer, Sie haben hier gesagt: 165 
bis 170 Milliarden DM, wobei ich zugebe, daß durch 
die Streichung des Baby-Jahres — ich komme noch 
darauf —, die Sie beantragen, von den 186 Milliar-
den DM etwas heruntergeht und, wenn das so käme 
und Sie sich durchsetzen, auch der Regierungs-
entwurf bei 165 bis 170 Milliarden DM liegen 
würde. Gut, es gibt unterschiedliche Einstellungen 
zu den vorgelegten Zahlen. Sie haben aber dabei 
nicht gesagt, daß nach Vergleichsberechnungen mit 
gleicher Ausgangsbasis und gleichen Voraussetzun-
gen für das Regierungsprogramm und für Ihre Vor-
stellungen, die Sie jetzt durchsetzen wollen, das 
Programm der Bundesregierung und der Koalitions-
fraktionen 186 Milliarden DM kostet, Ihre Vor-
stellungen aber bisher einschließlich des Baby-
Jahres, wenn es drinbleibt — was wir sehr hof-
fen —, 208 Milliarden DM. Selbst wenn Sie die 18 
Milliarden DM abziehen, die Sie in Ihrer Rechnung 
wegen des Baby-Jahres weniger haben im Vergleich 
zu unseren Vorstellungen, sind es noch 190 Milliar

-den  DM. Hier liegt das Problem, das, wie ich so-
eben sagte, unlösbar ist. Sie sagen nach außen: Wir 
bringen mehr Leistungen. Gleichzeitig aber sagen 
Sie: Das kostet weniger. Noch nie hat es das in 
diesem Hohen Hause gegeben, daß man ein Gesetz 
mit mehr Leistungen und weniger Kosten hätte ver-
abschieden können. Das muß man einmal sehen, 
daß müssen Sie sich einmal sagen lassen, meine 
Damen und Herren der Opposition. 

Wir Freien Demokraten jedenfalls sehen in dem 
ausgewogenen Ergebnis des Ausschusses, in dem 
Ausschußbericht, der Ihnen nunmehr vorliegt und 
der neben den vier Grundgedanken des Regierungs-
entwurfs in ihrer Gesamtheit — Öffnung, flexible 
Altersgrenze, Baby-Jahr und Renten nach Mindest-
einkommen — auch die Anpassung enthält, ein gut 
in den Rahmen des finanziell Möglichen passendes 
Reformwerk, das einmal erhebliche Leistungsver-
besserungen ermöglicht, zum anderen aber nicht 
die Gefahr von Beitragserhöhungen, von Renten-
kürzungen aus Gründen der Entwicklung in den 
nächsten Jahren oder Jahrzehnten und auch von 
Belastungen des Haushalts mit sich bringt. Wir 
sehen darin die Erfüllung der Regierungserklärung. 

Keiner von Ihnen kann behaupten — das ist 
schon mehrmals gesagt worden, ich will es deshalb 
nur ganz kurz erwähnen —, Sie hätten vom ersten 
Tag an eine echte Alternative gehabt. Tröpfchen-
weise kamen Ihre Vorschläge, bis zuletzt die flexible 
Altersgrenze noch nachgeschoben wurde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

rufe von der CDU/CSU.) 

— Herr Kollege Dr. Götz, darüber sind wir uns doch 
klar. 

Trotzdem — Herr Kollege Schellenberg hat schon 
darauf hingewiesen — waren die Regierungsfraktio-
nen im Ausschuß aus der Sorge im Hinblick auf die 
Situation im Bundesrat und angesichts der Gesamt-
situation bereit — und sie haben eine solche Ent-
scheidung getroffen —, Kompromisse, Möglichkeiten 
der Gemeinsamkeit anzubieten, um den Rentnern 

zur rechten Zeit und ohne wahltaktische Überlegun-
gen das zu geben, was wir im Rahmen der Koalition 
seit langem vorhaben und was jetzt nach den Be-
rechnungen auch möglich ist. Wir haben uns kompro-
mißbereit gezeigt. Und wie sah es bei Ihnen aus? 
Wir haben in der Frage der Anpassung eine Lösung 
mit Ihnen gefunden; ich komme im Detail noch kurz 
darauf. Wir haben in der Frage der Zuschläge eine 
Lösung mit Ihnen gefunden; ich komme im Detail 
auch noch darauf. Wo war denn die Bereitschaft auch 
von Ihrer Seite, zu einer gemeinsamen Verabschie-
dung zu kommen und damit den Rentnern zu helfen? 
Manches Mitglied der Opposition im Ausschuß — 
ich verrate kein Geheimnis — hat mit manchen 
Beiträgen sehr deutlich erkennen lassen, daß es 
schon noch Kompromisse, vernünftigere Kompro-
misse, nicht die Kosten steigernde Kompromisse ge-
ben könne. Aber dann kamen von draußen — es ist 
ja manchmal leichter, die Dinge von draußen zu 
steuern, wenn man nichts von innen gesehen hat 
und die Beratungen nicht mitgemacht hat — wieder 
Äußerungen: keine falschen Kompromisse! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, in einem war das 
mit Sicherheit falsch. Heute haben Sie in Ihren An-
trägen nicht mehr die Rente nach Mindesteinkom-
men nach 1973 für die Zukunft. Ich begrüße das aus-
drücklich. Darüber haben wir auch im Ausschuß ge-
sprochen, und da haben wir einen Weg der Ver-
ständigung gefunden. Aber damals gab es keine 
Kompromisse, es gab keine Möglichkeit, im Inter-
esse der Rentner ein vernünftiges, ein sachgerechtes, 
ein finanziertes Paket vorzulegen. Nun stehen wir 
hier vor der neuen Entscheidung. 

Wir Freien Demokraten sehen jedenfalls in der 
Ausschußvorlage wesentliche Teile unserer Vorstel-
lungen zur sozialen Sicherung im Alter erfüllt. We-
sentliche Gedanken unserer Wahlplattform von 1969 
sind darin enthalten. Ich denke nur daran — ich darf 
es ganz kurz sagen —, daß wir 1956/57 zusammen 
mit den Sozialdemokraten die Beibehaltung der 
Selbstversicherung wollten. Sie haben sie damals 
abgelehnt. Heute sind Sie auch für die Ö ffnung. 
Nun gut, unsere Gedanken haben sich durchgesetzt, 
anscheinend auch bei Ihnen. 1956/57 waren wir 
Freien Demokraten für die Beibehaltung der Min-
destrente, um negative Auswirkungen der Renten-
reform zu verhindern. Heute liegen — auch von 
Ihnen, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition — Entwürfe mit unterschiedlichen Modalitäten 
vor, die eine Rente nach Mindesteinkommen vor-
sehen. Das hätte man 1957 leichter haben können. 
Mancher Klein- und Kleinstrentner, den Sie, Herr 
Katzer, genauso wie wir in seiner Situation be-
dauern, hätte nicht seit 1957 in die Situation von 
heute kommen müssen, wenn man damals unseren 
Vorstellungen der Beibehaltung einer Mindestrente 
gefolgt wäre. Wir sehen in den Einstieg für Haus-
frauen einen ersten Schritt in Richtung unserer Vor-
stellungen einer späteren eigenständigen Sicherung 
der Hausfrau. Wir sehen darüber hinaus in der Ver-
wirklichung der flexiblen Altersgrenze den Gedan-
ken, den wir während der Großen Koalition aus der 
Öffentlichkeit aufgegriffen und zum ersten Mal auch 
für die Rentenversicherung als möglich und durch-
führbar angesprochen haben. 
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Schmidt (Kempten) 
Lassen Sie mich noch zu ein paar Einzelheiten 

kommen, um die es in den nächsten Stunden geht. 
Herr Kollege Katzer, Sie haben heute wieder den 
Niveauausgleich angestellt, Sie haben heute wieder 
die Niveaufrage angesprochen. Ich glaube, es muß 
vor allen Mitgliedern dieses Hauses doch einmal 
sehr deutlich gesagt werden, daß der Vergleich, den 
Sie, Herr Kollege Katzer, immer anstellen der 
Vergleich zwischen dem Bruttoeinkommen und der 
Rente, die netto gleich brutto oder brutto gleich 
netto ist —, in Wirklichkeit gar kein echter Ver-
gleich sein kann, ja daß er widersinnig ist. Denn in 
dem Augenblick, wo der Arbeitnehmer seine Rente 
zum ersten Mal erhält, kann er das nur vergleichen 
mit dem, was er zuletzt netto verdient hat, und nicht 
etwa mit dem, was er brutto bekommen hat. 

Der Niveauvergleich kann also überhaupt nur 
zwischen der Nettoleistung des Arbeitenden und 
der Rentenhöhe des Rentners gezogen werden. Von 
daher, Herr Kollege Katzer, sieht die Situation 
allerdings etwas anders aus, und ich glaube, es 
muß einmal gesagt werden, daß der Nettovergleich 
im Jahre 1972 bei 40jähriger Versicherungszeit 
55,7% ausmacht und nicht etwa, wie Sie immer 
behaupten, knapp über 40 %, daß derNettovergleich 
1975 auf 61 %. ansteigen wird — das wissen wir 
bereits heute —, daß also das schon manchmal et-
was penetrante Gerede vom Niveauvergleich ein-
mal echt und sachlich geführt werden muß. Darüber 
wird man sich unterhalten können. Aber man kann 
nicht einen Vergleich zwischen Bruttolohn und 
Nettorente ziehen, der natürlich immer hinken muß 
und der laufend stärker hinkt, weil ja die Abzüge 
1960 beim Arbeitenden noch 16% betrugen, wäh-
rend sie 1971 auf 24% gestiegen sind. 

Wenn man dieses Zahlenspiel etwas weiter ver-
folgt, Herr Kollege Katzer, dann muß ich Sie ein-
mal auf den Sozialbericht verweisen, wo dieser 
Nettovergleich ja angestellt ist. Da stelle ich mit 
einiger Überraschung fest, daß der Nettovergleich 
zwischen der Rente und dem Arbeitsverdienst in 
den Jahren von 1961 bis 1966 — 1961 54,1 %, 1962 
52,4 % 1963 52,9%, 1964 52,9 %, 1965 52,6 %, 1966 
53,9 % — niedrigere Zahlen ergab, als sie sich 
heute nach der Arbeit der sozialliberalen Koalition 
auf Grund der Anpassungen usw. ergeben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Zu Ihrer Zeit, Herr Kollege Katzer, als Minister 
lagen die Zahlen des Nettovergleichs niedriger als 
heute. Sie hätten damals als verantwortlicher Mini-
ster die Dinge sagen sollen, die Sie heute mit dem 
Bruttovergleich laufend anbringen. Daraus hätten 
in Ihrem Hause Konsequenzen gezogen werden 
müssen. Denn dem Rentner nützt es nichts, wenn 
seine Rente mit dem durch Steuern belasteten Ein-
kommen des Arbeitenden verglichen wird, sondern 
es nützt ihm nur, wenn seine Rente verglichen wird 
mit dem — das ist unsere Aufgabe —, was der 
Arbeitende nach Abzügen auf die Hand bekommt. 
Das ist Niveauvergleich. Das hat nichts mit der 
Bruttobezogenheit bei der Berechnung der Rente 
zu tun, sondern das möchte ich klar sagen — 
gilt  für den Vergleich: was kann der Rentner mit 

seinem Geld im Vergleich zum Arbeitenden an

-

fangen. 
(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn 
ich mir nun die zum zweitenmal vorliegenden Än-
derungsanträge der CDU/CSU so anschaue und ein-
mal einen Überblick zu gewinnen versuche, dann 
fallen mir zwei Dinge auf: Entweder hat die Oppo-
sition ihr sozialpolitisches Gewissen erst in der 
Opposition entdeckt. 

(Zuruf des Abg. Ruf.) 

— Herr Kollege Ruf, ja! Das ist nicht polemisch. 

(Abg. Ruf: Doch! Schauen Sie mich nicht 
so treu an!) 

Ich kann mich auf das berufen, was der Herr Kol-
lege Schellenberg schon mehrmals über diesen 
Punkt hier gesagt hat: Wenn Ihr Schwerpunktpro-
gramm vom August 1969 Ihr Regierungsprogramm 
geworden wäre, — — 

(Zuruf des Abg. Ruf) 

- Herr Kollege, Sie haben damals gesagt — das 
darf ich auch sagen —: das kenne ich gar nicht, 
das hat irgend jemand in der Fraktion kurz vor der 
Wahl erarbeitet. 

(Zuruf des Abg. Ruf.) 

— Entschuldigen Sie, wenn das so ist, ist das zwar 
etwas merkwürdig, aber ich darf dabei doch fest-
stellen, daß dieses Papier nicht etwa „Arbeitspapier 
des Referenten X oder Y" hieß, sondern daß es den 
Titel trug: „Sozialpolitisches 	Schwerpunktpro

-

gramm der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für die 
6. Legislaturperiode", für diese Legislaturperiode. 

Vizepräsident Dr.  Schmitt-Vockenhausen: 
Herr Kollege Schmidt, gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Nölling? 

Schmidt (Kempten) : Bitte sehr! 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Schmidt, können 
Sie bestätigen, daß Idas Rentenergänzungsprogramm 
der CDU/CSU, das am 8. Juni 1972 veröffentlicht 
wurde, in derselben Form veröffentlicht worden ist 
wie das Wahlkampfpapier von 1969? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Genau! Mit diesem 
Gesamttitel werden nämlich alle ihre Veröffentli-
chungen — ich habe da noch einige vorliegen — 
publiziert. Ich nehme eigentlich an, daß die maßgeb-
lichen sozialpolitischen Sprecher das vorher wissen, 
Herr Kollege Ruf. Es tut mir leid! Sie haben mir 
das schon damals öffentlich gesagt; deshalb konnte 
ich sagen, daß Sie es nicht wußten. Daß ,dies das Re-
gierungsprogramm einer CDU/CSU-geführten Re-
gierung für den sozialpolitischen Bereich sein sollte, 
das mußte ja nun wohl jeder begreifen, wenn es 
als Schwerpunktprogramm für die 6. Legislatur-
periode am 20. August 1969, also wenige Wochen 
vor der Wahl, vom Pressereferat Ihrer Fraktion hier 
veröffentlicht wurde. Da kommt doch nun keiner 
drum herum! 
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Schmidt (Kempten) 

Herr Katzer, ich billige Ihnen zu, daß Sie sagen: 
wir sind in der Opposition schlauer geworden, wir 
haben unser sozialpolitisches Gewissen besser ent-
deckt; all das billige ich Ihnen zu. Aber Sie sollten 
hier nicht behaupten, daß Sie schon im August 1969 
gewollt haben, was Sie danach als Opposition dann 
hier so langsam tröpfchenweise vorgelegt haben. — 
Bitte! 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Franke, Sie haben die Möglich-
keit, eine Zwischenfrage zu stellen. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schmidt, wie bewerten Sie dann die Entscheidung, 
zur Rentenanhebung im Juli noch nein und am 
4. September plötzlich ja zu sagen? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Franke, 
dazu komme ich noch; das ist das nächste Stichwort 
auf meinem Zettel. — Herr Kollege Katzer, ich 
würde Ihnen auch zubilligen, daß Sie im Rahmen der 
Oppositionsarbeit Erkenntnisse gewonnen haben, 
die Sie vielleicht als Minister nicht gewinnen konn-
ten, Erkenntnisse, daß manches, was Sie 1957 ge-
wollt, behauptet, versichert und versprochen 

(Abg. Katzer: Als Sie dagegen gestimmt 
haben!) 

— Moment, ich komme darauf gleich zu sprechen; 
ich wußte schon, daß der Zwischenruf kommt — und 
vielleicht auch geglaubt haben, in 'der Entwicklung 
etwas anders gekommen ist. Es waren meine poli- 
tischen Freunde, die beispielsweise bei der Mindest-
rente damals gesagt haben: Laßt sie lieber, weil die 
Entwicklung nicht so wie erwartet vor sich geht, 
weil es nicht möglich ist, 50 oder 60% zu erreichen, 
wie ihr es bei der Rente gern möchtet. Diese Er-
kenntnisse sammeln vielleicht viele. Man kann auf 
so lange Frist nicht alles voraussehen. Manche Ziele 
des Jahres 1957 sind nicht erreicht worden. Nun, 
dann ist das ein Eingeständnis, das man dann ja 
auch machen kann. Bei der Öffnung der Rentenver-
sicherung sagen Sie ja auch: Ich habe es eingesehen; 
damals dagegen, heute dafür. Nun gut! Aber dann 
soll man nicht so tun, als ob man immer schon ge-
wollt hätte, was man erst in den letzten Jahren hier 
so allmählich vorlegt. 

Ein Zweites hat mich eigentlich etwas merkwür-
dig berührt. Das ist, daß vielen der Änderungs-
anträge der CDU/CSU irgendwie ein patriarchali-
scher Hauch anhängt, der Hauch, als ob man dort 
gern die Frau, ob berufstätig oder nicht, immer 
wieder stärker an den Mann bindet, die völlige 
Verantwortung dem Mann wieder auferlegt und die 
selbständige Versorgungsmöglichkeit, die selbstän-
dige Absicherungsmöglichkeit der Frau eigentlich in 
den Hintergrund drängt. Da verstehe ich vor allen 
Dingen die Kolleginnen in der CDU/CSU ganz und 
gar nicht; 

(Beifall bei den Regierungsparteien — Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 

denn es läßt sich doch nicht leugnen, daß aus der 
Tatsache, daß die Hausfrauen zu Rentnern minde

-

ren Rechts gestempelt werden, wenn sie in die Ren-
tenversicherung gehen, daß aus der Ablehnung des 
Baby-Jahres eine gewisse Frauen-, Familien- und 
Kinderfeindlichkeit spricht, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

deren Grund ich eigentlich — wie gesagt — nur in 
gewissen patriarchalischen Vorstellungen sehen 
kann, wie Sie sie in der Vergangenheit auch gehabt 
haben. Wir jedenfalls sehen das etwas anders, und 
wir hatten an sich auch gemeint, daß Sie sich in 
dieser Richtung inzwischen von manchen Dingen der 
Vergangenheit freigeschwommen hätten. Aber es 
scheint nicht so; darüber müssen Sie  sich selbst 
klarwerden. 

Herr Kollege Franke, Sie waren eben schon so lie-
benswürdig, mich darauf aufmerksam zu machen, 
daß ich keinesfalls die Änderungen in der Entschei-
dung — Grundbetrag zur Anpassung — vergessen 
sollte. Das hatte ich auch nicht vor. Einen Teil der 
Gründe für diese notwendige Änderung hat dan-
kenswerterweise der Kollege Schellenberg genannt. 
Ich habe Ihnen versprochen, nicht länger zu spre-
chen, als ich muß. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Wie lange ist 
das denn?) 

-- Das kommt auf Sie an. Wenn Sie noch viele 
Fragen stellen, dauert es länger. Aber ich bin gern 
bereit, sie zu beantworten. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Ich wußte nicht, 
was Sie vereinbart haben!) 

Einen Teil hat der Kollege Schellenberg — Hin-
weise auf den Bundesrat, Hinweise auf die Neube-
rechnung der Mittel usw. — genannt. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeord-
neter Schmidt? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Bitte schön, Herr Kol-
lege. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Kollege Schmidt, 
können Sie uns einmal sagen, welche sozialpoliti-
schen Fachleute und welche Organisationen Ihren 
Vorschlag befürwortet haben? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Kollege Härz-
schel, ich wollte einiges dazu sagen; manche Frage 
könnten Sie sich wirklich sparen. Ich hatte nämlich 
bisher nur die Dinge kurz gestreift, die ich nicht 
wiederholen will. Ich sage für die Freien Demokra-
ten noch einmal eindeutig: wir gehörten zu den-
jenigen — vielleicht waren wir in früheren Zeiten 
sogar die einzigen in diesem Hause —, die noch nie 
von Systemfetischismus und Systematik in diesen 
Fragen so beengt waren, daß sie nicht auch Mög-
lichkeiten sahen, dort, wo es notwendig ist, andere 
Wege zu gehen, wenn sie für die Zukunft und die 
Betroffenen besser sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Schmidt (Kempten) 

Das haben wir in der Vergangenheit immer wie-
der bewiesen. Wir sind keine Systemfetischisten, 
Sie ja auch nicht mehr Rente nach Mindestein-
kommen! 

Aus dieser Sicht waren wir allerdings der Mei-
nung, gerade weil Sie immer so sehr darauf hin-
wiesen, wie stark die Teuerung besonders den Rent-
ner treffe 

(Abg. Geisenhofer: Ja, ja!) 

— Herr Kollege Geisenhofer, Sie habe ich in dieser 
Frage ganz besonders nicht verstanden —, daß es 
besser ist, über diesen Grundbetrag eine zusätzliche 
Möglichkeit des Ausgleichs zu schaffen. 

(Abg. Geisenhofer: Das geht doch in die 
falsche Richtung!) 

Herr Kollege Geisenhofer, es gab Probleme; das 
gebe ich zu. Aber immerhin — das wollen wir 
deutlich sagen — hätte diese Lösung allen Rent-
nern — dazu gehören auch die, Herr Kollege Geisen-
hofer, die Sie vertreten — bis zu 420 DM mehr ge-
bracht als die 9,5%ige Anpassung, die wir jetzt be-
schließen. Immerhin hätte dieser Grundbetrag, der 
auch gegenüber der Kriegsopferversorgung anrech-
nungsfrei geblieben wäre — das muß einmal gesagt 
werden —, 80 % der Frauen, 80 % der Witwen und 
vielen Berufsunfähigkeitsrentnern mehr gebracht 
als die 9,5%ige vorgezogene Anpassung; das steht 
fest. Wie gesagt, wir sind keine Systemfetischisten; 
wir hätten in dieser Situation die bessere Lösung 
darin gesehen, daß der Weg anders gegangen wor

-

den wäre. Die Gründe dafür — das gesamte Paket 
für die Rentner zu erhalten und hier nicht etwa am 
Bundesrat zu scheitern — sind deutlich geworden. 
Aber man sollte nicht so leichtfertig über die Vor-
stellung vom Grundbetrag hinweggehen, sondern 
gerade diejenigen, die sich immer sehr viele — be-
rechtigte Sorgen um die Klein- und Kleinstrent-
ner machen, sollten sehen, daß man das Problem 
nicht immer nur mit linearen Anhebungen lösen 
kann, sondern daß man wie es die Gewerk-
schaft heute bei Tarifverträgen des häufigen tun, 
zwei Wege überlegen muß: nicht nur den linearen, 
sondern auch den mit der Anhebung von Niedrigst-
stufen, wie wir es auch in diesem Hause im Früh-
jahr bei der Beamtenbesoldung getan haben, als wir 
die Überlegung angestellt haben: erst einen Grund-
betrag und dann linear noch etwas drauf. Solche 
Überlegungen kann man ohne weiteres auch im 
Bereich der Rentenversicherung anstellen. Das 
wollte ich doch einmal grundsätzlich zum Grund-
betrag sagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Einige wenige Worte zum Thema „Öffnung für 
Selbständige"; das meiste wird ja noch im Rah-
men der Antragsberatungen dazu zu sagen sein. 
Hier, meine Damen und Herren von der Opposition, 
verstehe ich Sie nun schon ganz und gar nicht. 
Hier verstehe ich vor allen Dingen alle diejenigen 
nicht, die sich in der Öffentlichkeit immer zugute 
tun, daß sie dem Mittelstandskreis der CDU/CSU an-
gehören. Ich verstehe sie deshalb nicht, weil alle 
Verbände der einschlägig Betroffenen — denen wir 

schon 1957 die Selbstversicherung erhalten woll-
ten und für die wir heute die Öffnung einführen — 
der  Auffassung sind, daß der Vorschlag der Bun-
desregierung, der Vorschlag der Koalitionsfrak-
tionen für die Selbständigen gegenüber Ihrem 
Vorschlag die liberalere, die bessere Lösung 
darstellt. Vielleicht denken Sie noch einmal 
darüber nach — viele der Angehörigen des 
Mittelstandskreises haben ja das Protokoll des Hea-
rings bisher nicht gelesen , daß sich dort immer-
hin die Bundesvereinigung der deutschen Arbeit-
geberverbände, die Union der leitenden Angestell-
ten, die Hauptgemeinschaft des deutschen Einzel-
handels, der Bundesverband der freien Berufe, der 
Deutsche Gewerbeverband, der Reichsbund und die 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversiche-
rung zum Regierungsvorschlag positiv äußerten. 

(Abg. Ruf: Und DGB? Und DAG? — Weitere 
Zurufe von der CDU/CSU.) 

Ich habe es gestern extra herausgesucht und noch 
einmal nachgelesen. 

(Abg. Ruf:  Schlecht gelesen!) 

Wir können es ja nachher noch einmal vergleichen. 
Alle haben sich zum Regierungsvorschlag positiver 
geäußert, weil er dem Selbständigen bei seiner Ent-
scheidung nicht die Verpflichtung für sein ganzes 
Leben — Versicherungspflicht auf Antrag, wie Sie 
das vorsehen — auferlegt, sondern ihm mehr Flexi-
bilität bietet, weil er es ihm ermöglicht, sich voll 
zu versichern, aber auch ermöglicht, den anderen 
Weg zu gehen, ohne dann die Solidargemeinschaft 
über den Rentenanspruch hinaus in Anspruch neh-
men zu können. 

Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren — ich 
sehe wenige Vertreter des Mittelstandskreises der 
CDU/CSU im Saale —, daß diese Vertreter wieder 
einmal im Rahmen des Nebels, der bei diesen Din-
gen manchmal in Ihrer Fraktion verteilt worden ist, 
überfahren oder zugedeckt worden sind, denn sonst 
müßten sie ja nun wissen, daß in dieser Sache 
diejenigen, die sie draußen immer ansprechen, 
anderer Meinung sind, als es Ihr Vorschlag will. 

(Beifall bei der FDP und Zustimmung des 
Abg. Dr. Schellenberg.) 

Ein besonderes Problem scheint es mir auch zu 
sein, Ihrem Vorschlag bezüglich der Einbeziehung 
der Hausfrauen zu folgen. Was Sie hier tun — das 
ist schon mehrmals angesprochen worden, und ich 
habe es auch schon einmal in diesem Gesamtrahmen 
gesagt —, ist wirklich die Diskriminierung der Haus-
frau, die sich auch in der Rentenversicherung eine 
Altersversorgung — zunächst einmal mit diesem 
ersten Schritt; in weiterer Fortsetzung sollte ja eine 
selbständige Sicherung erfolgen — sichern will. 

(Abg. Ruf:  Würden Sie das erläutern?) 

Dieser Hausfrau geben Sie, was Ausfall- und Er-
satzzeiten, Krankheiten usw. angeht, nicht den Voll-
schutz, den Sie den Selbständigen bei Versicherung 
auf Antrag ermöglichen. 

(Abg. Ruf: Geben Sie ihn?) 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 	11597 

Schmidt (Kempten) 
— Wir geben ihn dort, wo die betreffende Frau 
bereit ist, die entsprechenden Beiträge zu zahlen. 
Aber noch nicht einmal das machen Sie ja. Sie se-
hen die Frau in der ganzen Sache nur als Rand-
erscheinung. 

Daß wir damit das Problem der Sicherung für 
Hausfrauen, auf Dauer gesehen, noch nicht gelöst 
haben, wissen wir alle. Aber dieser erste Schritt ist 
jedenfalls in unserem Konzept für die Hausfrauen 
besser. 

Wir begrüßen es ganz besonders, daß es einem 
FDP-Antrag zufolge gelungen ist — ich freue mich, 
daß das einstimmig im Ausschuß akzeptiert wur-
de —, auch den Angestellten, die 1968 ihre Befreiung 
beantragt hatten, auf Grund der neuen Situation 
noch einmal die Nachversicherung und damit die 
Sicherung gewisser Ansprüche zu ermöglichen. 

Lassen Sie mich nun ein kurzes Wort zur flexib-
len Altersgrenze sagen. Im Detail werden wir bei 
den Anträgen darüber beraten. 

Herr Kollege Katzer hat insbesondere die Frage 
der vollen Weiterarbeit herausgestellt. Herr Kol-
lege Katzer, gleichzeitig haben Sie gesagt, die 
flexible Altersgrenze sei eine sozialpolitische Ent-
scheidung und Forderung hohen Ranges. Da stimme 
ich völlig mit Ihnen überein. Es ist eine Entschei-
dung hohen sozialpolitischen und auch gesundheits-
politischen Ranges. Deshalb haben wir auch die 
flexible Altersgrenze in unserer Regierungserklä-
rung angesprochen. Und wie erschweren Sie nun 
mit Ihrer vollen Weiterverdienstmöglichkeit die 
echte sozialpolitisch und gesundheitspolitisch rich-
tige Entscheidung des einzelnen! Machen wir uns 
doch nichts vor, meine Damen und Herren! Denken 
Sie doch einmal selbst nach! Wie würden Sie ent-
scheiden, wenn Sie — wie es der CDU-CSU-Vor-
schlag vorsieht — mit 63 Jahren an ihrem Arbeits-
platz bleiben und gleichzeitig nebenher die Rente 
beziehen können? In den vier Jahren bis zu seinem 
67. Lebensjahr verdient derjenige, der das kann, 
Erhebliches mehr, als wenn er die Zuschläge bei 
Nichtbeantragung der Rente bekäme. Nehmen Sie 
nur ein Durchschnittseinkommen von, sagen wir 
einmal netto 1000 DM. Der Mann kann also, wenn 
er das Glück hat, seinen Arbeitsplatz zu behalten — 
das werden alle versuchen; davon werden sie ihre 
Entscheidung abhängig machen —, bis zu 48 000 DM 
neben dem Rentenbezug verdienen. Glauben Sie 
nicht, daß er sich ausrechnet, daß er das bei seiner 
Lebenserwartung über die Zuschläge nie bekom-
men kann? Glauben Sie, daß dann die Entscheidung, 
die wir aus gesundheitspolitischen und sozialpoli-
tischen Gründen wollen, die den Übergang aus dem 
Berufs- und Arbeitsleben in das Rentenleben durch 
Weiterbeschäftigung in einem gewissen Rahmen 
erleichtern soll, noch von diesem wichtigen Ge-
danken getragen wird? Wird dann nicht das Ma-
terielle die einzige entscheidende Frage sein, die 
sich der einzelne stellt? Wird dann nicht auch der-
jenige, der eigentlich ausscheiden möchte, sagen: 
„Nein, ich mache weiter, wenn ich meinen Arbeits-
platz behalten kann!" ? Meine Damen und Herren, 

stellen Sie sich vor der Beratung der Anträge in 
aller Ruhe die Frage, ob das richtig ist. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Haben wir ge

-

tan! — Abg. Franke [Osnabrück]:: Herr 
Schmidt, Sie wollen den älteren Bürger 

gängeln!) 

— Wir wollen niemanden gängeln, Herr Kollege 
Franke, wir geben ihm die Entscheidungsfreiheit 
und eine Zuverdienstmöglichkeit, die in den meisten 
Fällen das ausgleicht, was zwischen Rente und sei-
nem letzten Lohn, nämlich zur Zeit 575 DM im 
Monat, liegt. 

(Abg. Dr. Wagner [Trier] : Die entspre

-

chende Stellung muß er erst finden!) 

— Wenn Sie davon ausgehen, daß er auch voll 
weiterarbeiten kann, werden die Teilzeitbeschäfti-
gungen mit Sicherheit auch vorhanden sein. — Aber 
es kann auch anders kommen, meine Damen und 
Herren, und das sollten Sie sich überlegen! Es kann, 
Herr Kollege Franke — — 

(Zuruf des Abg. Härzschel.) 

— Stellen Sie doch eine Zwischenfrage; das höre 
ich besser. — Herr Kollege Franke, es kann auch 
so kommen — denken Sie einmal darüber nach —, 
daß der Arbeitsmarkt einmal nicht so ausgelastet 
sein wird wie heute. Dann wird diese Ihre Konzep-
tion zur Guillotine für den Kranken, der mit 63 Jah-
ren ausscheiden muß und keine Möglichkeit der 
Weiterbeschäftigung mehr findet. Das ist, meine 
sehr geehrten Damen und Herren von der Oppo-
sition, eine sehr problematische Sache. Viel mehr 
will ich jetzt darüber nicht sagen. Es ist eine sehr 
problematische Sache, die Entscheidung, ob jemand 
die flexible Altersgrenze beantragt oder nicht, mit 
gleichzeitigem Vollverdienst zu verbinden. Ich 
glaube, jeder, der darüber nachdenkt und der auch 
daran denkt, daß derjenige — auch das muß man 
einmal sagen —, der voll weiterarbeitet und gleich-
zeitig Rente beantragt, nach dem 63. Lebensjahr ein 
höheres Einkommen haben wird, als er je gehabt 
hat, wird uns recht geben können. Ich glaube, auch 
das war nicht der sozial- und gesundheitspolitische 
Sinn dieser Gesamtsituation. 

Meine Damen und Herren, ich reiße dies hier nur 
an. Wir haben bis zur Abstimmung ja noch etwas 
Zeit. Aber denken Sie einmal darüber nach, ob dies 
eine gute Entscheidung wäre. Denken Sie auch ein-
mal darüber nach, daß hier auch die Kostenfrage 
eine erhebliche Rolle spielt, weil bei unserem Ar-
beitsmarkt im Falle der Möglichkeit, voll weiter-
arbeiten zu können, die Antragsquote natürlich hö-
her wäre, als in dem Falle, ,den wir wollen, daß näm-
lich ein Nebenverdienst von bis zu 575 DM im Mo-
nat neben der Rente ermöglicht werden soll. 

(Abg. Ruf: Und was ist mit  den.  Steuermehr

-

einnahmen im Bundeshaushalt und in den 
Länderhaushalten?) 

— Herr Kollege Ruf, wollen Sie damit sagen, daß 
Sie nicht wissen, daß diese Dinge — so heißt es ja 
immer — nicht miteinander zu verquicken sind? 
Oder wollen Sie ,die Mittel vielleicht für einen 
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neuen Zuschuß zur Rentenversicherung einsetzen 
oder Ihre noch nicht finanzierte, sondern nur in den 
Raum gestellte Stiftung, auf die ich noch gar nicht 
zu sprechen gekommen bin — ich komme später bei 
den Anträgen darauf zu sprechen —, damit finanzie-
ren. 

(Abg. Ruf: Die Dinge hängen doch alle zu

-

sammen!) 

— Sie hängen nicht zusammen. Sie haben doch im-
mer behauptet, das hänge nicht mit dem Haushalt 
zusammen. Sie waren es doch auch, der  immer ge-
sagt hat: Das geht alles ohne den Haushalt! — Auf 
einmal besteht ein Zusammenhang. 

(Abg. Ruf:  Die Regelung der Weiterarbeit 
hat ohne jeden Zweifel Auswirkungen auf 

den Haushalt!) 

— Das mag sein. Die Größenordnung kann man im 
Moment nicht überschauen. 

(Abg. Ruf: Das ist so!) 

Das hat aber mit ,der finanziellen Sicherung der 
Rentenversicherung nichts zu tun, denn Sie sagen 
ja auch immer: Das hat nichts mit dem Haushalt zu 
tun, das kommt aus dem Beitragsaufkommen, das 
liegt im System. Nun können Sie nicht plötzlich sa-
gen: Jetzt kommen 200 Millionen DM mehr Steuern 
herein; davon können wir Mehrkosten in  der  Ren-
tenversicherung bezahlen. — Dann müßten Sie einen 
entsprechenden Antrag vorlegen, der aber das Sy-
stem durchbräche. Darüber sind Sie sich doch auch 
im klaren. 

(Abg. Ruf:  Wir sehen uns wieder!) 

Ich möchte es mir, zumal meine Redezeit gleich 
um ist, jetzt versagen, auf die Rente nach Mindest-
einkommen näher einzugehen. Hinzu kommt, daß 
ich dankbar anerkenne, daß Sie hier einen wirklich 
widersinnigen Vorschlag zurückgezogen haben. Ich 
möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen der 
Opposition, die dem Ausschuß angehören, ausdrück-
lich dafür bedanken, daß sie diesen widersinnigen 
Antrag zurückgezogen haben, daß Sie dafür gesorgt 
haben, daß das Beispiel, wie es Professor Schellen-
berg dargestellt hat, nicht Wahrheit werden kann, 
daß nämlich einer, der heute nur 300 oder 400 DM 
verdient und auch nicht mehr verdienen will, weil 
er nur eine Teilzeitbeschäftigung hat, weil er andere 
Einnahmen hat, bei der Rentenberechnung eines Ta-
ges einem anderen gleichgestellt wird, der 1000 DM 
verdient. Nach Ihrem widersinnigen Antrag wäre 
das in der Zukunft eingetreten. 

Wir wollen mit der Rente nach Mindesteinkom-
men die Strukturschwierigkeiten, die regionalen 
Schwierigkeiten, die zum Teil tariflosen Situationen 
in weiten Bereichen korrigieren. Das ist die Ziel-
vorstellung der Regierungsvorlage. 

Sie sollten aber eines auch noch berücksichtigen. 
Meine Damen und Herren von der Opposition, auch 
darüber bitte ich nachzudenken. Ist es wirklich gut, 
nur 25 Jahre Beitragszeit vorzuschreiben und die 
Ausfallzeiten wegzulassen, wie Sie es tun? Sind Sie 
sich darüber im klaren, daß der Vorschlag der Bun-
desregierung und des Ausschusses, 35 Jahre inklu-
sive der Ersatz- und Ausfallzeiten vorzusehen, we

-

sentlich sozialer ist? Mit der Weglassung der Aus-
fallzeiten diskriminieren Sie diejenigen, der lange 
Ausbildungszeiten hat. Sie diskriminieren damit den, 
der wegen Krankheit nicht arbeiten konnte. Ebenso 
diskriminieren Sie den, der länger arbeitslos war, 
und auch alle diejenigen, die bereit waren, frei-
willige Beiträge in der für sie notwendigen Höhe 
zu leisten. Alle diese Personen diskriminieren Sie 
bei dieser Beantragung. Überlegen Sie sich sehr gut, 
ob das wirklich die bessere Lösung ist, ob hinter 
dieser Lösung wirklich der notwendige Sachverstand 
steht. 

Meine Redezeit ist um. Die rote Lampe leuchtet. 
Zum Baby-Jahr werde ich im Zusammenhang mit 
den Anträgen etwas sagen. Meine sehr geehrten 
Damen und Herren von der Opposition, ich bitte Sie 
sehr herzlich, das, was ich eingangs sagte, doch noch 
einmal zu erwägen. Diese Rentendebatte sollte die 
Stunde der Wahrheit werden. In dieser Rentende-
batte sollten Beschlüsse gefaßt werden, die den 
Rentnern echte Mehrleistungen bringen, Leistungen, 
die den Rentnern später nicht wieder weggenom-
men werden müssen; es sollten Beschlüsse gefaßt 
werden, die den Beitragszahlern auch in Zukunft die 
18 % als Grenze sicherstellen und uns nicht über die 
Querverbindung zum Haushalt möglicherweise hö-
here Zuschüsse zu Lasten der Steuerzahler abver-
langen, als im Gesetz vorgesehen. Bedenken Sie 
diese Probleme alle! Bedenken Sie auch, ob man-
ches, was vielleicht, wie gesagt, unter dem Motto 
„Wir können es ja probieren" vorgelegt wurde, 
wirklich dem Sachverstand entspricht, mit dem Sie 
sich ja immer bemühen, Ihre Anträge zu begründen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort als Berichterstatter hat Herr Abgeordne-
ter Killat. 

Killat-von Coreth (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich habe zuerst eine re-
daktionelle Berichtigung bekanntzugeben. In der 
Drucksache VI/3767 muß auf Seite 23 rechte Spalte 
oben, in Art. 1 § 3 Nr. 13 (Änderung des § 61 RKG) 
der letzte Halbsatz hinter dem Wort „erhöhen" 
durch folgende Fassung ersetzt werden: „der sich 
für die zuschlagsfähigen Kalendermonate nach § 53 
Abs. 4 a ergibt". 

Ich gebe diese rein redaktionelle Änderung, Herr 
Präsident, zu Protokoll. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke Ihnen, Herr Kollege. 

Killat-von Coreth (SPD) : Meine Damen und 
Herren, ich darf als Berichterstatter einige wenige 
erläuternde Feststellungen zu dem Abschnitt Min-
desteinkommen treffen. Wir haben uns als Bericht-
erstatter die Arbeit aufgeteilt. Ich glaube, das ist 
der Punkt, über den bei vielen — ich darf sagen: 
sogar bei manchen Sozialpolitikern — noch gewisse 
Unklarheiten bestehen oder Zweifel aufgetreten 
sind. Das stellt man auch bei der allgemeinen Dis-
kussion fest. 
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Man spricht z. B. teilweise draußen — auch hier 

ist es heute schon geschehen — bei dieser Mindest-
einkommensregelung von einer Mindestrente. Eine 
Mindestrente aber ist weder von der Regierung 
noch von der CDU vorgeschlagen, sondern wir wol-
len eine Korrektur der früheren Einkommen vor-
nehmen. Eine Mindestrente würde im lohnbezoge-
nen Rentensystem ohne eine grundlegende Verän-
derung der Basis gar nicht durchzuführen sein. 

Ich glaube, es wird dem Verständnis der Diskus-
sion und auch den Abstimmungen nachher dienen, 
wenn wir uns einmal die Größenordnungen vor 
Augen halten, die bei der Einführung einer Mindest-
einkommensgrenze als Berechnungsgrundlage für 
vollbeschäftigte Arbeitnehmer zugrunde gelegt 
werden. Ich möchte folgende Daten nennen: 1972 
haben wir es nach den letzten Hochrechnungen mit 
einem Durchschnittseinkommen aller Versicherten 
von 1360 DM zu tun und 1973 mit einem Durch-
schnittseinkommen von 1500 DM. Das würde bedeu-
ten, daß man im Jahre 1972 allen Beschäftigten, 
ganz gleich, ob sie Teilbeschäftigte oder Vollbe-
schäftigte waren, nach dem Regierungsvorschlag, 
also bei einer Mindesteinkommensgrenze von 70 %, 
ein Mindesteinkommen von 952 DM und nach dem 
CDU-Vorschlag — jetzt korrigiert auf 75 % — von 
1020 DM zugrunde legt. Für 1973 sind es 1050 DM 
nach dem Regierungsvorschlag und 1125 DM nach 
dem Vorschlag der Opposition. 

Meine Damen und Herren, es sollte kein Irrtum 
entstehen über die Größenordnung der Renten, die 
dabei anfallen. Wenn man hört: Einkommensgrenze 
über 1000 DM, könnte man glauben, auch die 
Kleinstrente müsse irgendwo in der Nähe dieses 
Betrages liegen. Nach dem Vorschlag der Oppo-
sition — mindestens 25 Versicherungsjahre, mit Zu

-

rechnungs- und Ersatzzeiten also mindestens 
29 Jahre käme man zu einer Rente von 32,6 % 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage. 1972 sind es, 
auf das aktuelle Einkommen abgestellt, 326 DM 
oder nur 24%, also noch nicht einmal ein Viertel 
des Durchschnittseinkommens. Der Vorschlag der 
Regierung mit 35 Versicherungsjahren kommt zwar 
zu einem höheren Ergebnis mit immerhin 36,7 %, 
aber 1972 sind das 368 DM oder 27 %, und 1973 sind 
es etwas über 400 DM oder 27,3 %. 

Ich glaube also, wir sind alle gut beraten, ganz 
gleich, auf welcher Seite des Hauses wir sitzen, 
wenn wir uns diese Zahlen vergegenwärtigen und 
nicht falsche Hoffnungen erwecken, die wir selbst 
mit dieser Regelung nicht erfüllen können. 

Es besteht auch nicht die Absicht, eine absolute 
Mindestrente einzuführen, sondern dieses Gesetz 
soll die Lohnungerechtigkeiten — das kann man 
im Bericht nachlesen — beseitigen, die früher in den 
vier bis sechs Ortslohnklassen oder in den 10 bis 
30% Frauenabschlägen oder in den außerordent-
lichen Niedrigstlöhnen in Notstandsgebieten und für 
Heimarbeiter bestanden. 

Ich möchte noch auf einen Irrtum aufmerksam ma-
chen, der auch heute in der Debatte aufgetreten ist, 
nämlich zu glauben, daß wir für den Personenkreis, 
der neben Lohn- teilweise auch Sachbezüge hatte — 
also für die Hausgehilfin, den Landarbeiter, Be

-

schäftigte in Gaststätten, die Krankenschwester im 
Krankenhaus , eine sehr hohe Mindesteinkom-
mensgrenze brauchten. Das haben wir 1965 korri-
giert. Nach Art. 2 § 55 der Übergangsvorschriften 
werden diese Personen so wie heute Berufstätige 
behandelt. Sie kommen etwa bis an 70 % heran, je 
nachdem, welcher Berufssparte sie angehören. Aber 
bei der Mehrheit der niedrigsten Gruppe, die man 
heraussucht, kommt man auf über 70 %. 

Das soll gar kein Streitfall sein. Ich will nur da-
vor warnen, mit diesen Gruppen zu operieren, weil 
sie zum Teil gar nicht darunter fallen werden, so-
bald sie eine bestimmte Schichtung erreicht haben. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, mit diesen 
ergänzenden und erläuternden Ausführungen dazu 
beigetragen zu haben, daß wir nachher in der De-
batte um die Anträge tatsächlich zu einer Regelung 
kommen, die für die Versichertengemeinschaft wie 
aber auch für die Betroffenen tragbar ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, ich schließe die allge-
meine Aussprache. 

Wir treten in die Einzelberatung ein. Es liegen 
Änderungsanträge der Fraktion der CDU/CSU auf 
den Umdrucken 305 *) bis 311 **) vor. Sie sind nach 
Problemkreisen geordnet. Es ist vereinbart worden, 
diese Anträge blockweise zu begründen und zu de-
battieren. Ich rufe daher zunächst die Änderungs-
anträge auf Umdruck 305 auf. Das Wort zur Begrün-
dung hat Herr Abgeordneter Ruf. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Im Namen der CDU/ 
CSU-Fraktion begründe ich die 91 Anträge auf 
Umdruck 305. Aber haben Sie keine Sorge; ich 
werde mich auf das Wesentliche beschränken und 
alles Technische und Redaktionelle weglassen. Wir 
wiederholen auf diesem Umdruck im wesentlichen 
nichts anderes als unsere Anträge, die wir im Mai 
1971 auf Drucksache VI/2153 eingebracht hatten, als 
der Regierungsentwurf noch in weiter Ferne lag. 

In dem Umdruck werden Sie allerdings den Art. 3 § 2 
der Drucksache, wo wir eine „Stiftung für die Alters-
sicherung älterer Selbständiger" mit einer Ausstat-
tung von 150 Millionen DM aus Bundesmitteln vor-
gesehen hatten, nicht mehr finden. Ferner finden Sie 
nicht mehr Art. 4, der gewisse Änderungen des § 10 
des Einkommensteuergesetzes zugunsten der Selb-
ständigen in Zusammenhang mit  der  Öffnung vor-
gesehen hatte. Warum wir auf diese beiden Punkte 
verzichtet haben, liegt auf der Hand; das brauche 
ich nicht näher zu erläutern. Wir wollten die Ver-
abschiedung des gesamten Reformwerkes noch in 
dieser Woche, noch vor Auflösung des Bundestages 
erleichtern und fördern. Das heißt aber nicht, meine 
Damen und Herren, daß wir grundsätzlich von dem, 
was wir gefordert haben, oder von unseren Auf-
fassungen abgegangen wären. 

*) Siehe Anlage 4 
**) Siehe Anlage 5 
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Neu in diesem Antrag auf dem vorliegenden Um-
druck ist die Ziffer 3: freiwillige Versicherung; das 
war in der Drucksache VI/2153 seinerzeit nicht ent-
halten. Doch zuvor einige Bemerkungen zur Ziffer 1 
dieses Umdrucks. 

Die neue Nr. 9, die dem § 1227 der RVO — Kreis 
der versicherungspflichtigen Personen — angefügt 
werden soll, enthält unsere Konzeption für die Öff-
nung der Rentenversicherung; sie enthält den Kern 
unserer Alternative ..  Hier liegt der eigentliche Un-
terschied zum Regierungsentwurf, nämlich in der 
Versicherungspflicht der Selbständigen auf Antrag. 
Danach haben alle Selbständigen, insbesondere die 
Gewerbetreibenden und die freien Berufe, die Mög-
lichkeit, die Aufnahme in den Kreis der in der 
Rentenversicherung versicherungspflichtigen Perso-
nen innerhalb von zwei Jahren zu beantragen. Wer 
innerhalb von zwei Jahren nach Aufnahme der 
Selbständigentätigkeit diesen Antrag stellt, wird 
Mitglied der gesetzlichen Rentenversicherung wie 
die versicherungspflichtigen Arbeitnehmer, und 
zwar mit denselben Rechten und Pflichten. 

Der Regierungsentwurf hat versucht — das wol-
len wir gar nicht verkennen —, diesen Grundsatz 
der Gleichbehandlung der Versicherten in etwa zu 
verwirklichen. Aber dies ist ihm nur sehr, sehr 
unvollkommen gelungen. Wir sind nach Würdigung 
aller Diskussionen im Ausschuß und außerhalb des 
Ausschusses nach wie vor der Meinung, daß unser 
Vorschlag sowohl den Bedürfnissen der Selbstän-
digen als auch den berechtigten Interessen der 
Versichertengemeinschaft am ehesten Rechnung 
trägt. 

(Abg. Dr. Götz: Sehr richtig!) 

Die Ziffer 3 — freiwillige Versicherung —, die 
wir vorgeschlagen haben, ist neu; sie war, wie ge-
sagt, in unserem ursprünglichen Antrag nicht ent-
halten. Damit wird die gesetzliche Rentenversiche-
rung nicht nur für Selbständige, sondern für alle 
bisher von ihr ausgeschlossenen Personenkreise ge-
öffnet. Das gilt insbesondere für Hausfrauen und 
für diejenigen Selbständigen, die von dem Antrag 
auf Versicherungspflicht keinen Gebrauch machen 
können oder keinen Gebrauch machen wollen. 
Diese freiwillig Versicherten können die Zahl und 
die Höhe der Beiträge im Gegensatz zu den Ver-
sicherungspflichtigen selber bestimmen; sie können 
also frei wählen. 

Einen solchen Antrag haben wir schon vor Be-
ginn der Ausschußberatungen angekündigt. Sie kön-
nen unserem Antrag entnehmen, daß wir im übri-
gen, ähnlich wie es die Regierung getan hat, die 
Beamten herausgenommen haben, um eine Doppel-
versorgung zu vermeiden. 

Da die Versicherungspflichtigen Solidarleistungen, 
wie Ersatz- und Ausfallzeiten, nur dann erhalten, 
wenn sie eine bestimmte Zeit als Versicherungs-
pflichtige Beiträge gezahlt, also die sogenannte 
Halbbelegung mit Pflichtbeiträgen erzielt haben, 
können die freiwillig Versicherten diese Solidar-
leistungen natürlich nicht erhalten. Dagegen können 
— und das muß festgehalten werden — die frei-
willig Versicherten sehr wohl Anwartschaften auf 

die Rehabilitationsmaßnahmen der Rentenversiche-
rungen, also Heilbehandlung, bekommen. 

Das gleiche gilt für die Krankenversicherung der 
Rentner. Den Anspruch auf Krankenversicherung 
der Rentner — eine sehr teure Leistung der Renten-
versicherungsträger — erhalten die freiwillig ver-
sicherten Hausfrauen unter den gleichen Voraus-
setzungen wie alle anderen Versicherten auch. Un-
ter den gleichen Voraussetzungen heißt: Erfüllung 
der kleinen oder der großen Wartezeit von 60 oder 
von 180 Monaten. 

Nun hat unser Kollege Schellenberg heute vor-
mittag unsere freiwillige Versicherung als eine 
Versicherung minderen Rechts hingestellt, und Herr 
Kollege Schmidt (Kempten) hat diesen Vorwurf 
wiederholt. Beide Redner haben behauptet, wir dis-
kriminierten versicherungsrechtlich mit unserem 
Vorschlag zur freiwilligen Versicherung gerade die 
Frauen. 

Dazu einige Bemerkungen! Wir haben doch in der 
Rentenversicherung seit eh und je das Institut der 
freiwilligen Weiterversicherung, und wer freiwillig 
weiterversichert ist, hat seit eh und je nicht den 
Anspruch auf die gleichen Leistungen wie die Ver-
sicherungspflichtigen, d. h. er muß bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen. Niemand hat in der Vergan-
genheit daran Anstoß genommen. Weder die SPD 
noch die FDP hat dazu in den letzten Jahren irgend-
welche Änderungsanträge gestellt. Es müßte eigent-
lich auch für die Sozialdemokraten und für die 
Freien Demokraten der Satz gelten: Wer wie die 
freiwillig Weiterversicherten und die freiwillig Ver-
sicherten weniger Pflichten hat, muß sich damit ab-
finden, daß er auch weniger Rechte hat. Das ist doch 
einleuchtend, Kollege Franke?! 

Was im übrigen die Leistungen für Frauen an-
geht, lassen Sie mich ganz nebenbei einmal darauf 
hinweisen, daß nach unserem Entwurf die freiwillig 
versicherten Frauen die Möglichkeit haben, Beiträge 
bis 1956 nachzuentrichten. Das ist ähnlich, wenn 
auch etwas anders geregelt, als es bei der Regie-
rung vorgesehen ist. Aber nach unserem Entwurf 
bekommen diese freiwillig versicherten Frauen, die 
Beiträge nachentrichten, aus diesen nachentrichteten 
Beiträgen eine um 20 % höhere Rente, als sie der 
Koalitionsvorschlag vorsieht. Ich meine, das ist 
doch sehr beachtlich. 

Dann sprach Herr Kollege Schellenberg, unser 
Ausschußvorsitzender, davon, wir hätten jetzt im 
Gegensatz zur Regierung mit unserer Versiche-
rungspflicht auf Antrag und unserer freiwilligen 
Versicherung eine zweigleisige Regelung für die 
Alterssicherung der Selbständigen vorgeschlagen. 
Nun, die CDU hat für die Selbständigen eben nicht, 
wie es die Regierung getan hat, einen Eintopf vor-
geschlagen, sondern zwei Modelle vorgesehen, da-
mit gewählt werden kann, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

und zwar ein Modell für die Selbständigen, die ja 
der Versicherung freiwillig beitreten, weil es ihre 
Verhältnisse nicht anders erlauben oder weil sie 
meinen, anderweitig genügend vorgesorgt zu haben, 
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und ein zweites Modell für diejenigen Selbständi-
gen, die einen Antrag auf Pflichtversicherung stel-
len wollen. Das bedeutet doch gerade für die Selb-
ständigen ein Mehr an Entscheidungsmöglichkeiten, 
ein Mehr an Entscheidungsfreiheit. Hier hat sich 
wieder einmal die CDU als die wirklich liberale 
Partei erwiesen, die für mehr Entscheidungsfreiheit, 
für mehr Wahlmöglichkeit eintritt. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des 
Abg. Geiger.) 

Das läßt sich doch gar nicht leugnen. 

Weil wir unter Zeitdruck stehen, will ich auf die 
Begründungen einer ganzen Reihe von Ziffern, die 
zu begründen wären, verzichten. Sie ergeben sich 
teils aus dem Wortlaut. Darüber hinaus bin ich in 
der glücklichen Lage, auf meine eigenen Ausführun-
gen in der ersten Lesung verweisen zu können. Ich 
empfehle Ihnen, diese Ausführungen aus jener Zeit 
nachzulesen. Wir stehen selbstverständlich zu je-
dem Punkt der Debatte nachher zur Verfügung. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Bemerkung 
machen. Sie haben immer gesagt: Die CDU hat 
keine Alternative. Hier in der Frage der Öffnung 
der Rentenversicherung haben wir als erste in die-
sem Haus eine Alternative eingebracht. Wir sind 
bei aller objektiver Würdigung der Diskussionen, 
die innerhalb und außerhalb des Ausschusses ge-
führt worden sind, der Meinung, daß unsere Alter-
native die bessere ist. Sie finden diese Alternative 
auf Umdruck 305. Ich bitte Sie daher, diesem un-
seren Antrag zuzustimmen. Im Namen meiner Frak-
tion beantrage ich namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat Frau Abgeordnete Schlei. 

Frau Schiei (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Ruf, ich finde nicht, daß 
Ihre Alternative die bessere ist, trotz Ihrer persön-
lichen Liebenswürdigkeit. Ich muß also für die Vor-
lage des Ausschusses plädieren und gegen Ihren An-
trag sprechen. 

Wie die Selbständigen, so fühlen sich besonders 
die nicht erwerbstätigen Frauen seit Jahren dadurch 
benachteiligt, daß ihnen der Beitritt zur gesetzlichen 
Rentenversicherung bisher verwehrt wurde. Die 

Öffnung der Rentenversicherung auch für diesen 
Personenkreis war meines Erachtens lange fällig. 
Seitdem die Frau nicht mehr in die soziale Siche-
rung der Großfamilie eingebettet ist — und das ist 
sie seit Jahrzehnten nicht mehr —, hätte konse-
quenterweise für sie eine Sicherung durch die Ren-
tenversicherung angeboten werden müssen. 

Erst die Regierung der sozialliberalen Koalition 
beantwortete diese dringende soziale Frage und 
machte, das Versprechen aus der Regierungserklä-
rung erfüllend, die Öffnung der Rentenversicherung 
auch für nicht erwerbstätige Frauen zum Angebot. 
Nur muß jede Frau selbst entscheiden, 

(Abg. Härzschel: Wieviel Geld sie hat!)  

ob und wie sie von diesem Angebot Gebrauch ma

-

chen will, inwieweit sie z. B., Herr Kollege Härz-
schel, Konsummöglichkeiten zugunsten einer Alters-
sicherung einschränken will; denn die Höhe des Bei-
trags bleibt ihr freigestellt. Auch mit freiwilligen 
Beiträgen soll nach unserer Vorlage der Anspruch 
auf die Solidarleistungen erreicht werden, und zwar 
dann, wenn drei Viertel der möglichen Versiche-
rungszeit mit Beiträgen belegt sind. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kollegen Härzschel gestatten? 

Frau Schlei (SPD) : Ich bitte, mich doch zu Ende 
kommen zu lassen, Herr Kollege Härzschel. Ich 
werde es dafür auch ganz kurz machen. 

Wenn die Frau von dem Angebot der Rentenver-
sicherung Gebrauch macht, erwirbt sie auch bei uns 
nach der allgemeinen Wartezeit Anspruch auf Maß-
nahmen der Rehabilitation, z. B. Heilbehandlung in 
Heilstätten, bei Kuren und in Badeorten. 

Der Druck der Frauen in Richtung auf Öffnung 
der Rentenversicherung ist sehr stark. Das haben 
sicherlich auch die Kollegen aus der Opposition in 
ihren Diskussionen draußen erfahren müssen; denn 
sonst hätten Sie jetzt nicht einen entsprechenden 
Antrag nachgeschoben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

In der Begründung Ihres Antrags sprechen Sie von 
bisher ausgeschlossenen Personenkreisen. Gerade 
dieses Wort „ausgeschlossen", das Sie bis jetzt zu 
verantworten hatten, drückt die ganze Verbitterung 
aus, die die Frauen empfanden, wenn sie dieses Pro-
blem überdachten. 

Der nachgereichte CDU/CSU-Vorschlag hat jedoch, 
wie ich meine, einen neuen Ausschließungseffekt. Er 
verweigert nämlich den freiwillig versicherten 
Frauen die Solidarleistungen, z. B. Ausfallzeiten für 
die Berufsausbildung, für Krankheit und für Schwan-
gerschaft. Wenn der freiwillig Versicherten von 
vornherein die zusätzlichen Leistungen verweigert 
werden, fehlt ein starker motivierender Faktor für 
den Beitritt. Der Vorschlag der CDU/CSU schafft, 
wie ich wiederholen muß, eine Versicherung min-
deren Rechts. Davon beißt keine Maus einen Faden 
ab. 

Leider ist der Bewußtseinsstand vieler Frauen noch 
viel zu stark auf eine vom Manne abgeleitete Ver-
sorgung ausgerichtet. Dabei zeigt doch das Lebens-
schicksal vieler Frauen, wie wenig ausreichend un-
sere Sicherungen heute noch sind. Es ist nach wie 
vor zu erkennen, daß die Sicherungen dann nicht 
ausreichend sind, wenn die Frauen sehr früh durch 
Unfall, durch frühen Tod oder, wie es 72 000 Frauen 
pro Jahr erleben, durch Scheidung ihren Mann und 
die Sicherung verlieren. Ich erkenne also im Vor-
schlag der Regierung einen edukatorischen Effekt, 
der einen Anreiz bietet. 

Wir können auch auf keinen Fall der erwerbs-
tätigen oder der nicht erwerbstätigen Mutter oder 
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der, die früher erwerbstätig war, das Baby-Jahr 
verweigern, das wir gern anbieten würden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Auch bei freiwilliger Versicherung soll bei uns die 
Frau in den Genuß dieser Leistung kommen. Wenn 
die Opposition weiterhin auf ihrer Konzeption be-
harrt, steht sie mit sehr leeren Händen vor den 
Frauen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Liebe Kollegen auf dieser Seite [zur Mitte], die Sie 
behaupten, einen Arbeitnehmerflügel zu haben, mit 
Ihrer Konzeption für die Frauen können Sie auf kei-
nen Fall behaupten einen Frauenflügel zu haben. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie haben 20 Jahre lang versäumt, ein Konzept für 
dieses Problem vorzulegen. Jetzt haben Sie endlich 
begriffen. Aber Sie haben Ihren Willen zu einer 
Konzeption für die Frauen nur in einem heute vor-
liegenden Entschließungsantrag dargereicht. Das 
sind schöne Worte, die auf dem Papier stehen, wei-
ter nichts. Der von der sozialliberalen Koalition vor-
gelegte Reformvorschlag ist noch keine Lösung des 
Problems der eigenständigen Sicherung der Frau, 
aber ein notwendiger Schritt, der eine weitere Ent-
wicklung ermöglicht, 

(Beifall bei der SPD) 

und, wie ich meine, ein echtes, der heutigen Situa-
tion angemessenes Angebot an die 7 Millionen nicht 
erwerbstätigen Frauen. Unser Reformpunkt schließt 
eine Lücke in der vollen Integration der Frau in 
unsere Gesellschaft. 

Ich bitte daher alle im Hause, der Ausschußvor-
lage zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Ich glaube, das 
Hohe Haus ist Herrn Ruf sehr dankbar, daß er den 
Antrag Umdruck 305 so kurz begründet hat. Aber 
so einfach kann man sich die Dinge nicht machen; 
denn der Umdruck 305 umfaßt immerhin beinahe 
24 vollgeschriebene Schreibmaschinenseiten. Damit 
wird deutlich, was die Christlich-Demokratische 
Union alles geändert haben will gegenüber dem, 
was im Ausschuß besprochen und worüber dort ab-
gestimmt wurde. Ich frage mich, was für einen Sinn 
Ausschußberatungen noch haben sollen; denn daß 
die CDU auf ihren Vorstellungen bestehen wird, 
war deutlich geworden. Aber es war auch deutlich 
geworden, daß die CDU sich in der Frage der Öff-
nung und in der Frage der Mindestrente in einer 
außerordentlich schwierigen Situation befindet, weil 
ihre Vorstellungen mit der Wirklichkeit nicht über-
einstimmen und als unsachgemäß bezeichnet wer-
den konnten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Spitzmüller, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Ruf? 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Spitzmüller, Sie 
haben diese 91 Änderungsanträge der CDU/CSU-
Fraktion erwähnt. Sind Sie bereit, mir zuzugeben, 
daß davon jeweils die RVO, die Angestelltenver-
sicherung und die Knappschaftsversicherung, das Ar-
beiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz, das 
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz im-
mer gleichlautend betroffen werden? Wollen wir 
doch sachlich bleiben! 

Spitzmüller (FDP) : Herr Kollege Ruf, ich werde 
nicht auf alle Ziffern Ihre Antrags eingehen. Aber 
ich kann es mir nicht ganz so leicht machen, wie Sie 
es sich gemacht haben angesichts der Mehrheit, von 
der Sie annehmen, daß die CDU/CSU sie heute hier 
im Hause hat. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Spitzmüller, gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Mül-
ler? 

Spitzmüller (FDP) : Nein, ich gestatte keine wei-
teren Zwischenfragen, Herr Präsident; denn ich 
möchte in der mir selbst gesetzten Zeit zu Ende kom-
men. 

Herr Kollege Ruf, Sie haben erfreulicherweise 
auch davon gesprochen, daß in Art. 2 a der § 3 
fehlt mit den 150 Millionen DM Steuermitteln, die 
für die Stiftung vorgesehen waren. Ich richte an 
die CDU/CSU die Frage, woher denn nun die 
150 Millionen DM oder noch mehr kommen sollen. 
Sie haben in § 2 nur noch die Möglichkeit einge-
räumt, Spenden von dritter Seite anzunehmen. Das 
ist ein ganz entscheidender Punkt. Hier hat man 
einfach den Eindruck, daß Sie eine Stiftung in den 
Raum stellen, sie noch nicht einmal mit einer 
Grundausstattung versehen und annehmen, daß die 
Möglichkeit besteht, aus dieser einfach in den Raum 
gestellten Stiftung bei der Beitragsnachentrichtung 
für die Alt- und Uraltlast der Selbständigen in der 
Größenordnung von Hunderten von Millionen zu 
helfen. Das ist einfach nicht ehrlich gegenüber den 
Selbständigen; entschuldigen Sie bitte den harten 
Ausdruck. Meine Damen und Herren, so kann man 
nicht operieren. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Herr Kollege Ruf, nun haben Sie erklärt, daß Sie 
mit dem Antrag vom 6. Mai 1971 der Regierung 
voraus waren. Am 6. Mai 1971 war in der ganzen 
deutschen Öffentlichkeit bekannt, daß die Bundes-
regierung und die sie tragenden Parteien endlich 
die  Rentenversicherung für Selbständige und wei-
tere Personengruppen öffnen wollen. Sie haben es 
als Opposition und als Partei nur leichter als die 
Regierung, den Gesetzgebungsweg einzuschlagen, 
die hierfür eben den vorgeschriebenen Weg ein-
schließlich des Bundesrates, in dem die CDU/CSU-
Ministerpräsidenten ja auch wieder ein gewichtiges 
Wort mitzusprechen haben, zu berücksichtigen hat. 
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Herr Kollege Ruf hat gesagt, die Ziffer 1 treffe 
den Kern. Er hat behauptet, die CDU/CSU habe sich 
dadurch, daß sie den Antrag vom 6. Mai 1971 nun 
noch ergänzt und eine freiwillige Versicherungs-
möglichkeit eingebaut habe, als eine Partei er-
wiesen, die ein Mehr an Entscheidungsfreiheit biete 
und die sich damit als die liberalere Partei er-
wiesen habe. Gestatten Sie mir, daß ich diesen 
grotesken Satz und diese in meinen Augen gro-
teske Feststellung des Kollegen Ruf einmal näher 
unter die Lupe nehme. 

Herr Kollege Ruf, was Sie als Wahlfreiheit be-
zeichnet haben, ist doch gerade für die Selbständi-
gen, für die Ihr Mittelstandskreis draußen im Lande 
doch so sehr die Lanze bricht und ihnen klar-
machen will, daß die CDU/CSU die Heimat der 
Selbständigen, der kleinen und der großen, sei, eine 
bedenkliche Freiheit. Es gibt sehr viele kleine Selb-
ständige. Wenn wir beispielsweise den Grund-
steuerfreibetrag von 7200 DM auf 12 000 DM er-
höhen würden, würden 600 000 Selbständige her-
ausfallen. Das zeigt doch, wieviel kleine Existenzen 
es gibt. Und dann sagen Sie: Denen bieten wir die 
liberalere Alternative an. 

Wie sieht denn die liberalere Alternative aus? 
Wer sich nicht, Herr Kollege Ruf, für den freiwilli-
gen Antrag auf Pflichtversicherung entscheidet, läuft 
in die Fußangeln; denn er hat dann keine Ausfall- 
und Ersatzzeiten. Da möchte ich sagen, Herr Kol-
lege Ruf:  Was Sie als größere Liberalität angekün-
digt haben, ist für uns eine Fußangelliberalität, weil 
Sie nämlich nicht sagen, in welche Fußangeln die 
Selbständigen laufen, die von Ihrer Wahlfreiheit 
Gebrauch machen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Ruf: Natürlich wissen sie das!) 

Das möchte ich doch einmal ganz klar heraus-
gestellt haben. 

Herr Kollege Ruf, ich möchte noch ein Weiteres 
sagen. Die Alternative der Wahlfreiheit, die Sie 
bieten, ist doch eine Wahlfreiheit minderer Rechts-
positionen. Das als größere Liberalität darzustellen 
ist geradezu absurd. Entschuldigen Sie diese harten 
Worte, aber ich muß das sagen. 

Ich bin überzeugt, daß wir durch Argumente 
natürlich kaum mehr jemanden von der prakti-
scheren, sinnvolleren und praxisbezogeneren Lö-
sung überzeugen können, weil die Entscheidungen 
in den Fraktionen gefallen sind. Aber ich möchte 
doch noch einmal klar und deutlich herausstellen: 
der Vorschlag von SPD und FDP geht auf die be-
sonderen Bedürfnisse der Selbständigen in einem 
ganz anderen Grad ein als der der Christlich

-

Demokratische Union, dies im Hinblick auf die 
Beitragsentrichtung, auf die Nachentrichtung, auf 
die Beitragshöhe und im Hinblick auf die Beitrags-
dauer. Der CDU/CSU-Antrag läßt jedes Verständ-
nis für die andere Situation bei selbständiger Tätig-
keit gegenüber denjenigen, die ihr reguläres Ein-
kommen in bestimmter Höhe haben, vermissen. 

Ich möchte ausdrücklich festhalten und der SPD 
als Koalitionspartner dafür danken, daß sie bereit  

war, mehr im Sinne der Selbständigen zu tun, als 
die CDU/CSU hier und heute bereit ist zu tun und 
als die CDU/CSU, als sie noch unser Koalitions-
partner war, überhaupt nicht bereit war zu tun, ge-
schweige denn damals mit uns darüber zu sprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Noch etwas anderes. Der Vorschlag, den wir ge-
macht haben und der ja auch zur Abstimmung steht, 
in dem nämlich der Antrag der CDU/CSU abgelehnt 
wird, nimmt eindeutig auf die Betroffenen und die 
Selbständigen mehr Rücksicht. Für die von der SPD 
und FDP vorgeschlagene Freiwilligkeit haben sich 
im übrigen bei der Sachverständigenanhörung auch 
alle Organisationen mit Ausnahme des  Deutschen 
Gewerkschaftsbundes und der Deutschen Angestell-
tengesellschaft ausgesprochen, nämlich die Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
die Union der leitenden Angestellten, der Deutsche 
Einzelhandelsverband, die freien Berufe, der Ge-
werbeverband, der Reichsbund, die Arbeitsgemein-
schaft für betriebliche Altersversorgung — es war 
sogar Herr Heubeck, der sich für diese Lösung, den 
Grundsatz der Wahlfreiheit, ausgesprochen hat — 
und der Verband der Lebensversicherungen. Auch 
er war — wenn schon geöffnet wird — für Wahl-
freiheit. 

Meine Damen und Herren, wenn ich hier noch 
einmal in das Protokoll der Sitzung des Ausschusses 
vom 20. Januar 1972 schaue, dann wird deutlich, daß 
alle diese Organisationen dem Grundsatz der Wahl-
freiheit eindeutig den Vorzug vor der Versiche-
rungspflicht auf Antrag gegeben haben. Von der 
besseren Nachentrichtung im SPD/FDP-Vorschlag 
habe ich bereits gesprochen. 

(Abg. Ruf meldet sich zu einer Zwischen

-

frage.) 

— Herr Kollege Ruf, Ihnen gestatte ich noch eine 
Zwischenfrage als Ausnahme vom Grundsatz. 

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Spitzmüller, vielen 
Dank! — Sind Sie bereit, zuzugeben, daß bei der 
öffentlichen Anhörung der Sachverständigen im 
Ausschuß unser Antrag zur freiwilligen Versiche-
rung für Selbständige und andere Personen, insbe-
sondere für Hausfrauen, noch nicht vorgelegen hat, 
und daß deswegen die Sachverständigen zum dama-
ligen Zeitpunkt nicht in der Lage waren, zu unserem 
Gesamtkonzept Stellung zu nehmen? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Spitzmüller (FDP) : Herr Kollege Ruf, ich bin 
gern bereit zuzugeben, daß zwischen dem 20. Januar 
1972 und heute der Erkenntnisstand der CDU ange-
reichert wurde. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

Aber er wurde mit Sicherheit nicht so angereichert, 
daß heute diese Organisationen sagen würden, der 
CDU-Vorschlag ist der bessere. Denn so kenne ich 
die Vertreter dieser Organisationen auch; daß sie 
unserem Vorschlag den Vorzug gäben. Das ist der 
gravierende Unterschied. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 



11604 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 

Spitzmüller 

Meine Damen und Herren von der CDU, das ist 
doch das Schwierige an Ihren Vorschlägen, daß Sie 
sie so spät eingebracht haben und daß sich die 
Öffentlichkeit mit ihnen nicht so sehr auseinander-
gesetzt hat, weil sie natürlich annehmen konnte, daß 
diese Vorstellungen nicht Gesetzeswirklichkeit wer-
den könnten, und jetzt natürlich außerordentlich 
überrascht ist, wenn das eventuell doch als Möglich-
keit ins Haus steht. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Herr Abgeordneter Spitzmüller, gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Schmidt (Kemp-
ten) ? 

Spitzmüller (FDP) : Nein, ich gestatte auch mei-
nem Kollegen Schmidt keine Zwischenfrage; ich 
habe gesagt als Ausnahme vom Grundsatz für den 
Kollegen Ruf. Ich möchte da also doch grundsätzlich 
bleiben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
FDP- und SPD-Vorschläge bieten eine Menge von 
Vorteilen, die klar herausgearbeitet worden sind 
und in den Ausschußprotokollen nachzulesen sind. 
Ich möchte sie deshalb hier nicht alle aufzählen. Nur, 
wenn der Herr Kollege Ruf hier so getan hat, als 
ob der Vorschlag der CDU das Nonplusultra dessen 
sei, was man hier regeln könnte, dann kann ich nur 
sagen: wo blieben denn die nachdenklichen Damen 
und Herren des CDU-Mittelstandskreises? Dieser 
Mittelstandskreis ist offensichtlich ebenso überfah-
ren worden wie früher beim Kindergeld oder in der 
vergangenen Legislaturperiode bei der Lohnfort-
zahlung, wo man zwar das Bonbon des Ausgleichs 
für Kleinbetriebe unter 20 gegeben hat, aber auch 
das nur in auslaufender Form. 

Die Anträge, die die CDU/CSU hier vorlegt, las-
sen jedes Gefühl für soziale Symmetrie gegenüber 
den Selbständigen vermissen. Wir Freien Demokra-
ten haben den Eindruck, daß die Mittelständler der 
CDU nur noch eine Doppelfunktion haben: einmal 
Herrn Katzer und dann wieder einmal einer anderen 
Seite in der CDU zur Mehrheit zu verhelfen, aber 
ihrerseits von sich auch nichts durchzusetzen. Allein 
die Tatsache, daß die Christlich-Demokratische 
Union den so sachverständigen Kollegen Ruf heute 
beauftragt hat, dieses Bündel von CDU-Anträgen 
vorzutragen, hat in mir die schreckliche Erkenntnis 
wieder deutlich werden lassen, daß die Christlich

-

Demokratische Union von ihren Mitgliedern erwar-
tet, nicht nur wider den besseren Sachverstand zu 
stimmen, sondern gegebenenfalls auch zu sprechen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Wort 
hat jetzt zur Abgabe einer Erklärung nach § 36 
der Geschäftsordnung Herr Abgeordneter Arndt 
(Hamburg). 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe 

folgende persönliche Erklärung nach § 36 der Ge-
schäftsordnung abzugeben. 

In der 188. Plenarsitzung am 7. Juni 1972 habe 
ich dem Abgeordneten Dr. Schäfer (Tübingen) die 
Zwischenfrage gestellt, ob er bereit ist, zur Kennt-
nis zu nehmen, daß die Fraktion der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen eine bestimmte Kritik des Ab-
geordneten Hellwig an den Beschlüssen der Mini-
sterpräsidenten der Länder zur Beschäftigung von 
radikalen Aktivisten im öffentlichen Dienst durch 
ausdrücklichen Beschluß als ein Verhalten mißbilligt 
habe, das eines Sozialdemokraten unwürdig ist 
(Stenographischer Bericht Seite 10 992 A). 

Die SPD-Landtagsfraktion in Düsseldorf hat mir 
nunmehr mitgeteilt, daß ihre Debatte über die Äuße-
rungen des Abgeordneten Hellwig nicht zu einem 
förmlichen Beschluß geführt habe. Die in der Presse 
berichtete Mißbilligung der Kritik des Abgeordneten 
Hellwig ist vielmehr im Rahmen der internen Frak-
tionsdiskussion geäußert worden. In der Sitzungs-
niederschrift der SPD-Fraktion vom 5. Juni 1972 
heißt es dazu lediglich: 

Im Anschluß daran entwickelte sich eine län-
gere Diskussion über die Problematik des Be-
schlusses der Ministerpräsidenten, die Rede 
des Abg. Hellmut Hellwig bei einer Veran-
staltung des Landesjugendrings zum gleichen 
Thema, die Beschlüsse des Parteivorstandes 
zum SHB. An dieser Diskussion beteiligten sich 
die Abg. Bahr, Hellwig, Janssen, Kuhlmann und 
Trinius. 

Ich stehe nicht an, dies auf Wunsch des betroffenen 
Abgeordneten Hellwig dem Hohen Hause mitzutei-
len. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, der amtierende Prä-
sident hatte zu Beginn der Sitzung dem Herrn 
Kollegen Arndt die Zusage gegeben, daß er um die 
Mittagszeit diese Erklärung nach § 36 der Geschäfts-
ordnung abgeben kann. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schmidt 
(Kempten). 

(Abg. Ruf:  Wozu denn?) 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nur 
das, was ich eigentlich in einer Zwischenfrage den 
Kollegen Spitzmüller in Beantwortung Ihrer Frage, 
Herr Kollege Ruf, fragen wollte, schnell noch vor-
bringen. Sie haben festgestellt, bei den Verbänden 
hätte sich seit dem Hearing eine Veränderung der 
Situation ergeben. 

(Abg. Ruf: Das habe ich nicht gesagt!) 

— Doch! — Ich stelle fest, daß der Zentralverband 
des Deutschen Handwerks — ich darf mit Geneh-
migung des Herrn Präsidenten zitieren — in seinem 
Rundschreiben vom 7. September dieses Jahres die 
Öffnung der Rentenversicherung begrüßt, zumal 
das Handwerk für seinen Bereich längst eine be-
währte Rentenversicherung für die Selbständigen 
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hat. Unter den gegensätzlichen Auffassungen der 
Parteien ist denen von SPD/FDP der Vorzug zu 
geben, weil deren größere Flexibilität den Belan-
gen und Möglichkeiten der Selbständigen besser 
gerecht wird. Für einen Selbständigen mit schwan-
kendem Einkommen ist die von CDU/CSU gefor-
derte Versicherungspflicht mit der Verpflichtung zur 
ständigen Zahlung einkommensgerechter Beiträge 
weniger geeignet als die Eröffnung der Möglichkeit 
der Regierungsvorlage. 

(Abg. Ruf:  Der Antrag ist gar nicht besprochen!) 

Ich wollte das noch feststellen, weil wir vor der 
Abstimmung über die Frage stehen, ob wir den 
Selbständigen eine liberale oder eine Zwangs-
lösung anbieten, die liberale Lösung der Regierungs-
koalition oder die Zwangslösung der CDU/CSU. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, wir kommen zur Ab-
stimmung über die Änderungsanträge auf Umdruck 
305. Es besteht Einigkeit im Hause, daß über die 
Änderungsanträge blockweise abgestimmt wird, 
also jeweils über alle Änderungsanträge zu einem 
Problemkreis gemeinsam. — Ich stelle fest, daß sich 
dagegen kein Widerspruch erhebt. 

Ich eröffne die Abstimmung über die Änderungs-
anträge auf Umdruck 305. Es ist namentliche Abstim-
mung beantragt. Wer diesen Änderungsanträgen 
zustimmen will, den bitte ich mit Ja zu stimmen, 
wer sie ablehnt, mit Nein oder mit Stimmenthaltung. 

I Ich bitte die Schriftführer, mit dem Einsammeln der 
Stimmkarten zu beginnen. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung bekannt. Mit Ja 
haben von den uneingeschränkt stimmberechtigten 
Mitgliedern des Hauses 248 und 10 Berliner Abge-
ordnete gestimmt, mit Nein haben 247 Damen und 
Herren des Hauses und 10 Berliner Abgeordnete ge-
stimmt, so daß sich insgesamt 495 Mitglieder des 
Hauses und 20 Berliner Abgeordnete beteiligt 
haben. 

Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen 495 und 20 Berliner Abgeordnete. 

Davon 

Ja: 	248 und 10 Berliner Abgeordnete 

Nein: 247 und 10 Berliner Abgeordnete 

Ja 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 

Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 

Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher 
Burger 
Cantzler 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
Hartnack 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Helms (Gast) 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 

Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Löher (Dortmund) 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Lücker (München) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Menth (Rittershausen) 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch (Soltau-Harburg) 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Prochazka 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Sauter 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-

Hohenstein 
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Schedl 
Schlee 
Schlichting-von Rönn 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhof f 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Starke (Franken) 
Stehle 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann 

(München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann (Gast) 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Kunz 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Dr. Seume (Gast) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchler (Ebersbach) 
Buchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 

Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Kriedemann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
.Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Mölle r 

(Mülheim) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 

Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschock 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 

r Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bartsch 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Sieglerschmidt 

FDP 
Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
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Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen 
vorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Logemann 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 

Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Damit ist der Antrag Umdruck 305 angenommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich unterbreche die Sitzung des Deutschen Bun-
destages. Wir treten in die Mittagspause ein. Wir 
beginnen um 14 Uhr mit der Fragestunde. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung von 13.08 bis 14.03 Uhr.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, wir fahren in der un-
terbrochenen Sitzung fort. Ich rufe Punkt 1 auf: 

Fragestunde 
— Drucksache VI/3783 — 

Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz. 

Fragen 35 und 36. — Hier bitten die Fragesteller 
um schriftliche Beantwortung. Die Antworten wer-
den als Anlage abgedruckt. 

Frage 37 des Abgeordneten Kaffka: 
Hat die von der Bundesregierung angekündigte Besprechung 

mit den Ländern über die Vorbereitung gesetzlicher Maßnahmen 
zum wirksamen Schutz der Verbraucher vor einer mißbräuch-
lichen Verwendung unangemessener (oder anstößiger) Allge-
meiner Geschäftsbedingungen stattgefunden, und zu welchen 
Ergebnissen hat eine etwaige Kontaktaufnahme mit den Ländern 
geführt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Kaffka, die angekündigte Beratung zur Vorberei-
tung gesetzlicher Maßnahmen zum Schutz der Ver-
braucher gegenüber den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen mit Vertretern der Landesjustizverwal-
tungen hat am 26. und 27. Juli 1972 in meinem 
Hause stattgefunden. Die Teilnehmer einigten sich 
auf den Vorschlag an Bundesminister Gerhard Jahn, 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft und Finanzen sowie mit den Justiz- und Wirt-
schaftsministern der Länder eine Arbeitsgruppe zu be-
rufen, in der neben Angehörigen der Justiz- und Wirt-
schaftverwaltungen unter anderem Vertreter aus 
Wissenschaft und Rechtsprechung mitwirken sollen. 
Die Konstituierung dieser Arbeitsgruppe, die im In-
teresse einer straffen und effektiven Arbeitsweise 
möglichst klein gehalten werden soll, ist in die 
Wege geleitet. Die Arbeitsgruppe soll sich in ge-
eigneter Weise auch die Kenntnisse und die Erfah-
rungen der Wirtschaft und der Verbraucher mit All

-

gemeinen Geschäftsbedingungen zunutze machen. 
Aufgabe der Arbeitsgruppe wird es sein, mit Vor-
rang und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, im In-
teresse eines befriedigenden und wirksamen Ver-
braucherschutzes Auswüchse bei der Verwendung 
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu besei-
tigen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Kaffka (SPD) : Herr Staatssekretär, weshalb ist 
die Arbeitsgruppe noch nicht zusammengetreten, 
obgleich die Länderjustizverwaltungen bereits im 
Juni zusammen waren? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Kaffka, es war nicht sehr leicht für mein Haus, aus 
allen Ländern — in einem entsprechenden Proporz 
selbstverständlich — genügend Sachverständige zu 
finden, die geeignet und in der Lage sind, die Vor-
arbeiten für unsere Reformmaßnahmen zu leisten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
38 des Abgeordneten Kaffka auf: 

Welche sachlichen und zeitlichen Voraussagen lassen sich ge-
genwärtig für eine gesetzliche Lösung des Problems machen, Ver-
braucher wirksamer als bisher vor mißbräuchlicher Ausnutzung 
durch Verfolgung einseitiger Geschäftsinteressen zu schützen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Sachliche Voraus-
sagen über Art und Umfang einer gesetzlichen 
Regelung lassen sich im gegenwärtigen Zeitpunkt, 
da die Arbeitsgruppe, wie ich bereits ausgeführt 
habe, ihre Tätigkeit noch nicht aufgenommen hat, 
nur schwer machen. Es erscheint aber denkbar, daß 
die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis gelangen wird, 
daß eine nur auf Allgemeine Geschäftsbedingungen 
ausgerichtete Regelung für einen befriedigenden 
Verbraucherschutz nicht ausreicht. Soweit erforder-
lich, sollen deshalb über eine spezielle Regelung 
oder Reform der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen hinausgehende Änderungen des Privatrechts in 
Richtung auf eine sozialere Ausgestaltung in die 
Prüfung mit einbezogen werden. Feste zeitliche 
Voraussagen, Herr Kollege Kaffka, über eine ge-
setzliche Regelung sind gegenwärtig nicht' möglich. 
Die Teilnehmer der Besprechung vom 26. und 
27. Juli 1972 sind davon ausgegangen, die Arbeits-
gruppe werde die eine spezielle Regelung der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen betreffenden Fra-
gen so zügig prüfen, daß die Bundesregierung auf 
der Grundlage dieser Vorarbeiten in der nächsten 
Legislaturperiode rechtzeitig einen Gesetzentwurf 
hierfür vorlegen wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Kaffka (SPD) : Können Sie sagen, wann die 
Arbeitsgruppe zusammentreten wird? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Sicher, Herr Kol-
lege, in den nächsten Wochen. 
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Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
39 des Abgeordneten Krockert auf: 

Hat die vom Bundesminister der Justiz angekündigte Sachver-
ständigenkommission, die Maßnahmen zur wirkungsvolleren Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität erarbeiten soll, inzwischen 
ihre Tätigkeit aufgenommen, und wie ist der Prüfungsauftrag der 
Kommission abgegrenzt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Krockert, der Bundesminister der Justiz hat am 
25. Juli 1972 die Kommission zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, also für die Reform des 
Wirtschaftsstrafrechts, eingesetzt. Auf ihrer ersten 
Arbeitssitzung, die vom 11. bis zum 13. Oktober 1972 
in Berlin stattfindet, wird die Kommission ihr 
Arbeitsprogramm festlegen. Wie bereits der Bun-
desminister der Justiz in seiner Ansprache anläß-
lich der konstituierenden Sitzung ausgeführt hat, 
wird erwartet, daß die Kommission einfache, prak-
tikable Straftatbestände vorschlägt, die entweder 
durch Herauslösung von Sonderfällen aus den all-
gemeinen Tatbeständen der Vermögensdelikte oder 
durch vorsichtige Vorverlegung des strafrechtlichen 
Schutzes bereits in den Gefährdungsbereich ent-
stehen. Es ist davon auszugehen, daß die Kommis-
sion sich besonders mit dem Anwendungsbereich 
des Betrugs befassen wird. Auf diesem Gebiet lie-
gen bereits Entschließungen der mit der Bearbeitung 
von Wirtschaftsstrafsachen befaßten Staatsanwälte 
der Länder vor. Danach werden u. a. besonders Tat-
bestände der Krediterschleichung, der Abgabe fal-
scher Wertgutachten über Grundstücke, eine Er-
weiterung des § 4 UWG im Sinne der Stellung-
nahme des Bundesrates zum Entwurf eines Ein-
führungsgesetzes zum Strafgesetzbuch, Vorschrif-
ten gegen Wechselreiterei und Scheckbetrug sowie 
eine Verstärkung des strafrechtlichen Schutzes vor 
Schwindeleien bei der Gründung von Firmen ge-
fordert. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
40 des Abgeordneten Krockert auf: 

Wie ist diese Kommission personell zusammengesetzt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
des Bundesministeriums der Justiz: Der Vorsit-
zende der Sachverständigenkommission zur Be-
kämpfung der Wirtschaftskriminalität ist General-
staatsanwalt a. D. Dr. Hanns Dünnebier, Bremen. 
Sein Vertreter ist Generalstaatsanwalt Günther Wein-
mann, Stuttgart. Ferner gehören der Kommission 
weitere zwölf Persönlichkeiten aus dem wirtschaft-
lichen Bereich, aus der Wissenschaft und aus der 
Praxis der Steuerberater an, aber auch einige er-
fahrene Richter. Aus dem Deutschen Bundestag 
wurden auf unseren Wunsch in diese Kommission 
berufen aus der Bundestagsfraktion der SPD der 
Abgeordnete Dr. Farthmann und als sein Stellver-
treter Dr. Hans de With, aus der FDP-Fraktion die 
Abgeordnete Frau Dr. Diemer-Nicolaus und als ihr 
Vertreter Herr Kleinert. Die CDU/CSU-Fraktion 
hat bisher noch keinen Abgeordneten benannt. Sie 
hat uns wissen lassen, daß sie dies demnächst tun 
wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
41 der Frau Abgeordneten Meermann auf: 

Wie hat sich der neue Kündigungsschutz für Wohnraummiet-
verhältnisse in der Praxis bewährt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Frau Kollegin 
Meermann, das von den Koalitionsparteien im ver-
gangenen Jahr durchgesetzte Wohnraumkündi-
gungsschutzgesetz hat sich in der Praxis sehr be-
währt. Nach den bisher gemachten Erfahrungen ist 
das Ziel des Gesetzgebers erreicht worden, die 
Rechtsstellung des Mieters zu verstärken, insbeson-
dere dem Mieter einen wirksamen Schutz vor un-
gerechtfertigter Kündigung zu gewährleisten und 
einen unangemessenen Anstieg der Mietpreise zu 
verhindern. Wie zahlreiche Berichte aus der Praxis 
zeigen, sind nach Inkrafttreten der Neuregelung nicht 
nur die Zahlen der Kündigungen und der Räumungs-
klagen, sondern auch die Mieterhöhungen merklich 
zurückgegangen. Der Präsident des Deutschen Mie-
terbundes wie auch der Direktor dieses Verbandes 
haben das erst kürzlich wiederholt bestätigt. 

Eine Ubersicht über die bisher veröffentlichten 
gerichtlichen Entscheidungen zeigt darüber hinaus, 
daß sich die neuen Vorschriften auch bei einer strei-
tigen Auseinandersetzung als wirksames Instrument 
zum Schutze des Mieters vor ungrechtfertigtem Ver-
lust seiner Wohnung und vor finanziellen Überfor-
derungen bewähren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Gnädinger (SPD) : Herr -Staatssekretär, können 
Sie mir auf Grund Ihrer Untersuchungen bestätigen, 
daß keine der beiden eigentlich in sich widersprüch-
lichen Voraussagen der Opposition in diesem Hause 
eingetreten sind, nämlich daß dieses Gesetz einen 
absoluten Mietstopp bedeute bzw. zur Beschleuni-
gung des Mietanstiegs führen würde? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege, ich 
kann Ihnen bestätigen, daß diese extremen Prophe-
zeiungen selbstverständlich völlig falsch waren und 
durch die Praxis widerlegt wurden. 

(Zuruf von der SPD: Wie üblich!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Staatssekretär, sieht 
die Bundesregierung Anzeichen dafür, daß sich das 
neue Mieterschutzrecht in irgendeiner Weise hem-
mend auf den Bau von Mietwohnungen oder auf die 
dafür ergriffenen Initiativen auswirkt? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Keineswegs, Herr 
Kollege 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
42 der Frau Abgeordneten Meermann auf: 
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Vizepräsident Dr. Schmid 
Ist gegebenenfalls an eine Verlängerung der bislang auf den 

31. Dezember 1974 begrenzten Geltungsdauer des Wohnraum-
kündigungsschutzes oder an dessen Übernahme als Dauerrecht 
gedacht? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Frau Kollegin, die 
Geltung des Wohnraumkündigungsschutzgesetzes ist 
zur Zeit bis zum 31. Dezember 1974 befristet. Die 
künftige Bundesregierung und die gesetzgebenden 
Körperschaften werden rechtzeitig vor Ablauf dieser 
Frist zu prüfen haben, ob nach der alsdann gegebe-
nen Lage auf dem Wohnungsmarkt eine Verlänge-
rung der Geltungsdauer geboten ist. 

Wegen der bisher positiven Erfahrungen mit den 
neuen mietrechtlichen Regelungen sollte aber nicht 
nur eine zeitlich befristete Verlängerung, die sich 
nach meiner Einsicht als unabdingbar erweisen wird, 
geprüft werden. Es wird vielmehr zu prüfen sein, ob 
diese Regelungen nicht als Dauerrecht in das Miet-
recht des Bürgerlichen Gesetzbuches zu übernehmen 
sind. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Damit sind die 
Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Justiz beantwortet. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten. Ich rufe die Frage 60 des Abgeordneten 
Höcherl auf: 

Wieviel Projekte des einzelbetrieblichen Förderungsprogramms 
für die Landwirtschaft wurden in den Jahren 1969 bis 1972 ver-
wirklicht, und wie ist das zahlenmäßige Verhältnis zu den 
Jahren 1960 bis 1969? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Ich fürchte, Herr Kollege Höcherl, daß 
ich Ihre Frage nicht so beantworten kann, wie Sie 
es wahrscheinlich erwarten. Sie verlangen von der 
Bundesregierung Vergleichszahlen für Zeiträume 
und Maßnahmen, die nicht miteinander vergleich-
bar sind. 

Wie Ihnen bekannt ist, werden die Richtlinien 
zum Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm seit 
1. Juli 1971, also seit gut einem Jahr, angewandt. 
Ein Vergleich der nach diesem Programm in den 
Jahren 1966 bis 1969 bzw. 1969 bis 1972 geförder-
ten Anzahl von Projekten ist also unmöglich. 

In der Zeit, in der Sie die Verantwortung für die 
Agrarpolitik trugen, wurde z. B. im Vollzug des 
EWG-Anpassungsgesetzes die Investitionsbeihilfe 
durchgeführt. Es handelt sich hier um eine Maß-
nahme, mit der sehr viele, oft aber nur kleine Ein-
zelprojekte gefördert wurden. 

Inzwischen wurde — ich glaube, in den Grund-
satzfragen bestehen hier keine unterschiedlichen 
Auffassungen — die Förderungspolitik zu einer ge-
zielten Investitionsförderung entwicklungsfähiger 
Betriebe und einem entsprechenden sozialen Ergän-
zungsprogramm weiterentwickelt. Die Zahl der ge-
förderten Investitionsprojekte muß dabei zweifels-
ohne zurückgehen. 

Damit wir uns nicht mißverstehen, Herr Kollege 
Höcherl: Ich habe hier nichts zu verschleiern oder  

zu beschönigen. Gerne bin ich bereit, Ihnen alle er-
betenen Zahlen mitzuteilen. Allerdings läßt sich die 
Antwort nicht in zwei oder drei Zahlen zusammen-
fassen. Ich möchte daher — Ihr Einverständnis vor-
aussetzend — das Hohe Haus in der Fragestunde 
nicht mit dem Vortrag einer langen Statistik belästi-
gen, sondern schlage vor, die Frage insoweit 
schriftlich zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Höcherl. 

Höcherl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie denn nicht in der Lage — nachdem schon eine 
genaue Quantifizierung in Ihrem Hause offenbar 
nicht möglich ist —, wenigstens eine kleine Schät-
zung abzugeben? Ich wäre schon sehr dankbar, wenn 
Sie bloß eine ganz kleine, bescheidene Schätzung 
mitteilen könnten. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Ich habe eine Reihe von detaillierten 
Aufstellungen, Herr Kollege Höcherl. Ich könnte 
Ihnen natürlich einige Zahlen nennen, z. B.: Auf 
Grund des EWG-Anpassungsgesetzes wurden in 
den Jahren 1966 bis 1969 167 625 Projekte im Rah-
men der Investitionshilfe gefördert. 1970 und 1971 
wurden diese Maßnahmen vollends abgewickelt; 
18 243 Förderungsfälle fallen in diesen Zeitraum. 
Oder: Bei den Maßnahmen zur Verbesserung der 
arbeitwirtschaftlichen und hygienischen Bedin-
gungen in den Wohnhäusern landwirtschaftlicher 
Betriebe ergibt die Gegenüberstellung folgende Zah-
len: 1966 bis 1969 wurden durch Bundeszuschüsse 
in Höhe von rund 110 Millionen DM 74 737 land-
wirtschaftliche Wohnhäuser modernisiert. 1970 und 
1971 wurden für diesen Zweck insgesamt rund 67,4 
Millionen DM aufgewendet. 44 452 Betriebe kamen 
in den Genuß dieser Förderung. Die Zahl der geför-
derten Fälle ist seit 1970 sprunghaft angestiegen. 
Wegen des starken Antragseingangs ist für 1972 
eine weitere Aufstockung des bisherigen Bewilli-
gungskontingents von 30 Millionen DM vorgesehen. 

Ein anderer Punkt: Die Inanspruchnahme der 
zinsverbilligten Kredite hat sich seitdem bei den mit 
dem einzelbetrieblichen Förderungsprogramm ver-
gleichbaren Maßnahmen folgendermaßen entwickelt: 
1966 bis 1969 wurden 138 081 Kredite zinsverbilligt. 
Sie entsprechen einem Kreditvolumen von rund 
2,5 Milliarden DM. 1970 und 1971 waren es insge-
samt 42 654 Kredite. Das Kreditvolumen betrug rund 
1,1 Millionen DM. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Höcherl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ich 
habe nur nach Investitionshilfe gefragt und nicht 
nach anderen Dingen. Meinen Sie nicht, daß das Er-
gebnis sehr, sehr bescheiden ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
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und Forsten: Das will ich nicht sagen, Herr Mini-
ster, — 	 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das dauert noch 
ein bißchen!) 

Herr Kollege Höcherl; Minister war sicherlich falsch 
formuliert; ich bitte um Entschuldigung. 

Höcherl (CDU/CSU) : Nein, Sie brauchen sich 
nicht zu entschuldigen. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Höcherl, die Investitions-
hilfe ist seinerzeit ausgelaufen. Sie kennen auch 
die Gründe dafür. Wir meinen, daß wir mit unserem 
Einzelbetrieblichen Förderungsprogramm jetzt zah-
lenmäßig durchaus nachweisen können, daß sehr 
wohl nun auch dieses Programm verstärkt genutzt 
wird — allerdings in den Ländern unterschiedlich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Bitte, eine Zusatz-
frage! 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie die ausweichende Antwort, in der Sie mit 
Hinweisen auf Wohnungsbauten und sonstige Dinge 
die gezielten direkten Investitionshilfen zu vertu-
schen suchten, auf die sehr präzise Frage des Herrn 
Kollegen Höcherl als eine überzeugende Aussage 
erfolgreicher Agrarpolitik bezeichnen? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Dr. Früh, dabei gibt es 
nichts zu vertuschen, Sie würden meine Auffassung 
bestätigen, wenn ich jetzt auch noch die anderen 
Seiten vorlesen würde. Ich habe hier Zahlen über die 
Entwicklung hinsichtlich der Aufstockung, der Aus-
siedlung und der baulichen Maßnahmen in Altgehöf-
ten. Hier sind also durchaus positive Zahlenentwick-
lungen zu erkennen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist Ihnen 
bekannt, daß uns vor einigen Tagen eine Aufstel-
lung aus Ihrem Haus zuging, in der Zahlen des 
Einzelbetrieblichen Förderungsprogramms mit denen 
aus Förderungsmaßnahmen vergangener Jahre ver-
glichen wurden und in der Ihr Haus zum Ausdruck 
bringt, daß die Förderungsmaßnahmen sprunghaft 
zurückgingen? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Das mußte ja, Herr Kollege, zwangs-
läufig so sein — ich habe es hier erwähnt —, weil 
hier Objekte verglichen werden, die nicht mitein-
ander vergleichbar sind. Ich habe darauf hingewie-
sen, daß gerade bei den Investitionsbeihilfen sehr 
viele kleinere Vorhaben gefördert worden sind, 
während wir uns jetzt vor allen Dingen gezielt 
Schwerpunkten zuwenden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
61 der Abgeordneten Frau Dr. Orth auf: 

Trifft es zu, wie auch die Arbeitsgemeinschaft für Verbraucher 
feststellt, daß seit 1956 durch den Einsatz von über einer Mil-
liarde DM staatlichen Zuschüssen die Zahl der Molkereien von 
rund 3000 auf 1100 verringert wurde, daß dabei Betriebe still-
gelegt wurden, die gerade erst mit staatlichen Investitionszu-
schüssen gebaut worden waren, daß gleichzeitig neue, unange-
messen aufwendige Betriebe errichtet wurden, deren Kapazitäten 
— auch in Spitzenzeiten — nur zum Teil ausgelastet sind, und 
daß die Verbraucherpreiserhöhung für Trinkmilch in der letzten 
Zeit zum Teil Folgen dieser fehlgeplanten Molkereistrukturpolitik 
sind? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Frau Kollegin Dr. Orth, es trifft zu, 
daß für die Förderung der notwendigen Struktur-
maßnahmen in der deutschen Molkereiwirtschaft 
von 1957 bis 1971 rund 1,076 Milliarden DM aus-
gezahlt wurden, und zwar rund 932 Millionen DM 
aus Bundesmitteln, 94 Millionen DM aus Landes-
mitteln, rund 50 Millionen DM aus dem Europä-
ischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft. In diesem Zeitraum hat sich die 
Zahl der Molkereien von rund 3100 auf 1100 ver-
ringert. 

Zur Frage der vorzeitigen Stillegung geförderter 
Molkereien ist nach den Meldungen der Länder 
festzuhalten, daß in keinem Fall ein Neubau er-
richtet wurde, der in seiner Gesamtheit vorzeitig 
aus dem Produktionsprozeß ausgeschieden ist. 
Lediglich Produktionsabteilungen oder maschinelle 
Anlagen sind in 79 Fällen mit einem Beihilfevolu-
men von 20,342 Millionen DM — das sind rund 2 % 
der insgesamt bereitgestellten Bundesmittel — nicht 
antragsgemäß über die vorgesehene Zeitdauer ver-
wendet worden. Auf Grund weitergehender Ra-
tionalisierungsmaßnahmen ist jedoch der über-
wiegende Teil dieser Anlagen in neu zu fördernde 
Strukturfälle eingegangen. Soweit eine Wieder-
verwendung nicht wirtschaftlich sinnvoll war, sind 
bzw. werden die Beihilfen anteilig zurückgefordert. 
In einer sich dynamisch entwickelnden Wirtschaft 
sind derartige Fälle unvermeidlich. Da für die 
Bewilligung der Beihilfen die Länder zuständig 
sind, müssen zu den von der Arbeitsgemeinschaft 
der Verbraucher in der Öffentlichkeit genannten 
Einzelvorhaben meine Kollegen in den Ländern 
Stellung nehmen. 

Über die Frage der Kapazitätsauslastung habe 
ich bereits im Herbst vorigen Jahres durch die 
Bundesanstalt in Kiel Erhebungen veranlaßt. Diese 
Erhebungen konnten zu keinem aussagefähigen Ab-
schluß gebracht werden. Wir haben deswegen die 
Erarbeitung einer Nutzen-Kosten-Analyse im Sinne 
einer Erfolgskontrolle durch ein neutrales Institut 
ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Untersuchungen 
erwarten wir auch eindeutige Aussagen zur Kapa-
zität. 

Der in der öffentlichen Diskussion hergestellte 
Sachzusammenhang zwischen Förderung der Mol-
kereien einerseits und Trinkmilchpreisanhebung 
andererseits ist unzutreffend. Dem Wettbewerb auf 
dem Trinkmilchmarkt sind auf Grund der produkt-
spezifischen Eigenschaften Schranken gesetzt. Des-
halb wird bei pasteurisierter Milch der örtliche 
Markt überwiegend von den gebietsansässigen Mol- 
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kereien versorgt. Durch die Liberalisierung der Ein-
fuhren, die Aufhebung der Einzugs- und Absatz-
gebietsregelung und des Festpreises für Trinkmilch 
sind durch die Bundesregierung alle für die Ent-
wicklung des Wettbewerbs notwendigen Voraus-
setzungen geschaffen. Darüber hinaus werden von 
uns seit langem alle Bemühungen gefördert, durch 
die weitere Verbreitung von haltbaren Trinkmilch-
sorten und durch eine Steigerung der Qualität und 
Haltbarkeit der pasteurisierten Trinkmilch den 
Wettbewerb zu fördern. 

Im übrigen ist hier festzustellen, daß Trinkmilch-
molkereien, soweit sie eine marktbeherrschende 
Stellung haben, der Mißbrauchsaufsicht auf Grund 
des Kartellgesetzes unterliegen. Dies gilt insbeson-
dere für die Preisgestaltung in diesem Bereich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Frau Dr. Orth (SPD) : Herr Staatssekretär, stim-
men Sie aber im großen und ganzen mit mir darin 
überein, daß sich durch diese Molkereistrukturpoli-
tik weder für den Erzeuger noch für den Verbrau-
cher irgendwelche Vorteile ergeben haben? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich 
meine doch, daß sich für den Erzeuger insoweit 
Vorteile ergeben haben, daß die nun geschaffenen 
größeren Molkereien rationeller arbeiten und damit 
den Anteil des Erzeugerpreises am Verbraucher-
preis erhöht haben. 

Für den Verbraucher, Frau Kollegin, gibt es inso-
fern keine Nachteile, wie ich schon ausführen 
konnte, als auf dem Gebiet der Trinkmilchversor-
gung andere Kriterien mit wirksam sind, die Nach-
teile für den Verbraucher verhindert haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Höcherl. 

Höcherl (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihre Antwort so zu verstehen, daß man annehmen 
muß, daß die verehrte Kollegin Frau Dr. Orth einer 
Falschinformation aufgesessen ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Nein, Herr Kollege Höcherl, auch das 
würde ich nicht sagen, denn gerade diese Art Infor-
mation, wie sie hier in den Fragen von Frau Dr. 
Orth zum Ausdruck kommt, ist erklärlich durch die 
Pressemeldungen, die in letzter Zeit laufend zu 
lesen waren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Klinker (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie nicht der Meinung, daß in jedem Bereich, in dem 
Investitionen vorgenommen werden, auch gelegent-
lich selbst bei optimaler Planung Fehlinvestitionen 
vorkommen können, und sind Sie bereit zuzugeben, 

daß z. B. bei der Molkereistrukturverbesserung in 
Schleswig-Holstein, worüber mir die Zahlen vor-
liegen, z. B. bei einem Zuschußvolumen von etwa 
90 Millionen DM lediglich 500 000 DM Fehlinvesti-
tionen anzutreffen sind, was einem Prozentsatz von 
0,5 bis 0,6 % der verwendeten Mittel entspricht? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Klinker, ich gebe Ihnen 
recht, daß man bei erheblichen Investitionsbeträgen 
damit rechnen muß, daß nicht alle Beträge im Sinne 
des Gesetzgebers oder der Initiatoren dieser Ent-
wicklung angelegt werden. Die von mir schon er-
wähnten — wenn ich es so nennen darf — „Fehl-
investitionen" sind aber wirklich sehr gering. Ich 
habe sie mit 2 % der Gesamtinvestitionssumme be-
ziffert. Damit muß ich Ihnen recht geben. Im übrigen 
habe ich Ihre holsteinischen Zahlen hier nicht vorlie-
gen, aber mir ist bekannt, daß solche Zahlen ihre 
Richtigkeit haben können. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Klinker (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, die 
beiden Fragen der Frau Kollegin Orth sind ja sehr 
allgemein gehalten, aber in ihnen ist doch eine Fest-
stellung enthalten, und deswegen möchte ich, wenn 
Sie gestatten, noch eine Frage stellen. Können Sie 
angeben, in welchen Molkereibetrieben in einem un-
angemessenen Umfang Aufwendungen auf Grund 
staatlicher Zuschüsse vorgenommen wurden, die zu 
einer Nichtauslastung der Molkereien geführt ha-
ben? Das geht ja aus den Zeilen dieser etwas schlan-
genförmig formulierten Frage hervor. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Klinker, hier muß ich 
Sie enttäuschen. Mir liegen keine Zahlen vor, und 
in meinen Unterlagen sind auch nicht einzelne Mol-
kereien aufgeführt. Ich könnte versuchen, diese 
Frage schriftlich zu beantworten. 

(Abg. Klinker: Danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die nächste Zusatz-
frage. 

Dr. von Nordenskjöld (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, habe ich Ihrer ersten Antwort mit 
Recht entnommen, daß Sie mit mir der Ansicht sind, 
daß die Verbraucherpreiserhöhung für Trinkmilch 
der letzten Zeit nicht, wie es in der Frage von Frau 
Dr. Orth behauptet wird, auf eine fehlgeplante Mol-
kereistrukturpolitik zurückzuführen ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Da haben Sie mich völlig richtig ver-
standen. Man kann, glaube ich, nicht feststellen, daß 
Trinkmilchpreiserhöhungen auf falsche Investitionen 
bei den Molkereien zurückzuführen wären. 
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Vizepräsident Dr.  Schmid:  Herr Kiechle! 

Kiechle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie auf Grund der Antwort, die Sie hier eben ge-
geben haben, meine Auffassung bestätigen, daß die 
Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände für 
ihre überaus kritische Haltung der letzten Wochen 
in dieser Frage doch offensichtlich sehr fragwürdige 
Informationsquellen hatte? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Nein, Herr Kollege Kiechle, das kann 
ich eben nicht bestätigen. Ich bin der Meinung, daß 
die Verbraucherverbände durchaus gehalten sind — 
deshalb sind es ja Verbraucherverbände —, die Ver-
braucherpreisentwicklung auch bei der Trinkmilch 
kritisch zu verfolgen. Das ist geschehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber wahrheits

-
gemäß?) 

— Den Begriff „wahrheitsgemäß" möchte ich hier 
im Augenblick nicht mit definieren. 

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Ich meine aber auch, daß eine gewisse Aufregung 
über die Entwicklung der Trinkmilchpreise berech-
tigt ist, denn hier sind Preissteigerungen da, die wir, 
meine ich, auch als Erzeuger mit kritischen Augen 
betrachten sollten. Es darf ja für uns nicht uninter-
essant sein, ob der Trinkmilchverbrauch zu- oder ab-
nimmt. Er hat leider abgenommen, und deshalb 
prüfen wir sehr genau auch die Entwicklung der 
Trinkmilchpreise. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. Bitte! 

Menth (Rittershausen) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, es ist bekanntgeworden, daß in letzter Zeit 
Meinungsverschiedenheiten im Bundesforschungs-
institut für Milchwirtschaft zwischen der Leitung und 
einigen mehr oder weniger qualifizierten Mitarbei-
tern entstanden sind. Ich hätte gern Ihre Meinung 
dazu gehört, welche von beiden Seiten Sie nun bei 
der weiteren Beurteilung heranziehen wollen, wie 
Sie sich also, wenn Sie diese Bundesforschungsan-
stalt einschalten, um meinungsbildend tätig zu sein, 
verhalten und wem sie bei der Meinungsbildung 
den Vorzug geben. 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Bei einer detaillierten Antwort auf 
diese Frage wäre ich jetzt überfordert. Ich kann 
Ihnen nur sagen, daß wir die kritischen Anmerkun-
gen von einigen Wissenschaftlern — Sie meinen ja 
wahrscheinlich die aus Kiel — sofort haben prüfen 
lassen, und wir haben sie auch anderen Stellen zu-
gänglich gemacht. Auch darauf habe ich in meiner 
Antwort schon hingewiesen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Struve!  

Struve (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie meine Auffassung, daß die öffentliche Diskus-
sion, in die die Bundesforschungsanstalt, die ja inter-
national angesehen ist, hineingezogen wurde, doch 
ein Beweis dafür ist, daß sich gewisse wissenschaft-
lich fundierte Äußerungen und Feststellungen, die 
auf Grund von Richtlinien Ihres Hauses zustande 
kommen, nicht immer mit gewissen parteipolitischen 
Einflüssen vertragen, und teilen Sie weiter meine 
Auffassung, daß diese Kampagne letzten Endes auf 
Kosten unserer gemeinsam getragenen Bundesfor-
schungsanstalt und deren wissenschaftlicher Leitung 
gegangen ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Herr Kollege Struve, ich bin mit Ihnen 
völlig einig: Wir wollen nichts tun, was dem Ruf 
der Bundesforschungsanstalt für Milchwirtschaft in 
Kiel irgendwie abträglich sein könnte. Ich darf Ihnen 
aber auch sagen: Mir ist nichts bekannt über partei-
politische Einflüsse, die dort wirksam geworden 
sein sollen. Auf diesem Gebiete bin ich eigentlich 
empfindlich, aber ich habe solche Einflüsse nicht ver-
spürt, und insofern muß ich Sie enttäuschen. 

Ich kann nur noch einmal betonen, daß gerade 
dieser Sachverhalt im Hause sehr genau verfolgt, 
geprüft und bewertet worden ist. Aber ich möchte 
jetzt nicht weiter in ein — wenn wir es so nennen 
wollen — schwebendes Verfahren eingreifen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Dr. Früh! 

Dr. Früh (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den Sie meine Meinung teilen, daß sich dem auf-
merksamen Zuhörer der Eindruck aufdrängt, daß Sie 
hier, wenn Sie auf die Frage von Herrn Kiechele 
antworten, die Verbraucherverbände hätten keine 
falschen Informationen, und auf die gezielten Fragen 
von Herrn Klinker andererseits sagen, es sei hier 
nichts falsch investiert worden, nach der Methode 
„wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß" 
verfahren, sich also nach keiner Seite entscheiden 
möchten oder können? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Nein, das meine ich nicht. Ich habe 
erklärt, daß, wenn Sie so wollen, 2 % von der Ge-
samtsumme „fehlinvestiert" sind. Dann habe ich 
Herrn Kiechle auch die Entwicklung der jetzigen 
Situation beim Trinkmilchverbrauch zu bedenken 
gegeben. Das alles und auch die Entwicklung der 
Trinkmilchpreise muß man im Zusammenhang 
sehen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage; 
das ist die letzte Zusatzfrage, die ich zulasse. 

Susset (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie vielleicht bereit, hier vor der Öffentlichkeit zu 
bestätigen, daß die in der Frage der Frau Kollegin 
Dr. Orth enthaltene Behauptung, daß gerade erst 
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mit staatlichen Zuschüssen gebaute Milchbetriebe 
als Fehlinvestitionen anzusehen sind, richtig ist? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Ich habe versucht, die Frage von Frau 
Dr. Orth umfassend zu beantworten. Warum sollte 
ich hier etwas wiederholen? Ich meine aber auch, 
daß solche Fragen nach dem, was man in der letzten 
Zeit in der Presse lesen konnte, durchaus ihre Be-
rechtigung haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich rufe die Frage 62 der Frau Abgeordneten Dr. 
Orth auf: 

Trifft es zu, daß zur Erstellung von Gutachten zur Molkerei-
strukturverbesserung bei der Bundesanstalt für Milchforschung 
in Kiel nicht oder nur in geringem Umfang das eigens zu diesem 
Zweck eingestellte wissenschaftliche Personal eingesetzt wurde, 
und sind aus den Ergebnissen des Bonner Untersuchungsaus-
schusses bei seinen Überprüfungen an der Bundesanstalt für 
Milchforschung in Kiel sachliche, organisatorische und personelle 
Konsequenzen in dieser Richtung zu erwarten? 

Logemann, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten: Soweit die aus Mitteln des Grünen 
Planes bezahlten wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Bundesanstalt für Milchforschung Kiel nicht un-
mittelbar mit der Gutachtenerstellung befaßt waren, 
sind sie mit ökonomischen Problemen beschäftigt 
worden, die mit der Molkereistruktur im Zusam-
menhang stehen bzw. Grundlage der Gutachten-
erstellung sind. Auf Grund der Überprüfungen von 
Vertretern meines Hauses ist beabsichtigt, die Gut-
achtertätigkeit im engeren Sinne aus den Instituten 
der Betriebswirtschaft und Marktforschung sowie 
für Verfahrenstechnik auszugliedern. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage ist be-
antwortet. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung. Ich rufe 
die Frage 63 des Abgeordneten Dr. Hauser (Sas-
bach) auf: 

Erscheint angesichts des ständigen Geldwertverlustes ein be-
reits 1960 festgesetzter, ohne besonderen Nachweis anerkannter 
Pauschalbetrag von monatlich 150 DM, der Schwerstbeschädigten 
nicht als Einkünfte auf ihren Berufsschadenausgleich angerechnet 
wird, noch angemessen, insbesondere dort, wo es sich um lohn-
steuerfreie Aufwandsentschädigungen für Mitglieder eines Ge-
meindeparlaments handelt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Dr. Hauser, ich würde gern beide Fragen im Zu-
sammenhang beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Bitte. Dann rufe 
ich auch die Frage 64 des Abgeordneten Dr. Hauser 
(Sasbach) auf: 

Sind Schwerstbeschädigte, die unter den Personenkreis der 
Sonderfürsorge fallen, bei Ausübung ehrenamtlicher kommunal-
politischer Tätigkeiten gegenüber nicht kriegsbeschädigten In-
habern politischer Ehrenämter, die derartige Erschwernisse nicht 
hinnehmen müssen, angesichts einer Handhabung, wie sie in 
Frage 63 angesprochen ist, nicht besonders benachteiligt, ob-
wohl doch offenkundig bleibt, daß derart vom Schicksal hart Be-
troffene bei Ausübung öffentlicher Aufgaben außerordentliche 
Auslagen in Kauf zu nehmen haben? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Bei 
der Feststellung des Berufsschadenausgleichs nach 
dem Bundesversorgungsgesetz sind grundsätzlich 
alle Einkünfte zu berücksichtigen, die dem Beschä-
digten aus seiner Erwerbstätigkeit zufließen. Durch 
Rechtsverordnung sind jedoch einige Arten von Ein-
künften ausgenommen, zu denen auch Leistungen, 
die zur Abgeltung eines besonderen Aufwandes be-
stimmt und aus diesem Grunde nicht lohnsteuer-
pflichtig sind, gehören. Diese Leistungen dienen 
nicht der Sicherstellung des Lebensunterhalts, son-
dern der Abgeltung der im Zusammenhang mit der 
ausgeübten Tätigkeit verbundenen Unkosten, die 
über die normale Lebenshaltung hinausgehen. Ein 
fester Betrag für Aufwandsentschädigungen, die bei 
der Ermittlung der Einkünfte von Schwerbeschädig-
ten unberücksichtigt bleiben, ist im Versorgungs-
recht nicht genannt. Er wird vielmehr von den Ver-
sorgungsämtern nach den Umständen des Einzel-
falls festgelegt. 

Falls sich Ihre Fragen — was ich nur vermuten 
kann, Herr Kollege —, auf diesen Problemkreis be-
ziehen, muß ich um Verständnis dafür bitten, daß 
ich keine konkrete Auskunft geben kann. Nur bei 
Kenntnis der Fakten, die das zuständige Versor-
gungsamt berücksichtigt hat, ließe sich die Recht-
mäßigkeit der getroffenen Entscheidung und deren 
Bedeutung für die gegenwärtige und zukünftige 
Rentenbemessung beurteilen. Ich bin selbstverständ-
lich bereit, die Nachprüfung eines Ihnen gegebenen-
falls bekannten Einzelfalles zu veranlassen, wenn 
Sie mir dazu die notwendigen Daten mitteilen. 

Im übrigen möchte ich abschließend noch darauf 
hinweisen, daß der Berufsschaden- und der Schaden-
ausgleich dadurch eine entscheidende Verbesserung 
erfahren haben, daß das Vergleichseinkommen nun-
mehr jährlich nicht mehr wie früher im zweijähri-
gen Abstand neu ermittelt wird. Auf diese Weise 
wird der Berufsschaden- und der Schadenausgleich 
wie die übrigen Renten laufend an die veränderten 
wirtschaftlichen Verhältnisse angepaßt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Für die Fragen 65 
und 66 bittet die Fragestellerin um schriftliche Be-
antwortung. Die Antworten werden als Anlagen 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 67 des Abgeordneten Geisen-
hofer auf. Der Fragesteller ist nicht im Saal. — Die 
Frage wird schriftlich beantwortet; die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 68 des Abgeordneten Härzschel 
auf: 

Wie hoch war im vergangenen Jahr der Prozentsatz der Frauen 
und Männer, die sich einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen 
haben, und welche Überlegungen hat die Bundesregierung ange-
stellt, wie die Bereitschaft, an Vorsorgeuntersuchungen teilzu-
nehmen, gefördert werden kann? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Härzschel, in seiner 75. Sitzung am 4. No-
vember 1970 hat der Deutsche Bundestag bei der 
Verabschiedung des Zweiten Krankenversicherungs- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Rohde 
Änderungsgesetzes beschlossen, daß die Bundere-
gierung bis zum 31. Dezember 1972 u. a. über die 
Erfahrungen berichtet, die aus der Einführung von 
Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 
als Pflichtleistungen der Krankenkassen vorliegen. 
Die Bundesregierung bereitet diesen Bericht vor. 
Hierzu werden zur Zeit repräsentative und aussage-
fähige Daten über die Inanspruchnahme der Maß-
nahmen zur Früherkennung von Krankheiten ermit-
telt. Da diese Daten noch nicht vorliegen, bitte ich 
um Ihr Verständnis, daß ich noch keine Quantifizie-
rung vornehmen kann. Sie können aber davon aus-
gehen, daß die Bundesregierung den angekündigten 
Bericht zum Anlaß nehmen wird, die für die Inan-
spruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen wichti-
gen Aufklärungsmaßnahmen mit den Beteiligten er-
neut zu erörtern. 

Wie Sie wissen, hat der Gesetzgeber die Kranken-
kassen verpflichtet, im Zusammenwirken mit den 
kassenärztlichen Vereinigungen die Versicherten 
und ihre anspruchsberechtigten Familienangehöri-
gen mit allen geeigneten Mitteln und in bestimmten 
Zeitabständen über die zur Sicherung der Gesund-
heit notwendige und zweckmäßige Inanspruchnahme 
von Untersuchungen zur Früherkennung von Krank-
heiten aufzuklären. Die Krankenkassen und die kas-
senärztlichen Vereinigungen haben vielfältige An-
strengungen unternommen, um diese Aufgabe zu er-
füllen. Ich habe hierauf schon in mehreren Frage-
stunden ausführlich hingewiesen. So wurde das In-
teresse der Versicherten für die Vorsorgeuntersu-
chungen u. a. durch individuelle Anschreiben, durch 
Merkblätter der verschiedensten Art und durch zahl-
reiche Presseinformationen geweckt und gestärkt. 

Im übrigen hat auch Minister Arendt in einem 
Aufruf am 1. Juli 1972 die versicherte Bevölkerung 
erneut auf die ihr gebotenen Möglichkeiten der 
Früherkennungsuntersuchungen aufmerksam ge-
macht. Sie können davon ausgehen, Herr Kollege, 
daß eine solche oder ähnliche Information der ver-
sicherten Bevölkerung ein ständiger Bestandteil un-
serer Öffentlichkeitsarbeit bleiben wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zum 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidi-
gung. Die Fragen 69 und 70 sollen schriftlich beant-
wortet werden. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 71 des Herrn Abgeordneten 
Baier auf: 

Nachdem der Bundesminister der Verteidigung entschieden hat, 
daß der neue Sitz für die zusammengeführten Kreiswehrersatz-
ämter Heidelberg, Mosbach und Mannheim in Mannheim sein 
soll, frage ich den Bundesminister für Verteidigung, ob und 
welche Konzeption für die Sicherstellung der bisherigen Arbeits-
plätze der Bediensteten der drei Kreiswehrersatzämter besteht? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Präsident, 
Herr Abgeordneter Baier, ich wäre dankbar, wenn 
ich die Fragen 71 und 72 im Zusammenhang beant-
worten dürfte. 

Baier (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Vizepräsident Dr.  Schmid: Dann rufe ich noch 
die Frage 72 des Herrn Abgeordneten Baier auf: 

Besteht für das neue Kreiswehrersatzamt — Musterungszentrum 
— Mannheim bereits ein Stellenplan, und wie viele der bisherigen 
Bediensteten der drei Kreiswehrersatzämter sollen entlassen oder 
an andere Stellen versetzt werden? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Das Bundes-
ministerium der Verteidigung hat in seinem Erlaß 
zur Zusammenlegung der Kreiswehrersatzämter 
Mannheim, Heidelberg und Mosbach zu einem 
Musterungszentrum in Mannheim festgelegt, daß 
die Belange der von dieser Organisationsmaßnahme 
betroffenen Beamten und Arbeitnehmer soweit wie 
möglich Berücksichtigung finden. Es ist in allen 
Fällen zu versuchen, freiwerdendes Personal bei 
der Truppe oder anderen Dienststellen zu verwen-
den. Sofern dies im Einzelfall nicht möglich sein 
sollte, sind überzählige Angestellte und Arbeiter 
zur Vermeidung von Kündigungen oder Herab-
stufungen zunächst außerhalb der genehmigten 
Dienstposten zu beschäftigen. Ich möchte zusammen-
fassend ausdrücklich feststellen, daß Entlassungen 
oder Herabstufungen nicht vorgenommen werden. 

Für das Musterungszentrum in Mannheim — da-
mit, Herr Abgeordneter Baier, komme ich zu Ihrer 
zweiten Frage — liegt ein vorläufiger Stellenplan 
vor. Inwieweit im einzelnen Beschäftigte der betrof-
fenen Kreiswehrersatzämter zukünftig beim Muste-
rungszentrum Mannheim oder bei anderen Dienst-
stellen der Bundeswehr tätig sein werden, konnte 
mit Rücksicht auf die erst am 1. September 1972 
getroffene Organisationsentscheidung noch nicht ab-
schließend entschieden werden, zumal die persön-
lichen Verhältnisse der Betroffenen möglichst Be-
rücksichtigung finden sollen und die dazu not-
wendigen Personalgespräche noch nicht abgeschlos-
sen sind. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Baier (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu — falls ja, billigen Sie dies? —, daß Sie gegen 
Personalräte der Kreiswehrersatzämter dienst

-

aufsichtsrechtliche Maßnahmen einleiten, weil sie 
sich für die Bediensteten ihrer Ämter einsetzen? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Abgeord-
neter, ich kann weder sagen, daß dies zutrifft, noch 
sagen, daß dies nicht zutrifft. Ich kann den Sach-
verhalt nur prüfen, wenn Sie mir konkret sagen, 
welche Personen betroffen sind. Ich kann verstehen, 
daß Sie das nicht hier im Plenum des Bundestages 
tun. Aber schreiben Sie mir doch einen Brief. Erst 
dann kann ich prüfen lassen, ob solche allgemeinen 
Behauptungen, sowohl was die personelle als auch 
was die sachliche Seite angeht, eine Grundlage 
haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. 
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Baier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, diese 
Behauptung — ich habe auch danach gefragt, ob Sie, 
falls meine Darstellung hier zutrifft, ein solches 
Vorgehen billigen würden — entnehme ich einer 
Pressekonferenz des Personalrates des Kreiswehr-
ersatzamtes Heidelberg, die in Anwesenheit Ihres 
Staatssekretärs Fingerhut abgehalten wurde. Ihr 
Haus müßte also darüber Bescheid wissen. Ich 
möchte Sie fragen, ob Sie ein solches Vorgehen 
billigen, falls die hier gegebene Darstellung zutrifft. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Die Pressekonfe-
renz, die mein Kollege Fingerhut abgehalten hat, 
war nicht eine Pressekonferenz mit dem Personal-
rat, sondern eine Pressekonferenz mit Journalisten, 
Herr Kollege Baier. 

Im übrigen habe ich darauf verzichtet, auf Ihre 
Frage zu antworten, ob ich so ein Vorgehen billi-
gen würde. Sie können nicht erwarten, daß eine 
Amtsperson — und so etwas stelle ich ja dar —
Rechtsbrüche billigt, sondern Sie können davon aus-
gehen, daß dieser Staat ein Rechtsstaat ist und daß 
unrechtmäßiges Verhalten dementsprechend gerügt 
und geahndet wird. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Bei den Fragen 73 
und 74 hat der Fragesteller um schriftliche Beant-
wortung gegebeten. Die Antworten werden in der 
Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Jugend, Familie und Gesundheit, 
Frage 75 des Abgeordneten Dr. Schwörer. — Der 
Fragesteller ist nicht anwesend. Die Fragen 75 
und 76 werden schriftlich beantwortet. Die Ant-
worten werden in der Anlage abgedruckt. 

Frage 77 des Abgeordneten Bauer (Würzburg) : 

Ist das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
bereit, der auf dein 24. deutschen Therapiekongreß in Karlsruhe 
zum Ausdruck gebrachten fachärztlichen Meinung, die „Masern" 
seien wegen relativ häufiger Komplikationen eine keineswegs 
harmlose Erkrankung, dadurch grundsätzlich beizupflichten, daß 
der Versuch, den epidemischen Charakter dieser Krankheit durch 
Verwendung von „Schwarz-Lebendimpfstoff" auf dem Weg von 
Massenschutzimpfungen einzudämmen, gefördert wird? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege, Masern sind sicher keine leicht-
zunehmende Erkrankung. Die Frage der Masern-
schutzimpfung ist aber noch nicht wissenschaftlich 
genügend abgeklärt, um Massenimpfungen mit 
einem bestimmten Impfstoff propagieren zu kön-
nen. Das Bundesgesundheitsamt ist in einem Gut-
achten von 1968 zu dem Schluß gekommen, daß aus 
einer Reihe von Gründen Massenimpfungen gegen 
Masern in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit 
nicht erforderlich sind. Massenimpfungen könnten 
nach den bisherigen Erfahrungen mit anderen frei-
willigen Impfungen nur lückenhaft sein und damit 
zu einer nicht überschaubaren Änderung der Im-
munitätslage der Bevölkerung führen. Das Bundes-
gesundheitsamt hat eine individuelle Impfprophy-
laxe gegen Masern empfohlen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
darf ich Ihrer Antwort entnehmen, daß die Hem-
mungen gegen die Massenschutzimpfungen mehr 
in der Problematik einer neuen Massenschutz-
impfung als im Mißtrauen gegen den neu empfoh-
lenen Schwarz-Lebendimpfstoff zu suchen sind? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege Bauer, ich bin kein Fachmann, um 
die Frage beantworten zu können, wie gut oder wie 
problematisch der von Ihnen erwähnte Impfstoff ist. 
Insoweit möchte ich mich hierzu nicht äußern. Aber 
ich stimme Ihnen zu, daß die Problematik — wie ich 
geschildert habe — hauptsächlich in der Massen-
impfung liegt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind nach den Erfahrungen des Bundesministeriums 
für Jugend, Familie und Gesundheit die Erkrankun-
gen an Masern im Sinne einer Massenepidemie so 
erheblich, daß die Frage weiterverfolgt wird, wie 
man dieser angeblichen Welle steuern kann? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Natürlich wird man auf diesem Gebiet weiter-
arbeiten und -forschen und neue Erkenntnisse ver-
werten. Mir ist jedoch nicht bekannt, daß die An-
zahl der Erkrankungen so groß ist, daß man eine 
solche Maßnahme schon jetzt erwägen müßte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 78 des Abge-
ordneten Dr. Schmidt (Krefeld) : 

Sind der Bundesregierung die Erkenntnisse der Dissertation des 
Mainzer Arztes Peter von Seck (Der Spiegel Nr. 33/1972 S. 49 ff.) 
bekannt, wonach sich die aus den Klosetts von Eisenbahnwagen 
fliegenden Fäkalien in kleine Tröpfchen auflösen und — statt auf 
dem Gleiskörper zu landen — als eine Art Spray die seitlichen 
äußeren Fahrzeugwände bestreichen und durch geöffnete Fenster 
auch ins Innere der Waggons gelangen können? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege, der Bundesregierung ist die Ver-
öffentlichung in der Zeitschrift „Der Spiegel", nicht 
aber die Dissertation, von der Sie sprechen, be-
kannt. Eine fachlich fundierte Stellungnahme ohne 
Kenntnis der Originalarbeit ist mir zur Zeit nicht 
möglich. Ich bin gern bereit, nach genauerer Prü-
fung der Ergebnisse der Dissertation auf Ihre Frage 
im einzelnen zurückzukommen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 79 des Abge-
ordneten Dr. Schmidt (Krefeld) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die davon ausgehenden 
Gefahren der Übertragung von Seuchenerregern? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Ich muß zunächst, Herr Kollege Schmidt, dar-
auf hinweisen, daß nach den bisherigen wissen- 
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Parlamentarischer Staatssekretär Westphal 
schaftlichen Erkenntnissen das von der Bundesbahn 
praktizierte Verfahren des Ableitens von Fäkalien 
auf die Gleise in seuchenhygienischer Hinsicht als 
unbedenklich angesehen wird. Auch bei den Eisen-
bahnen anderer Länder wird nicht anders verfahren. 
Wegen der Einzelheiten verweise ich auf die Ant-
wort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Hirsch, Dichgans, Mertes und Genossen, die am 
2. Dezember 1971 erfolgt ist. 

Sollte die von der Bundesregierung neu eingelei-
tete Überprüfung ergeben, daß die Ergebnisse der 
Dissertation zutreffend sind, wird sie selbstver-
ständlich alle erforderlichen seuchenhygienischen 
Schutzmaßnahmen treffen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
(CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären Sie bereit, 
das Bundesgesundheitsamt zu beauftragen, die Er-
gebnisse der vorhin genannten Dissertation zu 
überprüfen, um im Hinblick auf die seuchenhygieni-
schen Notwendigkeiten hier auch ein unabhängiges 
Urteil, nicht nur eines der Bundesbahn, zu errei-
chen? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Es geht im Augenblick nicht um das Urteil der 
Bundesbahn, Herr Kollege Wittgenstein, sondern 
darum, daß das für die Gesundheit zuständige Bun-
desministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
die Erkenntnisse dieser Dissertation prüfen wird. 
Danach wird es entscheiden, ob das Bundesgesund-
heitsamt als wissenschaftliche Institution eingeschal

-

tet werden muß. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die Frage 
80 des Abgeordneten Bauer (Würzburg) auf: 

Welche Folgerungen zieht das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit aus der während der 24. deutschen 
Therapiewoche in Karlsruhe getroffenen fachärztlichen Feststel-
lung, das Vorkommen von Gicht als Folge wachsenden „Luxus-
konsums" von Nahrungsmitteln mit „Vorstufen" von Harnsäure 
stehe in der ärztlichen Praxis heute an erster Stelle unter den 
rheumatischen Krankheiten? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Die Rangfolge der rheumatischen Erkrankun-
gen kann von der Bundesregierung nicht bestätigt 
werden. An erster Stelle dieser Erkrankungen ste-
hen die Arthrosen. Die Morbidität der Bevölkerung 
an Gicht liegt zur Zeit bei 2 bis 3 %. Es ist richtig, 
daß die Gicht in erster Linie auf eine zu kalorien-
reiche Kost zurückzuführen ist. Sie bedarf aber auch 
einer besonderen Prädisposition. Auf die gesund-
heitlichen Gefahren, die bei falscher Ernährung ent-
stehen, hat die Bundesregierung immer wieder in 
vielen Schriften hingewiesen. 

Beim Bundesgesundheitsamt laufen zur Zeit Un-
tersuchungen mit dem Ziel, im Rahmen von Blut-
untersuchungen auf eine Reihe von Erkrankungen 
gleichzeitig auch den Harnsäurespiegel im Blut be-
stimmen zu können. Hierdurch soll möglichst früh-
zeitig eine Gichterkrankung festgestellt werden. 

Zu direkten Folgerungen aus den Aussagen auf 
der Therapiewoche sieht die Bundesregierung zur 
Zeit keinen Anlaß. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Bauer (Würzburg) (SPD) : Wird das zuständige 
Ministerium Veranlassung nehmen, auch in der Zu-
kunft auf die Gefahr falscher Ernährung, d. h. auf 
alle Folgen von Arthritiserkrankungen hinzuwei-
sen? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Im Rahmen unserer Bemühungen um gesund-
heitliche Aufklärung wird auch dies weiterhin als 
eine unserer wichtigen Aufgaben betrachtet. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Frage 81 des 
Abgeordneten Dr. Wittmann (München) wird schrift-
lich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich rufe die Frage 82 des Abgeordneten Dr. Arndt 
(Hamburg) auf: 

Mit welchem Ergebnis ist die im Jugendbericht der Bundes-
regierung mitgeteilte Prüfung beendet worden, ob die Einführung 
von Unterhaltsausgleichskassen für nichtehelich geborene oder 
aus geschiedenen Ehen stammende Kinder nach skandinavischem 
Vorbild sinnvoll erscheint? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit: 
Herr Kollege Dr. Arndt, das Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik E. V. in Köln kommt 
in seiner Untersuchung zur Problematik der Einfüh-
rung sogenannter Unterhaltsvorschußkassen zu dem 
Ergebnis, daß die vorschußweise Auszahlung der 
Unterhaltsbeträge zwar zu einer Reduzierung der 
ökonomisch bedingten Statusunsicherheit allein-
stehender Mütter führen kann, daß aber durch diese 
Leistungen die durch mangelnde schulische und be-
rufliche Qualifikation verursachte sozial schwache 
Position der alleinstehenden Mütter und ihrer Kin-
der nicht überwunden oder auch nur berührt wird. 

Die Prüfung der in den skandinavischen Ländern 
geltenden Regelung hat gezeigt, daß es noch ein-
gehender Überlegungen bedarf, ob die Einrichtung 
von Unterhaltsvorschußkassen ein geeigneter und 
realisierbarer Weg zur Verbesserung der Lage 
alleinstehender Mütter mit abhängigen Kindern ist 
und wie sich gegebenenfalls solche Leistungen in das 
System des Familienlastenausgleichs und die Hilfen 
nach dem Bundessozialhilfegesetz einfügen lassen. 
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist der Bun-
desregierung eine abschließende Beurteilung noch 
nicht möglich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
ist die Bundesregierung bereit, in diese Prüfung auch 
die Frage einzubeziehen, ob nicht eine Regelung im 
Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes der Einrich-
tung einer neuen Bürokratie in Form solcher Kassen 
vorzuziehen ist? 
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Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: In meiner Antwort habe ich darauf hingewie-
sen, daß die Einordnung dieses Problems in das 
System des Bundessozialhilfegesetzes noch einge-
hender Überlegungen bedarf. Ich muß allerdings 
darauf hinweisen, daß die Schwierigkeit darin be-
steht, die Zustimmung der Länder und der Gemein-
den zu finden, die finanziell belastet werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Letzte Zusatzfrage. 

Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie an dieser Meinung auch dann festhalten, 
wenn einige, die besonders viel mit dem Bundes-
sozialhilfegesetz zu tun haben,  die  Auffassung ver-
treten, daß dies im Rahmen dieses Gesetzes nicht 
systemgerecht sei? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Ich möchte mich in der Frage, wo und wie 
dieses Problem geregelt werden könnte, inhaltlich 
nicht auf ein System festlegen, weil dies gerade ja 
auch Teil dessen ist, worüber wir nachdenken. 

Vizepräsident Dr. Schmid:  Frage 83 des Abge-
ordneten Härzschel: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die auf kommerzieller Basis 
betriebenen Diagnosezentren, und treffen Pressemeldungen zu, 
wonach wegen zu geringer Inanspruchnahme einige dieser 
Zentren in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Kollege Härzschel, die Bundesregierung 
begrüßt grundsätzlich jeden Zusammenschluß von 
Allgemeinärzten und Fachärzten, der geeignet ist, 
die ambulante ärztliche Versorgung der Bevölke-
rung zu verbessern. Einrichtungen wie Apparatege-
meinschaften, Praxisgemeinschaften und auch soge-
nannte Ärztehäuser sind bereits ein nicht wegzu-
denkender Bestandteil im System der ambulanten 
ärztlichen Versorgung geworden. 

Ob reine Diagnosezentren ein Beitrag zur Konzen-
trierung und besseren Effizienz ärztlicher Tätigkeit 
und eines optimalen Einsatzes der Technik in der 
Medizin sind, kann noch nicht abschließend beurteilt 
werden. Eine Abgrenzung zwischen kommerzieller 
und nichtkommerzieller Basis ist zudem kaum mög-
lich. 

Pressemeldungen, wonach in jüngster Zeit einige 
solcher Diagnosezentren in wirtschaftliche Schwie-
rigkeiten geraten sind, treffen zu. Die Gründe hier-
für dürften vielschichtiger Natur sein. Sie sollten 
allen Beteiligten Anlaß geben, über diese Form der 
ärztlichen Berufsausübung mit dem alleinigen Ziel 
einer Diagnosefindung erneut ohne Vorbehalte zu 
diskutieren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage! 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
Ihnen bekannt, ob in diesen privaten Diagnosezent

-

ren auch Versicherte der Krankenversicherung be-
handelt worden sind? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Es gab, soweit ich es übersehe, in einigen 
Fällen auch Angebote, Versicherte der sozialen 
Krankenversicherung einzubeziehen. Das gilt aber 
— soweit ich unterrichtet bin — nicht für alle Dia-
gnosezentren. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Letzte Zusatzfrage! 

Härzschel (CDU/CSU) : Darf ich Ihren Ausfüh-
rungen entnehmen, daß sich die Bundesregierung 
noch kein abschließendes Urteil über den Wert der 
privaten Diagnosezentren sowie darüber gebildet 
hat, wie sie diese in die gesamte Gesundheitspolitik 
einordnen soll? 

Westphal, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Diese Einrichtungen werden von privaten Trä-
gern als gemeinschaftliches Unternehmen geschaffen. 
Wie ich schon ausgeführt habe, kann ein abschlie-
ßendes Urteil noch nicht gegeben werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zu 
den Fragen aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen. Frage 84 der Abgeordneten Frau Dr. 
Timm! — Die Fragestellerin ist nicht im Saal; die 
Frage wird schriftlich beantwortet. Die Antwort wird 
als Anlage abgedruckt. 

Frage 85 des Abgeordneten Rollmann! — Der Ab-
geordnete ist nicht im Saal; die Frage wird schrift-
lich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage ab-
gedruckt. 

Frage 86 des Abgeordneten Hösl! — Der Abge-
ordnete ist nicht im Saal; die Frage wird schriftlich 
beantwortet. Die Antwort wird als Anlage abge-
druckt. 

Die Frage 87 des Abgeordneten Dr. Wittmann 
(München) wird ebenfalls schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für innerdeutsche Be-
ziehungen, zunächst zur Frage 88 des Abgeordneten 
Dr. Kreutzmann: 

Wie haben sich die deutschlandpolitischen Bemühungen der 
Bundesregierung in der Bundesrepublik Deutschland in bezug 
auf die Aufgabenstellung der Regierungserklärung vom 28. Ok-
tober 1969 ausgewirkt, wonach es Aufgabe der praktischen 
Politik sei, die Einheit der Nation zu wahren, und wie haben 
sich diese Bemühungen im Bewußtsein und Wissen unserer Be-
völkerung niedergeschlagen? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Ver-
ehrter Herr Kollege Kreutzmann, ich darf Ihre 
Frage wie folgt beantworten. 

In der Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 
wurde als Aufgabe der praktischen Politik in den 
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kommenden Jahren genannt, die Einheit der Nation 
dadurch zu wahren, daß das Verhältnis zwischen 
den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Ver-
krampfung gelöst wird; ein weiteres Auseinander-
leben der deutschen Nation müsse verhindert wer-
den, also versucht werden, über ein geregeltes Ne-
beneinander zu einem Miteinander eines Tages zu 
kommen. Das ist die Zielsetzung der Deutschland-
politik der Bundesregierung. 

Zunächst ist festzustellen, daß durch die viel-
fältigen Bemühungen der Bundesregierung das Ver-
hältnis zur DDR und die Frage der Nation neue 
Aktualität erlangt haben. Vor allem die Begegnun-
gen der Regierungschefs in Erfurt und Kassel wie 
auch die ständigen und andauernden Gespräche und 
Verhandlungen des Kollegen Staatssekretär Bahr 
mit Herrn Kohl haben die Aufmerksamkeit des In-
und Auslands erneut auf die Probleme Deutschlands 
und der deutschen Nation gelenkt. 

Das Bewußtsein von der Einheit der Nation hängt 
davon ab, wie sie von jedem persönlich erfahren 
wird. 

Die Verhandlungen und Vereinbarungen, die die 
Bundesregierung mit der DDR geführt und getrof-
fen hat, haben praktische Ergebnisse gezeitigt, die 
mehr Kontakte für Menschen in beiden Staaten 
in Zukunft ermöglichen. Das dient dem mensch-
lichen Zusammenhalt, aus dem das Bewußtsein von 
der Einheit der Nation erwächst. 

Zu den Schritten, die in der Amtszeit dieser Bun-
desregierung bereits zu formellen und in ihren 
praktischen Auswirkungen bedeutsamen Regelun-
gen mit der DDR geführt haben, zählt u. a. die 
Postvereinbarung vom 30. September 1971. Das 
Inkrafttreten des Verkehrsvertrages wird erhebliche 
Erleichterungen im Reise- und Besuchsverkehr mit 
sich bringen. In den jetzt laufenden Verhandlun-
gen zwischen den Staatssekretären Bahr und Kohl 
geht es darum, eine Entwicklung einzuleiten, die' 

 zu einem friedlichen Nebeneinander zwischen den 
beiden Staaten in Deutschland, zu normalen gut-
nachbarlichen Beziehungen mit dem Ausblick auf ein 
eventuelles Miteinander führt. 

Daß diese schwierige, aber doch mit Erfolg vor-
anschreitende politische Entwicklung positive Aus-
wirkungen auf die Haltung und Meinung der Bevöl-
kerung in der Bundesrepublik Deutschland hat, ist 
klar erkennbar. Das Interesse an der Entwick-
lung in der DDR wächst. Das Interesse an Reisen in 
die DDR nimmt zu. Der nachweisbaren Zustimmung 
zur Deutschlandpolitik dieser Bundesregierung liegt 
die Überzeugung zugrunde, daß die Problematik der 
Teilung Deutschlands vor allem im menschlichen Be-
reich zu sehen ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr. Kreutzmann (SPD) : Herr Staatssekretär, 
können Sie sagen, in welchem zahlenmäßigen Um-
fang sich die Begegnungen innerhalb Deutschlands 
seit dem Viermächteabkommen über Berlin ausge-
weitet haben? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Kol-
lege Dr. Kreutzmann, es gibt bereits umfangreiche 
Statistiken. Ich wollte es dem Hause hier ersparen; 
aber ich bin gerne bereit, Ihnen — auch dem Aus-
schuß das gesamte Material bezüglich des Ge-
samtverkehrs zur Verfügung zu stellen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Dr. Schmude! 

Dr. Schmude (SPD) : Herr Staatssekretär, nach-
dem Sie eben von den Wirkungen dieser Politik der 
Bundesregierung auf die Bevölkerung der Bundes-
republik gesprochen haben, frage ich: Liegen der 
Bundesregierung Hinweise oder Anzeichen dafür 
vor, daß auch die Bevölkerung der DDR diese von 
Ihnen hier geschilderte Politik als in ihrem Interesse 
liegend betrachtet? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Ich 
kann hierzu keine generelle Aussage machen. Aber 
wir haben Informationen aus verschiedensten Tei-
len der Bevölkerung, die diese Politik als richtig 
und als vernünftig bezeichnen. Wir hoffen, daß 
diese Politik weiterhin noch mehr Grundlagen in 
beiden Teilen Deutschlands findet. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Ott, eine Zusatzfrage. 

Ott (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie in 
der Lage, zu erklären, ob Sie glauben, daß in ab-
sehbarer Zeit auch die Schüsse an der Mauer auf-
hören werden? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Sehr 
verehrter Herr Kollege, ich möchte Ihnen sagen, wir 
alle verurteilen die Schüsse und den Schießbefehl 
an der Mauer. Aber ich möchte Ihnen auch sagen, 
daß diese Bundesregierung seit ihrer Amtszeit be-
müht ist, diese Verkrampfung aufzulösen und es 
wäre gut gewesen, wenn man diese Politik bereits 
vor Jahren eingeleitet hätte. Vielleicht wären wir 
dann heute schon weiter. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Abgeordneter Mül-
ler! 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ich richte dieselbe Frage mit anderen Worten an 
Sie: Haben Sie die Erwartung, daß die Schüsse 
einmal dort aufhören werden, und worauf stützen 
Sie diese Erwartung? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: 
Daß wir davon überzeugt sind, daß das eines Tages 
erreicht wird, zeigt allein, mit welcher Zähigkeit 
unsere Verhandlungsführer diese Verhandlungen 
betreiben. Wir sind davon überzeugt, daß das all- 
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gemeine Verhältnis sich so entwickelt, daß die 
Schüsse als Absurdum eines Tages auch von den 
Vertretern der DDR erkannt werden müssen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Frage mehr. 
Fragen 89 und 90 des Abgeordneten Prinz zu 

Sayn-Wittgenstein-Hohenstein: 
Treffen Meldungen zu, daß entgegen der in „Information der 

Deutschen Demokratischen Republik zu Reiseerleichterungen" zu-
gesagten Verbesserung der Besuchsmöglichkeiten in der DDR 
große Sperrgebiete entlang der Zonengrenze von einer solchen 
Regelung ausgenommen werden sollen? 

Welche Schritte wird die Bundesregierung einleiten, um eine 
solche Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten zu verhindern? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: 
Herr Kollege, darf ich die Fragen zusammen be-
antworten? — Danke schön. 

Ich kann hier ganz kurz darauf antworten: Mel-
dungen, daß entgegen den in der „Information der 
Deutschen Demokratischen Republik zu Reise-
erleichterungen" zugesagten Verbesserungen der 
Besuchsmöglichkeiten in der DDR große Sperr-
gebiete entlang der Zonengrenze von einer solchen 
Regelung ausgenommen werden sollen, treffen nach 
unseren Informationen nicht zu. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
(CDU/CSU) : Darf ich Ihrer Aussage, Herr Staats-
sekretär, entnehmen, daß bei den Verhandlungen 
zwischen den Staatssekretären Kohl und Bahr auch 
das besondere Problem der Bewohner der Sperr-
gebiete entlang der Zonengrenze besprochen und 
befriedigend geregelt worden ist? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: 
Diese Frage habe ich bereits in mehreren Frage-
stunden — sie ist damals in Zusatzfragen an mich 
gerichtet worden — beantwortet. Selbstverständlich 
werden diese Themen immer wieder bei den Ge-
sprächen erläutert. Ich darf Sie darauf aufmerksam 
machen, daß gerade bei der Vorlage der neuen 
Grenzordnung einige Dinge eingetreten sind, mit 
denen nicht zu rechnen war. Danach kann man also 
heute mit einer Verringerung des Sperrstreifens auf 
der östlichen Seite rechnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Zusatz-
frage. 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein -Hohenstein 
(CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, die Bundesregie-
rung geht also nach Ihren Ausführungen davon aus, 
daß sowohl Besuche in dringenden Familien-
angelegenheiten wie aber auch Touristenbesuche 
auch in den Sperrgebieten entlang der Zonengrenze 
möglich sein werden, wenn der Verkehrsvertrag in 
Kraft tritt? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Das 
habe ich hier nicht ausgeführt. Daß es bei der Ein-
reise in diese Sperrzone, die jetzt nur noch 500 m 
beträgt, Schwierigkeiten geben wird, ist in jedem 
Fall wahrscheinlich. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
(CDU/CSU) : Da, Herr Staatssekretär, die Sperrzone 
nicht nur 500 m umfaßt, sondern in Teilbereichen so-
gar bis zu 30 km landeinwärts reicht, möchte ich Sie 
fragen, ob das nicht doch eine erhebliche Einschrän-
kung der Besuchsmöglichkeiten sowohl im Ost-West-
Reiseverkehr wie auch im West-Ost-Reiseverkehr 
darstellt. 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Es 
ist bekannt, daß zum Teil Sperrgebiete ausgeweitet 
worden sind. Aber in der Regel und im großen und 
ganzen sind sie vermindert worden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Letzte Zusatzfrage. 

Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein 
(CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wird die Bundes-
regierung bereit sein, bei etwa aufkommenden 
Schwierigkeiten diese unverzüglich in die Themen 
der Gespräche zwischen Herrn Staatssekretär Bahr 
und Herrn Staatssekretär Kohl einzuführen? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Das 
hat sie in der Vergangenheit gemacht, das hat sie in 
der Gegenwart gemacht, das wird sie auch in Zu-
kunft tun. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, die Fragestunde ist beendet. 

Wir fahren in der Beratung der Rentengesetzent-
würfe fort. 

Vor der Mittagspause sind die Änderungsanträge 
auf Umdruck 305 angenommen worden. Wir kom-
men jetzt zu den Änderungsanträgen auf Umdruck 
308 *). Die Änderungsanträge werden gemeinsam be-
gründet und gemeinsam debattiert. 

Das Wort zur Begründung der Änderungsanträge 
auf Umdruck 308 hat der Abgeordnete Müller (Rem-
scheid). Für ihn sind 20 Minuten Redezeit beantragt. 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine verehrten Damen! Meine Herren! Meine Auf-
gabe ist es, den Änderungsantrag der Fraktion der 
CDU/CSU zur Einführung einer flexiblen Alters-
grenze zu begründen. Es handelt sich um den Um-
druck 308. 

Die Bundesregierung hatte in ihrem ursprünglichen 
Entwurf vorgeschlagen, daß Versicherte der gesetz- 

*) Siehe Anlage 6 
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lichen Rentenversicherung, wenn sie 35 anrech-
nungsfähige Versicherungsjahre nachweisen, ohne 
besondere Ab- oder Zuschläge mit Vollendung des 
63. Lebensjahres das Altersruhegeld beantragen 
können. Wer nach diesem Gesetzentwurf von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen wollte, sollte nach 
Meinung der Bundesregierung bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres einer Erwerbstätigkeit nur bis 
zu einem Verdienst von einem Viertel der Bei-
tragsbemessungsgrenze, d. h. im Jahre 1973 monat-
lich 575 DM, nachgehen dürfen. Dieser ursprüng-
liche Vorschlag der Bundesregierung sah nicht die 
Einführung einer flexiblen Altersgrenze vor, sondern 
hatte die Herabsetzung der Altersgrenze nur für 
einen bestimmten Personenkreis zum Inhalt. Da-
nach wäre derjenige, der nicht zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt seine Rente beantragt, gegenüber dem, 
der die Rente früh beantragt, finanziell erheblich be-
nachteiligt worden. Eine solche Benachteiligung 
würde nicht der sozialen Gerechtigkeit dienen. Der-
jenige, der nach Erhalt seines Kontoauszugs von der 
Rentenversicherung feststellt, daß die Rente, die er 
erhalten würde, nicht seinen Vorstellungen ent-
spricht, weil er in seinem Arbeitsleben vielleicht 
durch mangelnde Verdienstmöglichkeiten oder per-
sönliche Schicksalsschläge nicht so viel verdient hat, 
daß die Rente jetzt für ihn ausreichend ist, soll nicht 
auch noch bei der Rente benachteiligt werden. 

Demgegenüber hat die Fraktion der CDU/CSU in 
ihrem Antrag vom 8. Juni 1972 die Einführung einer 
wirklich flexiblen Altersgrenze vorgeschlagen. Die-
ser Vorschlag ist auch heute noch Inhalt des Ihnen 

) vorliegenden Änderungsantrags. Wir schlagen vor, 
daß alle Versicherten, die die Voraussetzung von 35 
Versicherungsjahren erfüllen, mit Vollendung des 
63. Lebensjahres das Altersruhegeld beantragen 
können. Insoweit besteht zum Entwurf der Bundes-
regierung und auch zu den im Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung gefaßten Beschlüssen kein Unter-
schied. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Müller, Sie 
sagen gerade, daß diese Veröffentlichung vom 

8. Juni Grundlage Ihres Antrags ist und daß inso-
fern auch kein Unterschied zur Regierungsvorlage 
bestehe. Wie erklären Sie sich dann, daß Sie in der 
Anlage 2 zu dieser Erklärung von einer Inanspruch-
nahme von 80 % ausgegangen sind statt, wie Sie 
bisher immer behauptet haben, von 70 %? 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Nölling, auf diese Berechnungen komme ich. Ich 
möchte mich nicht gerne von Ihnen aus meinem 
Konzept bringen lassen, weil ich das kontinuierlich 
aufgebaut habe. Aber über Ihre Phantasiezahlen 
werden wir uns noch unterhalten. 

Ich sagte: Insoweit besteht kein Unterschied zu 
dem Enwurf der Bundesregierung. Nach unserem 

Antrag sollten aber diejenigen, die diese Vorausset-
zungen erfüllen und die die Rente nicht beantragen, 
vom 63. Lebensjahr an bis maximal zum 67. Lebens

-

jahr einen versicherungsmathematischen Zuschlag 
von 5 % für jedes aufgeschobene Rentenjahr erhal-
ten, genauer gesagt: von 0,4 % pro Monat, in dem 
der Rentenbezug aufgeschoben wird. Auch die Ver-
sicherten, die den Nachweis der 35 Versicherungs-
jahre nicht haben, sollen nach unserer Meinung 
diese Zuschläge wenigstens vom 65. Lebensjahr an 
erhalten, wenn sie weiter arbeiten. Wir wollen dar-
über hinaus die volle Weiterarbeit auch dann er-
möglichen, wenn der Versicherte vorzeitig die Rente 
beantragt. 

Durch diese Maßnahmen, die von einem umfas-
senden Programm für ältere Menschen flankiert wer-
den müssen, wird aus einer schematischen Herab-
setzung der Altersgrenze eine flexible Altersgrenze 
mit der Konsequenz, daß nicht nur theoretisch, Herr 
Minister Arendt, sondern auch praktisch der Frei-
heitsspielraum des einzelnen Arbeitnehmers gesi-
chert wird. Wer später als mit dem 63. Lebensjahr 
die Rente beantragt, hat durch die von uns vorge-
sehenen Zuschläge keinen finanziellen Nachteil. 

Im Laufe des Beratungsverfahrens haben die Frak-
tionen der SPD und der FDP den ursprünglichen Re-
gierungsentwurf durch einen Änderungsantrag in 
Richtung auf den Antrag der CDU/CSU hin verbes-
sert. Ein solcher Schritt wurde während der Aus-
schußberatungen noch einmal vollzogen, ohne daß 
jedoch die letzte und, wie ich meine, die richtige 
Konsequenz gezogen und der bessere Antrag der 
CDU/CSU übernommen wurde. Die Fraktionen der 
SPD und der FDP schlugen im Juli 1972 zunächst 
vor, daß solche versicherungsmathematischen Zu-
schläge vom 65. Lebensjahr an gezahlt werden soll-
ten. Sie klammerten aber weiterhin die Zeit zwi-
schen dem 63. und dem 65. Lebensjahr aus, und sie 
hielten an dem teilweisen Beschäftigungsverbot, 
nach dem man höchstens ein Viertel der Beitragsbe-
messungsgrenze hinzuverdienen darf, fest. Während 
der Ausschußberatungen in den vergangenen 14 Ta-
gen wurde dann von der Koalition der Antrag ge-
stellt, denjenigen, die die Rente mit 63 Jahren nicht 
beantragen, schon von diesem Zeitpunkt an Zu-
schläge zu gewähren, allerdings — wie das aus der 
Ihnen vorliegenden Ausschußdrucksache hervorgeht 
— so gestaffelt, daß ein Zuschlag von 0,3 % mit dem 
63. Lebensjahr gegeben wird und diese Zuschläge 
dann bis zum 67. Lebensjahr kontinuierlich steigen 
sollen. 

Ich habe schon im Ausschuß erklärt und wieder-
hole das hier: Wir erkennen an, daß Sie sich — wie 
im übrigen auch bei der Schätzung des Finanzrah-
mens der Rentenversicherung — auch in diesem Fall 
sprungweise an die besseren Vorschläge der CDU/ 
CSU herangearbeitet haben. Jedoch ist die von den 
Koalitionsfraktionen vorgeschlagene Staffelung 
falsch, und sie entspricht nicht der Lebenslage der 
älteren Menschen. 

Vizepräsident Dr.  Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Nölling? 
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Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Bitte sehr! 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Müller, in 
einem Interview, daß wir beide am 4. September 
1972 gaben, bevor die Beratungen begannen, sagten 
Sie: Ich sehe Kompromißmöglichkeiten bei der 
flexiblen Altersgrenze. Haben Sie das damals so 
verstanden, daß Kompromiß nur das Nachgeben 
einer Seite ist, oder haben Sie darunter etwas an-
deres verstanden? 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Nölling, wir haben uns Kompromissen dann, wenn 
sie richtig, notwendig und konsequent waren, nie 
verschlossen. Das wissen Sie aus der Vergangen-
heit. Wenn wir aber ein Konzept für richtig erkannt 
haben, dann können Sie uns nicht zumuten, wenn 
Sie sich unseren Vorschlägen annähern, aber nicht 
die Konsequenz des richtigen Vorschlages über-
nehmen, das als Kompromiß anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn man schon nach einzelnen Jahren staffeln 
wollte, dann müßte man das, wie mein Freund Hans 
Katzer das heute morgen schon gesagt hat, gerade 
in umgekehrter Reihenfolge tun. Das haben im 
übrigen auch die Versicherungsmathematiker Höfer 
und Muth in Heft 9/1972 des „Betriebsberaters" 
überzeugend dargestellt. 

Außerdem muß man sehen, daß eine Staffelung 
das Verfahren wesentlich erschweren würde. Daher 
haben wir uns für einen einheitlichen Zuschlag in 
Höhe von 0,4 % pro Monat entschieden, um damit 
den notwendigen und gerechten Ausgleich zu schaf-
fen. 

Ein weiterer Unterschied bei den Zuschlägen ist 
aber noch beachtlich. Meine Fraktion beantragt, die 
Zuschläge der Rente zuzuschlagen, die der Ver-
sicherte zum Zeitpunkt der späteren Antragstellung 
erhält, während die Fraktionen der SPD und FDP 
beschlossen haben, diese Steigerungsbeträge nur 
auf die Rente zu gewähren, auf die der Versicherte 
zum Zeitpunkt des Beginns des Verzichts Anspruch 
gehabt hätte. Ein wesentlicher Unterschied, weil 
sich ja der Versicherte durch seine Weiterarbeit 
und die Weiterzahlung der Beiträge zur Renten-
versicherung auch noch eine höhere Rente erarbei-
ten kann. 

Leider haben die Koalitionsfraktionen auch bei 
diesem Beschluß im Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung wiederum an dem Beschäftigungsverbot 
festgehalten, so daß sich hier nach wie vor bei der 
Gestaltung der flexiblen Altersgrenze die Geister 
scheiden. 

Hier darf ich zunächst einmal zwischenschalten: 
Meine Fraktion stimmt darin überein, daß den 
Schwerbeschädigten sowie den Berufs - und Erwerbs-
unfähigkeitsrentnern bereits nach Vollendung des 
62. Lebensjahres die Möglichkeit zum vorzeitigen 
Bezug des Altersruhegeldes gegeben wird. Gerade 
diesen Personengruppen, die, durch ein persön-
liches Lebensschicksal betroffen, im Alter unter er-
heblich schwierigeren Bedingungen weiterarbeiten 
müssen, sollte diese Sonderregelung zuerkannt wer- 

den. Wir sehen das als eine notwendige Ergänzung 
und Verbesserung der ursprünglichen Vorlagen an. 
Unser Änderungsantrag bezieht sich auf diese Pas-
sage nicht, so daß wir insoweit der Ausschußvor-
lage zustimmen. 

Wenn Sie nun also fragen, was ist noch im Streit, 
dann ist zu antworten, daß sich unser Änderungs-
antrag von den Ausschußbeschlüssen in zwei we-
sentlichen Punkten unterscheidet. 

Der erste, um das noch einmal zu sagen: die un-
terschiedliche Gestaltung der Zuschläge für diejeni-
gen, die trotz Anspruchsberechtigung nach dem 63. 
Lebensjahr weiterarbeiten. 

Der zweite ist der wahrscheinlich noch entschei-
dendere, nämlich die Möglichkeit für den Rentner, 
den ihm zugebilligten Freiheitsspielraum trotz be-
antragter vorzeitiger Rente so auszunutzen, daß er 
voll weiterarbeiten kann, wenn er will. Die Regie-
rungskoalition läßt also, um es noch einmal deut-
lich zu machen, nur ein Hinzuverdienen von einem 
Viertel der Beitragsbemessungsgrenze zu. Wir glau-
ben, daß unsere Vorschläge hinsichtlich der Zu-
schläge richtiger sind, dem Anliegen besser dienen, 
praktikabler sind und Benachteiligungen derjeni-
gen Versicherten vermeiden, die die Rente nicht 
zum frühestmöglichen Termin beantragen: also mehr 
soziale Gerechtigkeit. 

Meine Damen und Herren, es hat im Laufe der 
Beratungen nicht an Stimmen gefehlt, die das System 
der Zuschläge in Grund und Boden verdammt haben. 
Besonders aus dem Kreis der Regierungsparteien 
kamen solche harten Töne. Man unterstellte uns: 
wer solche Zuschläge als Ausgleich der sozialen 
Gerechtigkeit wolle, wolle in Wirklichkeit die 
flexible Altersgrenze nicht. Nun, abgesehen davon, 
daß dieses Argument für die Fraktionen der SPD 
und FDP durch die Übernahme des Grundsatzes aus 
dem CDU/CSU-Entwurf offensichtlich nicht mehr 
gilt, scheint es mir doch noch notwendig zu sein, auf 
einige Anwürfe einzugehen, wie sie heute morgen 
auch von Herrn Bundesarbeitsminister Arendt und 
von Herrn Schellenberg vorgetragen wurden: die 
CDU habe sich erst sehr spät zu Vorschlägen der 
flexiblen Altersgrenze entschlossen. 

Meine Damen und Herren, der Vorsitzende un-
serer Fraktion, Herr Dr. Barzel, hat am 28. Dezember 
1970 vor der Bundespressekonferenz die Kernpunkte 
des innenpolitischen Programms der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion vorgestellt und dabei wörtlich er-
klärt: „In der Rentenversicherung streben wir — im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten — als Ziele 
den Ausbau der sozialen Sicherung der Frauen und 
die Einführung einer individuellen Altersgrenze an." 

Am 27. Januar 1971 verabschiedete der Bundes-
parteitag der CDU das fortgeschriebene Berliner 
Parteiprogramm, in dem es in der Ziff. 99 heißt: „Die 
Altersgrenze ist im Rahmen der finanziellen Mög-
lichkeiten flexibel zu gestalten." 

(Abg. Dr. Nölling: Da war die Regierungs

-

erklärung schon anderthalb Jahre alt!) 

— Wir sind eben sehr schnell dabei, Herr Nölling. 

(Abg. Dr. Nölling: Langsam sind Sie!) 
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Müller (Remscheid) 

Am 3. November 1972 erklärte der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende, mein Freund Hans Katzer, ge-
genüber der Presse: 

Die von der Bundesregierung vorgeschlagene 
Form der flexiblen Altersgrenze kann nicht be-
friedigen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat 
am 28. Oktober 1971 eine Anhörung von Wis-
senschaftlern zur Situation der älteren Men-
schen in der Gesellschaft und speziell zum 
Problem der älteren Arbeitnehmer durchgeführt. 
Das Hearing hat gezeigt, daß die Probleme der 
älteren Arbeitnehmer umfassender angegangen 
werden müssen. Deshalb wird die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion nach Vorlage der neuen 
Rentenvorausschätzungen der Bundesregierung 
einen eigenen Gesetzentwurf zur flexiblen Al-
tersgrenze vorlegen. 

Ich selbst habe anläßlich der ersten Beratung des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung am 16. Dezem-
ber 1971 in diesem Hause erklärt: 

Ich werfe der Regierung vor, daß sie die An-
hebung des Rentenniveaus und die Einführung 
einer flexiblen Altersgrenze als einander aus-
schließende Maßnahmen konzipiert hat. Diese 
einseitige Betrachtungsweise ist falsch. Beide 
Maßnahmen sind miteinander kombinierbar. Die 
Kombinationsmöglichkeit ist richtig und mög-
lich. 

Das, was ich am 16. Dezember gesagt habe, können 
wir heute mit Befriedigung als richtig beweisen. 

In unserem Antrag vom 8. Juni, den ich Ihnen 
hier noch einmal erläutert habe, haben wir Ihnen 
dann unsere Vorschläge vorgelegt, nachdem wir, 
wie ein solider Hausvater, nicht nur absolute Klar-
heit über die Finanzentwicklung der Rentenversiche-
rung, sondern auch Klarheit darüber hatten, daß 
unser Vorschlag in der Sache gut und finanziell 
solide war. Unser geschlossenes Konzept ist im Rah-
men des verfügbaren Finanzspielraums zu sehen und 
in dieser Geschlossenheit finanziell zu verkraften. 
Nachdem Sie die von uns vorgelegten Schätzungen 
der Finanzentwicklung in der Rentenversicherung 
zunächst als Milliardenrausch bezeichnet hatten, ha-
ben Sie sich, wie ich es soeben schon angedeutet 
habe, in Etappen an unsere Schätzungen herange-
robbt und diese Schätzungen vor 14 Tagen sogar 
noch übertroffen. Diese neuesten Zahlen scheinen 
mir allerdings allzu sehr gegriffen zu sein; sie sind 
nicht erhärtet. In meiner Heimat würde man sagen, 
Sie haben da ein bißchen „mit der Kappe danach 
geschlagen". 

Da Sie jetzt unsere Zahlen für die Finanzentwick-
lung nicht mehr bezweifeln können, schätzen Sie 
nun die Kosten unseres Programms bewußt hoch ein. 
In den Ausschußberatungen wurde deutlich — wir 
haben das heute wieder gehört , daß Sie den 
Grad der Inanspruchnahme der flexiblen Alters-
grenze wesentlich zu hoch und wesentlich höher 
einschätzen als wir. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Bitte sehr, Herr 
Kollege Nölling! 

Dr. Nölling (SPD) : Es soll auch die letzte Frage 
sein, Herr Kollege Müller, aber ich meine, diese 
Frage hätte hier ihren Platz. Da Sie sich im Aus-
schuß in bezug auf dieses Problem gegenüber un-
serer Kritik taub gezeigt haben, möchte ich Sie bit-
ten, mir zu erklären, wie es dazu kommt, daß der 
DGB folgendes schreibt: 

Die CDU/CSU-Lösung, vom 63. Lebensjahr an 
neben dem vollen Arbeitseinkommen die Rente 
beziehen (zu) können, (wird) wegen der mit 
Sicherheit zu erwartenden wesentlich stärkeren 
Inanspruchnahme gegenüber dem Regierungs-
entwurf und der damit verbundenen wesentlich 
höheren Kosten dazu führen . . . 

Zweitens von der DAG am 30. August: 

Es ist allerdings zu bezweifeln, ob der Oppo-
sitionsvorschlag solide zu finanzieren ist. 

Sagen Sie mir doch bitte, ob das Stellungnahmen 
sind, die wir hier zumindest beachten sollten. 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Nölling, Sie wissen, ich schätze Stellungnahmen des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes sehr, aber für 
falsche Stellungnahmen aus diesem Kreis bin ich 
nicht verantwortlich. 

(Abg. Dr. Nölling: Auch bei der DAG?) 

Es ist ja doch Ihre Ansicht, unsere soliden Finanzie-
rungsvorschläge zu durchlöchern, indem Sie von 
einem Grad der Inanspruchnahme der flexiblen 
Altersgrenze von 90 % ausgehen. So ist es auch im 
Ausschuß mehrfach gesagt worden. Wir halten das 
einfach für falsch und für entschieden zu hoch ge-
griffen. Erfahrungen des Auslandes mit der flexib-
len Altersgrenze, insbesondere in Schweden, zeigen 
doch, daß der Grad der Inanspruchnahme wesentlich 
niedriger sein wird. Versicherungsmathematiker —
so Herr Heubeck — sprechen sogar von einer Inan

-

spruchnahme zwischen 30 und 50 %. Wir glauben, 
daß die Inanspruchnahme schließlich bei etwa 60 % 
liegen könnte. Absolut voraussagen läßt sich das 
ohnehin nicht, wie das auch von einigen Instituten 
gesagt worden ist. Viel wahrscheinlicher ist aber, 
daß der Grad der Inanspruchnahme wesentlich ge-
ringer sein wird. 

(Abg. Dr. Nölling: Sie selbst haben doch 
 von 70 % gesprochen!) 

— Wir wollen einmal sehen, Herr Kollege Nölling, 
wie sich das einpendelt. Selbst wenn man 70 % 
zugrunde legt, sind das immer noch keine 90 %. 

(Abg. Dr. Nölling: Das haben Sie aber 
selbst gemacht!) 

Die Schätzungen, Herr Kollege Nölling, sind von 
Ihnen ganz bewußt so hoch gegriffen worden, um 
eben — um das noch einmal deutlich zu machen — 
unser geschlossenes Programm so darzustellen, als 
sei es nicht finanzierbar. Von daher resultiert Ihre 
Schätzung einer so hohen Inanspruchnahme, für die 
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Müller (Remscheid) 

Sie ebensowenig einen absoluten Beweis antreten 
können wie wir für unsere Zahlen. 

(Abg. Dr. Nölling: Desto schlimmer!) 

Wenn aber die Wissenschaftler von 30 bis 50 % 
sprechen, so spricht das doch dafür, daß die tatsäch-
lichen Zahlen wesentlich niedriger liegen werden. 
Wir halten das für realistisch, wie uns auch Fach-
kenner der Materie außerhalb unseres Hauses mehr 
als einmal bestätigt haben. 

Der zweite Punkt, in dem sich unser Antrag von 
den Vorstellungen der SPD/FDP unterscheidet, er-
gibt sich aus der Möglichkeit des Hinzuverdienens 
bei Inanspruchnahme der Rente. Die von SPD und 
FDP im Gesetzentwurf fixierte Möglichkeit des Hin-
zuverdienens von einem Viertel der Beitragsbemes-
sungsgrenze ist rein theoretischer Natur. Wir wis-
sen nicht erst seit heute, daß Teilzeitarbeitsplätze 
für Männer so gut wie überhaupt nicht vorhanden 
sind. Aus diesem Grunde wollen wir gerade den-
jenigen älteren Arbeitnehmern, die in ihrem Ar-
beitsleben nicht soviel verdient haben, um sich 
etwas auf die hohe Kante legen zu können, die sich 
aber körperlich und geistig noch in der Lage fühlen 
zu arbeiten, auch die Möglichkeit zur Weiterarbeit 
geben. Das abrupte Ausscheiden aus dem Arbeits-
verhältnis kann im übrigen, wie Sie wissen, zu 
gesundheitlichen Störungen führen. Das wissen alle 
diejenigen, die sich mit den Problemen des altern-
den Menschen beschäftigt haben. Abgesehen davon, 
daß ein teilweises Beschäftigungsverbot nach Aus-
kunft der Rentenversicherungsträger nicht kontrol-
lierbar sein würde, wenn man nicht harte Polizei-
methoden einführen wollte, möchten wir es der Ent-
scheidungsfreiheit des einzelnen überlassen, ob, 
wann und in welchem Maße er aus dem Arbeits-
leben ausscheiden will. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU.) 

Meine Damen und Herren, ich habe darauf ver-
zichtet, hier Paragraph für Paragraph unseres Än-
derungsantrages vorzutragen, weil die politische 
Auseinandersetzung jetzt das Vordringliche ist. Wir 
haben gute Argumente, wir haben die besseren 
Argumente für unseren Antrag, dem Ihre Zustim-
mung zu geben ich Sie bitte, und deshalb beantrage 
ich im Auftrage meiner Fraktion namentliche Ab-
stimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Glombig. 

Glombig (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion spielt sich 
heute, wie wir gehört haben, als Vorkämpferin der 
flexiblen Altersgrenze auf. 

(Abg. Ruf: Seit eh und je! — Lachen bei 
Abgeordneten der SPD.) 

Das ist ein makabres Schauspiel. 

(Oho-Rufe bei der CDU/CSU.) 

Es soll von der unrühmlichen Rolle ablenken, die 
die CDU/CSU bisher hinsichtlich der flexiblen 
Altersgrenze gespielt hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich möchte deshalb, um das zusammenzufassen 
und noch einmal plastisch zu machen, ganz kurz an 
folgende Tatsachen erinnern. 

Erstens. Noch vor fünf Jahren beauftragte der 
damalige Bundeskanzler Kiesinger seinen Arbeits-
minister Katzer, die finanziellen Auswirkungen 
einer Heraufsetzung der Altersgrenze vom 65. auf 
das 66. Lebensjahr berechnen zu lassen. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Der damalige CDU/CSU-Bundeskanzler erwog also, 
die Arbeitnehmer zu zwingen, noch ein Jahr länger 
als nach geltendem Recht im Arbeitsprozeß zu 
bleiben. 

(Genau! bei der FDP. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Zweitens. In ihrem sozialpolitischen Regierungs-
programm — — 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Katzer? 

Glombig (SPD) : Einen Augenblick, bitte! Lassen 
Sie mich diesen Gedanken eben zu Ende bringen. 
Ich bin bereit, dann auf Ihre Zwischenfragen ein-
zugehen, Herr Katzer, aber es muß endlich einmal 
möglich sein, dies jetzt zusammenhängend darzu-
stellen. Dann können Sie ja Ihre Fragen stellen. 

Zweitens also: In ihrem sozialpolitischen Regie-
rungsprogramm für die 6. Legislaturperiode vom 
20. August 1969 hat die CDU/CSU die Einführung 
einer flexiblen Altersgrenze kategorisch abgelehnt. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]) : Hört! Hört!) 

Wenn die CDU/CSU an die Regierung gekommen 
wäre, hätte sie also die Einführung der flexiblen 
Altersgrenze verhindert. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen] : Sehr richtig! 
— Zustimmung bei Abgeordneten der SPD.) 

Drittens. Noch vor einem Jahr hat Herr Dr. Barzel 
die Pläne der sozialliberalen Koalition zur Ein-
führung der flexiblen Altersgrenze als — ich zitiere 
erneut — „leichtfertig genährte Hoffnungen und 
Erwartungen, die einer Nachprüfung nicht stand-
halten", politisch diffamiert. 

Viertens. Erst vor sechs Monaten begann die 
CDU/CSU einzuschwenken, wollte jedoch die Arbeit-
nehmer bei Inanspruchnahme der flexiblen Alters-
grenze mit versicherungsmathematischen Abschlä-
gen, also mit Rentenkürzungen bestrafen. Damit 
wollte die CDU/CSU die flexible Altersgrenze zu 
einer Farce machen. 

Fünftens. Noch vor wenigen Wochen weigerte 
sich die CDU/CSU in ihrem sogenannten „Renten-
ergänzungsprogramm", einen Zeitpunkt für das In-
krafttreten der flexiblen Altersgrenze zu nennen. 
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Glombig 
Sie wollte also diese wichtige Reform auf un-
bestimmte Zeit vertagen. 

Sechstens. Erst in der allerletzten Runde hat die 
CDU/CSU ihren politischen Kampf gegen die von 
der sozialliberalen Koalition beantragte flexible 
Altersgrenze aufgegeben. Daß sie sich heute mit 
Forderungen überschlägt, ist nichts weiter, so meine 
ich, als pures Wahlkampftheater. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Nachdem sie jahrelang die Einführung einer flexi-
blen Altersgrenze politisch bekämpft hat, kann sie 
heute gar nicht weit genug gehen. Dabei hat sie 
jedoch diejenigen, die im besonderen Maße auf 
eine flexible Altersgrenze angewiesen sind, näm-
lich die Schwerbeschädigten, die Berufs- und Er-
werbsunfähigen, völlig vergessen. Hier ist sie erst 
in allerletzter Stunde auf den Zug der Koalition 
gesprungen. Ich bin sicher, daß die Arbeitnehmer 
in unserem Lande diese bisherige reformfeindliche 
Haltung der CDU/CSU — darüber kann nichts hin-
wegtäuschen — nicht vergessen haben und auch 
nicht vergessen werden. 

Meine Damen und Herren, wir stehen heute vor 
der Verabschiedung einer weiteren großen gesell-
schaftspolitischen Reform der sozialliberalen Koa-
lition. Um diese Reform mußte mit der Opposition 
jahrelang hart gerungen werden. Wesentlicher Be-
standteil dieser Reform ist die flexible Altersgrenze. 
Lassen Sie mich deshalb ganz kurz deren humani-
tären Gehalt und ihre sozialpolitische Bedeutung 
würdigen. Ich bin überzeugt, daß ich dabei gegen-
über der Würdigung des Herrn Kollegen Müller 
(Remscheid) zu einer etwas abweichenden Würdi-
gung komme. 

Erstens. In Zukunft werden alle Arbeitnehmer 
nach einem erfüllten Arbeitsleben, d. h. nach 35 Ver-
sicherungsjahren, das Recht haben, bereits mit dem 
63. Lebensjahr, also zwei Jahre früher als nach dem 
gegenwärtigen Recht, aus dem Erwerbsleben auszu-
scheiden. Das bedeutet mehr Freiheit, und das be-
deutet mehr Menschlichkeit. Jeder, der das Los vie-
ler älterer Arbeitnehmer in der betrieblichen Praxis 
kennt, weiß, daß damit ein großer gesellschaftspoli-
tischer Fortschritt erreicht wird. 

Zweitens. Für Schwerbeschädigte, Erwerbs- und 
Berufsunfähige wird eine flexible Altersgrenze be-
reits vom 62. Lebensjahr an eingeführt. Schwer-
beschädigte werden also in Zukunft drei Jahre frü-
her als nach geltendem Recht aus dem Erwerbsleben 
ausscheiden können. Berufs - und Erwerbsunfähige 
werden sich drei Jahre früher als nach geltendem 
Recht ihre Rente in ein Altersruhegeld umstellen 
lassen können. Das entspricht den besonderen Be-
dürfnissen der Menschen, die durch Krieg und Ver-
folgung, Unfall und andere Lebensschicksale hart 
betroffen sind. 

Drittens. Die Versicherten, vor allem also die Ar-
beitnehmer, sollen das Recht erhalten, neben dem 
vorgezogenen Altersruhegeld noch eine Teil-
erwerbstätigkeit auszuüben; für 1973 beispielsweise 

bis zu einem Verdienst von 575 DM monatlich bzw. 
bis zu 6900 DM jährlich. 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Das ist gar nicht 
durchführbar und kontrollierbar!) 

— Und ob das durchführbar und kontrollierbar ist! 

(Abg. Franke [Osnabrück] : Das ist Quatsch!) 

— Ganz etwas anderes ist Quatsch; auf den Quatsch 
komme ich gleich noch! Diese Regelung erleichtert 
den Übergang vom vollen Erwerbsleben in den 
Ruhestand. Das wollen wir damit erreichen. Auch 
das ist, so meine ich, ein Beitrag zu mehr Humani-
tät. 

Viertens. Der neue Freiheitsspielraum, der den 
älteren Arbeitnehmern eingeräumt wird schließt 
jedoch auch das Recht auf uneingeschränkte Weiter-
arbeit bis zum 67. Lebensjahr ein. 

(Zuruf des Abg. Katzer.) 

— Jawohl, bis zum 65. Lebensjahr darf niemand 
gezwungen werden, aus dem Berufsleben auszu-
scheiden. Deshalb baut das Rentenreformgesetz auf 
Antrag der sozialliberalen Koalition den Kündi-
gungsschutz für ältere Arbeitnehmer aus. Das ist 
gegenüber dem gegenwärtigen Rechtszustand ein 
großer sozialer Fortschritt. 

Fünftens. Außerdem sollen diejenigen, die ihren 
Rentenbeginn hinausschieben und weiterarbeiten, 
einen nach dem Lebensalter abgestuften Zuschlag 
zu ihrer späteren Rente erhalten. Wir hatten näm-
lich innerhalb der Koalition bereits an einen Zu-
schlag gedacht und diesen bereits beschlossen, als 
Sie überhaupt noch nicht an die Einführung einer 
flexiblen Altersgrenze gedacht haben. Sie wissen 
auch, daß wir die Konsequenzen daraus in unse-
rem Gesetzentwurf bei der Ausschußberatung ge-
zogen haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zwischen-
frage. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Glombig, wenn das stimmt, was Sie gerade sagen, 
warum hat dies dann im Regierungsentwurf keinen 
Platz gefunden? Warum sind Sie erst, nachdem die 
CDU/CSU diesen Vorschlag der Prämie gemacht hat, 
auf den Gedanken gekommen, eine solche Regelung 
einzuführen? 

Glombig (SPD) : Die Zuschläge für das 66. und 
67. Lebensjahr sind innerhalb der sozialliberalen 
Koalition Anfang dieses Jahres bereits beschlossene 
Sache gewesen. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie an 
die Einführung der flexiblen Altersgrenze überhaupt 
noch nicht gedacht. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Seit wann ist 
denn Juli Anfang des Jahres?) 

— Das ist innerhalb der sozialliberalen Koalition 
im Januar, also Anfang dieses Jahres so gut wie be-
schlossen gewesen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie haben das 
doch im Juli gemacht!) 
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Dieser Zuschlag, der zusätzlich zu den durch wei- 
tere Beitragszahlung erworbenen Ansprüchen ge-
währt wird, reicht von 3,6 % im 64. Lebensjahr bis 
zu 7,2 % im 67. Lebensjahr. Er beträgt für vier Jahre 
insgesamt 21,6 %. Auf Grund dieser Rechnung er-
gibt sich natürlich mehr als das, was die Opposition 
denjenigen geben will, die länger arbeiten wollen. 
Diese Rentenzuschläge sollen kein wirtschaftlicher 
Anreiz zur Weiterarbeit sein. Sie sollen vielmehr 
einen Ausgleich für den vorläufigen Verzicht auf 
Rente für diejenigen darstellen, die im Rahmen des 
gegebenen Freiheitsspielraums weiterarbeiten. Der 
Rentenzuschlag stellt deshalb für diese Arbeitneh-
mer, so meine ich, einen Akt der Gerechtigkeit dar. 
Daß wir heute diese Reform, die allein im ersten 
Jahr der Verwirklichung insgesamt 340 000 Arbeit-
nehmern und 50 000 Schwerbeschädigten zugute 
käme, verabschieden können, stellt, so meine ich, 
ein historisches Ereignis dar. Meine Damen und 
Herren, diese große Leistung der sozialliberalen 
Koalition wird auch nicht dadurch geschmälert, daß 
die CDU/CSU die Regierungskoalition heute noch 
übertrumpfen möchte. Die flexible Altersgrenze ist 
und bleibt das Werk der sozialliberalen Koalition, 
insbesondere ihres Arbeitsministers Walter Arendt. 
Darüber sollte es in diesem Hohen Hause keinen 
Zweifel geben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Darüber kann die Opposition, wie gesagt, auch mit 
ihren zusätzlichen Forderungen nicht hinwegtäu-
schen. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein mahnendes 
i) Wort an die Adresse der Opposition richten. Die Er-

füllung der Forderung der CDU/CSU, neben dem 
vorgezogenen Altersruhegeld weiterhin den vollen 
Arbeitsverdienst zuzulassen, muß zu folgenden 
Konsequenzen führen. 

Erstens. Die meisten Arbeitnehmer werden nicht 
mit 62 bzw. 63 Jahren, also bei Beginn der Zahlung 
des Altersruhegeldes, in den Ruhestand treten, son-
dern ohne Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand 
weiterzuarbeiten versuchen, um neben der Rente 
den vollen Arbeitsverdienst zu erhalten. 

(Abg. Härzschel: Halten Sie die Arbeitneh

-

mer für so verantwortungslos?) 

— Das hat mit Verantwortungslosigkeit nichts zu 
tun. Es handelt sich hier um eine „Versuchung", die 
Sie in das Gesetz hineinbringen wollen. 

Dies würde dem humanitären Sinn der flexiblen 
Altersgrenze widersprechen und, wie ich fürchte, 
nicht zu einer flexiblen Altersgrenze, sondern eher 
zu einer neuen starren Altersgrenze von 63 Jahren 
führen. 

Zweitens. Darüber hinaus hätte derjenige, der 
weiterarbeitet, im Alter ein Gesamteinkommen, das 
weit über seinen bisherigen Arbeitsverdienst hin-
ausgeht. Dies würde dem sozialpolitischen Sinn 
einer vernünftigen Alterssicherung widersprechen, 
weil dadurch die Rente ihrer Lohnersatzfunktion 
entkleidet werden würde. Man kann die 63jährigen 
hinsichtlich des vollen Verdienstes auch nicht mit 
den 65jährigen gleichstellen, weil 65 Jahre immer 

noch das normale  Alter  für den Beginn des Bezugs 
von Altersruhegeld ist und auf Grund der tarifver-
traglichen Bestimmungen 65jährige kaum weiterar-
beiten können. Sie müssen aus dem Arbeitsleben 
ausscheiden, während die 63jährigen auf Grund un-
seres Antrages einen bevorzugten Kündigungsschutz 
erhalten sollen. 

Drittens. Derjenige aber, der aus gesundheitli-
chen Gründen nicht weiterarbeiten kann, wäre nur 
auf seine Rente angewiesen. Das aber wiederum 
würde zwei Klassen von Arbeitnehmern am Ende 
ihres Arbeitslebens schaffen und den Grundsatz der 
Solidarität aller Arbeitnehmer ernstlich in Gefahr 
bringen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das haben wir 
doch jetzt schon!) 

Lassen Sie mich zusammenfassen, meine Damen 
und Herren. Die CDU/CSU war lange Zeit ein 
strikter Gegner der flexiblen Altersgrenze. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Hätte die CDU/CSU vor drei Jahren die Regie-
rungsverantwortung übernommen — ich habe so-
eben versucht, es Ihnen darzustellen; es tut mir sehr 
leid, wenn Sie das nicht begriffen haben —, könn-
ten wir heute nicht über die Einführung der flexi-
blen Altersgrenze entscheiden. 

(Abg. Franke [Osnabrück]:: Dann hätten wir 
sie schon!) 

Allein die sozialliberale Koalition ist Vorkämpferin 
der flexiblen Altersgrenze. Nur ihrem politischen 
Ringen ist es zu verdanken, daß wir heute vor der 
Verabschiedung dieses großen Reformwerkes ste-
hen. Die Tatsache, daß die CDU/CSU heute die sinn-
volle und ausgewogene Konzeption der soziallibe-
ralen Koalition für eine flexible Altersgrenze durch 
fragwürdige Detailregelungen verwässern will, än-
dert nichts an dem großen sozialen Fortschritt, der 
mit diesem Reformwerk erreicht wird. 

Ganz gleich, wie diese Abstimmung ausgehen 
wird, meine Damen und Herren: Dieser Tag bleibt 
ein großer Tag in der Geschichte der deutschen So-
zialpolitik. Die Bürger in diesem Lande werden die 
historische Leistung der sozialliberalen Koalition — 
davon bin ich überzeugt — zu würdigen wissen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Die FDP-Frak-
tion wird dem Antrag der Opposition auf Um-
druck 308 nicht zustimmen und bittet um Ablehnung 
dieses Antrags, da er nach unserer Auffassung er-
stens den sozialpolitischen und den gesundheitspoli-
tischen Überlegungen, die der Einführung der fle-
xiblen Altersgrenze bei der Regierung und den 
Koalitionsfraktionen zugrunde liegen, völlig wider-
spricht und zum zweiten mit seiner Unausgewogen-
heit bezüglich der möglichen Beanspruchung mit 
Sicherheit den Spielraum, der von mir bereits heute 
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früh mit 184 bzw. 186 Milliarden DM als dem mög-
lichen Volumen angesprochen wurde, um ca. 10 bis 
15 Milliarden DM überschreiten und damit die Soli-
dität dieser Rentenreform gefährden würde. 

Herr Kollege Müller (Remscheid), ich glaube, Sie 
haben sich etwas zu weit vorgewagt, als Sie ein-
gangs sagten, die Koalition habe sich an die Vor-
stellungen der Opposition sprungweise herange-
robbt. Ich glaube, das völlige Gegenteil war der 
Fall. 

(Lachen des Abg. Müller [Remscheid].) 

— Herr Kollege Müller, muß ich das noch einmal 
sagen? Aber so etwas kann ja nicht unwiderspro-
chen hier im Raum stehenbleiben. Sie haben im 
Jahre 1969 für eine mögliche CDU/CSU-Regierung 
keine flexible Altersgrenze gewollt. Das ist akten-
kundig. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU. — Abg. 
Müller [Remscheid] : Das stimmt doch nicht!) 

Sie haben im Herbst des vergangen Jahres noch 
nichts darüber gewußt. Sie haben sie im Juli über-
haupt erst nachgeschoben. So ist die Situation. Bei 
uns stand sie in der Regierungserklärung und war 
im Rentenpaket sorgfältig vorbereitet und vorbera-
ten und lag auf dem Tisch des Hauses. Wollen wir 
doch hier die Entwicklungen nicht verdrehen! 

Ein zweites hat mich auch gewundert — heute 
früh schon einmal bei einem Sprecher der Oppo-
sition und jetzt schon wieder: Meine sehr geehrten 
Damen und Herren der Opposition, Sie bemühen 
so auffällig oft den Herrn Heubeck in Ihren Beiträ-
gen hier. Ich habe zwar in den Jahren 1956/57 die-
sem Hause noch nicht angehört, aber ich habe mir 
von meinen Kollegen sagen lassen und auch aus 
den Protokollen ersehen, daß zur damaligen Zeit 
der Herr Heubeck bei Ihnen nicht etwa in diesem 
großen Ansehen stand wie heute, wo Sie sich plötz-
lich auf ihn immer als Kronzeugen berufen. An-
scheinend hat sich auch hier — wie in manchem — 
etwas geändert. 

(Abg. Ruf:  Er war immer mein Freund!) 

— Freund ist eine andere Frage, aber als Sach-
berater, als Sachverständiger stand er sicher nicht 
in so großem Ansehen. Oder soll ich einmal aus 
dem Protokoll vorlesen, was damals dazu gesagt 
wurde? — Aber, wie gesagt, man kann sich ja 
ändern. Bloß soll man dann zugeben: Damals haben 
wir uns geirrt, und heute wollen wir etwas Bes-
seres. Das habe ich heute früh schon einmal gesagt. 

Herr Kollege Müller, Sie haben hier das Wort 
vom Beschäftigungsverbot und vom abrupten Aus-
scheiden gebracht. Ich möchte noch einmal klar 
feststellen: Die Regierungsvorlage und das, was der 
Ausschuß beschlossen hat, enthalten weder ein 
Beschäftigungsverbot noch ein abruptes Ausschei-
den, sondern die unterschiedliche Auffassung zwi-
schen Ihnen und uns ist — — 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Müller (Remscheid) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Schmidt, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, 
daß ich von einem teilweisen Beschäftigungsverbot 
und immer davon gesprochen habe, daß Sie ein 
Viertel der Bemessungsgrenze hinsichtlich der Be-
schäftigung zulassen wollen? Würden Sie mir dann 
aber bitte auch die Frage beantworten, wie dies 
realisiert werden soll? Würden Sie mir sagen, wo 
die Teilzeitarbeitsplätze für männliche Arbeitskräfte 
sind? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Ich habe darauf zwar 
heute früh schon einmal geantwortet, aber ich will 
es gern noch einmal tun, Herr Kollege Müller. Sie 
hatten mich nicht ganz ausreden lassen. Nicht ein 
teilweises Beschäftigungsverbot — es kommt da 
auf die Aussage an —, sondern eine teilweise 
Weiterbeschäftigung im Sinne eines Übergangs aus 
dem Arbeits- in das Rentenleben enthalten die Re-
gierungsvorlage und der Ausschußbeschluß. So 
möchte ich es noch einmal zu Protokoll geben. 

Was die Kontrolle betrifft — das kann ich gleich 
vorziehen, weil Sie die Frage hier eben angespro-
chen haben —, so haben Sie, Herr Kollege Müller, 
in Ziffer 1 Ihres Antrags, wenn ich ihn richtig ge-
lesen habe, ja auch die Möglichkeit der Weiter-
beschäftigung sogar auf ein Achtel reduziert, wofür 
wir insgesamt ein Viertel haben. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Nein, Herr Kol

-

lege Schmidt, das ist falsch!) 

— Entschuldigen Sie, in Ziffer 1 ist das Achtel drin. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Das ist auch in 
den Beschlüssen des Ausschusses!) 

— Sie sollten mich erst einmal ausreden lassen. 
Herr Kollege Müller, bei diesen Gruppen, bei denen 
wir für das vorgezogene Altersgeld die Begrenzung 
haben, muß ja auch die Kontrollmöglichkeit vorhan-
den sein. Oder ist sie dort nicht vorhanden? Das 
haben wir bisher doch gehabt. Wieso soll dann die 
Kontrollmöglichkeit nicht auch gegenüber dem-
jenigen gegeben sein, der die flexible Altersgrenze 
beantragt? Das ist hier doch mit zweierlei Maß ge-
messen. Einmal brauchen wir die Kontrollmöglich-
keit beim vorgezogenen Altersgeld sowieso, aber 
hier gibt es angeblich keine Möglichkeit. 

Der entscheidende Punkt für unsere Ablehnung 
des Antrags ist einfach die Tatsache, daß, wie ich 
eingangs schon sagte, die von Ihnen vorgeschla-
gene Möglichkeit des völligen Weiterverdienstes — 
was praktisch auf die Beantragung einer Rente bei 
Weiterarbeit hinausläuft — erstens im Endeffekt 
die Herabsetzung der Altersgrenze auf 63 Jahre in 
einem weiten Maß begünstigt. Das ist nicht der 
Wunsch und Wille bei der Einführung der flexiblen 
Altersgrenze gewesen. Zweitens wird der gesund-
heitspolitische Gesichtspunkt bei dem einzelnen 
durch materielle Überlegungen weitgehend ausge-
schaltet. Er rechnet sich aus: Wie komme ich besser 
dabei weg? Er fragt nicht: Was tut mir besser? 
Drittens wird damit der soziale Effekt weitgehend 
eingeschränkt, den eigentlich wir alle gewollt haben 
und von dem Herr Katzer heute früh noch einmal 
gesprochen hat. Viertens liegt dadurch die Be- 
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anspruchungsquote zweifellos höher. Das wird 
Ihnen immer wieder bestätigt. Das haben Sie vor-
hin auch von dem Kollegen Nölling vorgelesen be-
kommen. Die Kosten sind nicht abschätzbar. 

(Abg. Müller [Remscheid] : Das ist aber 
falsch!) 

— Hier steht dann eben Behauptung gegen Behaup-
tung. Aber jede Behauptung hat ihre guten Gründe. 
Die Kosten werden auf alle Fälle höher liegen, weil 
diese Zuverdienstmöglichkeit die größere Inan-
spruchnahme bringt. Dagegen kann im Falle von 
Arbeitsmarktschwankungen Ihre Lösung zur Guillo-
tine für kranke und nicht mehr so leistungsfähige 
Arbeitnehmer werden. Diese kommen bei Arbeits-
marktschwankungen in die Situation, die Rente, das 
Altersruhegeld vorzeitig beantragen zu müssen, 
aber natürlich ohne eine Zuverdienstmöglichkeit zu 
haben, da zu diesem Zeitpunkt der Arbeitsmarkt das 
nicht zuläßt. Hier ist etwas unausgegoren, meine 
sehr geehrten Damen und Herren von der Oppo-
sition. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis, 
denn Sie sind ja erst im Juli dieses Jahres auf diese 
Idee gekommen. Aber Sie können schließlich vor 
der Abstimmung noch einmal darüber nachdenken 
und sich überlegen, ob Sie nicht den besseren Weg 
im Sinne der Rentner bzw. derjenigen, die dem-
nächst oder in den nächsten Jahren die flexible Al-
tersgrenze beantragen möchten, gehen wollen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungs-
anträge der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 
308. Wie zuvor werden wir über alle Anträge auf 
diesem Umdruck gemeinsam abstimmen. Es ist 
namentliche Abstimmung beantragt. 

Ich eröffne die Abstimmung und bitte die Schrift-
führer, mit dem Einsammeln der Stimmkarten zu 
beginnen. 

(V o r s i t z : Vizepräsident Dr. Jaeger.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, an der namentlichen Abstimmung über den 
Antrag auf Umdruck 308 haben 494 voll stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Hauses und 22 Berliner Ab-
geordnete teilgenommen. Von den voll Stimmbe-
rechtigten haben 248 mit Ja gestimmt, mit Nein 246. 
Von den Berliner Abgeordneten haben 10 mit Ja ge-
stimmt, mit Nein 12. Der Antrag ist angenommen. 

Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen 494 und 22 Berliner Abgeordnete. 

Davon: 

Ja: 	248 und 10 Berliner Abgeordnete 

Nein: 246 und 12 Berliner Abgeordnete 

Ja 

CDU/CSU 
Dr. Abelein 
Dr. Aigner 

Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 

Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher  
Burger 
Cantzler 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
Hartnack 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Helms (Gast) 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 

Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Löher (Dortmund) 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Lücker (München) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Menth (Rittershausen) 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch (Soltau-Harburg) 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Prochazka 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
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Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Sauter 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Schedl 
Schlee 
Schlichting-von Rönn 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Starke (Franken) 
Stehle 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann 

(München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann (Gast) 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Kunz 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Dr. Seume (Gast) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 

Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchler (Ebersbach) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 

Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
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Borm 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Gemäß der vereinbarten Prozedur komme ich zu 
dem Änderungsantrag auf Umdruck 306*). Die ver-
schiedenen Anträge, die dieser Umdruck enthält, 
werden gemeinsam begründet und debattiert. Zur 
Begründung hat das Wort Frau Abgeordnete 
Kalinke. — Ich bitte Sie um Aufmerksamkeit für die 
Rednerin. Sollten Sie Gespräche führen müssen, 
bitte ich, das außerhalb des Sitzungssaales zu tun. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Herren und Damen! Das Problem, das im 
Augenblick zur Diskussion steht, gehört leider zu 
den Themen, die in unserem Volk und nicht zuletzt 
bei den Frauen unseres Volkes ungewöhnlich viel 
Illusionen geweckt haben und die, wie ich fürchte, 
zu ungewöhnlich viel Enttäuschungen führen könn-
ten. 

Diese Regierung wollte besser und anders als jede 
andere eine Regierung großer gesellschaftlicher Re-
formen sein, und sie wollte das in besonderer 
Weise für die Frauen unseres Landes sein! Diese 
Regierung wollte anders als jede andere ihre Wahl-
versprechen von 1969 verwirklichen, und diese Re-
gierung steht heute vor der Situation, den Frauen 
— und ich sage: allen Frauen, nicht nur den sozial-
versicherten Frauen — die sozialen Versprechungen, 
die sie ihnen landauf, landab gegeben hat, nicht 
erfüllen zu können. 

(Sehr wahr! Bei der CDU/CSU.) 

Darum ist dies für uns eine Stunde großer Sorge, 
zumal da das Ansehen der demokratischen Ordnung, 
die wir mehr als bisher zu verteidigen alle aufgeru-
fen sind, davon abhängt, daß Demokraten, die Ver-
sprechen machen, auch die Voraussetzungen für die 
Erfüllung der Versprechungen schaffen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Der Arbeitsminister hat in seiner Erklärung vom 
14. September 1972, abgedruckt im Bulletin, gesagt 
— ich zitiere mit Genehmigung des Herrn Präsiden-
ten —: 

*) Siehe Anlage 7 

Wer es ernst meint und wer gewillt ist, auch 
nach dem Wahltage zu halten, was er heute be-
schließt, darf die finanzielle Solidität der deut-
schen Rentenversicherung nicht in Frage stellen. 

Und er hat uns — ich nehme an, nicht nur uns, son-
dern vor allen Dingen auch seine Genossen — vor 
etwas gewarnt: Wahlkampfüberlegungen dürfen 
nicht zur Auszehrung der politischen Verantwortung 
führen, wenn es nicht schlecht um das Ganze be-
stellt sein soll. — Wer möchte ihm da nicht zustim-
men! Ich möchte diese Ihre Warnung, Herr Kollege 
Arendt, ganz ernst nehmen, und ich möchte sie 
ganz besonders ernst nehmen im Zusammenhang 
mit den sozialen Versprechungen und Problemen, 
über die wir heute in diesem Hause vor der ganzen 
deutschen Öffentlichkeit diskutieren. Hoffnungen 
und Illusionen hervorrufen und im Menschen den 
Glauben wecken, daß das Versprechungen sind, de-
nen auch in die Zukunft hinein solide Lösungen fol-
gen werden, ist, glaube ich, das Schlimmste, was 
eine Regierung und ein Parlament tun können, wenn 
sie nicht auf gesicherter finanzieller Grundlage die 
Möglichkeiten sehen, die sozialen Versprechungen 
nicht nur morgen, sondern auch übermorgen zu ver-
wirklichen. 

Es ist daher sicher richtig, wenn viele Sachver-
ständige — ich möchte nicht wie die Freien Demo-
kraten hier nun alle Wirtschafts- und Interessenver-
bände aufzählen, die das gesagt haben —, Männer 
und Frauen mit großem Sachverstand, uns in der 
Fachliteratur, in der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung, aber auch im Hearing dieses Bundestages 
zu den Rentengesetzen immer wieder gesagt haben, 
daß man die einzelnen Probleme und Pakete der 
Rentenreform in aller Sorgfalt beraten solle, daß 
man diese Probleme gründlich, ja sehr gründlich, 
ausdiskutieren müsse, um dann zu sachlich ausge-
wogenen und sozialpolitisch optimalen Entschei-
dungen zu kommen. 

Erstes Gesetz bleibt die Solidität. Darin sind wir 
uns doch hoffentlich einig, nicht nur im Wort, son-
dern in der Tat. Ich habe in diesen letzten Wochen 
im Ausschuß immer ganz andere Töne — ange-
nehme, verständnisvolle — vom Vorsitzenden des 
Ausschusses gehört, als sie hier im Plenum zu 
hören waren. Solidität ist auch dann unerläßlich, 
wenn die Schatten des Wahlkampfes schon tief fal-
len. Sie sollte sich von selbst verstehen, besonders 
in Fragen unserer Rentenversicherungen, die wir ja 
niemals für eine Legislaturperiode behandeln kön-
nen. 

Der errechnete finanzielle Spielraum, den wir 
jetzt umverteilen, ist ja nicht zuletzt die Voraus-
setzung für das, was auch morgen ausgegeben wer-
den soll. Dieser Spielraum beruht im Grunde auf der 
Beitragserhöhung, die vom 1. Januar an in Kraft 
treten wird und die nun der Verwirklichung der 
Lösungen, die auch die Regierung angestrebt hat 
und die wir mit ihr sachverständig und verantwor-
tungsbewußt beraten haben, dienen soll. Aber die 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit der sozialen Siche-
rung unseres Volkes in die Zukunft hinein muß auf 
Dauer Vorrang vor den Wünschen haben, die auch 
wir in bezug auf die Fortentwicklung der sozialen 
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Sicherung — der gesellschaftspolitischen wie der 
familienpolitischen — haben. Die Erhaltung dieser 
Leistungsfähigkeit haben Sie uns, Herr Professor 
Schellenberg, so oft im Ausschuß vorgehalten. Auch 
heute morgen ist man der CDU/CSU-Fraktion wie-
der so entgegengetreten, als nehme sie es nicht so 
ganz ernst mit der Fülle der finanziellen Verantwor-
tung und als sehe sie nicht den begrenzten Spielraum 
der Mittel, die auszugeben wir gemeinsam verant-
worten sollten. 

Die Finanzen der Renten- und Krankenversiche-
rung, meine Herren und Damen — das gilt beson-
ders für die Regierungsparteien —, können nur ein-
mal ausgegeben und auch nur einmal umverteilt 
werden. Auch von daher gibt es eine Rangfolge der 
Reformen. Es ist einfach nicht richtig, daß die flexible 
Altersgrenze nicht ein Programm der CDU war. Sie 
war es genauso wie andere Fragen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Aber Vorrang vor allen Programmen hatten für uns 
eben die Rentenniveausicherung und die Renten-
erhöhung im Interesse aller Rentenempfänger. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Erst die Nachholung der Rentenanpassung hat die 
Voraussetzungen gegeben, um dem einzelnen die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich für eine flexible Alters-
grenze zu entscheiden. 

Ich habe es in diesem Hause schon bei der letzten 
Diskussion gesagt: flexible Altersgrenze hat es 
schon immer gegeben. Sie haben sie nicht erfunden. 
Es gab schon 1957 die vorgezogene Altersgrenze. 
Die Fortentwicklung dieser Altersgrenze mit dem 
Ziel der Senkung der Altersgrenze, wie Sie es sehen, 
und der Wahlfreiheit, wie wir es wünschen, ist das 
Thema des heutigen Tages und war der Inhalt der 
Abstimmung, die wir soeben erlebt haben, deren 
Ergebnis wir begrüßen und von dem ich hoffe, daß 
Sie es in dritter Lesung auch begrüßen werden. 

Wir sehen es als positiv an, daß es im Ausschuß 
eine verantwortungsbewußte gemeinsame Überzeu-
gung gegeben hat. Ich sage es hier wie im Ausschuß: 
Sie haben hoffentlich der Rentenanhebung und der 
flexiblen Altersgrenze nach dem Modell  der  CDU 
nicht nur zugestimmt, Herr Kollege Schellenberg, 
weil es — wie Sie es hier gesagt haben —, an der 
Stimme und damit an der Mehrheit fehlt, die Sie im 
Bundesrat und hier im Hause nicht haben, sondern 
ich möchte hoffen, daß Sie ihr auch zustimmen wer-
den, weil die Sache der CDU, weil die Lösung eine 
bessere ist und weil sie besser in das System hinein-
paßt, das doch gerade Sie auch im Ausschuß so 
ernst zu verteidigen versucht haben: unser Renten-
versicherungssystem mit der Renten-Formel, die wir 
gemeinsam in diesem Hause beschlossen und in 
vielen Jahren verteidigt haben. 

Im Interesse der vielen Frauen, die davon betrof-
fen sein werden, der Pflichtversicherten, der frei-
willig Versicherten, der Berufstätigen, auch der be-
rufstätigen Hausfrauen, die zwar nicht erwerbs-
tätig, aber doch im Haushalt berufstätig sind, be-
grüßen wir, daß die Anhebung des Rentenniveaus, 
daß die Regelung bei den Kleinstrenten, daß die Bei

-

behaltung des vorgezogenen Altersruhegeldes, daß 
die Öffnung der Versicherung für die Frauen allen 
Frauen Chancen und bessere Leistungen geben wird. 

Ich glaube, es wird sehr viel sein, was in den ver-
schiedensten Bereichen gerade denen zugute kom-
men wird, die der Hilfe aus der Solidarhaftung aus 
den Mitteln der Rentenversicherung in besonderer 
Weise bedürfen. 

Sie behaupten nun, dies alles sei im CDU-Pro-
gramm nicht so solide finanziert wie in Ihrem und 
das würde alles scheitern, wenn die CDU zu ihrem 
Programm auch noch einen Modellversuch wünscht, 
wie Sie ihn mit dem Baby-Jahr machen wollen, 
einen Versuch, den Sie aber gar nicht ernsthaft zu 
verwirklichen wünschen, sondern bei dem Sie in die-
ser Stunde fürchten, daß er gar, weil die CDU nicht 
zusammenhält oder nicht einheitlich abstimmt, zu-
stande kommen könnte und Sie dann beim Wort 
genommen und zur Kasse gebeten würden. Ich 
meine, nichts wäre schlimmer, als wenn wir das 
Paket, das Sie gepackt haben und das wir heute 
nach den Vorstellungen der CDU beschließen wol-
len und heute beschließen können, am Artikel 113 
des Grundgesetzes scheitern ließen. So redlich möch-
ten wir bis zur letzten Stunde vor der Wahl bleiben, 
daß wir genau sagen, was heute finanzierbar und 
was morgen lösbar sein wird. 

Reformen, meine Herren und Damen, müssen nicht 
nur gut durchdacht, müssen nicht nur gut unter-
mauert sein, damit sie nicht zu Fehleinschätzungen 
und nicht zu finanziell unübersehbaren Risiken füh-
ren, wie sie uns alle Sachverständigen dargestellt 
haben. Reformen, meine Herren und Damen, dürfen 
aber auch nicht zu Ungerechtigkeiten führen. Gerade 
bei der Besprechung dieses Themas hat sich doch 
gezeigt, wie ungeheuerlich die Ungerechtigkeit 
wäre, wenn wir Leistungen, die auch wir wünschen 
und die auch wir begrüßen, dem großen Teil der 
Frauen, die darauf hoffen, heute versagten, weil 
wir Maßnahmen einleiten, die ganz große Schwie-
rigkeiten in der Verteidigung der sozialen Gerech-
tigkeit mit sich bringen müssen. Den Grundsatz 
„gleiches Recht für alle" sollten wir doch gemeinsam 
vertreten. Ich darf hier deutlich machen — das müs-
sen alle Frauen in der Bundesrepublik wissen —, 
daß die Solidarität der Beitragszahler der Renten-
versicherungsträger nicht allein angesprochen wer-
den darf, sondern daß auch die Solidarität aller 
Steuerzahler für unsere Mütter, für unsere berufs-
tätigen Hausfrauen und für alle diejenigen ange-
sprochen werden muß, die sich als Mütter in der 
Gemeinschaft und in der Gesellschaft unseres Vol-
kes für die Familie und für das ganze Volk einge-
setzt haben. 

Darum sind viele Komplexe gerade dieses Teils 
des Reformpakets so unerhört problematisch. Wer 
wünschte nicht eine eigenständige soziale Sicherung 
der im Haushalt berufstätigen Frauen? Aber nie-
mand sollte etwas wünschen, was das Bestehende 
gefährdet. Niemand sollte etwas beschließen, was 
noch nicht ausdiskutiert, was noch nicht entschei-
dungsreif ist und was bei vielen den Eindruck er-
wecken muß, als seien sie vergessen oder als seien 
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sie gar angeführt worden, wenn sie nachher fest-
stellen müssen, daß sie nicht zu denjenigen gehö-
ren, die bei dem großen Thema „mehr soziale Si-
cherheit für alle Frauen" nun auch selber auf Hel-
ler und Pfennig und in D-Mark und Gröschelchen 
wissen, was dabei herauskommt. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Darum meine ich: wer diesen ersten Schritt tut, 
muß einen Weg beschreiten, der allen Frauen — 
ich betone: allen — zugute kommt. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Und wer diesen ersten Schritt tut, muß ihn einfügen 
in eine große Konzeption moderner Familienpolitik, 
wie wir das anzukündigen versucht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Und noch eines, damit Sie nicht gleich wieder in 
der primitiven Form sagen: 20 Jahre lang habt ihr 
das ja gekonnt. 

(Zuruf von der SPD: Stimmt ja auch!) 

20 Jahre lang haben wir in einem Staat die Voraus-
setzungen der Solidität und der Stabilität und damit 
überhaupt erst 

(Lachen bei Abgeordneten der SPD) 

die Grundlagen geschaffen, über solche Reformen 
zu sprechen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn der Herr Glombig meinte — er hat sich sicher 
sehr im Wort vergriffen; er ist ja sonst ein be-
dachter Kollege —, dies sei ein „makabres Spiel", 
dann muß ich das zurückweisen und sagen: makabre 
Spiele spielen diejenigen, die auf der einen Seite 
so besorgt um die Finanzen, um die Erhaltung der 
Prinzipien der Rentenversicherung sind oder tun, 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

und dann auf der anderen Seite bereit sind, um 
eines Wahlschlagers willen, den sie nicht realisieren 
können, alle diese Prinzipien aufzugeben.  

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es wäre schön, wenn Herr Schellenberg hier im 
Plenum dasselbe wiederholte, was er mahnend im 
Ausschuß gesagt hat. Ich bestätige Ihnen, Herr 
Kollege Schellenberg, daß Sie im Ausschuß viele 
vernünftige Dinge gesagt haben, 

(Abg. Dr. Schellenberg: Die Sie nicht 
angenommen haben!) 

wobei ich hoffe, daß Sie zu denen gehören, die im 
Alter vom Irrtum zur Weisheit reisen und auf 
Grund mancher Fehlschläge und vielleicht auch 
falscher Ideale ihres Lebens einsehen, daß man am 
Ende nur das umverteilen kann, was man wirklich 
in der Kasse hat, und daß niemand, der einmal wie-
der regieren will und der Vertrauen gewinnen 
will, glaubwürdig bleibt, wenn er Dinge verspricht, 
die er nicht halten und erfüllen kann. 

Wie wollen Sie den nicht rentenversicherten 
Frauen, deren Männer nicht in der Lage sind, So-
zialversicherungsbeiträge in ausreichender Höhe zu 
zahlen, oder den vielen älteren Frauen, die fünf  

oder sechs Kinder geboren haben und nun meinen, 
sie bekämen eine neue Form eines Kindergeldes, 
erklären, daß Sie vor ihnen allen mit leeren Hän-
den stehen? 

Wir sind sicher, daß die Frauen unseres Landes 
uns die Wahrheit abnehmen werden. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Denn die Wahrheit ist zwar manchmal unpopulär, 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

aber sie ist immer geeignet, Vertrauen auf Dauer 
zu erwecken, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

während die unredlichen Sprüche, die übersteiger-
ten, illusionären Versprechungen, mit denen Sie 
sich so übernommen haben und die Sie nun in das 
Dilemma dieser Stunde geführt haben, nicht dazu 
beitragen, das Vertrauen in das Parlament, zu den 
Parlamentariern und zuletzt zu den Sozialpolitikern, 
die solches sagen, zu verstärken. Sie werden das 
Vertrauen erschüttern, und das wird uns allen, 
unserer gesamten Gesellschaftsordnung Schaden zu-
fügen. Darum haben wir den Mut — das sage ich 
für meine politischen Freunde —, aufrichtig zu sa-
gen: Weil wir das bessere Programm verwirklichen 
wollen, können wir nicht alles heute verwirklichen. 
Und weil wir ein vollständiges, ein gerechtes, ein 
umfassenderes familienpolitisches Programm wün-
schen, meinen wir, daß wir auch die Aufgabe haben, 
die Steuermittel, die Sie uns hoffentlich trotz des 
Dilemmas, trotz jener großen Notlage, in die wir 
wahrscheinlich geraten werden, dann noch übriglas-
sen werden, besser und gerechter zu verteilen, als 
das mit Ihrer Finanzpolitik der Fall war. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Ich muß dem Kollegen Arendt hier heute noch auf 
eine Behauptung antworten, die nicht unwiderspro-
chen bleiben darf. Er hat die Beschlüsse dieses Hau-
ses zur Einführung von Vorsorgeuntersuchungen als 
besondere Leistung der Regierung für die Frauen 
herausgestellt. Damit hat er niemanden überzeugt; 
auch den Kollegen, die versucht haben, mit diesem 
gleichen Argument zu überzeugen — Herr Schellen-
berg einbegriffen —, dürfte das nicht gelungen sein; 
denn die Menschen, die daran interessiert sind, 
können Protokolle nachlesen und werden sich über-
zeugen, wie die Dinge wirklich waren. Sie haben 
heute wieder gesagt, daß Sie die große gesundheits-
politische Maßnahme, die ersten Schritte zur Vor-
sorgeuntersuchung, verwirklicht hatten, und dafür 
lassen Sie sich dauernd Beifall zollen. Es ist so, wie 
meine Kollegen Ihnen gesagt haben: Die Anträge 
dazu hat die Christlich-Demokratische Union ge-
stellt. Wir stellen mit Freude fest, daß Sie damals 
denselben Mut gefaßt haben zuzustimmen und nicht 
weiter zu warten, weil es notwendig und die Stunde 
richtig war. So gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, 
daß Sie auch in diesem Hause bei der dritten Lesung 
diesem unseren Konzept zustimmen werden, weil 
Sie nicht zugeben dürfen, daß die ersten großen 
Schritte zu einer Verbesserung der Leistungen für 
so viele Frauen und Männer nicht Wirklichkeit wer-
den können. 



11632 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode —  197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 

Frau Kalinke 
Die CDU/CSU hat vielen Verbesserungsvorschlä-

gen nicht nur zugestimmt, sondern sie hat den An-
stoß dazu gegeben. Vieles wäre möglich gewesen 
und würde auch sehr bald möglich werden, wenn 
uns diese Regierung ein so heiles Instrumentarium 
überlassen würde, wie unsere Regierung es ihr bei 
der Regierungsübernahme übergeben hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn Sie heute davon sprechen, was in der 
Großen Koalition nicht möglich war, so sollten Sie 
auch den Mut haben, von der inflationären Beitrags-
entwicklung und den vollen Kassen, aber auch von 
dem zu sprechen, was in den nächsten Jahrzehnten 
auf uns zukommen kann, wenn alle Vorausschätzun-
gen, alle Unterstellungen und alle Annahmen ent-
gegen unserer gemeinsamen Erwartung nicht in Er-
füllung gehen. Für die Christlich-Demokratische und 
die Soziale Union möchte ich hier ausdrücklich 
sagen: wir sehen es als richtig und positiv an, daß 
hier gemeinsam bessere Lösungen beschlossen wer-
den 

Darum haben wir uns auch, wie Sie wissen, im 
Ausschuß bemüht. Wenn nicht alles gemeinsam ge-
lungen ist, lag es daran, daß Herr Arendt meinte, 
am Anfang dieser Debatte sagen zu müssen, wir 
seien hier im Vollbesitz der einen Stimme oder, 
wie sich jetzt gezeigt hat, zwei Stimmen Mehrheit 
wild entschlossen, alles durchzusetzen. Nein, Herr 
Kollege Arendt, Sie haben Ihre Koalition mit einer 
Stimme Mehrheit im Ausschuß drei Jahre wild ent-
schlossen daran gehindert, auf bessere Argumente, 
auf sachverständige Einwände, auf gemeinsame An-
liegen einzugehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nun, wo wir zum erstenmal vor der Möglichkeit 
stehen, daß eine moderne Familienpolitik auch mit 
der Reform der Rentenversicherung eingeleitet 
wird, wo mehr soziale Gerechtigkeit für die allein-
stehenden berufstätigen Frauen, für die geschiede-
nen, für die Witwen, für die vielen älteren Frauen 
eingeleitet werden soll, sagt die Frau Kollegin 
Schlei durchaus zu recht: Wir wollen erste Schritte 
tun! Auch wir möchten das. Aber wir wollen nicht 
erste Schritte tun, die so unvollkommen aussehen 
— ich ergänze jetzt nur, was der Kollege Katzer 
schon heute morgen gesagt hat —, daß es sich eben 
nicht um Leistungen für alle Frauen handelt, son-
dern nur Zurechnungszeiten für Sozialversicherte, 
die eine Frau nicht erhalten kann, wenn sie Kinder 
großzieht, sondern zunächst in ihrem sogenannten 
Baby-Jahr — ich finde das eine nicht sehr gute Be-
zeichnung — als die Prämie für die Geburt eines 
Kindes nur dann erhält, wenn sie die Vorausset-
zungen in der gesetzlichen Rentenversicherung er-
füllt und die Rente nach 1973 beantragen kann. Die 
Mehrzahl der Hausfrauen und Mütter können das 
leider nicht. Sie sind z. B. nicht bereit, die große 
Leistungen der Adoption eines Kindes oder der 
Erziehung eines Pflegekindes, die in unserer Welt 
eine so große und wichtige Rolle spielt — wie alle 
Sozialpädagogen wissen —, überhaupt nur ernst-
haft zu erörtern. Sie sind auch nicht bereit, den 
Frauen unseres Landes ehrlich zu sagen, was sie zu 

erwarten oder nicht zu erwarten haben. Ich wieder-
hole noch einmal: in der Regel werden die Frauen 
nach der Eröffnung der Rentenversicherung die Min-
destbeiträge zahlen, wie sie das bisher auch bei der 
Nachversicherung und bei der Weiterversicherung 
getan haben. Das ergibt einen Rentenzuschlag von 
1,20 DM pro Monat und — was den Höchstbetrag 
angeht — vielleicht 20 DM. Bei einem Monatsbei-
trag von fast 400 DM stellen Sie ihnen das als eine 
sozial- und gesellschaftspolitische Leistung dar, für 
die Sie eine exorbitante Belohnung durch die Stim-
men der Frauen erwarten! Nach ihren eigenen An-
gaben werden von den 19 1/2 Millionen Frauen mit 
Kindern in der Bundesrepublik Deutschland nach 
Ihrem Konzept nur 300 000 Frauen — das sind ge-
nau 1,6%; auch das kann man gar nicht deutlich ge-
nug sagen — daran einen Anteil haben. Selbst 
wenn der Anteil durch eine erfreuliche bevölke-
rungspolitische Entwicklung, wofür bei dem Gebur-
tenrückgang nichts, aber auch gar nichts spricht, an-
stiege, so wäre Ihre Lösung eben nicht ausreichend, 
um allen Frauen unseres Landes gerecht zu werden: 
den älteren Frauen, den Frauen, die noch keinen 
Rentenanspruch haben und keinen erwerben kön-
nen, vor allen Dingen den Frauen der Selbständi-
gen, der Beamten, der in freien Berufen Tätigen, 
den vielen älteren Frauen mit großen Familien, den 
Vertriebenen, Flüchtlingen und Spätheimkehrern, 
die die Chance der Nachversicherung auch nicht 
haben, weil sie die 20 000 oder 30 000 DM, die für 
die Nachversicherung notwendig wären, einfach 
nicht zur Verfügung haben. Den Frauen, die nicht in 
der Lage sind, ausreichende Beiträge zu zahlen, 
kann nicht einfach gesagt werden: Ihr seid unselb-
ständig, weil ihr von den Männern abhängig seid. 
Die Zeit reicht hier nicht aus, um eine große gesell-
schaftspolitische Diskussion darüber zu führen, ob 
alle Frauen wirklich unglücklich sind, deren Män-
ner für sie eine ausreichende Altersversorgung 
sicherstellen, die es ja nicht nur in den gesetzlichen 
Rentenversicherungen, sondern auch im weiten Be-
reich der Eigentumsbildung, der privaten und indi-
viduellen Lebenssicherung gibt. Ich glaube, es wäre 
auch ungeheuerlich, wenn man allen Ehemännern 
unterstellte, sie würden nicht mit bedenken, daß die 
Altersversorgung ihrer Frauen und Witwen gesi-
chert sein muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Sie haben uns im Ausschuß erklärt, daß Sie die 
vorgesehenen Verbesserungen in der Versorgung 
der Witwen und geschiedenen Witwen aus dem Ge-
setz herausnehmen müßten, weil die Pläne des 
Justizministers zur Reform des Versorgungsrechts 
— wie so viele Reformpläne von Ihnen — geschei-
tert seien. Wir meinen, daß dieser Komplex von 
dem neuen Bundestag in Ruhe und sorgfältig be-
raten werden muß. Ich glaube, daß Herr Muhr vom 
DGB recht hatte, als er auf meine Fragen und die 
Fragen meiner Kollegen im Hearing immer wieder 
antwortete, daß es sich hier um eine Leistung des 
Familienlastenausgleichs handeln müsse — dem 
stimme ich uneingeschränkt zu —, die den Renten-
versicherungsträgern aus Steuermitteln erstattet 
werden müsse. Dafür haben Sie auch nicht eine ein- 
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zige D-Mark angesetzt. Sie haben noch nicht ein-
mal versucht, das Problem in dieser Weise zu lösen 
und die dafür notwendigen Mittel an anderer Stelle 
einzusparen. Die Solidarhaftung der Sozialversicher-
ten, der Beitragszahler wie der Steuerzahler, wird 
bei der Lösung dieses Problems angesprochen sein. 
wir wollen eine bessere Versorgung der Witwen 
und der geschiedenen Witwen. Wir wollen in um-
fassendem Maße die Lücken im sozialen Schutz, die 
Lücken in der Unfallversicherung, die Lücken in 
der sozialen Sicherung beseitigen. Auch das Pro-
blem der Reformbedürftigkeit der Krankenversiche-
rung ist in diesem Zusammenhang zu nennen. Sie 
haben die Finanzprobleme der Krankenversiche-
rung der Rentner mit keinem Wort erwähnt. Sie 
haben unsere Anträge zu anderen Problemen weit 
von sich gewiesen. Wir haben im Zusammenhang 
mit den vielen wichtigen Fragen, die die berufstäti-
gen Frauen betreffen und die im Rentenbericht an-
gesprochen werden, keine Anträge gestellt, weil 
wir solide bleiben wollten. Wir haben gemeinsam 
mit Ihnen bekannt, daß man nicht alle Probleme 
auf einmal lösen könne. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frau Abgeordnete, 
ich bitte Sie, zum Schluß zu kommen. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Präsident, mit 
Ihrer Genehmigung möchte ich zum Schluß nur noch 
wenige Sätze sagen. Herr Kollege Schellenberg, 
nachdem Sie 25 Jahre in der Politik tätig und seit 
1949 in diesem Hause sind, sollten Sie nicht von 
skandalöser Gleichmacherei sprechen. 

(Abg. Härzschel: Sehr richtig!) 

Ich empfinde es als peinlich und geradezu tragisch, 
wenn jemand, der von dem Weg zur Volksversiche-
rung spricht, der einmal der Vorkämpfer einer Ein-
heitsversicherung war, hier im selben Atemzug uns 
gegenüber von skandalöser Gleichmacherei spricht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Herr Schellenberg, es wäre gut und es wäre eine 
große Freude für eine Sozialpolitikerin, die es 
immer sehr ernst gemeint hat — auch mit dem not-
wendigen politischen Kampf, ohne den es keinen 
Fortschritt gibt —, wenn Sie einsähen, daß Verant-
wortung, daß Vorsorge, daß Hilfe dazu und daß 
Gesetze, die man auch morgen gut finanzieren kann, 
besser sind als Illusionen und Wunschbilder. 

(Anhaltender lebhafter Beifall bei der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Schlei. 

Frau Schlei (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben zum Thema Baby-Jahr zu 
sprechen. So sieht es u. a. der zärtlich rosa Um-
druck vor, den wir Ihnen zu verdanken haben. 

Frau Kalinke hat eine Menge zum Thema Baby-
Jahr gewußt, obwohl auf diesem Zettel der CDU/ 
CSU nur der Betreff „Baby-Jahr" steht und neun

-

mal das Wort „gestrichen". Ich meine, zu diesem 
Nichts wußte Frau Kalinke viel zu sagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Im Ausschuß — das muß ich bestätigen — haben 
die Kollegen sehr ernsthaft, ausführlich und natür-
lich sehr kritisch den von uns vorgelegten Reform-
punkt diskutiert. Dieser Reformpunkt der Regie-
rung wurde durch den Vorschlag der sozialliberalen 
Koalitionsparteien etwas verändert. Ich werde dar-
über noch einige Sätze sprechen. 

Zunächst möchte ich aber noch einmal zu einer 
grundlegenden Würdigung kommen. Wir meinen, 
daß unter den gezielten Verbesserungen, die das 
Rentenreformprogramm der Bundesregierung vor-
sieht, die Reform mit dem Namen „Baby-Jahr" zu 
Recht populär geworden ist. Dieser Vorschlag 
nimmt meines Erachtens unter den Reformpunkten 
eine besondere Stellung ein. Wir haben die Ein-
führung des Baby-Jahres — ich finde diesen Na-
men sehr hübsch — als ein bedeutsames Novum 
in der Geschichte der Rentenversicherung begrüßt, 
weil dieses zusätzliche Versicherungsjahr ohne 
eigene Beitragszahlung den Müttern eine Verbes-
serung ihres Rentenstatus bringen wird. Wenn man 
bedenkt, um wieviel höher die Ersatz- und Ausfall-
zeiten sind, die Männern auf ihre Versicherungszeit 
angerechnet werden, erscheint uns diese Verbesse-
rung für Frauen nur gerecht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Regierung begründet die Notwendigkeit dieser 
neuen Regelung mit dem Hinweis darauf, daß die 
Geburt eines Kindes den Aufbau einer eigenstän-
digen sozialen Sicherung der Frau erschwert. Dem 
ist nichts hinzuzufügen. 

Gleichfalls von vielen begrüßt wurde der zur 
Milderung dieser Nachteile angebotene pauscha-
lierte Zuschlag, der für jede Frau gleich hoch sein 
sollte. Für den gleichen Tatbestand, nämlich lebend 
geborenes Kind, sollte eine gleiche Versicherungs-
leistung geboten werden. Die Höhe dieses Zuschlags 
wurde mit 70 % der maßgebenden allgemeinen Be-
messungsgrundlage angesetzt — allerdings mit 
einer Begründung, die von politisch bewußten, be-
sonders von gewerkschaftlich organisierten Frauen 
abgelehnt wurde. Sie lautete nämlich: 

Die Höhe des Zuschlages ist auf Grund der 
Tatsache berechnet worden, daß der Verdienst 
der Frauen im allgemeinen 70 % des Durch-
schnittsverdienstes beträgt. 

Die Festschreibung dieses diskriminierenden Zu-
standes konnten wir nicht akzeptieren, weil die lei-
der immer noch andauernde Ungleichheit der Ent-
lohnung von Männern und Frauen nicht auch noch 
auf diese Weise in die Zukunft befördert werden 
sollte. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Im Ausschuß setzte sich also der gemeinsame An-
trag der Fraktionen der SPD und FDP durch, der 
auf die individuellere Regelung einer Zurech-
nungszeit abstellt. Er geht davon aus, daß sich die 
Anzahl der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre 
bei einer Versicherten für jedes von ihr vor Ein- 
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tritt des Versicherungsfalls geborene Kind um ein 
Jahr erhöht. Diese Regelung ist auch als system-
gerechter anzusehen. 

Wegen der genannten Veränderung bleibt es 
nicht bei den finanziellen Auswirkungen, die im 
Regierungsentwurf mit 14 Milliarden DM bis 1985 
angegeben worden waren. Die Kosten werden sich 
bis 1986 auf 17,9 Milliarden DM belaufen. Durch 
die individuelle Regelung kommt also insgesamt 
eine Erhöhung zustande. 

Wir haben uns in den intensiven Beratungen 
des Gesetzentwurfs Gedanken über die Berücksich-
tigung der Frauen gemacht, die auch Frau Kalinke 
erwähnt hat, nämlich der Frauen, die ein Pflege-
kind betreuen oder ein Adoptivkind haben. 

Besonders gründlich wurde auch die Frage der 
sogenannten alten Last geprüft, also das Hinein-
nehmen der Mütter, die bereits Rentnerinnen sind, 
in die Vergünstigung. Diese Frauen haben ihre Mut-
terschaft unter viel schwierigeren materiellen Be-
dingungen bestehen müssen, als das heute allgemein 
der Fall ist. In der ersten Lesung dieses Gesetzent-
wurfs hatte ich bereits zum Ausdruck gebracht, daß 
es wünschenswert und gerecht wäre, auch diesen 
Frauen das Baby-Jahr zu gewähren. Leider hat der 
zu enge Finanzrahmen hier keine Lösung zugelas-
sen. 

Die Ausweitung auf den Rentenbestand hätte 
allein für das Jahr 1973 800 Millionen DM bedeutet 
und würde bei der notwendigen langfristigen Vor-
ausberechnung bis 1986 zu einer Mehrbelastung 
von 40 bis 45 Milliarden DM führen. Hinzu kommen 
die enormen Verwaltungsschwierigkeiten, die z. B. 
dazu geführt hätten, daß die Rentenneuberechnung 
über Jahre gedauert hätte. Der Verzicht auf diese 
Lösung fiel uns allen sehr schwer. Dem Protokoll 
vom 21. Juni 1972 ist zu entnehmen, daß auch die 
Kollegen der Opposition dieses Problem gern posi-
tiv geregelt gesehen hätten, obwohl sie in dieser 
Richtung keine Anträge gestellt haben. 

Hervorzuheben ist jedoch die Wichtigkeit folgen-
der rückwirkender Regelung. Von der Einführung 
des Baby-Jahrs sollen bereits die Mütter profitieren, 
die ab 1. Januar 1973 ihre Rente beantragen. Das 
ist nach vorläufigen Schätzungen die beachtliche 
Zahl von 332 000 Frauen für nur ein Jahr. 

Die im Ausschuß vorgetragene Kritik der Oppo-
sition, daß diese Reformabsicht nur für versicherte 
Frauen gelte, kann die Bedeutung dieses wichtigen 
ersten Schritts auf den Weg zu einer eigenständigen 
Sicherung der Frau nicht schmälern. Gerade dieser 
Teil der Rentenreform hat in der Öffentlichkeit eine 
intensive Bewußtseinsbildung eingeleitet. Man be-
griff, daß hier erstmals versicherungsrechtlich auf 
die soziale Biographie der Frau mit ihren spezifi-
schen Lebensbelastungen abgestellt wurde, und er-
kannte, daß ohne solche Berücksichtigung eine eigen-
ständige soziale Sicherung der Frau und Mutter 
nie entwickelt werden könnte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Frau Abgeordnete, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Franke? 

Frau Schlei (SPD) : Herr Franke, ich bin im Par-
lament erst ein Anfänger. Lassen Sie mich doch erst 
einmal zu Ende kommen. 

(Beifall. — Abg. Franke [Osnabrück] : Ich 
bringe Sie nicht aus dem Konzept!) 

Wir hatten doch auch im Ausschuß genug Zeit zu 
beraten. Ich bitte, jetzt meine Gedanken zu Ende 
führen zu dürfen, und haben Sie charmanterweise 
Verständnis dafür, daß ich heil über die Runden 
kommen möchte. 

(Heiterkeit und Beifall.) 

Zu der notwendigen weiteren Entwicklung eines 
Sicherungssystems für alle Mütter mit Kindern, die 
sich in einem unabdingbaren Erziehungszeitraum 
befinden, sind alle gesellschaftlichen Kräfte aufge-
rufen. Diese familienpolitische Aufgabe liegt noch 
vor uns allen. Das heute Machbare aber ist hier und 
heute zu tun. 

Ein Wettbewerbsprogramm von Herrn Katzer 
liegt dazu nicht vor. Ich erinnere daran, daß die 
Kolleginnen und Kollegen der CDU im Ausschuß 
diesem Gesetzentwurf nicht mit Nein begegnet sind, 
sondern Stimmenthaltung geübt haben. Ich frage 
mich also: Wo sitzt der sozialpolitische Pole Pop-
penspäler, der an den Strippen gezogen und Sie zu 
einem Nein geführt hat? 

(Beifall bei der SPD.) 

Ich bitte darum, daß wir uns im Interesse einer Ent-
wicklung, die noch schwierig sein wird, hier zu 
einem Ja zusammenfinden. 

Ich bitte um namentliche Abstimmung über un-
seren Vorschlag. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn in 
diesem Hohen Hause eine Fraktion einen Strei-
chungsantrag stellt, so bringt sie damit seit jeher 
zum Ausdruck, daß sie das, was sie damit gestrichen 
haben will, ablehnt, daß sie also den betreffenden 
Sachpunkt in ihrem politischen Programm nicht 
haben will. Sie haben mit Ihrem Streichungsantrag 
zum Ausdruck gebracht, daß Sie einen der Schwer-
punkte des Regierungsprogramms, einen der Schwer-
punkte der Rentenvorlage, nämlich das Baby-Jahr, 
nicht wollen, daß Sie das Baby-Jahr zum jetzigen 
Zeitpunkt also nicht für notwendig halten. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Ich komme noch zu den Einzelheiten. Damit haben 
Sie wieder einen Punkt der von mir heute schon 
einmal angeschnittenen, durch Ihre Vorstellungen 
gehenden dosierten Frauen- und Familienfeindlich-
keit in Rentenfragen deutlich gemacht. Wir haben 
darüber bereits heute früh im Zusammenhang mit 
der Öffnung der Rentenversicherung diskutiert; hier 
wird es wiederum deutlich. 
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Sehr verehrte Frau Kollegin Kalinke, Sie haben 

gesagt: „Die Wahrheit ist manchmal unpopulär." 
Ich habe den Eindruck: die Wahrheit haben Sie und 
die CDU/CSU in diesem Hause allein gepachtet. So 
sieht es manchmal aus, wenn man Sie hört. Natür-
lich ist die Wahrheit manchmal unpopulär. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schmidt, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Ab-
geordneten Frau Kalinke? 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Bitte schön! 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Herr Kollege, ich 
habe Ihre letzten Ausführungen nicht verstanden; 
Sie werden sie sicher wiederholen. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Ich kann sie gern wie-
derholen. 

Frau Kalinke (CDU/CSU) : Ich wollte Sie zu 
Ihren vorangehenden Ausführungen fragen: Wollen 
Sie wirklich behaupten, daß jemand von der CDU/ 
CSU gesagt hätte, er wolle eine Lösung dieses Pro-
blems nicht? Wollen Sie es sich so einfach machen, 
Herr Kollege, und wären Sie, auch wenn Sie nicht 
immer im Ausschuß waren, so ehrlich, zu sagen, 
daß wir um die finanzpolitischen Probleme dieser 
Frage sehr ernst, sehr sachverständig und sehr ver-
antwortungsbewußt gerungen haben, ohne daß Sie 
einen Beitrag dazu geleistet haben? 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Lebhafte Zu

-

rufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Fragen sollten 
nach Möglichkeit kurz sein. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Frau Kollegin Kalinke, 
ich glaube, ich bin Manns genug, Ihnen selber zu 
antworten, obwohl ich gerade Schützenhilfe bekom-
men habe; danke schön, Herr Kollege Buschfort. Ich 
möchte nur feststellen, daß ich bei den Beratungen 
im Ausschuß immer anwesend war, mit Ausnahme 
eines einzigen Tages, an dem ich aus familiären 
Gründen nicht teilnehmen konnte. Ansonsten war 
ich öfter anwesend als viele Kollegen, öfter jeden-
falls als der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-
Fraktion, Herr Katzer — das wollen wir einmal fest-
stellen —, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

der hier immer große Töne spuckt. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Jawohl, er war nie anwesend. Ich lasse mir doch 
hier nicht vorwerfen, ich sei nicht im Ausschuß ge-
wesen, zumal da Ihr Sprecher nie anwesend war. 

Aber nun wieder zur Sache. Frau Kollegin Ka-
linke, ich will gern das wiederholen, was Sie nicht 
verstanden haben. Sie haben erklärt: „Die Wahrheit 
ist manchmal etwas unpopulär." Dabei hatte ich 
den Eindruck, daß Sie damit sagen wollten, die 

Wahrheit habe die CDU/CSU gepachtet. Den Vor-
wurf, den Sie erhoben haben, daß die Koalition das 
Baby-Jahr in Wirklichkeit gar nicht wünsche, muß 
ich entschieden zurückweisen, denn das Baby-Jahr 
ist einer der vier Punkte der Regierungsvorlage. 
Es ist auch im Beschluß des Ausschusses zusammen 
mit den Kosten verankert, und zwar in dem Limit 
von 186 Milliarden DM. Das wollen wir doch ein-
mal festhalten. 

(Unruhe.) 

Frau Kollegin Kalinke, ich muß Sie ein weiteres 
Mal ansprechen. Sie haben ein Wort gesagt, das 
Ihnen sicherlich leid tun wird, wenn Sie es im Pro-
tokoll noch einmal nachlesen. Sie haben das, was 
als Beschluß des Ausschusses vorliegt und was Sie 
streichen möchten, als „Prämie für die Geburt eines 
Kindes" abqualifiziert. Sehr verehrte Frau Kolle-
gin Kalinke, dieses Wort sollte man lieber aus 
dem Protokoll streichen. 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Es ist zweifellos noch nicht die Patentlösung. Es ist 
zweifellos noch nicht das, was in dieser Richtung 
alles geschehen muß. Aber es ist ein erster Schritt, 
um die doppelte Belastung der berufstätigen Frau 
und Mutter wenigstens in der Altersversorgung 
etwas anzuerkennen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es ist, Frau Kollegin Kalinke, ein erster Schritt, den 
berufstätigen Müttern eine gewisse Erleichterung 
zu geben, für eine gewisse Zeit aus dem Berufs-
leben auszuscheiden, um für ihr Kind dasein zu kön-
nen. Denn sie hat sonst keine Altersversorgung. 
Sicher, sie kann jetzt ein Jahr auf diese Art und 
Weise Beiträge anerkannt bekommen. 

Aber, Frau Kollegin Kalinke, Sie haben ja zum 
Schluß auch sozusagen die Katze aus dem Sack ge-
lassen; in dem Fall kann man nicht sagen: den 
Katzer, sondern muß sagen: die Katze aus dem 
Sack gelassen. Denn Sie haben deutlich gemacht, 
warum Sie hier streichen wollen. Sie geben näm-
lich selber zu, daß die anderen Anträge, die Sie 
hier durchsetzen wollen zur flexiblen Altersgrenze 
— das ist ja durchgesetzt worden — und zur Rente 
nach Mindesteinkommen, eben mehr kosten als 
die 186 Milliarden, und um das auszugleichen, 
wollen Sie die 17 Milliarden streichen, die in der 
Vorlage des Ausschusses stehen. 

(Zuruf des Abg. Leicht.) 

— Es ist damit nicht ausgeglichen, Herr Kollege 
Leicht; darüber werden wir uns ja im Haushalts-
ausschuß noch unterhalten. Aber da wollen Sie 
einen Weg finden, weniger Kosten, die Sie verur-
sachen, zu erreichen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der 
Opposition, ich muß nun wirklich sagen: Ist das eine 
sehr gute Sache, zu Lasten der berufstätigen Mütter 
mit Kindern, zu Lasten der Familie hier einen Strei-
chungsantrag vorzulegen, ein Nein zum Baby-Jahr 
zu sagen, weil Ihre flexible Altersgrenze mehr ko-
stet, weil Ihre Vorstellungen für die Rente nach 
Mindesteinkommen mehr kosten, und deshalb diese 
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Schmidt (Kempten) 

Mehrkosten praktisch etwas zu senken? Für meine 
Fraktion ist das eine klare Aussage gegen die 
berufstätige Frau und Mutter und gegen die Fami-
lie. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird zu diesem Thema weiter das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den An-
trag der CDU/CSU-Fraktion auf Umdruck 306. Hier-
zu ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich er-
öffne die namentliche Abstimmung und bitte die 
Schriftführer, die Karten einzusammeln. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich gebe das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung über den Änderungsantrag der CDU/ 
CSU auf Umdruck 306 bekannt. Es haben abge-
stimmt: 495 uneingeschränkt stimmberechtigte und 
22 Berliner Abgeordnete. Mit Ja haben von den 
uneingeschränkt stimmberechtigten Abgeordneten 
248 gestimmt, von den Berliner Abgeordneten 10. 
Mit Nein haben von den uneingeschränkt stimmbe-
rechtigten Abgeordneten 247 gestimmt, von den 
Berliner Abgeordneten 12. 

Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 495 und 22 Berliner Abgeordnete. 

Ja: 	248 und 10 Berliner Abgeordnete 

Nein: 247 und 12 Berliner Abgeordnete 

Ja 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 

Dr. Burgbacher 
Burger 
Cantzler 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 

Dr. Götz 
Gottesleben 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans 
Hanz 
Hartnack 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Helms (Gast) 
Dr. Hermesdorf (Schleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Löher (Dortmund) 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Lücker (München) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Menth (Rittershausen) 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch (Soltau-Harburg) 

Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger 
Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Prochazka 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Sauter 	 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein-

Hohenstein 
Schedl 
Schlee 
Schlichting-von Rönn 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Starke (Franken) 
Stehle 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
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Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 
Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann 

(München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann (Gast) 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Kunz 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Dr. Seume (Gast) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 

Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchler (Ebersbach) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 

Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Kriedemann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 

Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Müller (Nordenham) 
Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Nölling 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschock 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 

Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 
Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bartsch 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Sieglerschmidt 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Logemann 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Der Antrag ist angenommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Als nächstes steht der Änderungsantrag der Frak-

tion der CDU/CSU auf Umdruck 309 *) zur Debatte. 
Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Geisenhofer. 

Geisenhofer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Meine Ausfüh-
rungen beziehen sich auf den Teil des vorliegenden 
Entwurfs eines Rentenreformgesetzes, der die Rente 
nach Mindesteinkommen, also die Kleinstrenten, 
behandelt. 

Die CDU/CSU-Fraktion stellt diesem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung ihre Änderungsanträge 
auf Umdruck 309 gegenüber, die bis auf eine Ände-
rung — Verbesserung der Alterssicherung für 
Frauen und Kleinstrentner — mit dem Gesetzent-
wurf der CDU/CSU-Fraktion vollkommen überein-
stimmen. Wir bedauern, daß unser Gesetzentwurf 
im Ausschuß mit einer Stimme Mehrheit durch die 
SPD/FDP-Koalition abgelehnt worden ist. 

(Zuruf des Abg. Leicht.) 

Wir bedauern ferner, daß unser Gesetzentwurf, der 
als erster bereits vor mehr als einem Jahr dem 
Bundestag vorlag, 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

im Ausschuß mehrere Monate liegengeblieben ist. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Der Gesetzentwurf könnte schon längst verab-
schiedet worden sein, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und die Erhöhungen der Renten für die Kleinst-
rentner könnten bereits am 1. Januar 1972 wirksam 
geworden sein, 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

wenn die SPD/FDP-Koalition das gewollt hätte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Herren von der SPD/FDP, ist das nicht 
bezeichnend: es mußte erst zum Verlust Ihrer Mehr-
heit kommen, damit die bessere Regelung für die 
Kleinstrenten im Sinne der CDU/CSU-Vorschläge 
nun Wirklichkeit werden kann! 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU.) 

Mit Nachdruck muß ich feststellen, daß die Regie-
rungsvorlage das Kleinstrentenproblem nicht lösen 
kann. Jedermann in Deutschland weiß, daß durch 
eine verfehlte Wirtschafts- und Währungspolitik 
dieser Bundesregierung eine inflationäre Entwick-
lung wie noch nie zuvor in der Bundesrepublik 
Deutschland eingetreten ist. Viele Rentner, vor 
allem die Kleinstrentner, sind verbittert, weil sie in 
einer Zeit großen Wohlstandes einerseits und einer 
Zeit der großen Inflationsrate andererseits Renten 
erhalten, die unter den Sätzen oder hart am Rande 
der Sätze der Sozialhilfe liegen. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

*) Siehe Anlage 8 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihre Zahl 
ist in den Jahren 1971/72 in erschreckendem Maße 
gestiegen. Natürlich sind nicht alle Kleinstrentner 
arme Leute, aber viele Hunderttausende sind es, 
und denen muß geholfen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Man sagt, die Renten seien beitragsbezogen und 
leistungsbezogen. Daß sie beitragsbezogen sind, ist 
unbestritten; ob sie aber auch leistungsbezogen 
sind, muß in Frage gestellt werden, wenn man be-
denkt, daß Hausgehilfinnen, landwirtschaftliche 
Dienstboten — wie überhaupt die sogenannten 
„Dienenden Berufe" — große Leistungen vollbracht 
haben. Sie haben länger als acht Stunden am Tag 
gearbeitet und sind zu Kleinstrentnern geworden. 
Hier muß angesetzt werden. Diese Gruppen sind 
zweimal benachteiligt, einmal durch Lohndiskrimi-
nierung und das andere Mal im Alter durch die 
Kleinstrente. Die CDU/CSU ist willens, dieses Un-
recht endgültig zu beseitigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die Tatsache, daß in diesem Hohen Hause heute über 
konkrete Hilfsmaßnahmen für Kleinrentner disku-
tiert und auch entschieden wird, erfüllt die 
CDU/CSU-Fraktion mit großer innerer Genugtuung, 
denn sie war es, die in unermüdlichem Drängen 
dieses Problem aufgegriffen und der Bundesregie-
rung überhaupt erst zur Kenntnis gebracht hat. 

(Beifall bei , der CDU/CSU.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand 
von Ihnen — ich spreche jetzt SPD und FDP an 
hat an die Kleinstrentner gedacht, als die CDU/CSU 
ihre Gesetzentwürfe längst beschlossen hatte. Wir 
haben schon im Januar 1970 einen Teil der Gesetz-
entwürfe die heute zur Abstimmung stehen, vor allem 
die Kleinstrentnerregelung, beschlossen. Wir haben 
bezüglich der Kleinstrentner viele Anfragen hier im 
Hohen Hause an die Bundesregierung gerichtet. 
Man hat uns immer auf die Sozialhilfe und auf die 
angeblichen Versäumnisse der Union in der Ver-
gangenheit verwiesen. Tatsächlich ist aber doch zu 
verzeichnen — das hat Herr Katzer heute früh deut-
lich angesprochen —, daß es das große Verdienst 
der Unionsparteien war, 1956 die große Renten-
reform eingeleitet zu haben. Seitdem haben sich die 
Renten durch 14 Rentenanpassungsgesetze fast ver-
dreifacht. Auch in der Frage der Kleinstrenten hat 
die CDU/CSU 1956 durch die Härtenovelle maßgeb-
liche Hilfen geschaffen. In der damaligen Zeit, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, bedeutete mehr 
Geld für die Rentner auf Grund einer erfolgreichen 
Stabilitätspolitik der CDU/CSU auch mehr Kaufkraft. 
Leider hat sich diese Entwicklung unter dieser Re-
gierung nicht nur nicht fortgesetzt, sondern ins Ge-
genteil verkehrt. Mehr Geld bedeutet heute leider 
wegen der Inflationsrate weniger Kaufkraft. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ge-
setzentwurf und die Änderungsanträge der CDU/ 
CSU beinhalten die Anhebung der Kleinstrenten 
derjenigen Rentner, die 25 Jahre und mehr versiche-
rungspflichtig tätig waren, auf 75% der persönlichen 
bzw. der allgemeinen Bemessungsgrundlage. Mit 
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Geisenhofer 
dieser Regelung werden fast eine Million Rentner 
eine Rentenerhöhung von monatlich bis zu 100 DM 
und mehr erhalten. Der große Anteil der Frauen, 
die begünstigt werden, erklärt sich daraus, daß die 
Lohndiskriminierung der Frauen früher ganz be-
sonders groß war. 

(Abg. Wehner: Das haben auch die Sozial

-

demokraten zu verantworten, nicht?) 

Das soll nun bereinigt werden. Auch die Witwen-
renten werden nach unserem Gesetzentwurf ange-
hoben. 

Ohne Durchsetzung der vorgezogenen Rentenan-
passung und ohne Verabschiedung unserer Kleinst-
renten-Gesetzentwürfe würde beispielsweise ein 
Rentner nach 25jähriger versicherungspflichtiger 
Tätigkeit bei einer Bemessungsgrundlage von 
55 v. H. eine Rente von nur 206 DM monatlich am 
1. Januar 1973 erhalten. Nach Inkrafttreten unserer 
Vorschläge dagegen erhält der gleiche Rentner eine 
Monatsrente von zirka 300 DM. Bei 30 Jahren Tätig-
keit erhöht sich seine Rente von 249 auf 358 DM, bei 
35 Jahren auf 417 DM, bei 40 Jahren auf 476 DM 
und bei 50 Jahren sogar auf 600 DM monatlich. Das 
sind echte Hilfen, die den Kleinstrentnern hier ge-
geben werden. 

Wir bedauern, daß künftige Versicherungszeiten 
in die Kleinstrentenanhebung heute nicht mit einbe-
zogen werden können. Wir verzichten darauf, heute 
einen entsprechenden Änderungsantrag zu stellen. 
Dadurch soll Ihnen, meine Damen und Herren von 
der SPD-FDP-Koalition, die Möglichkeit gegeben 
werden, unserem Gesetzentwurf zuzustimmen. Wir 
haben jedoch die Zukunftsregelung im Entschlie-
ßungsantrag der CDU/CSU-Fraktion angesprochen 
und werden einen Bericht über die gesammelten 
Erfahrungen abwarten. 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bun-
desregierung dagegen werden die Renten jener 
Kleinstrentner, die 35 Versicherungsjahre nachwei-
sen, auf nur 70 % angehoben. Diese Regelung geht 
am Anliegen und am Problem vorbei, weil die mei-
sten Kleinrentner wegen Nichterfüllung der Voraus-
setzung der 35 Jahre von der Vergünstigung ausge-
schlossen werden. Vor allem die Frauen können 
diese Voraussetzung nicht erfüllen. 

(Abg. Katzer: Leider wahr!) 

Die SPD rühmt sich immer, sich für die Frauen 
einzusetzen. Es ist unverständlich, daß man dann so 
harte Grenzen setzt, die die Frauen einfach nicht er-
füllen können. Die Anhebung auf nur 70 % der all-
gemeinen Bemessungsgrundlage halten wir für un-
zureichend. Diese Pläne bringen lediglich eine Ko-
stenverschiebung von der Sozialhilfe hinüber in die 
Rentenversicherung, den Rentnern aber ist damit 
nicht genügend gedient. Erst durch eine Anhebung 
auf 75 % wird das Ziel, Rentner, die 25 Jahre und 
länger versicherungspflichtig tätig waren, aus der 
Sozialhilfe herauszuheben, erreicht, und das ist un-
ser ernstes Anliegen. 

Herr Professor Schellenberg, der jetzt leider nicht 
anwesend ist, hat heute früh gesagt, daß durch die 
Kleinrentenregelung der CDU/CSU mit ihrem hohen 

Anpassungssatz dem Mißbrauch und der Manipula-
tion Tür und Tor geöffnet würden. Ich weise den 
Vorwurf der Manipulation mit Nachdruck zurück. 
Die CDU/CSU-Fraktion stellt sich schützend vor die 
Kleinverdiener und Kleinstrentner, die, meine Da-
men und Herren, mindestens ebenso ehrlich sind wie 
alle anderen Volksschichten auch. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Es ist fast unglaublich: Für Rentner, die 25 Jahre 
bis 34 Versicherungsjahre aufzuweisen haben, tut 
die SPD-FDP-Koalition überhaupt nichts. Sie sind 
von der Vergünstigung ausgeschlossen, während sie 
nach den CDU/CSU-Vorschlägen wesentliche Anhe-
bungen ihrer Renten zu erwarten haben. Der Vor-
wurf des Mißbrauches dadurch, daß nach unserem 
Vorschlag auch Renten aus Teilzeitbeschäftigungen 
erhöht werden, trifft nicht zu; schon deswegen nicht, 
weil wir im Gegensatz zur SPD 25jährige versiche-
rungspflichtige Tätigkeit als Mindestgrundlage ver-
langen, während die SPD in ihrer Regelung bei den 
35 Jahren auch freiwillige Beiträge mit hineinnimmt. 

Herr Bundesminister Arendt, Sie haben in Ihrer 
Pressekonferenz am 4. September in Bonn behaup-
tet, der Vorschlag der CDU/CSU erfordere wegen 
der gesonderten Feststellung der Pflichtbeiträge für 
die Umstellung bei den Versicherungsträgern einen 
Zeitraum bis zu fünf Jahren. Ähnliches haben wir 
auch im Ausschuß von der SPD/FDP gehört. Das ist 
zweifellos übertrieben. Aber nehmen Sie bitte zur 
Kenntnis: die CDU/CSU-Fraktion steht auf dem 
Standpunkt, daß die tatsächliche Mehrarbeit im In-
teresse größerer sozialer Gerechtigkeit in Kauf ge-
nommen werden muß. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Das war auch bei der Härtenovelle der Fall. Die 
Rentenumstellungsfälle, bei denen das Ziehen der 
Rentenakte notwendig ist, teilen sich auf 18 Landes-
versicherungsanstalten und auf die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte auf. Vielleicht kann 
man die Arbeit durch Dezentralisierung bei den Ver-
sicherungsträgern etwas beschleunigen. 

Herr Minister Arendt, was sagen Sie zu folgender 
Feststellung? Sie wissen, daß nach dem CDU/CSU-
Gesetzentwurf ungefähr 1 Million Kleinstrentner 
eine wesentliche Anhebung ihrer Renten erfahren. 
Nach Ihrem Regierungsvorschlag werden zirka 
400 000 Kleinstrenten angehoben. Wollen Sie, Herr 
Bundesminister Arendt, den 500 000 bzw. 600 000 
Kleinstrentnern, die unseren CDU/CSU-Stichtag er-
füllen, aber bei Ihnen wegen Nichterfüllung des 
Stichtages 35 Jahre ausgeschlossen werden, keine 
Hilfe gewähren? Wollen Sie das? Diese sind ebenso 
bedürftig. Wir von der CDU/CSU wollen auch die-
sen genauso helfen, wie wir den 10 Millionen Rent-
nern durch das Vorziehen der 15. Rentenanpassung 
zum 1. Juli 1972 soziale Gerechtigkeit widerfahren 
lassen wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Bundesminister 
Arendt, daß es richtig sein kann, einer kleineren 
Zahl Rentner rasch zu helfen und einer größeren 
Zahl ebenso Bedürftiger überhaupt nicht zu helfen. 
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Das kann doch nicht Ihr Ziel und das einer gerech-
ten Sozialpolitik in Deutschland sein! Das kann ich 
mir nicht vorstellen. 

Nun zur Kostenfrage. Die Höhe der Kosten un-
seres Gesetzentwurfes, die von uns im Ausschuß 
mit 20 Milliarden DM in der Hochrechnung bis 1986 
angegeben wurde, wurde schon sehr viel diskutiert. 
Unsere Berechnungsgrundlage ist solide, auch wenn 
sie aus taktischen Gründen von der Regierung be-
stritten wird. Die Bundesregierung hat bewußt oder 
unbewußt — das bleibt dahingestellt — nicht be-
rücksichtigt, daß die freiwilligen Beiträge bei uns 
nicht in die Erhöhung einbezogen werden und daß 
der Anteil der Rentner mit extrem niedrigen Pflicht-
beiträgen laut Statistik ständig zurückgeht. 

Zur Sozialhilfe nur einen Satz. Wir haben auch 
hier einen Gesetzentwurf eingereicht, der vorsieht, 
daß für diejenigen Rentner, die nicht unter die För-
derung unseres Gesetzentwurfes fallen, weil sie den 
Stichtag 25 Jahre nicht erreichen, aber zur Sozial-
hilfe müssen, weil sie kein anderes Einkommen und 
Eigentum besitzen, ein Freibetrag von monatlich 
80 DM geschaffen wird. An der Grundidee, auch 
Sozialhilfeempfängern, die eigene Vorsorgeleistun-
gen für das Alter erbracht haben, diese zu honorie-
ren und sie nicht dafür zu bestrafen, hält die CDU/ 
CSU fest. Das sehen Sie auch aus der vorliegenden 
Entschließung. 

Zusammenfassend und abschließend darf ich noch 
folgendes sagen. Unsere Renteninitiativen helfen 
den Kleinstrentnern und den Frauen mehr als das 
Fünf-Punkte-Programm der Bundesregierung ein-
schließlich Baby-Jahr zusammengenommen. Der 
Herr Bundeskanzler — er ist leider jetzt nicht an-
wesend — hat in seiner Regierungserklärung ge-
sagt, er wolle sich zum Anwalt derjenigen, die im 
Schatten unserer Wohlstandsgesellschaft leben, ma-
chen. 

(Abg. Katzer: Was ist daraus geworden!) 

Der Herr Bundeskanzler hat mittlerweile drei Jahre 
Zeit gehabt, sein Versprechen, z. B. im Bereich der 
Kleinstrenten, in die Tat umzusetzen. 

(Abg. Katzer: Sehr wahr!) 

Leider ist nichts geschehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich schließe mit einem Hinweis an Sie, meine 
Damen und Herren von der SPD-Fraktion. Sie haben 
im Zusammenhang mit Ihrem unglücklichen 20-DM-
Sockelbetrag, den Sie ja wieder haben fallenlassen, 
immer wieder von der Hilfe für die Kleinstrentner 
gesprochen. Hier und heute bieten wir Ihnen die 
Gelegenheit zur Hilfe: Sie können unserem Ge-
setzentwurf zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Nölling. 

(Dr. Nölling: Herr Varelmann wollte zuerst 
sprechen. Das war so vereinbart!) 

— Gut, wenn das so vereinbart war. Ansonsten ist 
es in diesem Hause nicht üblich, daß Angehörige 

derselben Partei hintereinander sprechen. Mir war 
diese Vereinbarung nicht bekannt. Wenn es aber so 
vereinbart war und niemand benachteiligt wird, ver-
fahren wir so. Herr Abgeordneter Varelmann hat 
das Wort. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der heutige Tag — es ist einer 
der letzten Tage, an denen ich hier in Bonn mit-
wirke ist für meine Person ein glücklicher Tag, 
freilich nur dann, wenn der Änderungsantrag der 
CDU/CSU angenommen wird. Diese Vorlage der 
CDU/CSU beinhaltet einen echten Fortschritt für 
die große Gruppe der Bezieher von Kleinst- bzw. 
mittleren Renten, die durch das Schicksal ihres 
Lebens in der Vergangenheit hart getroffen wur-
den. Ich freue mich über dieses Ergebnis und scheide 
auf Grund dessen mit einem gewissen Wohlbehagen 
aus diesem Kreis. Mar merkt, Ausdauer führt im-
mer zum Erfolg, und nur die Ausdauer hat dieses 
Ergebnis herbeigeführt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Jetzt hat der Abge-
ordnete Dr. Nölling das Wort. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es hatte seinen guten Grund, zwei Kol-
legen der Opposition vor mir sprechen zu lassen. Es 
handelt sich nämlich um die beiden Kollegen, die 
mindestens zehn Jahre in diesem Hause vergebens 
gegen die Kräfte in ihrer eigenen Partei gekämpft 
haben, um eine Mindestrentenregelung durchzuset-
zen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie haben, wie wir wissen, gegen eine Wand anlau-
fen müssen, um in der Kleinstrentenfrage etwas zu 
erreichen. Es bedurfte erst des Klimas der sozial-
liberalen Koalition, bevor Mindestrenten-Gedanken 
in dieses Parlament überhaupt hereingelassen wur-
den. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Russe: Woher 
wissen Sie das?) 

Meine Damen und Herren, die Mindestrenten-
regelung, wie sie im Ausschuß gefunden wurde, ist 
Hauptbestandteil des Rentenpakets der Bundes-
regierung, 

(Abg. Katzer: Seit wann denn?) 

und sie entspricht dem Grundgedanken, wie er im 
Volksversicherungsplan der SPD von 1965 entwik-
kelt worden ist. Die CDU/CSU hat mangels eigenen 
Gedankengutes, das sich hätte verwirklichen lassen, 
diese Idee aus unserem Volksversicherungsplan ab-
geschrieben und in der sie kennzeichnenden Verant-
wortungslosigkeit finanziell und sozialpolitisch 
karikiert, 

(Beifall bei der SPD) 

um, wie Herr Katzer immer sagt, ein Alternativpro-
gramm vorlegen zu können. Wir haben ja im Aus-
schuß erlebt, wie die Vertreter Ihrer Fraktion argu-
mentiert haben. Während es früher bei allen Plenar-
debatten unmöglich war, zwischen verschiedenen 
Situationen von Kleinrentnern zu differenzieren, ist 
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nun im Ausschuß auf einmal wieder die alte Leier 
aufgelegt worden, man müsse doch differenzieren, 
nicht jeder Kleinrentner sei mit jedem anderen ver-
gleichbar. So haben Sie doch dauernd mit zwei Zun-
gen gesprochen. Was hier passiert, was die Oppo-
sition will, geschieht nach dem Motto: Koste es, 
was es wolle, es wird versucht, die durch Überläufer 
erschlichene Macht für einen Tag dazu zu benutzen, 

(Pfui-Rufe von der CDU/CSU — Zuruf von 
der CDU/CSU: Unerhört!) 

um der Koalition Niederlagen zu bereiten. Sie sagen 
„unerhört". Sie wollen doch wohl nicht behaupten, 
daß diese Kräfteverschiebung durch den Wähler 
sanktioniert worden wäre, daß die Kräfteverteilung 
hier der entspricht, die der Wähler 1969 hat haben 
wollen. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Härzschel? 

Dr. Nölling (SPD) : Ich möchte im Moment zu 
Ende sprechen. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Entschuldigen Sie mal, daß ich keine Angst vor 
Zwischenfragen des Kollegen Härzschel habe, das 
wird man mir ja wohl in diesem Hause bestätigen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Hochmut! — 
Arrogant!  — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU.) 

Wie unseriös der Originalvorschlag der CDU/CSU 
gewesen ist, geht doch aus ihrem Absetzmanöver 
hervor. In der Fassung des ursprünglichen Gesetz-
entwurfs hätte er die Lohnstruktur für die Renten-
berechnung bis zu 85 % des Durchschnittseinkom-
mens außer Kraft gesetzt. Das war Ihr Vorschlag. 
Dieser Vorschlag hat bis vor etwa vierzehn Tagen 
offiziellen Bestand gehabt. Seine Durchführung 
hätte, da diese Regelung auch für die Zukunft Be-
stand haben sollte — was Herr Geisenhofer so 
lebhaft bedauert —, etwa 64 Milliarden DM ge-
kostet. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Mit Nivellierung und Abkehr vom Leistungsprinzip 
hat so etwas natürlich überhaupt nichts zu tun. Ich 
glaube, das muß man hier einmal ironisch fest-
stellen. Ich sage das für den Fall, daß Sie nicht 
merken sollten, daß ich das ironisch gemeint habe. 

Trotz der Änderungsanträge der Opposition, die 
nun gekommen sind und die der Kollege Geisen-
hofer hier begründet hat, verbleiben immer noch 
35 Milliarden DM, die Ihr Vorschlag bis 1986 kosten 
wird, gegenüber 15 Milliarden DM nach unserem 
Vorschlag, nach der Ausschußvorlage. Ich finde es 
geradezu ungeheuerlich, meine Damen und Herren, 
daß sich ein Vertreter der Opposition hier hinstellt 
und behauptet, die Zahl der begünstigten Klein-
rentner sei nach ihrem Vorschlag doppelt so hoch, 
auch die Beträge, die gezahlt würden, seien doppelt 
so hoch und höher als das, was wir wollten, und 
dann gleichzeitig behauptet, das koste nicht viel  

mehr als etwa das, was die Regierung vorgeschla-
gen habe. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich kann nur sagen, wer hier eine solche Argumen-
tation anführt, ist unglaubwürdig. 

(Lebhafter Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Dem kann ich nur bescheinigen, daß man ihm 
Narrenfreiheit gegeben hat, sonst nichts. Verant-
wortliche Politik ist das nicht mehr. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
der  Ausdruck „Narrenfreiheit" geht an die Grenze 
des parlamentarisch Zulässigen. Im übrigen möchte 
ich fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Müller, na, von 
mir aus. Na gut. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Ich danke für die 
Großzügigkeit. Aber ich bitte Sie doch, einmal die 
Begründung unseres Antrages zu lesen. Dann wer-
den Sie sehen, daß wir nicht unbedingt an 85 % 
festhalten wollen. 

Dr. Nölling (SPD) : Ich hatte wirklich erwartet, 
daß Sie in der Lage seien, eine Frage zu stellen. 
Deshalb hatte ich die Ausnahme zulassen wollen. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Müller [Rem- 
scheid] : Diese Arroganz!) 

Die Zahlen sind im Ausschuß lange hin und her 
überlegt und erörtert worden. Ich gebe zu, daß sie 
umstritten bleiben. Die CDU und ihr Planungsstab 
verbleiben bei ihren Berechnungen; wir mußten aus 
Verantwortungsbewußtsein für die finanzielle Soli-
dität bei unseren Berechnungen bleiben. Ich habe 
soeben aufgezeigt, warum ein überschlägiges Rech-
nen mit den Zahlen, die der Kollege Geisenhofer 
hier genannt hat, sofort zu einer Verdoppelung des 
Finanzrahmens des Oppositionsvorschlags führen 
muß. 

Nun ist es sicher richtig, daß man in diesem 
Plenum nicht über Berechnungen beispielsweise des 
Planungsstabes der CDU — was uns ja bevor-
steht — oder anderer Experten abstimmen kann. 
Aber wäre es dann nicht ein Gebot der Vernunft 
und der Vorsicht gewesen — Sie haben das doch so 
betont; Frau Kalinke ist doch in ihrer wahrschein-
lich letzten Rede in diesem Bundestag fast über-
schwenglich für Stabilität eingetreten — und hätte 
man nicht erwarten können, daß Sie unsere kom-
promißbereite Hand, zu einem Ausgleich zu kom-
men, ergriffen hätten? — Nichts! Sie waren stur, 
rechthaberisch und nicht bereit, auch nur auf ein 
einziges Argument, das wir hier hatten, einzu-
gehen. 

(Abg. Härzschel: Das müssen Sie gerade 
sagen!) 
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Meine Damen und Herren von der Opposition, 
was hier finanziell geschehen soll, das müssen Sie 
verantworten. Wir werden sehr schnell feststellen, 
wann diese Sache finanziell schiefgeht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Ein letzter Punkt: Es ist ganz besonders bedauer-
lich und steht in merkwürdigem Kontrast zu dem, 
was Herr Geisenhofer so gern möchte, daß auch 
unsere Argumente, die Bearbeitung und die Aus-
zahlung der Beträge würden sich zu sehr in die 
Länge ziehen — bis zu fünf Jahren, hat man uns 
gesagt, wird es dauern, bis diese Kleinrenten-
regelung nch dem CDU-Vorschlag erledigt wäre —, 
bei Ihnen einfach kein Gehör finden. 

(Zuruf des Abg. Geisenhofer.) 

Wie können Sie sich denn hier hinstellen, Herr Kol-
lege Geisenhofer — nun seien Sie doch wirklich ein-
mal ehrlich! — und das Los der Kleinrentner bekla-
gen und beklagen, daß die Bundesregierung nicht 
schon am 1. November 1969 alles für die Rentner 
getan hat? Das ist doch etwa das Motto, das Sie von 
uns erwarten, das aber für Sie früher nie gegolten 
hat. Wie können Sie sich hier hinstellen und das 
Los dieser armen Menschen beklagen und eine Rege-
lung vorschlagen, die bedeuten wird, daß der letzte 
von Ihnen begünstigte Kleinrentner in fünf Jahren, 
wenn er dann noch lebt, seine Nachzahlung be-
kommt? 

(Sehr wahr! bei der SPD.) 

Das ist doch die Konsequenz. 

(Abg. Härzschel: Das ist Schwarzmalerei!) 

— Das ist keine Schwarzmalerei, Herr Kollege 
Härzschel. Im Ausschuß ist deutlich geworden — 
Sie sind da doch Fachmann, Sie kennen das doch —, 
daß unser Rentenreformprogramm die Versiche-
rungsträger mit zusätzlichen Arbeiten belastet. Das 
kann man doch nicht so einfach wegwischen. Nun, 
Sie hätten bei Ihrem Vorschlag bleiben und wenig-
stens diese verwaltungsmäßige Sache herausnehmen 
können. Das wäre doch gar nicht schwierig gewesen, 
und es wäre auch finanziell wohl in Ihrem Rahmen 
geblieben. Da verstehe ich Sie nicht. Ich muß nur an 
dieser Stelle darauf hinweisen, daß das Wortgeklin-
gel und Rederei ist, wenn hier so getan wird, als 
wolle man den Rentnern sofort helfen und ihnen 
müsse sofort geholfen werden, während sie in Wirk-
lichkeit bis auf das Jahr 1976 oder das Jahr 1977 
vertröstet werden. 

(Beifall bei der SPD. — Abg. Katzer: Das ist 
ja unerhört!) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
wenn das wirklich zutrifft, was Frau Kollegin Ka-
linke heute so betont hat, daß Sie für finanzielle 
Solidität und für Sofortmaßnahmen sind, in deren 
Genuß die Rentner dann schnell kommen, dann kön-
nen Sie Ihrem Änderungsantrag nicht zustimmen. 
Die Koalition jedenfalls wird ihn ablehnen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Bei keinem Ände-
rungsvorschlag wird so wie hier bei der Rente nach 
Mindesteinkommen deutlich, daß das Rentenreform-
konzept der CDU vom Jahre 1957 in diesem Punkt 
völlig versagt hat. Damals wurde nämlich erklärt — 
und ich bitte die Kollegen, die sich hier so warm für 
die Lösung dieses Problems einsetzen, einmal nach-
zulesen, was CDU-Kollegen damals gesagt haben —, 

bei entsprechenden Versicherungszeiten kämen un-
zureichende Renten nicht mehr in Frage, oder aber 
der Betreffende müsse zur Sozialhilfe. Herr Kollege 
Geisenhofer und Herr Kollege Varelmann, ich habe 
volles Verständnis dafür, daß Sie den heutigen Tag 
mit einem Abstimmungssieg der CDU in dieser 
Frage als einen glücklichen Tag in Ihrer persönlichen 
politischen Laufbahn betrachten. Aber die CDU muß 
sich auch ins Stammbuch schreiben lassen, daß sie 
mit der Annahme dieses Antrags eine totale Kehrt-
wendung von dem macht, was sie 1957 hier vehe-
ment vertreten hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es ist wirklich interessant, einmal nachzulesen, 
was in dem Schriftlichen Bericht zu der Frage der 
Mindestrente von Ihnen gesagt wurde, nämlich: 
Mindestrenten stehen im Widerspruch zu dem 
Grundgedanken der individuellen Rentenberech-
nung. Das war damals Ihre Vorstellung. Ihre Kol-
legen haben gesagt, daß man bei geringer Beitrags-
zahlung, wenn es keine hohe Rente gibt, eben auch 
die Fürsorge in Anspruch nehmen muß. Ich möchte 
nur auf diese totale Kehrtwendung hinweisen, um 
deutlich zu machen, daß Sie damals ein Problem, das 
angesprochen wurde, völlig verkannt haben und 
heute hier so tun, als seien die FDP und die SPD 
schuld daran, daß es dieses Problem gebe. 

Meine Damen und Herren, damals ist darüber 
gesprochen worden. In der Zukunft wird sich man-
cher fragen: Wieso kann Herr Geisenhofer hier 
eigentlich von einer beitragsbezogenen Rente spre-
chen? Von beitragsbezogen und beitragsgerecht 
kann doch wahrhaft keine Rede mehr sein, wenn 
das angenommen wird, was Sie hier vorschlagen. 
Mit diesen Änderungsvorschlägen gesteht die CDU 
nämlich selbst ein, daß sie auch hier in der Vergan-
genheit mit ihrer damaligen absoluten Mehrheit 
falsche Entscheidungen getroffen hat, ebenso wie 
bei den Selbständigen, den Hausfrauen und in an-
deren Fällen, wobei Sie heute der Öffnung, wenn 
auch in beschränkter Form, zugestimmt haben, die 
Sie damals verneinten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Spitzmüller (FDP) : Bitte, Herr Kollege Ruf!  

Ruf (CDU/CSU) : Herr Kollege Spitzmüller, sind 
Sie bereit, zuzugeben, daß Sie all das, was Sie gegen 
den CDU/CSU-Entwurf vorgebracht haben, im 
Prinzip auch gegen den Regierungsentwurf gelten 
lassen müssen? Die gleichen Tendenzen, die gleiche 
Absicht verfolgen auch Sie. 
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Spitzmüller (FDP) : Herr Kollege Ruf, ich möchte 
ganz klar sagen: Wenn Sie vom Grundsatz aus-
gehen, steht auch der Vorschlag einer Mindestrente 
bei 35 Versicherungsjahren nicht in vollem Einklang 
mit dem Prinzip; aber er steht in wesentlich besse-
rem Einklang damit als das, was Sie vorschlagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich komme darauf noch zurück. 

Herr Kollege Ruf, eines aber unterscheidet uns 
von Ihnen, nämlich daß die Sozialdemokraten für 
eine Mindestrente und die Freien Demokraten für 
eine Sockelrente schon im Jahre 1957 waren. Wir 
haben Prinzipien nicht so verfolgt wie Sie damals, 
Prinzipien, von denen Sie sich heute anscheinend mit 
Schaudern und Schrecken abwenden. Das muß doch 
auch einmal festgehalten werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir haben als Ihr Koalitionspartner, wir haben als 
FDP mit der CDU immer die Schwierigkeit ge-
habt, daß Sie bei allen unseren Wünschen nach Be-
seitigung von Härten, von Ungereimtheiten die 
Prinzipientreue als oberstes Gebot ansahen. Des-
halb waren manche Verbesserungen nicht durchzu-
setzen, abgesehen von einigen Änderungen, die bei 
der Härtenovelle 1965 endlich mühselig erreicht 
wurden. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie soll-
ten diese Frage nicht so hochstilisieren, denn Sie 
sind der entscheidende politische Faktor, der dafür 
gesorgt hat, daß diese Frage heute überhaupt noch 
im Raume steht, eine derartige Rolle spielt und dar-
über noch politisch diskutiert werden muß. 

Ihr Antrag benachteiligt die Selbständigen, die 
Hausfrauen und auch alle Rentner, die früher ein-
mal Rente mit Zurechnungszeiten bezogen haben. 
Lassen Sie mich das belegen. Die Diskriminierung 
der Selbständigen und der Hausfrauen wird wie in 
der Vergangenheit fortgesetzt, weil Zeiten der frei-
willigen Versicherung und Ausfallzeiten im Gegen-
satz zu unserem Vorschlag nicht berücksichtigt wer-
den. Das heißt konkret, daß in vielen Fällen der nur 
Pflichtversicherte, der keine Mark mehr gezahlt hat 
als ein freiwillig Weiterversicherter, unter Umstän-
den eine entscheidend höhere Rente erhält. Wie 
kann man in einer solchen Situation noch von 
Beitragsgerechtigkeit oder von sozialer Gerechtig-
keit oder von sozialer Symmetrie sprechen? 

Meine Damen und Herren, wir haben den Ein-
druck, daß auch hier wiederum die Mittelständler 
und Hausfrauen innerhalb der CDU/CSU total über-
fahren worden sind oder daß sie das, was gewisse 
CDU-Kreise mit ihnen treiben, noch gar nicht er-
kannt und durchschaut haben. Man kann doch nicht 
die freiwilligen Beiträge, die in vielen Fällen genau-
so hoch sind wie die der Pflichtversicherten, in die-
ser Weise diskriminieren. Das kann man einfach 
nicht. 

(Abg. Geisenhofer: Meistens nicht!) 

Im übrigen haben Sie anscheinend noch ein ande-
res Problem übersehen, ein Problem, von dem ich 
überzeugt bin, daß Sie es gar nicht so gelöst haben 

wollen, wie Sie es beantragt haben. Lassen Sie mich 
Ihnen dies als einen Merkposten für die noch fol-
gende Ausschußberatung und für Ihre eigenen Über-
legungen mit auf den Weg geben. Ihr Vorschlag 
schließt nämlich einen Personenkreis von der Teil-
habe an dieser Rechtswohltat aus, dem unser beson-
deres sozialpolitisches Interesse und unsere Für-
sorge gelten müßten. Ich spreche von den Frührent-
nern, deren Rentenbezug einmal unterbrochen 
wurde und deren frühere Zurechnungszeit damit 
nunmehr Ausfallzeit ist. Diese Leute verurteilen 
Sie unter Umständen durch Ihren Antrag dazu, 
nicht mehr an der Anspruchsberechtigung teilzu-
haben, und das bei einem Personenkreis, dem es, 
was in der Natur der Sache liegt, ohnehin Schwie-
rigkeiten bereiten muß, diesen Zeitraum mit 25 Ver-
sicherungsjahren zu füllen. Ich bin davon überzeugt, 
daß Sie das nicht wollen. Aber Sie haben übersehen, 
daß bei jemandem, der eine BU-Rente bezogen hat, 
der dann wieder in den Arbeitsprozeß aufgenom-
men wird und danach wiederum eine Rente bezieht, 
die vorher zulässigen Zeiten nicht mehr als Zurech-
nungszeiten, sondern als Ausfallzeiten gewertet 
werden. So kompliziert ist das Rentenrecht. Das ist 
nur einer der Punkte, die mir ins Auge gesprungen 
sind und die ich hier einmal ausbreiten wollte, weil 
ich nicht will, daß Sie vor lauter Kraftanstrengung, 
die eine Stimme Mehrheit ständig unter Beweis 
zu stellen, auch noch diesen Fehler begehen, der 
verständlich ist, weil, wie gesagt, das Rentenrecht 
so kompliziert ist. 

Rentenerhöhungen nach Mindesteinkommen sol-
len auf Rentenfälle bis Ende dieses Jahres be-
schränkt sein. Das ist ein Fortschritt, denn Sie hatten 
das ursprünglich auch für die Zukunft beantragt. 
Kollege Nölling hat dazu schon einiges gesagt. 
Aber, meine Damen und Herren, wir müssen in die-
sem Hause ehrlich genug sein zuzugeben — das gilt 
sowohl für die Opposition als auch für die Koali-
tion —: Was auch immer beschlossen wird, es wird 
Wirkungen in die Zukunft hinein haben, unab-
hängig davon, ob unser Antrag also der der Koali-
tion oder Ihr Antrag, also der der Opposition, ange-
nommen wird. Nur mit einem Unterschied: daß die 
Voraussetzungen, die Sie setzen, durch Manipulatio-
nen viel leichter und viel schneller zu erreichen 
sind als die Voraussetzungen, die wir gesetzt haben. 

Mit Ihrem Antrag wird doch nur der Versuch 
unternommen, eine soziale Komponente in ein Ren-
tensystem zu bringen, das eine Grundsicherung für 
jeden Versicherten nicht kennt. Solange wir diese 
Grundsicherung nicht haben, werden wir mit Hilfs-
konstruktionen und Geistesakrobatik aller Art da 
und dort etwas helfen, aber kein Ergebnis finden, 
das von der Höhe der Rente, also von der Leistung 
und vom Rentensystem her befriedigt. Jedenfalls 
sollte die Opposition den Mut haben, zuzugeben, 
daß ihr Konzept von 1957 gescheitert ist und daß 
von Beitragsgerechtigkeit langsam nur noch in Son-
derfällen gesprochen werden kann. 

Ein Letztes möchte ich noch anführen, das Kollege 
Nölling auch angesprochen hat: die verwaltungs-
technische Seite der Angelegenheit. Jede Akte muß 
manuell bearbeitet werden. Ob das drei Jahre oder 
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Spitzmüller 
fünf Jahre dauert, darüber wollen wir uns nicht 
streiten. Es dauert seine Zeit. 

(Vorsitz: Vizepräsident Frau Funcke.) 

Nach unserem Vorschlag kann die Post, weil unser 
Vorschlag EDV-gerecht ist, schnell handeln. Nach 
Ihrem Vorschlag müssen die Beamten und Ange-
stellten der Rentenversicherungsträger jahrelang 
aufarbeiten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Das ist, glaube ich, ein Moment, das Sie beachten 
sollten. Denn ich habe den Eindruck, daß Sie es 
richtig wollen und gut meinen. Aber mit dem Gut-
meinen allein ist es nicht getan. Wer helfen will, 
sollte schnell helfen, und schnell geholfen werden 
kann nur mit unserem Vorschlag. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Franke (Osnabrück). 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
wäre sehr reizvoll, in der Tonart zu sprechen, in der 
der Kollege Nailing hier gesprochen hat. Aber ich 
glaube, dazu bedarf es einer ganz besonderen Vor-
aussetzung. Ich gestehe ganz offen: über diese Vor-
aussetzung verfüge ich nicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich will versuchen, mich ganz ruhig und sachlich mit 
den Dingen auseinanderzusetzen, die hier im Laufe 
des Nachmittags im Hinblick auf die finanziellen 
Belastungen erörtert oder behauptet worden sind. 

Ich darf Sie einmal ganz kurz an die Geschichte 
der Möglichkeit des zukünftigen Verbrauchs der 
Überschüsse in der Rentenversicherung erinnern. Da 
bekamen wir — ich glaube, es war im März 1971 — 
den  15. Rentenbericht. Im 15. Rentenbericht war von 
einem Überschuß in einer Größenordnung von 132 
Milliarden DM die Rede. Am 3. November 1971 
— ich kann es Ihnen nicht ersparen, weil es wichtig 
für das Protokoll ist sagte Hans Katzer hier vor 
der Presse: 

Eine erste überschlägige Berechnung zeigt, daß 
sich das Vermögen der Rentenversicherung von 
132 Milliarden DM im Jahre 1985 auf an-
nähernd rund 200 Milliarden DM erhöhen 
würde. Diese Größenordnungsvorstellung un-
terstreicht die Notwendigkeit neuer Voraus-
schätzungen der Bundesregierung. 

In einer Fragestunde des Bundestages am 8. De-
zember 1971 hat der sich eben hier so ganz spezifisch 
produzierende Dr. Nölling an den Herrn Staats-
sekretär Ehrenberg aus dem Bundesministerium für 
Arbeit eine Frage gestellt: 

(Abg. Dr. Nölling: Das habe ich ihm eben 
gezeigt! Das ist schön!) 

Herr Staatssekretär, können Sie dem Kollegen 
Varelmann 

— der hatte eine Frage gestellt — 

bestätigen, daß die Bundesregierung im Rahmen 
der geplanten Rentenreform wahrscheinlich noch 
mehr tun würde, um die Probleme in Angriff 
zu nehmen oder zu beseitigen, wenn die Be-
rechnungen der Opposition zuträfen, daß bis 
1985 tatsächlich etwa 200 Milliarden DM an 
Überschüssen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entstehen? 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Herr Ehrenberg, der mit so großem Schwung aus 
dem Bundeskanzleramt ins Arbeitsministerium ge-
gangen ist, sagt auf diese Frage: 

Die Bundesregierung würde das sehr gern in 
größerem Ausmaß und auch sehr gezielt tun, 
wenn diese Rechnung stimmte. Leider ist das 
nicht der Fall. Ich muß darauf hinweisen, daß 
in der. vergangenen Woche der seit langem an-
gekündigte Besuch eines Herrn von der CDU-
Planungsgruppe in unserem Hause stattgefun-
den hat. Leider ist es diesem Herrn nicht möglich 
gewesen, uns die Rechnungsgrundlagen für die 
200 Milliarden DM vorzulegen, so daß ich an-
nehmen muß, daß sich diese Zahl in Nebel auf-
lösen wird. 

So Herr Ehrenberg am 8. Dezember 1971, vor 9 Mo-
naten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Nailing? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, ich bin überhaupt nicht 
rachsüchtig und nachtragend. Der Kollege Nölling 
hat es zum Prinzip erhoben, 

(Abg. Dr. Nölling: Nein, stimmt nicht!) 

hier keine Zwischenfragen zuzulassen. 

(Abg. Dr. Nölling: Stimmt doch gar nicht!) 

Ich habe bei allen Debatten in der Vergangenheit 
allen Kollegen und auch dem Kollegen Nölling hier 
Zwischenfragen gestattet. Meine Damen und Her-
ren, ich will ihn auch nicht bestrafen, obwohl ich als 
Vater von sechs Söhnen das hier wohl einmal 
könnte und er es vielleicht auch einmal verdient 
hätte. 

(Heiterkeit.) 

Aber, Herr Kollege Nölling, ich bin nicht bereit, 
Ihre Zwischenfrage zu beantworten, insbesondere 
deshalb, weil Sie keine Zwischenfrage zulassen, 
und auch wegen des penetranten Tons, den Sie eben 
in dieses Haus hineingebracht haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn ich so wäre wie Sie, würde ich sagen — — 

(Zurufe von der SPD.) 

— Das ist ja wohl klar, daß ich keine Angst habe, 
Ihre Zwischenfragen zu beantworten! Aber ich bin 
nicht so wie Sie, und ich will diese Frage auch nicht 
so beantworten, weil ich das in der Vergangenheit 
hier immer bewiesen habe. 
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Meine Damen und Herren, den Kollegen Spitz-
müller, den ich ebenfalls hier in meiner Sammlung 
habe, will ich aussparen. Wir beide haben hier ein-
mal einen kleinen Disput über diesen „Milliarden-
rausch" gehabt. Ich will das aussparen, weil das 
sonst doch zu lange dauern würde. 

Aber den Kollegen Professor Schellenberg — er 
ist mein politischer Gegner, wird von mir aber doch 
sehr geschätzt — kann ich hier nicht ganz aussparen. 
Er äußerte sich am 16. Dezember 1971 vor dem Deut-
schen Bundestag zu dieser Frage. 

(Zuruf von der SPD: Sind Sie eigentlich 
Lehrer von Beruf?) 

Ich kann das nicht so nachmachen, wie Sie das hier 
sagen, Herr Professor Schellenberg. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich erinnere mich immer an einen Zwischenruf Ihres 
alten Berliner Kollegen Benda von der CDU, der 
sagte: „Hallesches Tor"! Ich habe mich mal erkun-
digt, was das war; ich glaube, das ist ein Theater. 

(Heiterkeit.) 

Am 16. Dezember 1971 sagte Herr Schellenberg: 

Damit hat (die CDU) bei den Rentnern Hoffnun-
gen erweckt, die unerfüllbar sind. Meine Da-
men und Herren, der CDU-200-Milliarden-
Rausch wird bald verfliegen. 

Meine Damen und Herren, jetzt kommt Willi 
Nölling vom 10. Dezember 1971: 

Nun sitzt der CDU-Experte Katzer 

— das stimmt im übrigen; das ist die einzig richtige 
Feststellung, die Herr Nölling in den vergangenen 
Jahren getroffen hat — 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU) 
weiter in seiner selbstgebastelten Klemme. 

— Das stimmt nicht mehr, Herr Kollege Nölling.  — 

Man  könnte darüber hinweggehen und fragen: 
Wem schadet es schließlich, wenn Katzer nicht 
rechnen kann? 

Und jetzt weiter: 
So einfach ist das  200-Milliarden-Mißverständ-
nis aber nicht aus der Welt zu schaffen. Der 
CDU-Experte Katzer hat mit Hoffnungen von 
Millionen Rentnern gespielt. 

— Das halte ich für eine sehr politische und auch an 
die Emotionen gerichtete Bemerkung. Darum sage 
ich das in dieser Deutlichkeit. — Nölling sagt wei-
ter: 

Er will die Union profilieren 

— das  hat  er immer getan, das tut er auch weiter-
hin — 

und verspricht zu diesem Zweck das Blaue vom 
Himmel herunter. Er läßt alle verantwortungs

-

volle Vorsicht bei Vorausschätzungen fahren 

(Abg. Katzer: Unerhört!) 

und setzt damit die unrühmliche Tradition der 
Opposition fort, Zahlen nicht mehr so genau zu 
nehmen wie früher. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist 
die Geschichte. 

Die Geschichte ist inzwischen so ausgelaufen, daß 
nach einem Abstimmungsgespräch unserer Planungs-
experten — denen man hier, glaube ich, auch ein-
mal von dieser Stelle, zumindest was diese Seite des 
Hauses angeht, herzlich für ihre Arbeit danken darf, 
die sie geleistet haben — 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

mit Ihren Experten — ich glaube, bei uns sind das 
drei; das Bundesarbeitsministerium ist bataillons

-

stark, und wenn ich die Zahl noch richtig im Ge-
dächtnis habe, sind das etwa 800 Experten, die sich 
allerdings nicht nur mit dieser Frage beschäftigen — 
im Bundesarbeitsministerium festgestellt worden ist, 
daß es bis 1986 nicht 132 Milliarden DM und, ein 
Jahr weiter gerechnet, nicht 200 Milliarden DM sind, 
sondern etwas mehr als 205 Milliarden DM, wie 
auch die Experten des Bundesarbeitsministeriums 
zugeben mußten. 

Meine Damen und Herren, in diesem Zusammen-
hang will ich nur in Ihre Erinnerung zurückrufen, 
was die Experten auf dieser Seite des Hauses gesagt 
haben, wie sie mit  Formulierungen unsere Kollegen 
diffamiert haben, indem sie gesagt haben, wir seien 
Volksverführer. Dabei haben wir solide gerechnet 
und haben auf dieser soliden Basis unsere gesamte 
Konzeption entworfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. Nöl

-

ling: Bleiben Sie bei der Wahrheit! Das 
Wort ist hier nicht gefallen!) 

Meine Damen und Herren, was kostet wirklich 
unser Paket? 

(Abg. Dr. Nölling: Das können Sie doch 
gar nicht nachrechnen, Herr Franke!) 

— Herr Kollege Nölling, Sie verfallen schon wieder 
in den Ton, den Sie hier eben produziert haben. 
Ich höre gar nicht darauf, und mich stört das gar 
nicht. Mich beeindrucken Sie damit gar nicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die vorgezogene Rentenanpassung, die 15. Ren-
tenanpassung, die auch von Ihnen inzwischen an-
erkannt wird, meine Damen und Herren, kostet 
77 Milliarden DM. 

(Abg. Katzer: Bei beiden!) 

— Bei beiden. Das ist in diesem Hause unstrittig. 
Über diese Zahl bis 1986 gibt es keinen Streit. 

Dann kommt die flexible Altersgrenze. Hier geht 
der Streit los. Wir haben ein Papier der Experten 
aus dem Bundesarbeitsministerium, die so gut ge-
rechnet haben, wie ich es Ihnen gerade nachgewie-
sen habe, daß man ihnen das Prädikat von Experten 
zubilligen muß. Aber ich will ja nicht die Beamten 
angreifen. Ich habe vielmehr den Verdacht, daß sie 
politisch haben rechnen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Frau hat einmal im Fernsehen zugesehen 
und hat gesagt, ich sollte nicht den Finger erheben. 
Verzeihung, Herr Minister! Ich will das auch nicht 
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tun. Das ist ein Fehler, wie ich zugebe. Das ist eine 
Frage des Temperaments. 

Verehrter Herr Minister, die Verantwortung tra-
gen Sie. Ich will nicht Ihre Experten hier beschul-
digen, sondern Ihnen den Vorwurf machen, daß 
Sie hier falsch gerechnet haben. Dann können Sie 
uns nicht verdenken, daß wir auch Ihrem Papier 
vom 7. September 1972 kein großes Zutrauen schen-
ken, dem Papier, in dem Sie uns vorrechnen, daß 
unser Programm teurer ist als das, was die Regie-
rungskoalition uns vorlegt. Wir verlassen uns hier 
wiederum auf unsere eigenen Experten, die ja 
Ihnen und der gesamten Öffentlichkeit schon nach-
gewiesen haben, daß sie besser zu rechnen in der 
Lage sind als Sie, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege 
Franke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Urbaniak? 

Urbaniak (SPD) : Kollege Franke, ist Ihnen die 
DAG-Korrespondenz bekannt, die uns allen zugegan-
gen ist, und können Sie  mir bestätigen, daß dort 
z. B. im Zusammenhang mit der flexiblen Alters-
grenze geschrieben ist: „Es ist allerdings zu be-
zweifeln, ob der Oppositionsvorschlag solide zu 
finanzieren ist", und daß sich dieses Blatt aus-
schließlich wegen der finanziellen Solidität für die 
Regierungskonzeption ausspricht? 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Ja. Vielen 
Dank für diese Zwischenfrage! Ich bin Mitglied der 
Deutschen Angestelltengewerkschaft. Aber ich sage 
dasselbe, was mein Kollege Müller hier gesagt hat. 
Für das falsche Rechnen von Experten bei den 
Gewerkschaften sind wir nicht verantwortlich. Wir 
verlassen uns auf unsere eigenen Experten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Bei der flexiblen Altersgrenze haben wir eine 
Inanspruchnahme von 60 bis 70 % zugrunde ge-
legt. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, 
ehe wir uns letztlich zu diesen Zahlen durchgerun-
gen haben, haben wir „jedes Blatt unter dem Baum 
umgedreht", um auch für uns selber sicher zu ge-
hen. Wir haben uns gestritten, wir haben uns über 
diese Zahlen wochenlang auseinandergesetzt. Das 
ist doch eine herrliche Geschichte in einer politi-
schen Auseinandersetzung. Wir haben Experten da-
zu gehört, auch die, die Sie hier heute schon ge-
nannt haben. Wir sind zu der Überzeugung gekom-
men, daß wir bei unserer Annahme von 60 bis 70 % 
— ich lege mich jetzt auf die sichere Seite und 
sage: 70% — mit 61 Milliarden DM recht haben. 

Meine Damen und Herren, ich muß noch einmal in 
die Debatte einführen, was heute etwas unterge-
gangen ist. In Schweden gibt es ein ähnliches Alters-
ruhegeld-Bezugssystem vom 63. Lebensjahr an — ich 
meine nicht die Rentenberechnungssysteme — wie 
bei uns in der Bundesrepublik Deutschland jetzt vor-
gesehen. In Schweden ist das definitive Rentenbe-
zugsjahr 67. Jeder, der in Schweden vorzeitig vor 
67 in Rente geht, erhält einen Abschlag von 7,2 0/o. 

Bei uns ist das umgekehrt, im Effekt dasselbe. Wer 
bei uns mit 63 Jahren in Rente geht, bekommt nicht 
den Zuschlag von 5 % plus 1,5% — das sind in der 
Wirkung der Rechnung = 7,5 % — pro Versiche-
rungsjahr bis zum 67. Jahr dazu, so daß im System 
alles mit der Regelung in Schweden vergleichbar ist. 

Ein weiteres kann man noch miteinander verglei-
chen. In Schweden gibt es eine Durchschnittsrente 
bei einer anderen Basis von etwa 480 DM pro Mo-
nat; das ist schon umgerechnet von Schwedenkronen 
in Deutsche Mark. Bei uns sind es Durchschnitts-
renten von 460 DM. In Schweden nehmen 5 ' 0/o der 
63jährigen das vorzeitige Altersruhegeld in An-
spruch. 

(Abg. Ruf : Hört! Hört!) 

Ich darf in Ihre Erinnerung zurückrufen: Wir schät-
zen 70 %, und wir gehen mit 61 Milliarden DM an 
die Lösung dieses Problems heran. Seriöser und 
solider kann man eine solche Frage nicht lösen. 

Dann zu den Renten nach Mindesteinkommen. Die 
Koalition rechnet uns vor, das koste 35 Milliarden 
DM. Unsere Experten haben gerechnet — und die 
Experten haben recht — idas kostet 18,5 Milliarden 
DM. 

Die Kosten des vorgezogenen Altersruhegeldes 
für Schwerbeschädigte ab 62. Lebensjahr und für die 
Berufsunfähigkeits- und Erwerbsunfähigkeitsrentner 
betragen 2,25 Milliarden DM, die Kosten für die 
Übernahme der knappschaftlichen Versicherung 
7 Milliarden DM und  die  Kosten für den  sogenann-
ten kumulativen Effekt — das ist der Zusammenfall 
von Einzelmaßnahmen, der dann letztlich eine Mehr-
ausgabe bewirkt — 4,3 Milliarden DM. 

Zusammengerechnet kostet das Gesamtpaket der 
CDU/CSU 170 Milliarden DM auf eine Laufzeit bis 
1986. Das Paket der Koalition kostet nach den An-
gaben der Bundesregierung 185 Milliarden DM. Wir 
haben ein solideres Programm. Ich entscheide mich 
für dieses Programm. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. 
Wir stimmen nunmehr ab über die Änderungsan-
träge auf Umdruck 309. Die CDU/CSU-Fraktion hat 
namentliche Abstimmung beantragt. 

Ich gebe das vorläufige Ergebnis der Abstimmung 
zum Umdruck 309 bekannt. Insgesamt haben 495 
voll stimmberechtigte Mitglieder dieses Hauses und 
22 Berliner Abgeordnete Stimmen abgegeben. Mit 
Ja haben 248 uneingeschränkt stimmberechtigte 
Mitglieder gestimmt, 247 mit Nein, keine Enthaltun-
gen. Von den Berliner Abgeordneten haben 10 zu-
gestimmt, 12 haben abgelehnt. 

Endgültiges Ergebnis 

Abgegebene Stimmen 494 und 22 Berliner Abgeordnete. 

Ja: 	248 und 10 Berliner Abgeordnete 

Nein: 	246 und 12 Berliner Abgeordnete 

Ungültig: 1 Abgeordneter 
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Ja 

CDU/CSU 

Dr. Abelein 
Dr. Aigner 
Alber 
von Alten-Nordheim 
Dr. Althammer 
Dr. Arnold 
Dr. Artzinger 
Dr. Bach 
Baier 
Balkenhol 
Dr. Barzel 
Dr. Becher (Pullach) 
Dr. Becker (Mönchenglad-

bach) 
Becker (Pirmasens) 
Berberich 
Berding 
Berger 
Bewerunge 
Biechele 
Biehle 
Dr. Birrenbach 
Dr. von Bismarck 
Bittelmann 
Blumenfeld 
von Bockelberg 
Dr. Böhme 
Frau Brauksiepe 
Breidbach 
Bremer 
Bremm 
Brück (Köln) 
Dr. Burgbacher 
Burger 
Cantzler 
Dr. Czaja 
Damm 
van Delden 
Dichgans 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Draeger 
von Eckardt 
Engelsberger 
Dr. Erhard 
Erhard (Bad Schwalbach) 
Ernesti 
Erpenbeck 
Dr. Evers 
Dr. Eyrich 
von Fircks 
Franke (Osnabrück) 
Dr. Franz 
Dr. Freiwald 
Dr. Frerichs 
Dr. Früh 
Dr. Fuchs 
Dr. Furler 
Dr. Gatzen 
Frau Geisendörfer 
Geisenhofer 
Gerlach (Obernau) 
Gewandt 
Gierenstein 
Dr. Giulini 
Dr. Gleissner 
Glüsing (Dithmarschen) 
Dr. Gölter 
Dr. Götz 
Gottesleben 
Dr. Gruhl 
Haase (Kassel) 
Dr. Häfele 
Härzschel 
Häussler 
Dr. Hallstein 
Dr. Hammans  

Hanz 
Hartnack 
von Hassel 
Hauser (Bad Godesberg) 
Dr. Hauser (Sasbach) 
Dr. Heck 
Dr. Hellige 
Helms (Gast) 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) 
Höcherl 
Hösl 
Horstmeier 
Horten 
Dr. Hubrig 
Dr. Hupka 
Hussing 
Dr. Huys 
Frau Jacobi (Marl) 
Dr. Jaeger 
Dr. Jahn (Braunschweig) 
Dr. Jenninger 
Dr. Jobst 
Josten 
Dr. Jungmann 
Frau Kalinke 
Katzer 
Dr. Kempfler 
Kiechle 
Kiep 
Dr. h. c. Kiesinger 
Frau Klee 
Dr. Klepsch 
Dr. Kley 
Dr. Kliesing (Honnef) 
Klinker 
Köster 
Krammig 
Krampe 
Dr. Kraske 
Dr. Kreile 
Frau Dr. Kuchtner 
Lampersbach 
Leicht 
Lemmrich 
Lensing 
Dr. Lenz (Bergstraße) 
Lenze (Attendorn) 
Lenzer 
Link 
Löher (Dortmund) 
Dr. Löhr 
Looft 
Dr. Luda 
Lücke (Bensberg) 
Lücker (München) 
Majonica 
Dr. Martin 
Dr. Marx (Kaiserslautern) 
Maucher 
Meister 
Memmel 
Dr. Mende 
Menth (Rittershausen) 
Mick 
Dr. Mikat 
Dr. Miltner 
Dr. Müller (Aachen-Land) 
Dr. Müller (München) 
Müller (Niederfischbach) 
Müller (Remscheid) 
Dr. Müller-Hermann 
Mursch (Soltau-Harburg) 
Niegel 
Dr. von Nordenskjöld 
Orgaß 
Ott 
Petersen 
Pfeifer 
Picard 
Pieroth 
Dr. Pinger  

Pohlmann 
Dr. Prassler 
Dr. Preiß 
Dr. Probst 
Prochazka 
Rainer 
Rawe 
Reddemann 
Dr. Reinhard 
Richarts 
Riedel (Frankfurt) 
Dr. Riedl (München) 
Dr. Rinsche 
Dr. Ritgen 
Dr. Ritz 
Rock 
Röhner 
Rösing 
Rollmann 
Rommerskirchen 
Roser 
Ruf 
Russe 
Sauter 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein

-
Hohenstein 

Schedl 
Schlee 
Schlichting-von Rönn 
Dr. Schmid-Burgk 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 
Schmitt (Lockweiler) 
Dr. h. c. Schmücker 
Schneider (Königswinter) 
Dr. Schneider (Nürnberg) 
Dr. Schober 
Frau Schroeder (Detmold) 
Dr. Schröder (Düsseldorf) 
Schröder (Wilhelminenhof) 
Schulhoff 
Schulte (Schwäbisch Gmünd) 
Dr. Schulze-Vorberg 
Dr. Schwörer 
Seiters 
Dr. Siemer 
Solke 
Spilker 
Springorum 
Dr. Sprung 
Stahlberg 
Dr. Stark (Nürtingen) 
Dr. Starke (Franken) 
Stehle 
Stein (Honrath) 
Steiner 
Frau Stommel 
Storm 
Strauß 
Struve 
Stücklen 
Susset 
von Thadden 
Tobaben 
Frau Tübler 
Dr. Unland 
Varelmann 
Vehar 
Vogel 
Vogt 
Volmer 
Wagner (Günzburg) 
Dr. Wagner (Trier) 
Frau Dr. Walz 
Dr. Warnke 
Wawrzik 
Weber (Heidelberg) 
Weigl 
Dr. Freiherr von Weizsäcker 
Wendelborn 
Werner 
Windelen 

Winkelheide 
Wissebach 
Dr. Wittmann 

(München) 
Dr. Wörner 
Frau Dr. Wolf 
Baron von Wrangel 
Dr. Wulff 
Ziegler 
Dr. Zimmermann 
Zink 
Zoglmann (Gast) 

Berliner Abgeordnete 

Amrehn 
Frau Berger 
Dr. Gradl 
Dr. Kotowski 
Kunz 
Müller (Berlin) 
Frau Pieser 
Dr. Schulz (Berlin) 
Dr. Seume (Gast) 
Wohlrabe 

Nein 

SPD 
Adams 
Dr. Ahrens 
Anbuhl 
Dr. Apel 
Arendt (Wattenscheid) 
Dr. Arndt (Hamburg) 
Baack 
Baeuchle 
Bäuerle 
Bals 
Barche 
Dr. Bardens 
Batz 
Bauer (Würzburg) 
Bay 
Dr. Bayerl 
Dr. Bechert (Gau Algesheim) 
Becker (Nienberge) 
Dr. Beermann 
Behrendt 
Bergmann 
Berkhan 
Berlin 
Biermann 
Böhm 
Börner 
Frau von Bothmer 
Brandt 
Brandt (Grolsheim) 
Bredl 
Brück (Holz) 
Brünen 
Buchstaller 
Büchler (Ebersbach) 
Büchner (Speyer) 
Dr. von Bülow 
Buschfort 
Dr. Bußmann 
Collet 
Corterier 
Cramer 
Dr. von Dohnanyi 
Dürr 
Eckerland 
Dr. Ehmke 
Frau Eilers 
Dr. Enders 
Engholm 
Dr. Eppler 
Esters 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Faller 
Dr. Farthmann 
Fellermaier 
Fiebig 
Dr. Fischer 
Flämig 
Frau Dr. Focke 
Folger 
Franke (Hannover) 
Frehsee 
Frau Freyh 
Fritsch 
Geiger 
Gerlach (Emsland) 
Gertzen 
Dr. Geßner 
Glombig 
Gnädinger 
Grobecker 
Dr. Haack 
Haar (Stuttgart) 
Haase (Kellinghusen) 
Haehser 
Halfmeier 
Hansen 
Hansing 
Hauck 
Dr. Hauff 
Henke 
Frau Herklotz 
Hermsdorf (Cuxhaven) 
Herold 
Höhmann (Hessisch 

Lichtenau) 
Hörmann (Freiburg) 
Hofmann 
Horn 
Frau Huber 
Jahn (Marburg) 
Jaschke 
Junghans 
Junker 
Kaffka 
Kahn-Ackermann 
Kater 
Kern 
Killat-von Coreth 
Dr. Koch 
Koenig 
Kohlberger 
Konrad 
Dr. Kreutzmann 
Kriedemann 
Krockert 
Kulawig 
Lange 
Langebeck 
Dr. Lauritzen 
Lautenschlager 
Frau Lauterbach 
Leber 
Lemp 
Lemper 
Lenders 
Liedtke 
Löbbert 
Dr. Lohmar 
Maibaum 
Marquardt 
Marx (München) 
Matthes 
Matthöfer 
Frau Meermann 
Dr. Meinecke (Hamburg) 
Meinike (Oberhausen) 
Metzger 
Michels 
Möhring 
Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller 
Müller (Mülheim) 
Müller (Nordenham) 

Dr. Müller-Emmert 
Dr. Müthling 
Neemann 
Neumann 
Dr. Oetting 
Offergeld 
Frau Dr. Orth 
Frhr. Ostman von der Leye 
Pawelczyk 
Peiter 
Pensky 
Peters (Norden) 
Pöhler 
Porzner 
Raffert 
Ravens 
Dr. Reischl 
Frau Renger 
Richter 
Dr. Rinderspacher 
Rohde 
Rosenthal 
Roß 
Säckl 
Sander 
Saxowski 
Dr. Schachtschabel 
Dr. Schäfer (Tübingen) 
Frau Schanzenbach 
Scheu 
Schiller (Bayreuth) 
Frau Schimschock 
Schirmer 
Schlaga 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Schmidt (Braunschweig) 
Dr. Schmidt (Gellersen) 
Schmidt (Hamburg) 
Dr. Schmidt (Krefeld) 
Schmidt (München) 
Schmidt (Niederselters) 
Schmidt (Würgendorf) 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 
Dr. Schmude 
Schoettle 
Schollmeyer 
Schonhofen 
Schulte (Unna) 
Schwabe 
Seefeld 
Seibert 
Seidel 
Frau Seppi 
Simon 
Dr. Slotta 
Dr. Sperling 
Spillecke 
Staak (Hamburg) 
Frau Strobel 
Strohmayr 
Suck 
Tallert 
Dr. Tamblé 
Frau Dr. Timm 
Tönjes 
Urbaniak 
Vit 
Walkhoff 
Dr. Weber (Köln) 
Wehner 
Welslau 
Wende 
Wendt 
Westphal 
Dr. Wichert 
Wiefel 
Wienand 
Wilhelm 
Wischnewski 
Dr. de With 
Wittmann (Straubing) 

Wolf 
Wolfram 
Wrede 
Würtz 
Wüster 
Wuttke 
Wuwer 
Zander 
Zebisch 

Berliner Abgeordnete 

Dr. Arndt (Berlin) 
Bartsch 
Bühling 
Dr. Dübber 
Heyen 
Frau Krappe 
Löffler 
Mattick 
Dr. Schellenberg 
Frau Schlei 
Sieglerschmidt 

Dorn 
Ertl 
Frau Funcke 
Gallus 
Geldner 
Genscher 
Graaff 
Grüner 
Jung 
Kirst 
Kleinert 
Krall 
Logemann 
Dr. h. c. Menne (Frankfurt) 
Mertes 
Mischnick 
Moersch 
Ollesch 
Opitz 
Peters (Poppenbüll) 
Scheel 
Schmidt (Kempten) 
Spitzmüller 
Wurbs 

FDP 

Dr. Achenbach 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus 

Berliner Abgeordnete 

Borm 

Damit ist der Antrag angenommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich rufe die Abänderungsanträge der Fraktion der 
CDU/CSU auf Umdruck 307 *) auf. Zur Begründung 
hat Herr Abgeordneter Dr. Böhme das Wort. 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich nehme Bezug auf die Druck-
sache VI/3325 zum Rentenniveau-Sicherungsgesetz 
und beziehe mich auf die Begründung und das Vor-
blatt. Ich beziehe mich zusätzlich auf den Bericht, in 
dem unsere Angaben gemacht sind. Die vielen Aus-
arbeitungen, die ich als Einwände gegen dieses 
Rentenniveau-Sicherungsgesetz gemacht habe, lege 
ich dann zu der Mappe nicht gehaltener Reden. 

Frau Präsidenten, da ich gerade hier bin, darf ich 
Sie fragen, ob ich auch den Änderungsantrag auf 
Umdruck 310 **) mit einem Satz begründen darf. 

Vizepräsident Frau Funcke: Bitte schön! 

Dr. Böhme (CDU/CSU) : Meine Damen und Her-
ren, wir haben auf Umdruck 310 **) einen Änderungs-
antrag gestellt, der notwendig geworden ist, weil 
das Bundesverfassungsgericht die bisherige Rege-
lung, die Beiträge der befreiten Angestellten auf 
die Halbdeckung anzurechnen, als mit dem Gleich-
heitsgrundsatz nicht vereinbar bezeichnet hat. Wir 
haben deshalb die Lösung, die auch die Bundes-
regierung für die Zeit vorgesehen hat, in der die 
Halbdeckung nach dem Regierungsentwurf für den 
betroffenen Personenkreis noch Gültigkeit hat, in 
unseren Entwurf für die Dauer aufgenommen, da 
die Halbdeckung nach unseren Vorstellungen nicht 
geändert werden soll. 

*) Siehe Anlage 9 
**) Siehe Anlage 10 
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Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Abgeordnete Glombig. 

Glombig (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Ich war schon bei der Beratung des An-
trages auf Einführung einer flexiblen Altersgrenze 
nach den Vorstellungen der CDU/CSU versucht, im 
Namen der Koalition an die Opposition den Appell 
zu richten, Vernunft walten zu lassen und nicht 
halsstarrig an Anträgen festzuhalten, die lediglich 
auf den Schlitz der Wahlurne gezielt sind; aber ich 
habe mich inzwischen eines „Besseren" belehren 
lassen. Sie sind zweifellos nicht nur in einem Mil-
liardenrausch, sondern auch in einem anderen 
Rausch. Davon wird man Sie im Augenblick nicht 
abbringen. Aber zu der Sache selbst möchte ich ganz 
kurz folgendes sagen. 

Der CDU/CSU-Antrag zur Sicherung der brutto

-

lohnbezogenen dynamischen Rente ist nur verständ-
verständlich, wenn man sich in die schwierige Men-
talität dieser Fraktion hineinversetzt. Für meine 
Fraktion ist die Sicherung des Rentenniveaus nie 
ein Problem gewesen. 

(Zuruf des Abg. Katzer.) 

— Herr Kollege Katzer, in meiner Fraktion hat nie 
zur Diskussion gestanden, von der bruttolohnbezo-
genen dynamischen Rente abzugehen. 

(Abg. Katzer: Das haben wir ja gesehen!) 

Meine Fraktion hat sich in allen Bundestagen — im 
Gegensatz zu Ihrer Fraktion — für die Rechte der 

I Rentner eingesetzt. Nur wenn man sich daran er-
innert, daß in der vorigen Legislaturperiode von 
großen Teilen der CDU/CSU und von dem dama-
ligen Bundeskanzler Kiesinger ernsthaft die Frage 
gestellt wurde, ob man nicht ein anderes System 
der Rentenanpassung an die Stelle des heutigen 
Systems setzen könne, versteht man den Sinn dieses 
Antrages, Herr Kollege Katzer. 

Dieser Antrag ist auch keineswegs eindeutig. Er 
macht die Rentenanpassung künftig von der voraus-
geschätzten Lohnentwicklung abhängig, klärt aber 
ihr Verhältnis zur volkswirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit, die in der gleichen Vorschrift angespro-
chen wird, überhaupt nicht. Es stimmt 'auch nicht, 
daß, wie allgemein angenommen wird, nach diesem 
Antrag die Rente jeweils nach 40 Versicherungs-
jahren 50 vom Hundert des vorausgeschätzten 
durchschnittlichen Bruttolohnes betragen soll, weil 
dieser Richtsatz ja im gleichen Atemzug wieder auf 
45 % gesenkt wird. 

Es ist offensichtlich auch kein Zufall, sondern ein 
„schöner" Trick, daß dieser Gesetzentwurf nichts 
kostet, weil nach der in dieser Woche zu beschlie-
ßenden vorgezogenen Rentenanpassung diese 
45 vom Hundert in den nächsten 15 Jahren voraus-
sichtlich nicht unterschritten werden. Dieser Gesetz-
entwurf wird also nach dem heutigen Stand der 
Vorausschätzung überhaupt keine Auswirkungen 
haben. 

Damit die Opposition aber nicht den Schluß zieht, 
daß die SPD-Bundestagsfraktion an der bruttolohn-
bezogenen dynamischen Rente Zweifel hegt, wird 

sich meine Fraktion bei der Abstimmung über diese 
Änderungsanträge der Stimme enthalten. Wir möch-
ten damit dokumentieren, daß die Dynamik der Ren-
ten für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Wir wer-
den der Bevölkerung in den kommenden Wochen 
deshalb wieder einmal klarmachen, daß die Rente 
nicht durch so wirkungslose Vorschriften wie diese 
gesichert werden kann. Zur Sicherung der Rente be-
darf es einer ungeschminkten sozialen Einstellung, 
wie wir sie immer wieder unter Beweis gestellt 
haben. Das Vertrauen der Rentner zu meiner Frak-
tion, die sich in ihrer sozialen Einstellung nicht 
übertreffen läßt, ist ein sichererer Garant für die 
Rentenanpassung als diese Gesetzesvorschrift, die 
eine Mehrheit der CDU/CSU-Fraktion in einer der 
künftigen Legislaturperioden ändern könnte. Wenn 
Herr Kollege Katzer eine solche Sicherung gegen-
über seinen eigenen Parteifreunden braucht, so wol-
len wir ihm durch unsere Stimmenthaltung sogar 
noch dazu verhelfen. 

(Beifall bei der SPD.— Abg. Leicht: Wir 
brauchen Sie nicht, wir machen es allein!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat 
der Abgeordnete Spitzmüller. 

Spitzmüller (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Werte Kollegen! 
Nach den Ausführungen des Kollegen Glombig kann 
ich mich kurzfassen. Wenn die Lohnentwicklung 
die veranschlagte Höhe erreicht und nicht über meh-
rere Jahre hin wesentlich absackt, wird das, was 
hier beantragt wird, in der Gesetzgebung nie rele-
vant werden. Dieser Antrag bleibt dann praktisch 
nur Kosmetik. 

Damit jetzt aber nicht der Schluß gezogen werden 
kann, wir Freien Demokraten wollten die brutto

-

lohnbezogene dynamische Rente nicht, werden auch 
wir uns bei der Abstimmung über diesen aus kos-
metischen Gründen gestellten Antrag der CDU/CSU-
Fraktion der Stimme enthalten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, wir kommen zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag Umdruck 307 der Fraktion der 
CDU/CSU. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zu dem Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Umdruck 311 *) und 
im Zusammenhang damit — wegen der gleichen 
Materie — zu dem Änderungsantrag der Fraktionen 
der SPD und FDP auf Umdruck 313 **). Zur Begrün-
dung des Antrages auf Umdruck 311 hat der Herr 
Abgeordnete Orgaß das Wort. 

Orgaß (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine ver-
ehrten Damen! Meine Herren! Auf Umdruck 311 
legt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen An

-*) Siehe Anlage 5 
**) Siehe Anlage 11 
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Orgaß 

trag auf Ergänzung der Reichsversicherungsordnung 
vor. Diese Ergänzung soll die Möglichkeit für die 
Gewährung eines Überbrückungsgeldes, der soge-
nannten Seemannsrente für Seeleute nach Vollen-
dung des 55. Lebensjahres, eröffnen. Hierdurch wird 
einem Jahrzehnte alten Anliegen der Seeleute 
Rechnung getragen, was um so wichtiger ist, als 
gerade diese Arbeitnehmer besonderen beruflichen 
Strapazen unterworfen sind und ihre Leistungskraft 
häufig vorzeitig gemindert ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt es da-
her um so mehr, daß die Tarifvertragspartner der 
Seeschiffahrt hier eine Lösung im Wege der Selbst-
verwaltung gefunden haben, bei der die öffentliche 
Hand nicht in Anspruch genommen wird, da die Mit-
tel durch die Reeder im Wege der Umlage aufge-
bracht werden. Somit können auch anstehende drin-
gende wirtschaftlich-technologisch bedingte Um-
strukturierungen in der deutschen Seeschiffahrt in 
einer Art erfolgen, die menschlich wie wirtschaftlich 
gleichermaßen bedeutend und befriedigend ist. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert je-
doch, daß diesem gemeinsam vorgetragenen Anlie-
gen der Tarifvertragspartner der Seeschiffahrt und 
auch der Hochseefischerei von seiten der Regierung 
wie auch der SPD/FDP-Koalition bislang nicht Rech-
nung getragen wurde. Alle dringenden Appelle von 
seiten der Deutschen Angestelltengewerkschaft wie 
auch der Seeberufsgenossenschaft sind zunächst nicht 
beachtet und später mit der Erklärung abgetan wor-
den: das ist nicht mehr möglich. So hat beispiels-
weise auch der Vorsitzende des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung, Herr Professor Schel-
lenberg, auf den Vorstoß der Seeberufsgenossen-
schaft in dieser Angelegenheit zunächst nicht einmal 
eine Antwort erteilt. 

(Abg. Katzer: Hört! Hört!) 

Und der SPD-Abgeordnete Nölling erklärte noch 
Ende voriger Woche auf dringende Vorstellungen 
der Deutschen Angestelltengewerkschaft: da ist 
nichts mehr drin. 

(Abg. Dr. Nölling: Das stimmt gar nicht! 
Das ist gelogen!) 

Selbst der Abgeordnete Glombig hat gestern noch 
bei der DAG bezweifelt, ob das Ganze in dieser 
Form überhaupt richtig wäre. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Nölling? 

Orgaß (CDU/CSU) : Bitte. 

Dr. Nölling (SPD) : Herr Kollege Orgaß, würden 
Sie, da Sie soeben diese Behauptung in den Raum 
gestellt haben, so freundlich sein, zu sagen, woher 
Sie die haben. Sie ist nachweislich falsch. 

Orgaß (CDU/CSU) : Herr Kollege Nölling, ich bin 
bereit, den Bundesvorstand der DAG zu bitten, 
zu seiner nächsten Sitzung sowohl Sie als auch 

mich zu laden. Dann werde ich den Beweis antre-
ten, daß Ihre Behauptung eben nicht stimmt. 

(Abg. Dr. Nölling: Das ist doch unglaublich!) 

Daß die Lösung des Problems nötig und auch 
möglich ist, beweist der Antrag der Opposition vom 
19. September auf Umdruck 311. Ich bitte alle Mit-
glieder dieses Hohen Hauses dringend, im Interesse 
der Seeleute wie auch der Schiffahrt insgesamt die-
sem Antrag er CDU/CSU-Fraktion die Zustimmung 
nicht zu versagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Zur Begründung 
des Antrags auf Umdruck 313 bitte Herr Professor 
Schellenberg. 

Dr. Schellenberg (SPD) : Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Alle Fraktionen waren 
sich darüber einig, daß diese Angelegenheit ge-
regelt werden sollte, aber sie waren gemeinsam 
der Auffassung, daß sie aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit nicht mehr in der letzten Runde gestaltet 
werden könnte. Jetzt liegt sowohl ein Antrag der 
Opposition wie der Koalition mit dem gleichen 
sachlichen Inhalt vor. 

Die Koalition wird dem Antrag der Opposition 
zustimmen, nachdem wir vereinbart haben, daß wir 
wegen der Formulierung noch eine Absprache tref-
fen. Morgen werden wir dann in dritter Lesung 
einen Antrag aller Fraktionen zu diesem Thema, 
das alle bejahen, vorlegen können. 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen 
und Herren, gibt es eine Möglichkeit einer Verein-
barung zu diesem Antrag, den Herr Professor Schel-
lenberg soeben gestellt hat? — Herr Abgeordneter 
Ruf! 

Ruf (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Für meine Fraktion erkläre ich, daß 
wir dem Vorschlag des Herrn Kollegen Schellenberg 
zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Frau Funcke: Darf ich damit 
davon ausgehen, daß die Anträge auf den Um-
drucken 311 und 313 für heute zurückgezogen wer-
den? 

(Widerspruch in der Mitte.) 

— Darf ich noch einmal ganz konkret wissen, über 
was wir jetzt abstimmen müssen? 

(Abg. Dr. Schellenberg: Frau Präsidentin, 
die Koalition wird dem Antrag Umdruck 311 
zustimmen, und alle Fraktionen werden sich 
noch zusammensetzen, um einen gemein

-

samen Antrag für die dritte Beratung mor

-

gen im Plenum vorzulegen!) 

— Also zunächst Abstimmung über den Antrag Um

-

druck 311. Damit ist der Antrag Umdruck 313 gegen

-

standslos. Wer dem Antrag auf Umdruck 311 zuzu- 
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Vizepräsident Frau Funcke 
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstim-
mig so beschlossen. 

Jetzt kommen wir zu dem Antrag Umdruck 310 
der Fraktion der CDU/CSU. Begründet wurde er be-
reits durch Herrn Dr. Böhme. Wünscht jemand das 
Wort? — Das ist nicht der Fall. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ge-
genprobe! — Bei Enthaltung der Koalition so be-
schlossen. 

Nun stimmen wir noch über den Antrag Um-
druck 314 (neu) *) ab. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Meine Damen und Herren, es ist schwierig, jetzt 
bei der Einzelabstimmung in zweiter Lesung über 
jeden einzelnen Paragraphen in der geänderten 
Form abstimmen zu lassen. Ich möchte deswegen die 

*) Siehe Anlage 12 

an sich unübliche Form wählen und die Einzelab-
stimmung zu einer Gesamtabstimmung zusammen-
fassen. 

(Zustimmung.) 

Ich bitte diejenigen um das Handzeichen, die den 
einzelnen Paragraphen in der geänderten Fassung 
mit Einleitung und Überschrift zuzustimmen wün-
schen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei we-
nigen Enthaltungen mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Damit, meine Damen und Herren, haben wir die 
Arbeit des heutigen Tages getan. Die dritte Bera-
tung findet morgen im Anschluß an den Tagesord-
nungspunkt 16 statt. 

Ich schließe die heutige Sitzung und berufe das 
Haus auf Donnerstag, den 21. September 1972, 
14 Uhr. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18.48 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordneter) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Schiller 	 22. 9. 

Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

zum 

Gesetz über den Bundesgrenzschutz 

(Bundesgrenzschutzgesetz — BGSG) 

Der Bundesrat begrüßt, daß es im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens gelungen ist, das Bundes-
grenzschutzgesetz in das am 17. Juni 1972 von der 
Ständigen Konferenz der Innenminister beschlos-
sene einheitliche Sicherheitsprogramm für die Bun-
desrepublik Deutschland einzufügen. 

Die Aufgaben des Bundesgrenzschutzes im Grenz-
bereich sind jetzt gesetzlich abgesichert. Darüber 
hinaus steht der Bundesgrenzschutz künftig bei 
allen größeren Sicherheitsstörungen zur Unterstüt-
zung der Polizeien der Länder zur Verfügung. Da-
durch wird der Sicherheitszustand verbessert. 
Gleichzeitig wird die Verantwortung der Länder für 
die innere Sicherheit bestätigt. Im Interesse einer 
klaren Aufgabenabgrenzung ist sichergestellt, daß 
die Polizeien der Länder, soweit sie nicht auch Auf-
gaben des Grenzschutzes wahrnehmen, im Inneren 
umfassend für die Sicherheit verantwortlich bleiben, 
einschließlich der Verfolgung von Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten, die im Zusammenhang mit 
Einrichtungen des Bundes stehen. 

Das einheitliche Sicherheitsprogramm für die Bun-
desrepublik Deutschland verteilt die Aufgaben für 
die innere Sicherheit zwischen Bund und Ländern 
langfristig. Der Bundesrat erwartet, daß dieses Pro-
gramm nicht durch isolierte einzelgesetzliche Rege-
lungen in seiner Ausgewogenheit verändert wird, 
sondern auch bei künftigen Gesetzgebungsvorhaben 
insgesamt als Richtlinie gilt. 

Anlage 3 

Entschließung des Bundesrates 

zum 

Gesetz zur Regelung der gewerbsmäßigen 
Arbeitnehmerüberlassung 

(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz — AÜG) 

Der Bundesrat ist der Auffassung, daß gegen die 
in § 15 vorgesehene Mindestgeldstrafe und gegen 
die in § 16 vorgesehene Mindestgeldbuße sowie 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

gegen die entsprechenden Straf- und Bußgeldvor-
schriften des Arbeitsförderungsgesetzes aus straf-
rechtlicher Sicht erhebliche Bedenken bestehen. Mit 
Rücksicht auf die Dringlichkeit des Gesetzes sieht 
der Bundesrat davon ab, die Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses zu beschließen; er erwartet 
jedoch, daß die Straf- und Bußgeldvorschriften des 
Gesetzes spätestens im Rahmen des Einführungs-
gesetzes zum Strafgesetzbuch dem allgemeinen 
Strafen- und Geldbußensystem angepaßt werden. 

Begründung: Erhöhte Mindestgeldstrafen sind un-
serem Recht fremd. Sie widerstreiten dem Grund-
satz, daß bei der Strafzumessung alle Umstände 
zu berücksichtigen sind, die für und gegen den 
Täter sprechen, also auch seine wirtschaftlichen 
Verhältnisse. Wenn sich die Strafvorschriften des 
Gesetzes auch gegen den „Verleiher" usw., also 
gegen Unternehmer richten, so kann auf Grund des 
§ 50 a StGB auch ein sonstiger Angehöriger des 
Unternehmens, so z. B. ein Angestellter mit relativ 
niedrigem Einkommen, als Täter in Betracht kom-
men. In diesem und in ähnlichen Fällen wird die 
Mindestgeldstrafe — entgegen ihrem beabsichtigten 
Zweck — dazu führen, das Verfahren wegen Ge-
ringfügigkeit einzustellen, um im Einzelfall ein als 
ungerecht empfundenes Ergebnis zu vermeiden. 

Die Regelung ist auch deshalb unausgewogen, 
weil sie bei der Bemessung einer Ersatzfreiheits-
strafe zu unangemessenen Ergebnissen führen 
würde. Die Mindestgeldstrafe von 1000 DM kann 
den Richter dazu zwingen, eine Ersatzfreiheitsstrafe 
zu verhängen, die höher wäre als eine primäre 
Freiheitsstrafe. 

Mit dem Tagessatzsystem, das durch das Zweite 
Strafreformgesetz eingeführt wird, ist das vorge-
sehene Mindestmaß der Geldstrafe ohnehin nicht 
zu vereinbaren. 

Bei Mindestgeldbußen im Bereich der Ordnungs-
widrigkeiten sind die praktischen Bedenken die 
gleichen wie bei der Geldstrafe. Die Mindestgeld-
buße widerspricht im übrigen dem Opportunitäts-
prinzip; sie steht auch im Widerspruch zu den „All-
gemeinen Vorschriften" des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten. Aus diesem Grunde hat Art. 151 
des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten die Vorschriften des Landes-
rechts, die erhöhte Mindestgeldbußen androhten, 
beseitigt. 

Anlage 4 	 Umdruck 305 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform-
gesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
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VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 
(Betr.: Öffnung der Rentenversicherung für Selb-
ständige und andere Personen) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 2 wie folgt ge-
ändert: 

a) Buchstabe b wird gestrichen. 

b) Nach Buchstabe b werden folgende Buch-
staben c bis f eingefügt: 

c) In Absatz 1 Satz 1 wird folgende Num-
mer 9 eingefügt: 

„9. alle Personen, die nicht nach den 
Nummern 1 bis 7 versicherungs-
pflichtig sind und nicht nur vor-
übergehend im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes eine selbstän-
dige Erwerbstätigkeit ausüben, 
wenn sie innerhalb von zwei Jah-
ren nach Aufnahme der selbstän-
digen Erwerbstätigkeit oder dem 
Ende der Versicherungspflicht die 
Versicherung beantragen und 
ihren letzten wirksamen Beitrag 
zur Rentenversicherung der Arbei-
ter geleistet haben,". 

d) In Satz i wird im zweiten Halbsatz 
das Wort „oder" nach den Worten 
„des Angestelltenversicherungsgeset-
zes" durch ein Komma ersetzt und nach 
den Worten „des Reichsknappschafts-
gesetzes" die Worte „oder des Hand-
werkerversicherungsgesetzes" einge-
fügt. 

e) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Über den Antrag nach Satz 1 Nr. 8 
und 9 entscheidet der Träger der Ren-
tenversicherung der Arbeiter, in des-
sen Bezirk der Antragsteller oder die 
antragstellende Stelle ihren Wohnsitz 
oder Sitz hat." 

f) Nach Satz 3 wird folgender Satz an-
gefügt: 

„Die Versicherungspflicht nach Satz 1  

Nr. 9 beginnt mit dem Beginn des 
Kalendermonats, in dem der Antrag 
gestellt wird, frühestens jedoch mit 
dem Kalendermonat, in dem die Vor-
aussetzungen für die Versicherung er-
füllt sind, sie endet mit Ablauf des 
Monats, in dem die Voraussetzungen 
für die Versicherung entfallen. 1" 

2. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 4 gestrichen. 

3. Artikel 1 § 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,5. a) In dem Unterabschnitt „II. Freiwillige 
Versicherung" wird die Überschrift 
„ 1.Weiterversicherung" gestrichen. 

b) § 1233 erhält folgende Fassung: 

,,§ 1233 

(1) Wer weder nach diesem Gesetz 
noch nach dem Angestelltenversiche-
rungsgesetz, dem Reichsknappschafts-
gesetz oder dem Handwerkerversiche-
rungsgesetz versicherungspflichtig ist 
und seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hat, kann für Zeiten nach Voll-
endung des 16. Lebensjahres freiwillig 
Beiträge entrichten. Satz 1 gilt auch für 
Deutsche im Sinne des Artikels 116 
Abs. 1 des Grundgesetzes, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland haben. 

(1 a) Absatz 1 gilt für Personen, die 
nach § 1229, 

§ 6 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes, 

§§ 31 des Reichsknappschaftsgesetzes 
versicherungsfrei oder die nach §§ 1230, 
1231 

§§ 7, 8 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes, 

§ 32 des Reichsknappschaftsgesetzes 

von der Versicherungspflicht befreit sind, 
nur, wenn sie für 60 Kalendermonate 
Beiträge entrichtet haben. 

(2) Eine nach Absatz 1 zulässige Ver-
sicherung kann während einer Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nur 
zur Anrechnung für einen späteren Ver-
sicherungsfall erfolgen. 

(2 a) Nach Erreichen der Altersgrenze 
für ein Altersruhegeld ist eine freiwillige 
Versicherung nach den Absätzen 1 und 
1 a nur zulässig, wenn der Versicherte 
ein Altersruhegeld aus der Rentenversi-
cherung der Arbeiter oder der Angestell-
tenversicherung oder ein Knappschafts-
ruhegeld aus der knappschaftlichen Ver-
sicherung nicht bezieht. Nach bindender 
Bewilligung eines Altersruhegeldes oder 
eines Knappschaftsruhegelds nach Satz 1 
gilt Absatz 1 auch nicht für Zeiten vor 
Beginn des Altersruhegeldes oder des 
Knappschaftsruhegeldes. 

(3) Bei erstmaliger Versicherung steht 
dem Versicherten die Wahl zwischen der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Rentenversicherung der Angestellten frei. 
Hat der Versicherte bereits Beiträge ent-
richtet, so kann er freiwillig Beiträge 
nur zu dem Versicherungszweig entrich- 
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ten, an den er zuletzt einen Beitrag ent-
richtet hat. Sind für den Versicherten zu-
letzt Beiträge zur knappschaftlichen Ren-
tenversicherung entrichtet, so gelten sie 
für die Anwendung des Satzes 2 als in 
dem Zweig der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entrichtet, in dem der Ver-
sicherte zu versichern gewesen wäre, 
wenn er nicht der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung angehört hätte."' 

4. Artikel 1 § 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

,6. a) Die Überschrift vor § 1234 „2. Höherver-
sicherung" wird gestrichen. 

b) In § 1234 werden die Worte „zur Wei-
terversicherung" ersetzt durch die Worte 
„zur freiwilligen Versicherung".' 

5. In Artikel 1 § 1 wird nach Nummer 6 folgende 
Nummer 6 a eingefügt: 

,6 a. An § 1247 Abs. 2 wird folgender Satz 
angefügt: 

„Nicht erwerbsunfähig ist, wer eine selb

-

ständige Erwerbstätigkeit ausübt."' 

6. In Artikel 1 § 1 erhält Nummer 8 folgende 
Fassung: 

,8. In § 1251 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe b wird 
der Punkt nach dem Wort „hatte" gestrichen 
und das Wort „oder" eingefügt sowie da-
nach angefügt: 

„c) eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
nach Ablauf der in den Buchstaben a 
und b genannten Frist von drei Jahren 
aufgenommen worden ist und die Zeit 
vom Kalendermonat des Eintritts in die 
Versicherung bis zum Kalendermonat, in 
dem der Versicherungsfall eingetreten 
ist, mindestens zur Hälfte, jedoch nicht 
unter 60 Monaten, mit Beiträgen für 
eine rentenversicherungspflichtige Be-
schäftigung oder Tätigkeit belegt ist; 
hierbei werden der Kalendermonat des 
Eintritts in die Versicherung und der 
Kalendermonat, in dem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, nicht mitge-
zählt, jedoch die hierfür entrichteten 
Pflichtbeiträge. Bei der Ermittlung der 
Anzahl der Kalendermonate vom Ein-
tritt in die Versicherung bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles bleiben die auf 
die Zeit nach Eintritt in die Versiche-
rung entfallenden Ersatzzeiten, Ausfall-
zeiten nach § 1259 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 
die gesamte Ausfallzeit nach Artikel 2 
§ 14 des Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes und Zeiten eines 
Rentenbezuges unberücksichtigt, auch 
wenn die Voraussetzungen des § 1259 
Abs. 3 nicht erfüllt sind."' 

7. Artikel 1 § 1 Nr. 11 erhält folgende Fassung: 

,11. In § 1255 Abs. 5 werden die Worte „zur 
Weiterversicherung" durch die Worte „zur 
freiwilligen Versicherung" ersetzt.' 

8. In Artikel 1 § 1 erhält Nr. 13 folgende Fas-
sung: 

,13. § 1259 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 4 werden die Worte 
„wenn im Anschluß daran oder nach Be-
endigung einer an die Lehrzeit die 
Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbil-
dung anschließende Ersatzzeit im Sinne 
des § 1251 innerhalb von fünf Jahren 
eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder Tätigkeit aufgenommen wor-
den ist," gestrichen. 

b) An Absatz 1 werden folgende Sätze an-
gefügt: 

Bei Versicherten nach § 1227 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 9 liegt eine Ausfallzeit nach 
den Nummern 1 und 2 nur vor, wenn 
sie in ihrem Betrieb mit Ausnahme 
eines Lehrlings, des Ehegatten oder 
eines Verwandten ersten Grades keine 
Personen beschäftigen, die wegen die-
ser Beschäftigung rentenversicherungs-
pflichtig sind. Der Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung erläßt mit 
Zustimmung des Bundesrates Verwal-
tungsvorschriften darüber, wie die Ar-
beitsunfähigkeit nachzuweisen ist. Ar-
beitslosigkeit im Sinne der Nummer 3 
liegt nicht vor, solange noch eine selb-
ständige Erwerbstätigkeit ausgeübt 
wird.' 

9. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 14 gestrichen. 

10. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 15 gestrichen. 

11. In Artikel 1 § 1 Nr. 23 erhält Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Entfällt die Versicherungspflicht in allen 
Zweigen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, ohne daß das Recht zur freiwilligen 
Versicherung besteht, oder endet die Be-
rechtigung zur freiwilligen Versicherung 
aus einem anderen Grunde als dem Ent-
stehen einer Versicherungspflicht in einem 
Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung, 
so ist dem Versicherten auf Antrag die 
Hälfte der für die Zeit nach dem 20. Juni 
1948 im Bundesgebiet, für die Zeit nach 
dem 24. Juni 1948 im Land Berlin und für 
die Zeit nach dem 19. November 1947 im 
Saarland entrichteten Beiträge zu erstat-
ten."' 
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12. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 28 wie folgt ge-
ändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

,a) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende 
Fassung: 

„b) bei versicherungspflichtigen Selb-
ständigen (§ 1227 Abs. 1 Nr. 3, 4 
und 9) das Bruttoarbeitseinkommen 
aus der die Versicherung begrün-
denden Tätigkeit."' 

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

,c) In Absatz 4 erhalten die Buchstaben b 
und c folgende Fassung und es wird 
folgender Buchstabe f eingefügt: 

„b) bei Versicherungspflicht nach § 1227 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 9 von dem 
Versicherten allein, 

c) bei Versicherungspflicht nach § 1227 
Abs. 1 Nr. 5 von dem Versicherten 
und der Genossenschaft oder Ge-
meinschaft, welcher er angehört, je 
zur Hälfte, 

f) für den Arbeitsentgelt oder das 
Arbeitseinkommen nach Absatz 3 a 
vom Versicherten."' 

13. In Artikel 1 § 1 erhält Nummer 30 folgende 
Fassung: 

,30. In § 1388 Abs. 1 werden die Worte „die 
Weiterversicherung" ersetzt durch die 
Worte „die freiwillige Versicherung".' 

14. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 31 gestrichen. 

15. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 34 gestrichen. 

16. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 38 gestrichen. 

17. In Artikel 1 § i wird nach Nummer 39 fol-
gende Nummer 39 a eingefügt: 

,39 a. Nach § 1405 wird folgender § 1405 a ein-
gefügt: 

„1405 a 

(1) Für Versicherte nach § 1227 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 9 gilt § 1405 entsprechend. Die 
Beiträge für ein Kalenderjahr sind spä-
testens bis zum Ende des Kalenderjah-
res, für das sie gelten sollen zu entrich-
ten. Für nachgewiesene Ausfallzeiten sind 
keine Beiträge zu entrichten, auch wenn 
die Voraussetzungen des § 1259 Abs. 3 
nicht vorliegen. 

(2) Versicherte nach Absatz 1 brau-
chen Beiträge nur für jeden zweiten Mo-
nat zu entrichten bis zum Ablauf von 
drei Kalenderjahren nach Stellung des 
Antrags auf Versicherungspflicht."' 

18. In Artikel i § 1 erhält Nummer 40 folgende 
Fassung: 

,40. § 1407 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden die Worte „für die 
Weiterversicherung" ersetzt durch die 
Worte „für die freiwillige Versicherung" 
sowie nach dem Wort „zugelassen" die 
Worte „oder vorgeschrieben" eingefügt.' 

19. In Artikel 1 § i wird Nummer 41 gestrichen. 

20. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 42 gestrichen. 

21. In Artikel i § 1 wird Nummer 43 gestrichen. 

22. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 44 gestrichen. 

23. In Artikel i § 1 wird Nummer 46 gestrichen. 

24. In Artikel 1 § 1 wird Nummer 48 gestrichen. 

25. Artikel 1 § 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert und 
ergänzt: 

a) Buchstabe b wird gestrichen. 

b) Nach Buchstabe b werden folgende Buchsta-
ben c und d eingefügt: 

,c) In Absatz 1 wird folgende Nummer 11 
eingefügt: 

„11. alle Personen, die nicht nach den 
Nummern 1 bis 9, § 1227 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und 4 oder dem Hand-
werkerversicherungsgesetz versiche-
rungspflichtig sind und nicht nur 
vorübergehend im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben, wenn sie 
innerhalb von zwei Jahren nach 
Aufnahme der selbständigen Er-
werbsfähigkeit oder dem Ende der 
Versicherungspflicht die Versiche-
rung beantragen und entweder noch 
keinen wirksamen Beitrag zu einem 
Zweig der gesetzlichen Rentenver-
sicherung oder den letzten wirksa-
men Beitrag zur Angestelltenver-
sicherung oder zur knappschaft-
lichen Rentenversicherung geleistet 
haben." 

d) Absatz 2 erhält von Satz 2 an folgende 
Fassung: 

„Über den Antrag nach Absatz 1 Nr. 10 
und 11 entscheidet die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte. Die Ver-
sicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 11 
beginnt mit dem Beginn des Kalender-
monats, in dem der Antrag gestellt ist, 
frühestens jedoch mit dem Kalender- 
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monat, in dem die Voraussetzungen für 
die Versicherung erfüllt sind, sie endet 
mit Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen für die Versicherung 
entfallen."' 

26. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 4 gestrichen. 

27. Artikel 1 § 2 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,5. a) In dem Unterabschnitt „II. Freiwillige 
Versicherung" wird die Überschrift 
„1. Weiterversicherung" gestrichen. 

b) § 10 erhält folgende Fassung: 

„§ 10 

(1) Wer weder nach diesem Gesetz 
noch nach der Reichsversicherungsord-
nung, dem Reichsknappschaftsgesetz oder 
dem Handwerkerversicherungsgesetz ver-
sicherungspflichtig ist und seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat, 
kann für Zeiten nach Vollendung des 
16. Lebensjahres freiwillig Beiträge ent-
richten. Satz 1 gilt auch für Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grund-
gesetzes, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 

(1 a) Abs. 1 gilt für Personen, die nach 
§ 6, 

§ 1229 der Reichsversicherungs-
ordnung, 

§ 	31 des Reichsknappschafts

-

gesetzes 

versicherungsfrei oder die nach §§ 7, 8 

§§ 1230, 1231 der Reichsversiche

-

rungsordnung, 

§ 32 des Reichsknappschafts-
gesetzes 

von der Versicherungspflicht befreit sind 
nur, wenn sie für 60 Kalendermonate Bei-
träge entrichtet haben. 

(2) Eine nach Absatz 1 zulässige Ver-
sicherung kann während einer Berufs-
unfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit nur 
zur Anrechnung für einen späteren Ver-
sicherungsfall erfolgen. 

(2 a) Nach Erreichen der Altersgrenze 
für ein Altersruhegeld ist eine freiwillige 
Versicherung nach den Absätzen 1 und 1 a 
nur zulässig, wenn der Versicherte ein 
Altersruhegeld aus der Angestelltenver-
sicherung oder der Rentenversicherung 
der Arbeiter oder ein Knappschaftsruhe-
geld aus der knappschaftlichen Versiche-
rung nicht bezieht. Nach bindender Be-
willigung eines Altersruhegeldes oder 
eines Knappschaftsruhegeldes nach Satz 1 

gilt Abs. 1 auch nicht für Zeiten vor dem 
Beginn des Altersruhegeldes oder des 
Knappschaftsruhegeldes. 

(3) Bei erstmaliger Versicherung steht 
dem Versicherten die Wahl zwischen der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Rentenversicherung der Angestellten frei. 
Hat der Versicherte bereits Beiträge ent-
richtet, so kann er freiwillig Beiträge nur 
zu dem Versicherungszweig entrichten, 
an den er zuletzt einen Beitrag entrichtet 
hat. Sind für den Versicherten zuletzt 
Beiträge zur knappschaftlichen Rentenver-
sicherung entrichtet, so gelten sie für die 
Anwendung des Satzes 2 als in dem 
Zweig der gesetzlichen Rentenversiche-
rung entrichtet, in dem der Versicherte 
zu versichern gewesen wäre, wenn er 
nicht der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung angehört hätte."' 

28. Artikel 1 § 2 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 

,6. a) Die Überschrift vor § 11 „3. Höherversi-
cherung" wird gestrichen. 

b) In § 11 werden die Worte „zur Weiter-
versicherung" ersetzt durch die Worte 
„zur freiwilligen Versicherung".' 

29. In Artikel 1 § 2 wird nach Nummer 6 folgende 
Nummer 6 a eingefügt: 

6 a An § 24 Abs. 2 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Nicht erwerbsunfähig ist, wer eine selb

-

ständige Erwerbstätigkeit ausübt."' 

30. In Artikel 1 § 2 erhält Nummer 8 folgende Fas-
sung: 

,8. In § 28 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe b wird der 
Punkt nach dem Wort „hatte" gestrichen und 
das Wort „oder" eingefügt, sowie danach 
angefügt: 

„c) eine rentenversicherungspflichtige Tä-
tigkeit nach Ablauf der in den Buchsta-
ben a und b genannten Frist von drei 
Jahren aufgenommen worden ist und 
die Zeit vom Kalendermonat des Ein-
tritts in die Versicherung bis zum Ka-
lendermonat, in dem der Versicherungs-
fall eingetreten ist, mindestens zur 
Hälfte, jedoch nicht unter 60 Monaten, 
mit Beiträgen für eine rentenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder Tä-
tigkeit belegt ist; hierbei werden der 
Kalendermonat des Eintritts in die Ver-
sicherung und  der Kalendermonat, in 
dem der Versicherungsfall eingetreten 
ist, nicht mitgezählt, jedoch die hierfür 
entrichteten Pflichtbeiträge. Bei der Er-
mittlung der Anzahl der Kalendermo- 
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nate vom Eintritt in die Versicherung 
bis zum Eintritt des Versicherungsfalles 
bleiben die auf die Zeit nach Eintritt in 
die Versicherung entfallenden Ersatz-
zeiten, Ausfallzeiten nach § 28 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 die gesamte Ausfallzeit nach 
Artikel 2 § 14 des Angestelltenversiche-
rungs-Neuregelungsgesetzes oder Zei-
ten eines Rentenbezuges unberücksich-
tigt, auch wenn die Voraussetzungen 
des § 36 Abs. 3 nicht erfüllt sind."' 

31. Artikel 1 § 2 Nr. 11 erhält folgende Fassung: 

,11. In § 32 Abs. 5 werden die Worte „zur Wei-
terversicherung" durch die Worte „zur frei-
willigen Versicherung" ersetzt.' 

32. In Artikel 1 § 2 erhält Nummer 13 folgende 
Fassung: 

,13. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 4 werden die Worte 
„wenn im Anschluß daran oder nach Be-
endigung einer an die Lehrzeit die 
Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbil-
dung anschließende Ersatzzeit im Sinne 
des § 28 innerhalb von fünf Jahren 
eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung oder Tätigkeit aufgenommen wor-
den ist," gestrichen. 

b) An Absatz 1 werden folgende Sätze an-
gefügt: 

„Bei Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 
liegt eine Ausfallzeit nach den Nummern 
1 und 2 nur vor, wenn sie in ihrem Be-
trieb mit Ausnahme eines Lehrlings, des 
Ehegatten oder eines Verwandten er-
sten Grades keine Personen beschäfti-
gen, die wegen dieser Beschäftigung 
rentenversicherungspflichtig sind. Der 
Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung erläßt mit Zustimmung des 
Bundesrates Verwaltungsvorschriften 
darüber, wie die Arbeitsunfähigkeit 
nachzuweisen ist. Arbeitslosigkeit im 
Sinne der Nummer 3 liegt nicht vor, so-
lange noch eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt wird."' 

33. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 14 gestrichen. 

34. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 15 gestrichen. 

35. In Artikel 1 § 2 Nr. 23 erhält Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Entfällt die Versicherungspflicht in allen 
Zweigen der gesetzlichen Rentenversiche

-

rung, ohne daß das Recht zur freiwilligen 

Versicherung besteht, oder endet die Be-
rechtigung zur freiwilligen Versicherung 
aus einem anderen Grunde als dem Ent-
stehen einer Versicherungspflicht in einem 
Zweig der gesetzlichen Rentenversicherung, 
so ist dem Versicherten auf Antrag die 
Hälfte der für die Zeit nach dem 20. Juni 
1948 im Bundesgebiet, für die Zeit nach dem 
24. Juni 1948 im Land Berlin und für die 
Zeit nach dem 19. November 1947 im Saar-
land entrichteten Beiträge zu erstatten."' 

36. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 28 wie folgt 
geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

,a) Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fas-
sung: 

„b) Bei versicherungspflichtigen Selb-
ständigen (§ 2 Abs. 1 Nummer 3 bis 6 
und 11) das Bruttoarbeitseinkommen 
aus der die Versicherung begründen-
den Tätigkeit." 

b) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

,c) In Absatz 4 erhalten die Buchstaben b 
und c folgende Fassung und es wird fol-
gender Buchstabe f eingefügt: 

„b) Bei Versicherungspflicht nach § 2 
Nr. 3 bis 6 und 11 von den Versicher-
ten allein, 

c) bei Versicherungspflicht nach § 2 
Abs. 1 Nr. 7 von dem Versicherten 
und der Genossenschaft oder Ge-
meinschaft, welcher er angehört, je 
zur Hälfte, 

f) für den Arbeitsentgelt nach Absatz 
3 a vom Versicherten." ' 

37. In Artikel 1 § 2 erhält Nummer 30 folgende Fas-
sung: 

,30. In § 115 Abs. 1 werden die Worte „die 
Weiterversicherung" ersetzt durch die 
Worte „die freiwillige Versicherung".' 

38. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 31 gestrichen. 

39. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 34 gestrichen. 

40. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 38 gestrichen. 

41. In Artikel 1 § 2 wird nach Nummer 39 folgende 
Nummer 39 a eingefügt: 

,39 a. Nach § 127 wird eingefügt: 

„§ 127a 

(1) Für Versicherte nach § 2 Abs. 1 
Nr. 11 gilt § 127 entsprechend. Die Bei- 
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träge für ein Kalenderjahr sind spätestens 
bis zum Ende des Kalenderjahres, für das 
sie gelten sollen, zu entrichten. Für nach-
gewiesene Ausfallzeiten sind keine Bei-
träge zu entrichten, auch wenn die Vor-
aussetzungen des § 36 Abs. 3 nicht vor-
liegen. 

(2) Versicherte nach Absatz 1 brauchen 
Beiträge nur für jeden zweiten Monat zu 
entrichten bis zum Ablauf von drei Ka-
lenderjahren nach Stellung des Antrags 
auf Versicherungspflicht."  

42. In Artikel 1 § 2 erhält Nummer 40 folgende 
Fassung: 

,40. § 129 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 werden die Worte „für die 
Weiterversicherung" ersetzt durch die 
Worte „für die freiwillige Versicherung" 
sowie nach dem Wort „zugelassen" die 
Worte „oder vorgeschrieben" eingefügt.' 

43. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 41 gestrichen. 

44. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 42 gestrichen. 

45. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 43 gestrichen. 

46. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 44 gestrichen. 

47. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 46 gestrichen. 

48. In Artikel 1 § 2 wird Nummer 48 gestrichen. 

49. In Artikel 1 § 3 erhält Nummer 6 folgende Fas-
sung: 

,6. § 50 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert 
und ergänzt: 

In Buchstabe b wird der Punkt nach dem 
Wort „hatte" gestrichen und das Wort 
„oder" eingefügt sowie danach angefügt: 

„c) eine versicherungspflichtige Tätigkeit 
nach Ablauf der in den Buchstaben a und 
b genannten Frist von drei Jahren auf-
genommen worden ist und die Zeit vom 
Kalendermonat des Eintritts in die Ver-
sicherung bis zum Kalendermonat, in 
dem der  Versicherungsfall eingetreten 
ist, mindestens zur Hälfte mit Beiträgen 
für eine rentenversicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit belegt ist; 
hierbei werden der Kalendermonat des 
Eintritts in die Versicherung und der 
Kalendermonat, in dem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, nicht mitge-
zählt, jedoch die hierfür entrichteten 
Pflichtbeiträge. Bei der Ermittlung der 

Anzahl der Kalendermonate vom Ein-
tritt in die Versicherung bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles bleiben die auf 
die Zeit nach Eintritt in die Versicherung 
entfallenden Ersatzzeiten, Ausfallzeiten 
nach § 57 Satz 1 Nr. 1 bis 4, die gesamte 
Ausfallzeit nach Artikel 2 § 9 Abs. 2 
des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes und Zeiten des 
Bezugs einer Knappschaftsrente unbe-
rücksichtigt, auch wenn die Vorausset-
zungen des § 57 Abs. 3 nicht erfüllt 
sind."  

50. In Artikel 1 § 3 erhält Nummer 10 folgende 
Fassung: 

,10. In § 57 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte 
„wenn im Anschluß daran oder nach Be-
endigung einer an die Schul-, Fachschul-
oder Hochschulausbildung anschließenden 
Ersatzzeit im Sinne des § 51 innerhalb von 
fünf Jahren eine knappschaftlich versiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufgenom-
men worden ist," gestrichen.' 

51. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 11 gestrichen. 

52. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 12 gestrichen. 

53. In Artikel 1 § 3 Nr. 17 erhält Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Entfällt die Versicherungspflicht in allen 
Zweigen der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, ohne daß das Recht zur freiwilligen 
Versicherung besteht oder endet die Be-
rechtigung zur freiwilligen Versicherung 
aus einem anderen Grunde als dem Ent-
stehen einer Versicherungspflicht in einem 
Zweig der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, so ist dem Versicherten auf Antrag 
die Hälfte der für die Zeit nach dem 
20. Juni 1948 im Bundesgebiet, für die Zeit 
nach dem 24. Juni 1948 im Land Berlin und 
für die Zeit nach dem 19. November 1947 
im Saarland entrichteten Beiträge zu er-
statten."' 

54. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 23 Buchstabe a 
und b gestrichen. 

55. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 24 gestrichen. 

56. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 25 gestrichen. 

57. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 26 gestrichen. 

58. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 27 gestrichen. 
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59. In Artikel 1 § 3 wird Nummer 28 gestrichen. 

60. In Artikel 2 § 1 werden vor Nummer 1 folgende 
Nummern 01 und 01 a eingefügt: 

,01. Nach § 1 wird eingefügt: 

„§ l a 

Die Frist von zwei Jahren gemäß 
§ 1227 Abs. 1 Nr. 9 der Reichsversiche-
rungsordnung läuft frühestens am 31. De-
zember 1974 ab." 

01 a. Nach § 9 wird eingefügt: 

„§ 9a 

(1) Liegen die Voraussetzungen des 
§ 1251 Abs. 2 der Reichsversicherungs-
ordnung nicht vor, so gelten sie bei Per-
sonen, die bis zum Versicherungsfall oder 
bis zu einer bis zum Versicherungsfall 
reichenden Ausfallzeit in einem Zweig 
der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sicherungspflichtig waren, als erfüllt, 
wenn die Zeit vom 1. Januar 1973 bis 
zum Versicherungsfall zur Hälfte, jedoch 
nicht unter 60 Monaten, mit Pflichtbei-
trägen belegt ist. § 1251 Abs. 2 Satz 2 
Buchstabe c der Reichsversicherungsord-
nung gilt entsprechend. 

(2) Personen, die von der Nachentrich-
tungsmöglichkeit nach § 51 a Abs. 1 Buch-
stabe c nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres Gebrauch machen, werden Ersatz-
zeiten angerechnet, auch ohne daß die 
Voraussetzungen des § 1251 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung 	vorliegen, 
jedoch keine längere Zeit als Beitrags-
zeiten anrechenbar sind."' 

61. In Artikel 2 § 1 wird nach Nummer 1 folgende 
Nummer 1 a eingefügt: 

,1 a. Nach § 13 a wird eingefügt: 

,§ 13 b 

Liegen die Voraussetzungen des § 1259 
Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung 
nicht vor, so gilt § 9 a entsprechend. Im 
Falle des Absatzes 2 werden Ausfallzeiten 
nur insoweit angerechnet, als die Zahl der 
Beitragsmonate nicht bereits durch die 
Anrechnunng von Ersatzzeiten erreicht 
ist."' 

62. In Artikel 2 § 1 wird Nummer 2 gestrichen. 

63. In Artikel 2 ,§ 1 wird nach Nummer 2 folgende 
Nummer 2 a eingefügt: 

,2 a. Nach § 14 wird eingefügt: 

„§ 14 a 

Liegen die Voraussetzungen des § 37 
Abs. 1 Satz 2 und 3 des Angestelltenver

-

sicherungsgesetzes nicht vor, gilt § 9 a 
Abs. 1 entsprechend." ' 

64. In Artikel 2 § 1 wird Nummer 3 gestrichen. 

65. In Artikel 2 § 1 Nr. 6 erhält § 27 a folgende Fas-
sung:  

„§ 27 a 

Personen, deren Recht zur freiwilligen Wei-
terversicherung am 31. Dezember 1972 endet, 
haben Anspruch auf Beitragserstattung nach 
§ 1303 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Reichsversiche-
rungsordnung, auch wenn sie ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt vor dem 1. Ja-
nuar 1973 außerhalb des Geltungsbereiches 
dieses Gesetzes genommen haben.' 

66. In Artikel 2 § 1 wird Nummer 7 gestrichen. 

67. In Artikel 2 § 1 wird Nummer 9 gestrichen. 

68. In Artikel 2 § 1 wird nach Nummer 11 folgende 
Nummer 11 a eingefügt: 

,11 a. Nach § 51 wird folgender § 51 a einge-
fügt: 

„§ 51 a 

(1) Personen, die 

a) in der Rentenversicherung der Arbei-
ter am 1. Januar 1973 versicherungs-
pflichtig sind 
oder 

b) bis zum 31. Dezember 1974 nach 
§ 1227 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 der Reichs-
versicherungsordnung versicherungs-
pflichtig werden oder 

c) vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes eine selbständige Erwerbstätig-
keit von wenigstens fünf Jahren auf-
gegeben haben und deren Witwe 
oder Witwer, soweit sie nicht unter 
Buchstabe a fallen, 

können auf Antrag abweichend von den 
Regelungen des § 1418 der Reichsver-
sicherungsordnung freiwillige Beiträge 
für Zeiten vom 1. Januar 1956 an bis 
31. Dezember 1973 in denen sie oder ihr 
Ehegatte eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt haben, nachentrichten. Der 
Eintritt des Versicherungsfalles nach 
§ 1248 der Reichsversicherungsordnung 
vor dem 1. Januar 1973 steht der Nach-
entrichtung von Beiträgen nicht entge-
gen. 

(1 a) Personen, die nach § 1233 zur 
freiwilligen Versicherung berechtigt 
sind, können auf Antrag abweichend 
von den Regelungen des § 1418 der 
Reichsversicherungsordnung freiwillig 
Beiträge für Zeiten vom 1. Januar 1956 
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an bis 31. Dezember 1973, die noch nicht 
mit Beiträgen zur gesetzlichen Renten-
versicherung belegt sind, in der Weise 
nachentrichten, daß ein Beitrag für einen 
Monat erst dann entrichtet werden darf, 
wenn alle späteren Monate bereits mit 
Beiträgen belegt sind. Der Beitrag für 
einen Monat darf nicht höher sein als 
der geringste für einen späteren Monat 
nachentrichtete Beitrag. 

(2) Der Antrag nach den Absätzen 1 
und 1 a ist bis zum 31. Dezember 1975 
bei dem Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter zu stellen, bei dem der Ver-
sicherte zur Zeit der Antragstellung ver-
sichert ist, oder wenn er zur Zeit der 
Antragstellung nicht mehr versichert ist, 
bei dem Träger der Arbeiterrentenver-
sicherung, an den der letzte Beitrag ge-
zahlt worden ist. Die Beiträge können 
nur unmittelbar an den für den Antrag 
zuständigen Versicherungsträger gezahlt 
werden. Der Versicherungsträger kann 
Teilzahlungen bis zu einem Zeitraum 
von fünf Jahren zulassen. Hat der Ver-
sicherte fristgerecht einen Antrag auf 
Leistungen der Stiftung für die Alters-
sicherung älterer Selbständiger gestellt, 
so sind Zahlungen auch noch bis zu 
einem Jahr nach rechtskräftiger Entschei-
dung über diesen Antrag zulässig. § 52 
Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 Buchstabe b und 
Abs. 4 finden entsprechend Anwendung. 

(3) Sind weder die Wartezeiten nach 
§ 1246 Abs. 3, § 1247 Abs. 3 und § 1248 
Abs. 7 Satz 2 der Reichsversicherungs-
ordnung ohne Anrechnung von Beiträ-
gen nach Absatz 1 a noch die Voraus-
setzungen des § 1259 Abs. 3 der Reichs-
versicherungsordnung erfüllt, so gilt 
diese Rente nicht als Rente im Sinne der 
§§ 165, 381 Abs. 4 der Reichsversiche-
rungsordnung." 

69. In Artikel 2 § 1 Nr. 12 wird Buchstabe a ge-
strichen. 

70. In Artikel 2 § 1 erhält Nummer 13 folgende 
Fassung: 

,13. In § 52 a Abs. 1 werden in Buchstabe a 
nach den Worten „abgegeben haben" die 
Worte „ , wobei in § 2 Abs. 3 des Gesetzes 
über eine Altershilfe für Landwirte die 
Abgabe an die Stelle des 65. Lebensjahres 
tritt," eingefügt.' 

71. In Artikel 2 § 2 wird nach Nummer 1 folgende 
Nummer 1 a eingefügt: 

,1 a. Nach § 1 wird eingefügt: 

„§ 1 a 

Die Frist von zwei Jahren gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 11 des Angestelltenversiche

-

rungsgesetzes läuft frühestens am 31. De-
zember 1974 ab." ' 

72. In Artikel 2 § 2 wird nach Nummer 2 folgende 
Nummer 2 a eingefügt: 

,2 a. Nach Nummer 9 wird eingefügt: 

„§ 9a 

(1) Liegen die Voraussetzungen des 
§ 28 Abs. 2 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes nicht vor, so gelten sie bei 
Personen, die bis zum Versicherungsfall 
oder bis zu einer bis zum Versicherungs-
fall reichenden Ausfallzeit in einem Zweig 
der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sicherungspflichtig waren, als erfüllt, wenn 
die Zeit vom 1. Januar 1973 bis zum Ver-
sicherungsfall zur Hälfte, jedoch nicht un-
ter 60 Monaten, mit Pflichtbeiträgen be-
legt ist. § 28 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe c 
des Angestelltenversicherungsgesetzes gilt 
entsprechend. 

(2) Personen, die von der Nachentrich-
tungsmöglichkeit nach § 49 a Abs. 1 Buch-
stabe c nach Vollendung des 60. Lebens-
jahres Gebrauch machen, werden Ersatz-
zeiten angerechnet, auch ohne daß die 
Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes vorliegen, 
jedoch keine längere Zeit als Beitragszei-
ten anrechenbar sind."  

73. In Artikel 2 § 2 wird nach Nummer 3 folgende 
Nummer 3 a eingefügt: 

,3 a. Nach § 13 a wird eingefügt: 

„§ 13 b 

Liegen die Voraussetzungen des § 36 
Abs. 3 des Angestelltenversicherungsge-
setzes nicht vor, so gilt § 9 a entsprechend. 
Im Falle des Absatzes 2 werden Ausfall-
zeiten nur insoweit angerechnet, als die 
Zahl der Beitragsmonate nicht bereits 
durch die Anrechnung von Ersatzzeiten 
erreicht ist." ' 

74. In Artikel 2 § 2 erhält Nummer 4 folgende Fas-
sung: 

,4. Nach § 14 wird eingefügt: 

„§ 14 a 

Liegen die Voraussetzungen des § 37 
Abs. 1 Satz 2 und 3 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes nicht vor, gilt § 9 a 
Abs. 1 entsprechend."  

75. In Artikel 2 § 2 wird Nummer 5 gestrichen. 
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76. In Artikel 2 § 2 erhält Nummer 8 folgende Fas-
sung: 

,8. Nach § 26 wird folgender § 26 a eingefügt: 

„§ 26 a 

Personen, deren Recht zur freiwilligen 
Weiterversicherung am 31. Dezember 1972 
endet, haben Anspruch auf Beitragserstat-
tung nach § 82 Abs. 1 Satz 1 und 2 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes, auch 
wenn sie ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt vor dem 1. Januar 1973 
außerhalb des Geltungsbereiches dieses 
Gesetzes genommen haben." ' 

77. In Artikel 2 § 2 wird Nummer 9 gestrichen. 

78. In Artikel 2 § 2 wird Nummer 11 gestrichen. 

79. In Artikel 2 § 2 wird  nach Nummer 13 folgende 
Nummer 13 a eingefügt: 

,13 a. Nach § 49 wird eingefügt: 

„§ 49 a 

(1) Personen, die 

a) in der Angestelltenversicherung oder 
in der Knappschaftlichen Rentenver-
sicherung am 1. Januar 1973 versiche-
rungspflichtig sind oder 

b) bis zum 31. Dezember 1974 nach § 2 
Abs. 1 Nr. 11 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes 	versicherungspflichtig 
werden oder 

c) vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eine selbständige Erwerbstätigkeit von 
wenigstens fünf Jahren aufgegeben ha-
ben und deren Witwe oder Witwer, 
soweit sie nicht unter Buchstabe a fal-
len, 

können auf Antrag abweichend von den 
Regelungen des § 140 des Angestellten-
versicherungsgesetzes freiwillig Beiträge 
für Zeiten vom 1. Januar 1956 an bis 
31. Dezember 1973, in denen sie oder ihr 
Ehegatte eine selbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt haben, nachentrichten. Der 
Eintritt des Versicherungsfalles nach § 25 
AVG vor dem 1. Januar 1973 steht der 
Nachentrichtung von Beiträgen nicht ent-
gegen. 

(1 a) Personen, die nach § 10 zur frei-
willigen Versicherung berechtigt sind, 
können auf Antrag abweichend von den 
Regelungen des § 140 des Angestellten-
versicherungsgesetzes freiwillig Beiträge 
für Zeiten vom 1. Januar 1956 an bis 
31. Dezember 1973, die noch nicht mit Bei-
trägen zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung belegt sind, in der Weise nachent-
richten, daß ein Beitrag für einen Monat 

erst dann entrichtet werden darf, wenn 
alle späteren Monate bereits mit Beiträ-
gen belegt sind. Der Beitrag für einen 
Monat darf nicht höher sein als der ge-
ringste für einen späteren Monat nach-
entrichtete Beitrag. 

(2) Der Antrag nach den Absätzen 1 
und 1 a ist bis zum 31. Dezember 1975 bei 
der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte zu stellen, die Beiträge können nur 
unmittelbar an die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte gezahlt werden. 
Die Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte kann Teilzahlungen bis zu einem 
Zeitraum von fünf Jahren zulassen. Hat 
der Versicherte fristgerecht einen Antrag 
auf Leistungen der Stiftung für die Al-
terssicherung älterer Selbständiger ge-
stellt, so sind Zahlungen auch noch bis zu 
einem Jahr nach rechtskräftiger Entschei-
dung über diesen Antrag zulässig. § 50 
Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 Buchstabe b und 
Abs. 4 finden entsprechende Anwendung. 

(3) Sind weder die Wartezeiten nach 
§ 23 Abs. 3, § 24 Abs. 3 und § 25 Abs. 7 
Satz 2 des Angestelltenversicherungsge-
setzes ohne Anrechnung von Beiträgen 
nach Abs. 1 a noch die Voraussetzungen 
des § 36 Abs. 3 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes erfüllt, so gilt diese Rente 
nicht als Rente im Sinne der §§ 165, 381 
Abs. 4 der Reichsversicherungsordnung. 

80. In Artikel 2 § 2 Nr. 14 wird Buchstabe a ge-
strichen. 

81. In Artikel 2 § 2 erhält Nr. 15 folgende Fas-
sung: 

,15. In § 50 b Abs. 1 werden in Buchstabe a nach 
den Worten „abgegeben haben" die Worte 
„ , wobei in § 2 Abs. 3 des Gesetzes über 
eine Altershilfe für Landwirte die Abgabe 
an die Stelle des 65. Lebensjahres tritt," 
eingefügt.' 

82. Artikel 2 § 3 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

,In § 3 a Abs. 2 Satz 1 wird „des § 57 Abs. 4" 
ersetzt durch „der §§ 50 Abs. 3, 56 Abs. 2 und 
58 Abs. 1" und Satz 2 gestrichen.' 

83. In Artikel 2 § 3 Nr. 3 werden in § 9 die Buch-
staben b und c gestrichen. 

84. In Artikel 2 § 3 wird Nummer 6 gestrichen. 

85. In Artikel 2 § 3 erhält Nummer 8 folgende Fas-
sung: 

,8. Nach § 19 a wird folgender § 19b einge

-

fügt: 
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„§ 19 b 

Personen, deren Recht zur freiwilligen 
Weiterversicherung am 31. Dezember 1972 
endet, haben Anspruch auf Beitragserstat-
tung nach § 1303 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 
Reichsversicherungsordnung, auch wenn 
sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt vor dem 1. Januar 1973 außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes ge-
nommen haben." 

86. In Artikel 2 § 3 wird Nummer 9 gestrichen. 

87. In Artikel 2 § 3 wird Nummer 10 gestrichen. 

88. In Artikel 2 § 3 Nummer 12 wird Buchstabe a 
gestrichen. 

89. Nach Artikel 2 wird folgender Artikel 2 a ein-
gefügt: 

,Artikel 2 a 

§1 

(1) Um die Nachentrichtung von Beiträgen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung nach die-
sem Gesetz zu erleichtern, wird eine rechts-
fähige Stiftung des öffentlichen Rechts unter 
dem Namen „Stiftung für die Alterssicherung 
älterer Selbständiger" errichtet. 

(2) Der Sitz der Stiftung wird durch die Sat-
zung bestimmt. 

(3) Die Stiftung verfolgt unmittelbar und 
ausschließlich gemeinnnützige Zwecke im Sinne 
des § 17 des Steueranpassungsgesetzes vom 
16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 925), zu-
letzt geändert durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Finanzverwaltung, der 
Reichsabgabenordnung und andere Steuerge-
setze vom 23. April 1963 (Bundesgesetzbl. I 
S. 197) und der Gemeinnützigkeitsverordnung 
vom 24. Dezember 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1592). 

§ 2 

Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von 
dritter Seite anzunehmen. 

§ 3 

(1) Von der Stiftung werden Personen ge-
fördert, die Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung nach diesem Gesetz nachentrichten 
können. 

(2) Voraussetzung für die Förderung ist, daß 
die Nachentrichtung der Beiträge die wirtschaft-
liche Existenz des Betroffenen erheblich beein-
trächtigen würde. 

(3) Die Förderung erfolgt dadurch, daß die 
Stiftung die nachzuentrichtenden Beiträge teil- 

weise oder in vollem Umfang für den Betroffe-
nen an den Rentenversicherungsträger leistet. 

§ 4 

(1) Organe der Stiftung sind 

1. der Stiftungsrat, 

2. der Stiftungsvorstand. 

(2) Die Mitglieder der Organe werden 
ehrenamtlich tätig, sie haben Anspruch auf Er-
satz ihrer notwendigen Auslagen. 

§ 5 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus neun Mit-
gliedern. Drei Mitglieder werden von der Bun-
desregierung benannt. Die übrigen Mitglieder 
werden von der Bundesregierung auf Vorschlag 
der auf Bundesebene tätigen Verbände der selb-
ständig Erwerbstätigen berufen. Für jedes Mit-
glied wird ein Stellvertreter benannt oder be-
rufen. 

(2) Den Vorsitzenden und seinen Stellver-
treter wählt der Stiftungsrat. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Stif-
tungsrates und ihrer Stellvertreter endet mit der 
Aufhebung der Stiftung. Scheidet ein Mitglied 
oder ein Stellvertreter vorzeitig aus, wird für 
den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger be-
nannt oder berufen. 

(4) Der Stiftungsrat ist beschlußfähig, wenn 
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. 

§ 6 

Leistungen der Stiftung werden nur auf An-
trag gewährt. Der Antrag muß innerhalb von 
achtzehn Monaten nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes gestellt werden. Das Antragsverfahren 
wird durch den Stiftungsvorstand festgelegt. 

§7 

Der Stiftungsrat erläßt nach Ablauf der An-
tragsfrist eine Satzung. In dieser Satzung sind 
die Voraussetzungen der Förderung und die 
Höhe der Förderungsbeträge näher zu bestim-
men. 

In der Satzung ist zu berücksichtigen, daß 
vorrangig Personen zu fördern sind, die über 
50 Jahre alt sind und aus eigener Kraft infolge 
wirtschaftlicher Strukturänderungen oder be-
sonderer Kriegs- und Nachkriegsfolgen keine 
Alterssicherung mehr erwerben können. Nach 
Maßgabe der Satzung besteht ein Rechtsan-
spruch auf die Leistungen der Stiftung. 
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§8 

Stiftungsvorstand ist der Vorstand der La-
stenausgleichsbank. Er führt die Geschäfte und 
vertritt die Stiftung gerichtlich und außerge-
richtlich. 

§9 

(1) Zur Entstehung über Anträge nach § 3 
wird bei dem Vorstand ein Ausschuß gebildet. 

(2) Der Ausschuß besteht aus einem Vorsit-
zenden und zwei Beisitzern. Vorsitzender und 
Beisitzer werden vom Stiftungsrat auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt und von dem 
Vorsitzenden des Stiftungsrates auf die gewis-
senhafte und unparteiische Wahrnehmung ihrer 
Amtsobliegenheiten verpflichtet. 

(3)Über den Antrag entscheidet der Aus-
schuß durch Bescheid. 

§ 10 

(1) Zur Entscheidung über den Widerspruch 
gegen einen Bescheid des Auschusses nach § 9 
wird ein Widerspruchsausschuß gebildet. 

(2) Der Widerspruchsausschuß besteht aus 
einem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Vor-
sitzender und Beisitzer werden vom Stiftungs-
rat auf die Dauer von zwei Jahren gewählt und 
von dem Vorsitzenden des Stiftungsrates auf 
die gewissenhafte und unparteiische Wahrneh-
mung ihrer Amtsobliegenheiten verpflichtet. 

(3) Der Vorsitzende des Widerspruchsaus-
schusses muß die Befähigung für den höheren 
Verwaltungsdienst besitzen. Vorsitzender und 
Beisitzer dürfen nicht dem Ausschuß nach § 9 
angehören. 

§ 11 

Die Stiftung untersteht der Aufsicht des Bun

-

desministers für Arbeit und Sozialordnung. 

§ 12 

Die Stiftung ist nach der Erreichung ihres 
Zweckes, spätestens zehn Jahre nach Inkraft-
treten dieses Gesetzes aufzuheben. Bei der Auf-
hebung der Stiftung vorhandenes Vermögen 
fließt dem Bund zu; er hat es dem Stiftungs-
zweck entsprechend zu verwenden.' 

90.. In Artikel 3 wird § 4 gestrichen. 

91. In Artikel 3 wird § 5 gestrichen. 

92. In Artikel 3 § 6 wird Nummer 4 gestrichen und 
in Nummer 5 Buchstabe b wird „Buchstabe e" 
ersetzt durch „Buchstabe f". 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 311 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform-
gesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 
(Betr.: Überbrückungsgeld) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Artikel 1 § 4 wird wie folgt geändert und ergänzt: 

a) Die Änderung des § 615 wird Nr. 1. 

b) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 ein-
gefügt: 

,2. § 891 erhält folgenden Absatz 2: 

„(2) Für die Gewährung einesÜberbrük-
kungsgeldes bei einem Ausscheiden aus der 
Seeschiffahrt nach Vollendung des 55. Le-
bensjahres (Seemannsrente) sowie eines ver-
kürzten Überbrückungsgeldes bei einem frü-
heren Ausscheiden aus der Seeschiffahrt 
(verkürzte Seemannsrente) an Seeleute, kann 
die See-Berufsgenossenschaft mit Genehmi-
gung des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung eine Sondereinrichtung mit 
eigenem Haushalt (Seemannsrentenkasse) 
schaffen. Die Organe und die Geschäftsfüh-
rung der See-Berufsgenossenschaft verwalten 
die Seemannsrentenkasse nach deren Sat-
zung. Soweit die Seekasse bei der Durchfüh-
rung dieser Aufgabe mitwirkt, hat die See-
mannsrentenkasse die entstehenden Verwal-
tungskosten der Seekasse in vollem Umfang 
zu erstatten. Die Mittel für die Seemannsren-
tenkasse werden im Wege der Umlage von 
den Reedern aufgebracht. Das Nähere, ins-
besondere die Leistungen und die Beiträge, 
bestimmt die Satzung. Die Satzung kann auch 
eine rentenversicherungspflichtige Seefahrt-
zeit von bestimmter Dauer als Voraussetzung 
der Leistungen festlegen." ' 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 308 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform- 
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gesetz —RRG) (Drucksachen VI/2153, V1/2584, V1/2916, 
VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 
(Betr.: flexible Altersgrenze) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 Nr. 7 erhält § 1248 Abs. 4 Satz 1 
folgende Fassung: 

„Neben einem Altersruhegeld nach den Absätzen 
2 und 3 darf der Versicherte bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres im Laufe eines jeden Jahres 
seit dem erstmaligen Rentenbeginn eine Beschäf-
tigung oder eine Tätigkeit nur noch bis zu einem 
Entgelt oder einem Arbeitseinkommen ausüben, 
das ein Achtel der für Jahresbezüge geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze (§ 1385 Abs. 2) nicht 
überschreitet." 

2. In Artikel 1 § 1 erhält Nr. 10 Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Hat der Versicherte die Vorausset-
zungen für das Altersruhegeld nach § 1248 
Abs. 1 oder 5 erfüllt, so erhöht sich der 
Jahresbetrag seines Altersruhegeldes ohne 
Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höher-
versicherung und ohne Kinderzuschuß für je-
den Kalendermonat, für den er nach Erfüllung 
der Voraussetzungen für Zeiten zwischen der 
Vollendung des 63. Lebensjahres und dem Ab-
lauf des Monats, in dem er das 67. Lebens-
jahr vollendet, das Altersruhegeld nicht in 
Anspruch genommen hat, um 0,4 vom Hun-
dert. Die Erhöhung wird bei der Berechnung 
des Altersruhegeldes in der Weise berück-
sichtigt, daß bei der Ermittlung der anrech-
nungsfähigen Versicherungsjahre für jeden 
nach Satz 1 zuschlagsfähigen Kalendermonat 
0,4 vom Hundert der von dem Versicherten an 
Beitrags-, Ersatz- und Ausfallzeiten zurückge-
legten Kalendermonate als zusätzliche Ka-
lendermonate angerechnet werden, wobei 
deren Gesamtzahl auf volle Kalendermonate 
nach oben aufzurunden ist. Die zusätzlichen 
Kalendermonate werden bei Anwendung von 
Vorschriften, nach denen eine Leistung von 
einer bestimmten Anzahl anrechnungsfähiger 
Versicherungsjahre abhängt, nicht berücksich-
tigt. Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Versicher-
ten, die bereits ein Altersruhegeld oder nach 
Vollendung des 63. Lebensjahres Rente we-
gen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähig-
keit bezogen haben." ' 

3. In Artikel 1 § 2 Nr. 7 erhält § 25 Abs. 4 Satz 1 
folgende Fassung: 

„Neben einem Altersruhegeld nach den Ab-
sätzen 2 und 3 darf der Versicherte bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres im Laufe eines 
jeden Jahres seit dem erstmaligen Rentenbeginn 
eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit nur noch 
bis zu einem Entgelt oder einem Arbeitseinkom-
men ausüben, das ein Achtel der für Jahresbe

-

züge geltenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 112 
Abs. 2) nicht überschreitet." 

4. In Artikel 1 § 2 erhält Nr. 10 Buchstabe a fol-
gende Fassung: 

,a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a 
eingefügt: 

„(1 a) Hat der Versicherte die Vorausset-
zungen für das Altersruhegeld nach § 25 
Abs. 1 oder 5 erfüllt, so erhöht sich der 
Jahresbetrag seines Altersruhegeldes ohne 
Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höher-
versicherung und ohne Kinderzuschuß für je-
den Kalendermonat, für den er nach Erfüllung 
der Voraussetzungen für Zeiten zwischen der 
Vollendung des 63. Lebensjahres und dem 
Ablauf des Monats, in dem er das 67. Lebens-
jahr vollendet, das Altersruhegeld nicht in 
Anspruch genommen hat, um 0,4 vom Hun-
dert. Die Erhöhung wird bei der Berechnung 
des Altersruhegeldes in der Weise berück-
sichtigt, daß bei der Ermittlung der anrech-
nungsfähigen Versicherungsjahre für jeden 
nach Satz 1 zuschlagsfähigen Kalendermonat 
0,4 vom Hundert der von dem Versicherten 
an Beitrags-, Ersatz- und Ausfallzeiten zurück-
gelegten Kalendermonate als zusätzliche Ka-
lendermonate angerechnet werden, wobei 
deren Gesamtzahl auf volle Kalendermonate 
nach oben aufzurunden ist. Die zusätzlichen 
Kalendermonate werden bei Anwendung von 
Vorschriften, nach denen eine Leistung von 
einer bestimmten Anzahl anrechnungsfähiger 
Versicherungsjahre abhängt, nicht berück-
sichtigt. Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Ver-
sicherten, die bereits ein Altersruhegeld oder 
nach Vollendung des 63. Lebensjahres Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfä-
higkeit bezogen haben." ' 

5. In Artikel 1 § 3 Nr. 4 erhält § 48 Abs. 4 Satz 1 
folgende Fassung: 

„Neben einem Knappschaftsruhegeld nach den 
Absätzen 2 und 3 darf der Versicherte bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres im Laufe eines 
jeden Jahres seit dem erstmaligen Rentenbeginn 
eine Beschäftigung oder eine Tätigkeit nur noch 
bis zu einem Entgelt oder einem Arbeitseinkom-
men ausüben, das ein Achtel der für Jahresbe-
züge geltenden Beitragsbemessungsgrenze der 
Reichsversicherungsordnung (§ 1385 Abs. 2) nicht 
überschreitet." 

6. In Artikel 1 § 3 erhält Nr. 8 Buchstabe a folgende 
Fassung: 

,a) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4 a ein-
gefügt: 

„(4 a) Hat der Versicherte die Vorausset-
zungen für das Knappschaftsruhegeld nach 
§ 48 Abs. 1 Nr. 1 oder Abs. 5 erfüllt, so erhöht 
sich der Jahresbetrag seines Knappschafts-
ruhegeldes ohne Kinderzuschuß für jeden 
Kalendermonat, für den er nach Erfüllung der 
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Voraussetzungen für Zeiten zwischen der 
Vollendung des 63. Lebensjahres und dem Ab-
lauf des Monats, in dem er das 67. Lebensjahr 
vollendet, das Knappschaftsruhegeld nicht in 
Anspruch genommen hat, um 0,4 vom Hun-
dert. Die Erhöhung wird bei der Berechnung 
des Knappschaftsruhegeldes in der Weise be-
rücksichtigt, daß bei der Ermittlung der an-
rechnungsfähigen Versicherungsjahre für je-
den nach Satz 1 zuschlagsfähigen Kalender-
monat 0,4 vom Hundert der von dem Ver-
sicherten an Beitrags-, Ersatz- und Ausfall-
zeiten zurückgelegten Kalendermonate als zu-
sätzliche Kalendermonate angerechnet wer-
den, wobei deren Gesamtzahl auf volle Ka-
lendermonate nach oben aufzurunden ist, und 
beim jährlichen Leistungszuschlag Satz 1 ent-
sprechend gilt. Die zusätzlichen Kalender-
monate werden bei Anwendung von Vor-
schriften, nach denen eine Leistung von einer 
bestimmten Anzahl anrechnungsfähiger Ver-
sicherungsjahre abhängt, nicht berücksichtigt. 
Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Versicherten, 
die bereits ein Knappschaftsruhegeld oder 
nach Vollendung des 63. Lebensjahres Berg-
mannsrente, eine Knappschaftsrente oder 
Knappschaftsausgleichsleistungen bezogen ha-
ben."  

7. In Artikel 1 § 3 erhält Nr. 13 folgende Fassung: 

,13. In § 61 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Werden Zuschläge nach § 53 Abs. 4 a ge-
währt, so ist der Grenzwert nach Satz 1 um 
den Vomhundertsatz zu erhöhen, der als 
Steigerungssatz nach § 53 Abs. 4 auf die nach 
§ 53 Abs. 4 a Satz 2 anzurechnenden zusätz-
lichen Kalendermonate entfällt." ' 

8. In Artikel 3 § 6 Nr. 2 werden nach den Worten 
„§ 1254 Abs. 1 a" die Worte „und 1 b" gestrichen. 

9. In Artikel 5 § 2 werden jeweils die Worte „und 
1 b" sowie die Worte „und 4 b" gestrichen. 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 306 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung und über die Fünfzehnte Anpassung 
der Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen sowie über die Anpassung der Geldleistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Renten-
reformgesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 
(Betr.: Baby-Jahr) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Artikel 1 § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 12 erhält Buchstabe b folgende 
Fassung: 

„b) Absatz 3 wird gestrichen." 

b) Nummer 25 wird gestrichen. 

2. Artikel 1 § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 12 erhält Buchstabe b folgende 
Fassung: 

„b) Absatz 3 wird gestrichen." 

b) . Nummer 25 wird gestrichen. 

3. In Artikel 1 § 3 werden Nummer 9 Buchstabe a 
und Nummer 20 gestrichen. 

4. In Artikel 2 § 1 wird Nummer 1 gestrichen. 

5. In Artikel 2 § 2 wird Nummer 3 gestrichen. 

6. In Artikel 2 § 3 wird Nummer 3 Buchstabe a 
gestrichen. 

7. In Artikel 5 wird § 3 gestrichen. 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 8 	 Umdruck 309 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform-
gesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, VI/2916, 
VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 

(Betr.: Verbesserung der Alterssicherung für Frauen 
und Kleinstrentner) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 2 § 1 erhält Nummer 14 folgende Fas-
sung: 

,14. Nach § 55 werden folgende §§ 55 a und 
55 b eingefügt: 

„§55a 

(1) Bei Versicherungsfällen nach dem 
31. Dezember 1972 ist für Versicherte, die 
mindestens 25 anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen Ver-
sicherung und Ausfallzeiten zurückgelegt 
haben, die maßgebende Rentenbemessungs-
grundlage in der Weise zu ermitteln, daß 
für jeden Monat vor dem 1. Januar 1973, 
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der mit einem Pflichtbeitrag belegt ist, der 
Wert 6,25 zugrunde gelegt wird, wenn sich 
bei Anwendung von § 1255 Abs. 3 bis 7 und 
§ 1255 a der Reichsversicherungsordnung aus 
allen Pflichtbeitragszeiten vor dem 1. Ja-
nuar 1973 ein geringerer Monatsdurchschnitt 
ergibt. Auf Ersatz- und Ausfallzeiten findet 
Satz 1 und 2 keine Anwendung. Ist nach 
§ 1310 der Reichsversicherungsordnung eine 
Gesamtleistung aus den Rentenversicherun-
gen der Arbeiter und der Angestellten und 
der knappschaftlichen Rentenversicherung 
festzustellen, ist Satz i auf den Leistungs-
anteil aus den Rentenversicherungen der 
Arbeiter und der Angestellten und auf den 
Leistungsanteil aus der knappschaftlichen 
Rentenversicherung jeweils gesondert anzu-
wenden. Bei Ermittlung der anrechnungs-
fähigen Versicherungsjahre werden die in 
allen Zweigen der Rentenversicherung zu-
rückgelegten anrechnungsfähigen Versiche-
rungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen Ver-
sicherung und Ausfallzeiten zusammenge-
rechnet. Bei einer nach § 1268 der Reichs-
versicherungsordnung berechneten Rente, 
die auf einem Versicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1972 beruht, sind die Sätze 1 
bis 4 auf die der Hinterbliebenenrente zu-
grunde liegende Versichertenrente anzu-
wenden, wenn der Versicherte mindestens 
25 anrechnungsfähige Versicherungsjahre 
ohne Zeiten der freiwilligen Versicherung 
und Ausfallzeiten zurückgelegt hat. 

(2) Bezieht ein Berechtigter einer Rente, 
die auf einem in der Zeit vom 1. Januar 
1957 bis 31. Dezember 1972 eingetretenen 
Versicherungsfall beruht, und sind minde-
stens 25 anrechnungsfähige Versicherungs-
jahre ohne Zeiten der freiwilligen Versiche-
rung und Ausfallzeiten zurückgelegt, so ist 
die Rente mindestens in der Höhe zu ge-
währen, wie sie sich bei Anwendung des 
Absatzes 1 ergibt. 

(3) Absatz 2 gilt auch für Renten aus Ver-
sicherungsfällen vor dem 1. Januar 1957, 
wenn Leistungsteile aus der knappschaft-
lichen Rentenversicherung gewährt werden. 

§ 55 b 

(1) Versichertenrenten, die auf einem vor 
dem 1. Januar 1957 eingetretenen Versiche-
rungsfall beruhen, sind unbeschadet des 
§ 55 a Abs. 3 dieses Artikels nach Maßgabe 
des Absatzes 2 zu erhöhen, wenn vor An-
wendung der Kürzungs- und Ruhensvor

-

schriften der Rentenzahlbetrag ohne Kinder-
zuschuß und ohne Steigerungsbeträge für 
Beiträge der Höherversicherung höher ist als 
der Betrag, der sich ergeben würde, wenn die 
Rente nach den §§ 1253 ff. der Reichsver-
sicherungsordnung unter Zugrundelegung 
einer für den Versicherten maßgebenden 

Rentenbemessungsgrundlage von 40 v. H. 
berechnet würde, und niedriger ist als der 
Betrag, der sich ergeben würde, wenn der 
Berechnung eine für den Versicherten maß-
gebende Rentenbemessungsgrundlage von 
75 v. H. zugrunde gelegt würde. Bei Anwen-
dung des Satzes 1 sind 

die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1972, 

als anrechnungsfähige Versicherungs-
jahre die Kalenderjahre zwischen dem 
Jahr der Vollendung des 15. Lebens-
jahres durch den Versicherten und dem 
Jahr nach Rentenbeginn; an die Stelle 
des Kalenderjahres nach Rentenbeginn 
tritt das Kalenderjahr nach Vollendung 
des 40. Lebensjahres durch den Ver-
sicherten, wenn dieses später liegt, und 

für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr als Jahresbetrag der Rente 
bei Versichertenrenten, die als Alters-
ruhegelder gelten, 1,5 v. H. und bei 
Versichertenrenten, die als Renten we-
gen Erwerbsunfähigkeit gelten, 1,3 v. H. 
der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage 

zugrunde zu legen. 

(2) Der Rentenzahlbetrag nach Absatz 1 ist 
auf den Betrag zu erhöhen, der sich unter 
Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 und un-
ter Zugrundelegung einer für den Versicher-
ten maßgebenden Rentenbemessungsgrund-
lage von 75 v. H. ergibt. 

(3) Für Witwenrenten aus Versicherungs-
fällen vor dem 1. Januar 1957 gelten unbe-
schadet des § 55 a Abs. 3 dieses Artikels 
die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, daß 
an die Stelle der nach Absatz 1 Satz 1 und 
Abs. 2 zu berechnenden Beträge jeweils 
sechs Zehntel dieser Beträge treten; dabei 
ist für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr als Jahresbetrag der Versicher-
tenrente 1,5 v. H. der für den Versicherten 
maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage 
zugrunde zu legen. In den Fällen, in denen 
der Versicherte keine Rente bezogen hat, 
tritt an die Stelle des Rentenbeginns der 
Zeitpunkt des Todes des Versicherten. An 
die Stelle des Zeitpunktes des Todes des 
Versicherten tritt die Vollendung des 40. Le-
bensjahres, wenn dieser Zeitpunkt später 
liegt. 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten auch für Ver-
sicherten- und Witwenrenten, die auf Ver-
sicherungsfällen nach dem 31. Dezember 
1956 beruhen, und deren Zahlbetrag eine 
nach den Vorschriften der §§ 31 ff. dieses 
Artikels umgestellte Rente zugrunde liegt; 
§ 55 a dieses Artikels findet insoweit keine 
Anwendung."  
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2. In Artikel 2 § 2 erhält Nr. 17 folgende Fassung: 

,17. Nach § 54 a werden folgende §§ 54 b und 
54 c eingefügt: 

§ 54b 

(1) Bei Versicherungsfällen nach dem 
31. Dezember 1972 ist für Versicherte, die 
mindestens 25 anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen Ver-
sicherung und Ausfallzeiten zurückgelegt 
haben, ist die maßgebende Rentenbemes-
sungsgrundlage in der Weise zu ermitteln, 
daß für jeden Monat vor dem 1. Januar 1973, 
der mit einem Pflichtbeitrag belegt ist, der 
Wert 6,25 zugrunde gelegt wird, wenn sich 
bei Anwendung von § 32 Abs. 3 bis 7 und 
§ 32 a des Angestelltenversicherungsgeset-
zes aus allen Pflichtbeitragszeiten vor dem 
1. Januar 1973 ein geringerer Monatsdurch-
schnitt ergibt. Auf Ersatz- und Ausfallzeiten 
findet Satz 1 keine Anwendung. Ist nach 
§ 89 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
eine Gesamtleistung aus den Rentenversi-
cherungen der Angestellten und der Arbei-
ter und der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung festzustellen, ist Satz 1 und 2 auf 
den Leistungsanteil aus den Rentenversiche-
rungen der Angestellten und der Arbeiter 
und auf den Leistungsanteil aus der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung jeweils ge-
sondert anzuwenden. Bei Ermittlung der an-
rechnungsfähigen Versicherungsjahre wer-
den die in allen Zweigen der Rentenver-
sicherung zurückgelegten anrechnungsfähi-
gen Versicherungsjahre ohne Zeiten der 
freiwilligen Versicherung und Ausfallzeiten 
zusammengerechnet. Bei einer nach § 45 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes berech-
neten Rente, die auf einem Versicherungsfall 
nach dem 31. Dezember 1972 beruht, sind 
die Sätze 1 bis 4 auf die der Hinterbliebe-
nenrente zugrunde liegende Versicherten-
rente anzuwenden, wenn der Versicherte 
mindestens 25 anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen 
Versicherung und Ausfallzeiten zurückgelegt 
hat. 

(2) Bezieht ein Berechtigter eine Rente, 
die auf einem in der Zeit vom 1. Januar 1957 
bis 31. Dezember 1972 eingetretenen Ver-
sicherungsfall beruht, und sind mindestens 
25 anrechnungsfähige Versicherungsjahre 
ohne Zeiten der freiwilligen Versicherung 
und Ausfallzeiten zurückgelegt, so ist die 
Rente mindestens in der Höhe zu gewähren, 
wie sie sich bei Anwendung des Absatzes 1 
ergibt. 

(3) Absatz 2 gilt auch für Renten aus Ver-
sicherungsfällen vor dem 1. Januar 1957, 
wenn Leistungsteile aus der knappschaft-
lichen Rentenversicherung gewährt werden. 

§ 54 c 

(1) Versichertenrenten, die auf einem vor 
dem 1. Januar 1957 eingetretenen Versiche-
rungsfall beruhen, sind unbeschadet des 
§ 54 b Abs. 3 dieses Artikels nach Maßgabe 
des Absatzes 2 zu erhöhen, wenn vor An-
wendung der Kürzungs- und Ruhensvor-
schriften der Rentenzahlbetrag ohne Kinder-
zuschuß und ohne Steigerungsbeträge für 
Beiträge der Höherversicherung höher ist 
als der Betrag, der sich ergeben würde, wenn 
die Rente nach den §§ 30 ff. des Angestell-
tenversicherungsgesetzes unter Zugrundele-
gung einer für den Versicherten maßgeben-
den 	Rentenbemessungsgrundlage 	von 
40 v. H. berechnet würde, und niedriger ist 
als der Betrag, der sich ergeben würde, wenn 
der Berechnung eine für den Versicherten 
maßgebende Rentenbemessungsgrundlage 
von 75 v. H. zugrunde gelegt würde. Bei An-
wendung des Satzes 1 sind 

die allgemeine Bemessungsgrundlage 
für das Jahr 1972 

als anrechnungsfähige Versicherungs-
jahre die Kalenderjahre zwischen dem 
Jahr der Vollendung des 15. Lebens-
jahres durch den Versicherten und dem 
Jahr nach Rentenbeginn; an die Stelle 
des Kalenderjahres nach Rentenbeginn 
tritt das Kalenderjahr nach Vollendung 
des 40. Lebensjahres durch den Ver-
sicherten, wenn dieses später liegt, und 
für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr als Jahresbetrag der Rente 
bei Versichertenrenten, die als Alters-
ruhegelder gelten, 1,5 v. H. und bei 
Versichertenrenten, die als Renten we-
gen Erwerbsunfähigkeit gelten, 1,3 v. H. 
der für den Versicherten maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage 

zugrunde zu legen. 

(2) Der Rentenzahlbetrag nach Absatz 1 
ist auf den Betrag zu erhöhen, der sich 
unter Anwendung des Absatzes 1 Satz 2 
und unter Zugrundelegung einer für den 
Versicherten maßgebenden Rentenbemes-
sungsgrundlage von 75 v. H. ergibt. 

(3) Für Witwenrenten aus Versicherungs-
fällen vor dem 1. Januar 1957 gelten unbe-
schadet des § 54 b Abs. 3 dieses Artikels 
die Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe, daß 
an die Stelle der nach Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 zu berechnenden Beträge jeweils 
sechs Zehntel dieser Beträge treten; dabei 
ist für jedes anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahr als Jahresbetrag der Versicherten-
rente 1,5 v. H. der für den Versicherten maß-
gebenden Rentenbemessungsgrundlage zu-
grunde zu legen. In den Fällen, in denen 
der Versicherte keine Rente bezogen hat, 
tritt an die Stelle des Rentenbeginns der 
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Zeitpunkt des Todes des Versicherten. An 
die Stelle des Zeitpunkts des Todes des 
Versicherten tritt die Vollendung des 
40. Lebensjahres, wenn dieser Zeitpunkt 
später liegt. 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten auch für Ver-
sicherten- und Witwenrenten, die auf Ver-
sicherungsfällen nach dem 31. Dezember 
1956 beruhen und deren Zahlbetrag eine 
nach den Vorschriften der §§ 30 ff. dieses 
Artikels umgestellte Rente zugrunde liegt; 
§ 54 b dieses Artikels findet insoweit keine 
Anwendung." 

3. In Artikel 2 § 3 erhält Nummer 4 folgende Fas-
sung:  

,4. Nach § 10 wird folgender § 10 a eingefügt: 

„§ 10 a 

(1) Bei Versicherungsfällen nach dem 
31. Dezember 1972 ist für Versicherte, die 
mindestens 25 anrechnungsfähige Versiche-
rungsjahre ohne Zeiten der freiwilligen Ver-
sicherung und Ausfallzeiten zurückgelegt 
haben, die maßgebende Rentenbemessungs-
grundlage in der Weise zu ermitteln, daß für 
jeden Monat vor dem 1. Januar 1973, der mit 
einem Pflichtbeitrag belegt ist, der Wert 6,25 
zugrunde gelegt wird, wenn sich bei An-
wendung des § 54 Abs. 3 bis 9 und § 54 a 
des Reichsknappschaftsgesetzes aus allen 
Pflichtbeitragszeiten vor dem 1. Januar 1973 
ein geringerer Monatsdurchschnitt ergibt. Auf 
Ersatz- und Ausfallzeiten findet Satz 1 keine 
Anwendung. Ist nach § 101 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes eine Gesamtleistung aus der 
knappschaftlichen Rentenversicherung und 
den Rentenversicherungen der Arbeiter und 
der Angestellten festzustellen, ist Satz 1 und 
2 auf den Leistungsanteil aus der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung und auf den 
Leistungsanteil aus den Rentenversicherun-
gen der Arbeiter und der Angestellten je-
weils gesondert anzuwenden. Bei Ermittlung 
der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre 
werden die in allen Zweigen der Rentenver-
sicherung zurückgelegten anrechnungsfähi-
gen Versicherungsjahre ohne Zeiten der frei-
willigen Versicherung und Ausfallzeiten zu-
sammengerechnet. Bei einer nach § 69 Abs. 1 
bis 5 des Reichsknappschaftsgesetzes berech-
neten Rente, die auf einem Versicherungsfall 
nach dem 31. Dezember 1972 beruht, sind die 
Sätze 1 bis 4 auf die der Hinterbliebenen-
rente zugrunde liegende Versichertenrente 
anzuwenden, wenn der Versicherte minde-
stens 25 anrechnungsfähige Versicherungs-
jahre ohne Zeiten der freiwilligen Versiche-
rung und Ausfallzeiten zurückgelegt hat. 

(2) Bezieht ein Berechtigter eine Rente, die 
auf einem vor dem 1. Januar 1973 eingetre-
tenen Versicherungsfall beruht, und sind 
mindestens 25 anrechnungsfähige Versiche

-

rungsjahre ohne Zeiten der freiwillen Ver-
sicherung und Ausfallzeiten zurückgelegt, so 
ist die Rente mindestens in der Höhe zu ge-
währen, wie sie sich bei Anwendung des 
Absatzes 1 ergibt." ' 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 307 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform-
gesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3214, VI/3448, VI/3767) 
(Betr.: Sicherung der bruttolohnbezogenen dynami-
schen Rente) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 wird nach Nummer 17 folgende 
Nummer 17 a eingefügt: 

,17 a § 1272 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Anpassung hat der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
der Produktivität, den Veränderungen des 
Volkseinkommens je Erwerbstätigen sowie 
der Sicherung eines stabilen Rentenniveaus 
Rechnung zu tragen. Richtsatz für die Höhe 
des Rentenniveaus ist ein Altersruhegeld, 
das nach 40 Versicherungsjahren bei einer 
für den Versicherten maßgebenden Renten-
bemessungsgrundlage (§ 1255 Abs. 1) von 
100 vom Hundert in dem jeweiligen Kalen-
derjahr 50 vom Hundert des für dasselbe 
Jahr nach § 1383 vorausgeschätzten durch-
schnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts 
aller Versicherten der Rentenversicherun-
gen der Arbeiter und Angestellten ohne 
Lehrlinge und Anlernlinge beträgt. Der 
Richtsatz für die Höhe des Rentenniveaus 
darf vom Jahr 1974 an um nicht mehr als 
fünf Prozentpunkte unterschritten werden 
(untere Schwankungsgrenze) ."' 

2. In Artikel 1 § 1 wird nach Nummer 27 folgende 
Nummer 27 a eingefügt: 

,27 a In § 1383 Abs. 1 werden nach den Worten 
„die Ausgaben" die Worte „das Renten-
niveau im Sinne von § 1272 Abs. 2 Satz 2" 
angefügt.' 



11670 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 197. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 20. September 1972 

3. In Artikel 1 § 2 wird nach Nummer 17 folgende 
Nummer 17 a eingefügt: 

,17 a § 49 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„ (2) Die Anpassung hat der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
der Produktivität, den Veränderungen des 
Volkseinkommens je Erwerbstätigen sowie 
der Sicherung eines stabilen Rentenniveaus 
Rechnung zu tragen. Richtsatz für die Höhe 
des Rentenniveaus ist ein Altersruhegeld, 
das nach 40 Versicherungsjahren bei einer 
für den Versicherten maßgebenden Renten-
bemessungsgrundlage (§ 32 Abs. 1) von 100 
vom Hundert in dem jeweiligen Kalender-
jahr 50 vom Hundert des für dasselbe Jahr 
nach § 110 vorausgeschätzten durchschnitt-
lichen Bruttojahresarbeitsentgelts aller Ver-
sicherten der Rentenversicherungen der Ar-
beiter und der Angestellten ohne Lehrlinge 
und Anlernlinge beträgt. Der Richtsatz für 
die Höhe des Rentenniveaus darf vom Jahr 
1974 an um nicht mehr als fünf Prozent-
punkte unterschritten werden (untere 
Schwankungsgrenze) ."' 

4. In Artikel 1 § 2 wird nach Nummer 27 folgende 
Nummer 27 a eingefügt: 

,27 a In § 110 Abs. 1 werden nach den Worten 
„die Ausgaben" die Worte „das Renten-
niveau im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 2" 
angefügt.' 

5. In Artikel 1 § 3 wird nach Nummer 14 folgende 
Nummer 14 a eingefügt: 

,14 a In § 71 Abs. 1 werden nach dem Wort 
„Reichsversicherungsordnung" folgende 
Worte angefügt: 

„mit der Maßgabe, daß in § 1272 Abs. 2 
Satz 2 an die Stelle der Zahl 50 die Zahl 
66,66 und in § 1272 Abs. 2 Satz 3 an die 
Stelle der Zahl 5 die Zahl 6,66 tritt."' 

6. In Artikel 1 § 3 wird nach Nummer 22 folgende 
Nummer 22 a eingefügt: 

,22 a In § 129 Abs. 1 werden nach den Worten 
„die Ausgaben" die Worte „das Renten-
niveau im Sinne von § 71 Abs. 1" ange-
fügt.' 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 310 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Renten

-

versicherung und über die Fünfzehnte Anpassung 
der Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen sowie über die Anpassung der Geldleistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung (Renten-
reformgesetz — RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3448, VI/3767) 

(Betr.: Urteil des Bundesverfassungsgerichts) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 2 § 2 erhält Nummer 16 folgende 
Fassung: 

,16. § 54 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„Bei Versicherten, die auf Grund des § 18 
Abs. 3 des Gesetzes über die Erhöhung der 
Einkommensgrenzen in der Sozialversiche-
rung und der Arbeitslosenversicherung und 
zur Änderung der Zwölften Verordnung 
zum Aufbau der Sozialversicherung vom 
13. August 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 437) 
oder des § 1 dieses Artikels in der Fassung 
des Angestelltenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes vom 23. Februar 1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 88) oder des Rentenver-
sicherungs-Änderungsgesetzes vom 9. Juni 
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 476) oder des 
Finanzänderungsgesetzes 1967 vom 21. De-
zember 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 1259) oder 
auf Grund der entsprechenden Vorschriften 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes von der Versicherungs-
pflicht befreit worden sind, stehen bei An-
wendung des § 36 Abs. 3 und des § 37 
Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes die für Zeiten vom 1. Januar 1968 
an entrichteten freiwilligen Beiträge den 
Pflichtbeiträgen gleich, wenn sie mindestens 
in der Beitragsklasse entrichtet sind, die für 
ein Zwölftel des nach § 33 Abs. 1 Buch-
stabe c des Angestelltenversicherungs-
gesetzes bestimmten durchschnittlichen 
Bruttoarbeitsentgeltes anzuwenden ist. Die 
Beitragsklasse wird in der in § 33 Abs.1 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes vorgese-
henen Rechtsverordnung bekanntgegeben. 
Ist die Zeit vom 1. Januar 1968 bis zu dem 
Beginn des Kalendermonats, in dem der 
Versicherungsfall eingetreten ist, minde-
stens zu drei Vierteln mit Beiträgen nach 
Satz 2 belegt, stehen alle vom 1. Januar 
1968 an entrichteten freiwilligen Beiträge 
den Pflichtbeiträgen gleich."' 

2. Artikel 5 § 6 wird gestrichen. 

Bonn, den 19. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 11 	 Umdruck 313 

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, 
FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ge- 
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setzes zur weiteren Reform der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und über die Fünfzehnte Anpas-
sung der Renten aus den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen sowie über die Anpassung der Geld-
leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Rentenreformgesetz - RRG) (Drucksachen VI/2153, 
VI/2584, VI/2916, VI/3325, VI/2585, VI/3448, M/3363) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 § 4 werden vor den Worten „In § 615 
Abs. 2 Satz 1" die Zahl „1." eingefügt und folgende 
Nummer 2 angefügt: 

,2. Nach § 891 wird folgender § 891 a eingefügt: 

„§ 891 a 

(1) Die See-Berufsgenossenschaft kann unter 
ihrer Haftung mit Genehmigung des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung für die 
Gewährung eines Überbrückungsgeldes (See-
mannsrente) nach Vollendung des 55. Lebens-
jahres sowie eines Überbrückungsgeldes auf Zeit 
bei einem früheren Ausscheiden aus der See-
schiffahrt an Seeleute eine Seemannskasse mit 
eigenem Haushalt einrichten. Die Mittel für die 
Seemannskasse sind im Wege der Umlage durch 
die Reeder aufzubringen. Das Nähere, insbeson-
dere über die Voraussetzungen und den Um-
fang der Leistungen sowie die Festsetzung und 
die Zahlung der Beiträge bestimmt die Satzung 
der Seemannskasse; die Satzung kann eine Be-
teiligung der Seeleute an der Aufbringung der 
Mittel vorsehen. Die Satzung bedarf der Geneh-
migung des Bundesversicherungsamtes. 

(2) Die Organe und die Geschäftsführung der 
See-Berufsgenossenschaft vertreten und verwal-
ten die Seemannskasse nach deren Satzung. Die 
Aufsicht über die Seemannskasse führt das Bun-
desversicherungsamt. 

(3) Soweit die Seemannskasse bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben die Seekasse in An-
spruch nimmt, hat sie die der Seekasse hierdurch 
entstehenden Verwaltungskosten in vollem Um-
fang zu erstatten."' 

Bonn, den 20. September 1972 

Wehner und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 

Anlage 12 	 Umdruck 314 (neu) 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes 
zur weiteren Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und über die Fünfzehnte Anpassung der 
Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen 
sowie über die Anpassung der Geldleistungen aus 
der gesetzlichen Unfallversicherung (Rentenreform-
gesetz - RRG) (Drucksachen VI/2153, VI/2584, 
VI/2916, VI/3325, V1/2585, VI/3448, VI/3363) 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 5 erhält § 10 folgende Fassung: 

„§ 10 

1. Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am 1. Januar 1973 in Kraft. 

2. Es treten in Kraft mit Wirkung vom 1. Januar 
1971 Artikel 2 § 1 Nr. 13 und Artikel 2 § 2 Nr. 15 
mit Wirkung vom 1. März 1972 

Artikel 1 § 1 Nr. 16, Artikel 1 § 2 Nr. 16 und 
Artikel 1 § 3 Nr. 14 

am Tage nach der Verkündung 

Artikel 1 § 1 Nr. 2 Buchstabe c bis f, Nr. 5, 6, 6 a, 
8, 11, 13, 17, 17 a, 18, 23, 27 a, 28 Buchstabe a, 
28 Buchstabe c, soweit er den § 1385 Abs. 4 Buch-
stabe b ändert, Nr. 29, 30, 39, 39 a, 40, 45, 47 
Artikel 1 § 2 Nr. 2 Buchstabe c und d, Nr. 5, 6, 
6 a, 8, 11, 13, 17, 17 a, 18, 23, 27 a, 28 Buchstabe a 
und Buchstabe c, soweit er den § 112 Abs. 4 
Buchstabe b ändert, Nr. 29, 30, 39, 39 a, 40, 45, 47 
Artikel 1 § 3 Nr. 6, 10, 14 a,  17, 22 a 

Artikel 2 § 1 Nr. 01, 01 a, 1 a, 2 a, 6, 10, 11 a, 
Artikel 2 § 2 Nr. 1, 1 a, 2 a, 3 a, 4, 8, 12, 13 a, 16, 
Artikel 2 § 3 Nr. 1, 3, 5, 8, 11, Artikel 2 a und 
Artikel 3 § 6 Nr. 6, 7 Buchstabe a 

Artikel 4 §§ 1 bis 14, § 16, Artikel 5 § 5, § 8 
am 1. Juli 1973 Artikel 1 § 1 Nr. 12, Artikel 1 § 2 
Nr. 12, Artikel 1 § 3 Nr. 9 Buchstabe c, Artikel 3 
§ 6 Nr. 3 

am 1. Januar 1974 Artikel 1 § 1 Nr. 1, 26, 27, Ar-
tikel 1 § 2 Nr. 1, 26, 27, Artikel 1 § 3 Nr. 1, 21, 
Artikel 2 § 1 Nr. 8 Buchstabe a, Artikel 2 § 2 
Nr. 10 Buchstabe a, Artikel 5 § 4." 

Bonn, 20. September 1972 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 13 

Ergänzende schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
21. Juli 1972 auf die Zusatzfrage zur Mündlichen 
Frage des Abgeordneten Freiherr Ostman von der 
Leye (SPD) *) (Drucksache M/3338 Frage A 4) : 

Nach Abschluß der Ermittlungen kann ich meine 
Antwort auf Ihre Frage in der Fragestunde des 
Deutschen Bundestages vom 26. April 1972 (182. Sit-
zung) nach der Zahl der Angehörigen des öffent-
lichen Dienstes, die Mitglieder rechtsradikaler Or-
ganisationen sind, nach dem Stand vom 1. Juni 1972 
wie folgt ergänzen: 

Den Sicherheitsbehörden des Bundes und der 
Länder sind insgesamt 1487 Mitglieder rechtsradi-
kaler Organisationen bekannt, die im öffentlichen  

*) Siehe 182. Sitzung, Seite 10631 C 
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Dienst des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
sonstiger öffentlich-rechtlicher Dienstherren stehen 
oder gestanden haben. Diese Zahl schließt 662 Per-
sonen ein, deren Mitgliedschaft in rechtsradikalen 
Gruppen nicht mehr sicher ist. 

Auf die einzelnen Dienstherren verteilen sich die 
Mitglieder rechtsradikaler Organisationen wie folgt: 

Bund 	  829 

Länder 	  387 

Gemeinden 	  109 

Sonstige öffentlich-rechtliche Dienst- 
herren  	162 

Gesamtzahl 	  1 487 

Die Aufgliederung nach Laufbahngruppen und 
vergleichbaren Vergütungsgruppen ergibt folgendes 
Bild: 

Einfacher Dienst 
bzw. vergleichbare 
Vergütungsgruppen 	 317 (rd. 21 %) 

Mittlerer Dienst 
bzw. vergleichbare 
Vergütungsgruppen 	 756 (rd. 51 %) 

Gehobener Dienst 
bzw. vergleichbare 
Vergütungsgruppen 	 294 (rd. 20 %) 

Höherer Dienst 
bzw. vergleichbare 
Vergütungsgruppen 	 120 (rd. 8 %) 

Mitglieder der Nationaldemokratischen Partei 
Deutschlands (NPD) sind bei den einzelnen Dienst-
herren in folgender Zahl beschäftigt: 

Bund 	  800 

Länder 	  343 

Gemeinden 	  101 

Sonstige öffentlich-rechtliche 
Dienstherrn 	  155 

Unter der Gesamtzahl von 	 1 399 

befinden sich 599 Personen, bei denen nicht 
feststeht, ob sie noch der NPD angehören. 

Anderen rechtsradikalen Organisationen, wie 
z. B. dem „Deutschen Kulturwerk Europäischen Gei-
stes" (DKEG), der „Aktion Neue Rechte" (ANR), 
der „Aktion Oder-Neiße" (AKON) u. a., gehören 
bei den einzelnen Dienstherren folgende Personen 
an: 

Bund 	  29 

Länder 	  44 

Gemeinden 	  8 

Sonstige öffentlich-rechtliche Dienstherren 7 

Gesamtzahl 	  88 

Darunter befinden sich 63 Personen, bei denen 
nicht sicher ist, ob sie noch der jeweiligen Organi-
sation angehören. 

In der Bundesverwaltung verteilen sich die NPD-
Mitglieder auf die Geschäftsbereiche folgender Res-
sorts:  

Bundesminister für Verkehr und 
Bundesminister für Post- und Fernmelde-
wesen 	  354 

davon Bundesbahn: 	  164, 

Bundespost: 	  185 

Bundesminister der Verteidigung 	 376 
Bundesminister für Wirtschaft und Finan- 
zen 	  49 

Geschäftsbereiche anderer Ressorts 	 21 

Gesamtzahl 	  800 

In den Ländern sind NPD-Mitglieder in folgenden 
Verwaltungszweigen (einschließlich Gerichtsbarkeit) 
beschäftigt: 

Schulen 	  91 

Justiz 	  59 

Finanzverwaltung 	  53 

Polizei 	  48 

Sonstige Verwaltungszweige 	 92 

Gesamtzahl 	  343 

Abschließend muß noch darauf hingewiesen wer-
den, daß sich bei diesen Angaben Dunkelziffern 
nicht ausschließen lassen. Andererseits werden auch 
die genannten Zahlen angesichts der im rechtsradi-
kalen Lager starken Mitgliederfluktuation und der 
in den rechtsradikalen Organisationen immer noch 
anhaltenden Austrittswelle inzwischen schon wieder 
geringer geworden sein. 

Entsprechend Ihrer Anregung in der Fragestunde 
am 26. April 1972 werde ich dieses Schreiben allen 
Mitgliedern des Deutschen Bundestages zuleiten. 

Anlage 14 

Zusätzliche schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 22. Juni 1972 auf die Zusatzfrage zur Münd-
lichen Frage des Abgeordneten Vogt (CDU/CSU) *) 
(Drucksache VI/3495 Frage A 40) : 

Nach den mir vom Kontaktbüro für Verbraucher-
aufklärung zugegangenen Informationen haben die 
REWE-Zentralorganisationen ihre weitere Teil-
nahme zugesagt. Auch vom Edeka-Verband liegt 
eine grundsätzliche Zusage vor. Gegenwärtig wird 
eine Besprechung zur Klärung der Modalitäten vor-
bereitet. 

Von seiten der Handelskette A & 0 Offenburg 
liegt eine grundsätzliche Zusage seit Frühjahr 1972 
vor. Der Leiter des Kontaktbüros wird in Kürze mit 
den Bundesvertriebsleitern der A & 0 und allen 
Marketingleitern der angeschlossenen Kettenmit- 

*) Siehe 191. Sitzung, Seite 11186 B 
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glieder zur Behandlung von Einzelfragen zusammen-
treffen. 

Die direkten Gespräche zwischen Kontaktbüro 
und SPAR-Zentrale Frankfurt/Main sind unterbro-
chen, da eine Entscheidung des Hauptverbandes des 
deutschen Lebensmitteleinzelhandels weitere Ver-
handlungen mit einzelnen wirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen nicht opportun erscheinen ließen. Die 
Delegierten der Hauptversammlung des Hauptver-
bandes des deutschen Lebensmitteleinzelhandels ha-
ben am 10. Mai dieses Jahres in Hannover einstim-
mig die Beteiligung des deutschen Lebensmittel-
einzelhandels am Projekt „Hausfrauen-Parlament" 
entschieden. Einer Vereinbarung zwischen Haupt-
verband und Kontaktbüro entsprechend wird nun-
mehr der Hauptverband seinerseits die Gruppen des 
deutschen Lebensmitteleinzelhandels zur Beteiligung 
auffordern und eine Kommission von verantwort-
lichen Marketing-Fachleuten berufen. Dieser Kom-
mission gehören auch die Vorsitzenden der nach dem 
Konzept des Kontaktbüros zu bildenden 20 Haus-
frauenausschüsse an. Diese 20 Vorsitzenden sollen 
von der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher in 
verbraucherpolitischen Fragen betreut werden. Art 
und Ausmaß der Betreuung sollen in Verhandlun-
gen mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher 
vereinbart werden. Eine Umfrage des Hauptverban-
des des deutschen Lebensmitteleinzelhandels bei sei-
nen Landesverbänden und Besprechungen, die vom 
Kontaktbüro mit den Landesverbänden geführt wur-
den, lassen erkennen, daß auf der für die praktische 
Ausschußarbeit wichtigen regionalen Ebene eine 
starke Beteiligung der einzelnen Gruppen des deut-
schen Lebensmitteleinzelhandels und -großhandels 
zu erwarten ist. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. September 1972 auf die Mündlichen Fragen der 
Abgeordneten Frau Kalinke (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/3783 Fragen A 65 und 66) : 

Hält die Bundesregierung die Auffassung der landwirtschaft-
lichen Alterskassen für richtig, daß der Zuschuß zur Krankenver-
sicherung der Rentner den Landwirten im Zeitpunkt der Erfüllung 
der Voraussetzungen für den Bezug von Altersgeld versagt wer-
den kann, wenn sie sich als Aktive bis zum 31. Dezember 1972 
von der Versicherungspflicht der Landwirtschaft haben befreien 
lassen? 

Hält die Bundesregierung das Angebot von Kostenerstattung 
„auf Wunsch" bei der Alterskasse für Gartenbau für zulässig, 
obwohl der frühere Staatssekretär Dr. Auerbach im Namen der 
Bundesregierung gegenüber dem Parlament ausdrücklich erklärt 
hat, daß das Gesetz den RVO-Kassen ausnahmslos die Kosten-
erstattung verbietet 

Nach § 94 Abs. 4 des Gesetzes über die Kranken-
versicherung der Landwirte erhalten die von der 
Versicherungspflicht befreiten Altenteiler einen Zu-
schuß zu ihrem privaten Krankenversicherungs-
beitrag. Die Voraussetzungen der Befreiung erge-
ben sich aus § 94 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 
die Kankenversicherung der Landwirte. Unser Haus 

kann keinen Grund dafür erkennen, künftig den von 
1 der Versicherungspflicht befreiten Altenteilern den 

Zuschuß zu ihrem Krankenversicherungsbeitrag 
dann zu versagen, wenn sie sich als aktive Land-
wirte oder als mitarbeitende Familienangehörige 
von der Versicherungspflicht befreien lassen. 

Das Leistungsrecht der Krankenversicherung der 
Landwirte entspricht abgesehen von Sonderrege-
lungen, die durch die besonderen Verhältnisse in 
der Landwirtschaft bedingt sind — demjenigen der 
allgemeinen gesetzlichen Krankenversicherung. Da-
her sind die Leistungen wie auch sonst in der ge-
setzlichen Krankenversicherung Sachleistungen, so-
welt nichts Abweichendes bestimmt ist. Hierzu ver-
weise ich auf die Ausführungen in der Begründung 
zum Regierungsentwurf in der Bundestags-Druck-
sache VI/3012. Ausnahmen ergeben sich nur für die 
vorgesehenen Geldleistungen und Zuschüsse. Bei 
den Sachleistungen sieht das Gesetz keine Erstat-
tung der vom Versicherten aufgewendeten Kosten 
VOL  

Zu dem Angebot der Alterskasse für den Garten-
bau, den künftigen Mitgliedern der landwirtschaft-
lichen Krankenkasse für den Gartenbau auf deren 
Wunsch Kostenerstattung zu gewähren, habe ich 
das Bundesversicherungsamt als Aufsichtsbehörde 
dieses Versicherungsträgers schon vor Ihrer An-
frage um Stellungnahme gebeten. Sobald mir diese 
vorliegt, werde ich Sie unterrichten. 

Da ich nicht befugt bin, Frau Kollegin, Gesetze in 
einer die Beteiligten bindenden Weise auszulegen, 
kann ich diese Antworten — dafür bitte ich um 
Verständnis — nur unter dem Vorbehalt geben, 
daß die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nicht 
anders entscheiden. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
20. September 1972 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Geisenhofer (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/3783 Frage A 67): 

Aus welchen Gründen wird im Sozialbericht 1972 der im Sozial-
bericht 1971 angesprochene gesetzliche Bildungsurlaub für Arbeit-
nehmer nicht mehr erwähnt? 

Die Bundesregierung hat in ihren Sozialberichten 
darauf hingewiesen, daß Umfang und Verteilung 
der Ansprüche auf Bildungsurlaub unter Berück-
sichtigung der vorhandenen und erforderlichen Ka-
pazitäten und auch hinsichtlich der gesamtwirt-
schaftlichen Auswirkungen eingehend geprüft wer-
den müssen. Diese Vorarbeiten sind aufgenommen 
worden. In der Sozialpolitischen Gesprächsrunde 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialord-
nung wurde 1971 die Bildung eines Arbeitskreises 
beschlossen, der einen Bericht zu den von mir ge-
nannten Fragen zu erarbeiten hatte. Dieser Arbeits-
gruppe gehörten neben Vertretern der Sozialpartner 
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und wissenschaftlichen Institute sowie der Bundes-
ressorts auch Vertreter der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung und der Kultusminister-Konferenz 
an. Im Sozialbericht 1972 konnte das von der Ar-
beitsgruppe erarbeitete Zahlenmaterial nicht mehr 
berücksichtigt werden, da es erst nach Redaktions-
schluß von der Sozialpolitischen Gesprächsrunde ge-
billigt wurde. 

Zur Zeit laufen ferner empirische Untersuchungen 
und Forschungsaufträge, die sich auf den Bildungs-
urlaub beziehen. Auch bei einigen am Bildungs-
urlaub interessierten Gruppen und Verbänden wer-
den Modellversuche vorbeitet. 

Im übrigen hat die Bundesregierung ihre Politik 
der schrittweisen Einführung eines Bildungsurlaubs 
für die weit über 100 000 Personen umfassende 
Gruppe der Betriebsratsmitglieder und Jugendver-
treter im neuen Betriebsverfassungsgesetz bereits 
verwirklicht. Hierauf ist im Sozialbericht 1972 auf 
Seite 35 ausdrücklich hingewiesen worden. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Berkhan 
vom 20. September 1972 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Kater (SPD) (Drucksache VI/3783 
Fragen A 73 und 74) : 

Kann die Bundesregierung die Berichte in der Zeitschrift „Der 
Spiegel" Nr. 28/1972 und in der Zeitung „Metall" Nr. 17/1972 
bestätigen, wonach der Bundesrechnungshof festgestellt haben 
soll, daß in den Jahren 1968 und 1969 über 150 000 Gewehre 
vom Bundesverteidigungsministerium als „verschwunden" ge-
meldet wurden? 

Was hat die Bundesregierung veranlaßt, um die in diesen 
Berichten angegebenen Vorgänge zu klären? 

Der Bundesrechnungshof hat im Jahre 1970 an-
läßlich der Entlastung der Bundesregierung wegen 
der Bundeshaushaltsrechnungen für die Haushalts-
jahre 1968 und 1969 die Beschaffung von Sturm-
gewehren überprüft. Hierbei wurden u. a. die seit 
1956 beschafften bzw. übernommenen Gewehre mit 
den Bestandsübersichten verglichen. Im Zeitpunkt 
der Prüfung ist zunächst 151 761 Gewehren fest-
gestellt worden. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat an-
schließend sofort eine Nachprüfung der Belege vor-
genommen und Sonderprüfung sowie Sonderinven-
turen eingeleitet. Hierbei konnte fast die gesamte 
Differenzsumme nachgewiesen werden. 

Die von Ihnen zitierten Pressemeldungen, 
„150 000 Gewehre seien verschwunden", treffen so-
mit nicht zu. 

Abschließend darf ich Ihnen mitteilen, daß die 
Angelegenheit im Einvernehmen mit dem Bundes-
rechnungshof zwischenzeitlich abgeschlossen wer-
den konnte. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 19. September 1972 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) (Druck-
sache VI/3783 Fragen A 75 und 76) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß durch eine 
Verbesserung der Richtlinien zu dem Gesetz über die Ableistung 
eines freiwilligen sozialen Jahres eine größere Zahl von Mäd-
chen sich bereit finden würde, einen wertvollen Beitrag zur 
Lösung schwieriger sozialer Fragen, wie die Entlastung kinder-
reicher Familien, Krankenbetreuung und Fürsorge für alte Men-
schen, zu leisten? 

Ist die Bundesregierung bereit, Voraussetzungen dafür zu schaf

-

fen, diejenigen, die ein freiwilliges Jahr ableisten, in der 
Folgezeit bei der Berufsausbildung, besonders etwa durch bevor-
zugte Bereitstellung von Studienplätzen und bevorzugte Teil-
nahme an anderen beruflichen Förderungsmöglichkeiten bis hin 
zu Auslandsstipendien, zu unterstützen und entsprechend den 
eventuell möglichen Vergünstigungen intensiv für die Ableistung 
eines freiwilligen sozialen Jahres zu werben? 

Zu dem Gesetz über die Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres vom 17. August 1964 sind 
keine Richtlinien erlassen. Änderungen müßten im 
Gesetz vorgenommen werden. 

Die Durchführung des Gesetzes hat mehrere Fra-
gen aufgeworfen, die überprüft werden müssen und 
eventuell eine Novellierung erforderlich machen. 
Zur Beratung dieser Fragen treffen die Vertreter 
der Trägerverbände am 21. September 1972 mit Ver-
tretern des Bundesministeriums für Jugend, Familie 
und Gesundheit zusammen. 

Durch eine Novelle wird allerdings der Per-
sonenkreis, der ein freiwilliges soziales Jahr ab-
leisten will, nicht wesentlich erweitert werden 
können. Die Zahl der Teilnehmer am Dienst des 
sozialen Jahres hat sich in den letzten Jahren stän-
dig vergrößert. Im Jahre 1971 wurde erstmalig die 
Zahl von 2 500 Helfern überschritten. 

Die bereits bestehenden Bundesbestimmungen 
bieten viele Möglichkeiten der beruflichen Förde-
rung, die auch den Teilnehmern am freiwilligen 
sozialen Jahr zugute kommen. Ich verweise bei-
spielsweise auf das Bundesausbildungsförderungs-
gesetz. Die Gewährung von Ausbildungsbeihilfen 
nach diesem Gesetz steht jedem zu, der die ent-
sprechenden Ausbildungsgänge durchläuft und die 
sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt. 

Für bestimmte Ausbildungen wird nach den in 
den einzelnen Ländern getroffenen Regelungen, die 
leider allerdings nicht einheitlich sind, das soziale 
Jahr als Praktikum, wenn ein solches vorgeschrie-
ben ist, anerkannt. 

Auf die besondere Bereitstellung von Studien-
plätzen hat der Bund keinen Einfluß. Hierfür sind 
die Länder zuständig. 

Für die Werbung zur Teilnahme am freiwilligen 
sozialen Jahr sorgen die Träger selbst. Die Träger 
erhalten erhebliche Beträge aus Bundesmitteln da

-

für. 
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Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Haar vom 
20. September 1972 auf die Mündliche Frage der 
Abgeordneten Frau Dr. Timm (SPD) (Drucksache 
VI/3783 Frage A 84) : 

Da es über dem Stadtgebiet von Offenbach und dem Landkreis 
Offenbach, hier besonders über die Stadt Neu-Isenburg, immer 
wieder zu erheblichen Lärmbelästigungen der Bevölkerung durch 
entweder zu tief oder nicht in der vorgesehenen Schneise flie-
gende Flugzeuge kommt, frage ich die Bundesregierung, welche 
Möglichkeiten sie hat, nach dem geltenden Luftverkehrsgesetz 
und der Luftverkehrsordnung effektiver als bisher gegen solche 
Fluglärmsünder vorzugehen, und ob dem erwähnten Raum in der 
Zukunft besondere Aufmerksamkeit in bezug auf die Verletzung 
der bestehenden Regelungen gewidmet werden kann. 

Möglichkeiten, Verstöße gegen Lärmschutzvor-
schriften zu verfolgen, bestehen nach den Vorschrif-
ten des Luftverkehrsgesetzes und der Luftverkehrs-
ordnung. Diese Vorschriften sind ausreichend. Pro-
bleme ergeben sich eher aus den Schwierigkeiten bei 
der konkreten Feststellung von Verstößen in rein 
tatsächlicher Hinsicht. Durch die Einführung von 
Lärmmeßgeräten in der unmittelbaren Umgebung 
fast aller Verkehrsflughäfen ist jedoch die Effektivi-
tät wesentlich gesteigert worden, Verstöße festzu-
stellen und auf der Grundlage der gesetzlichen Vor-
schriften zu ahnden. 

Ich möchte noch erwähnen, daß exakt festgelegte 
Start- und Landeverfahren dazu beitragen, die 
Lärmbelästigungen zu reduzieren. Es muß allerdings 
berücksichtigt werden, daß Abweichungen von die-
sem Start- und Landeverfahren nicht immer zu ver- 
meiden sind. Die Belange der Flugsicherheit kön-
nen derartige Abweichungen rechtfertigen, weil 
die Sicherheit des Luftverkehrs Vorrang hat. 

Zu bemerken ist noch, daß besondere Dienst-
anweisungen die zuständigen Behörden zu beson-
derer Aufmerksamkeit bei der Feststellung und 
Verfolgung von Verstößen gegen Lärmschutzvor-
schriften anweisen. Dies gilt vor allem auch für 
den Raum von Offenbach. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Haar vom 
20. September 1972 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/3783  Frage A 85) : 

In welchem Umfang ist die Bundesregierung im nationalen 
und internationalen Rahmen den in der Arbeitsgruppe Flaggen-
protektionismus erarbeiteten Vorschlägen der Verkehrsminister 
und -senatoren der Küstenländer zur Bekämpfung des Flaggen-
protektionismus gefolgt? 

Einigen der von den Verkehrsministern und 
-senatoren der Küstenländer in ihrem Schreiben 
vom 11. Oktober 1971 an den Bundesverkehrsmini-
ster gemachten Vorschlägen zur Bekämpfung des 
Flaggenprotektionismus wird schon seit geraumer 
Zeit mit Erfolg Rechnung getragen. Dazu gehören 
z. B. Transportklauseln in Kapitalhilfeverträgen und 
deren Überwachung sowie die Vermittlung tech

-

nischen und organisatorischen „know how's" an Ent-
wicklungsländer zum Aufbau von Handelsflotten. 
Dem Vorschlag, Nichtdiskriminierungsklauseln in 
Handelsverträgen der EG aufzunehmen, wird ge-
genwärtig in der Weise Rechnung getragen, daß sich 
die Bundesregierung wie bisher bei Handelsver-
tragsverhandlungen der EG mit Drittländern nach-
drücklich dafür einsetzen wird, in die Verträge Be-
stimmungen aufzunehmen, die den Flaggenprotek-
tionismus des Partnerlandes ausschalten. Dement-
sprechend sind Schiffahrtsfragen bereits Bestand-
teil der Handelsvertragsverhandlungen der EG mit 
Argentinien und Uruguay gewesen, dasselbe ist 
für die bevorstehenden Verhandlungen mit Brasi-
lien beabsichtigt. 

Dem Schutz der Ladungsanteile deutscher Linien-
reedereien soll gem. dem Beschluß des Bundes-
tages vom 18. Juni 1971 die Einführung eines Ge-
nehmigungsvorbehalts für Ladungsaufteilungsab-
kommen im Rahmen des Außenwirtschaftsgesetzes 
dienen. Die Bundesregierung bereitet jetzt eine ent-
sprechende Rechtsvorschrift vor, nachdem die er-
forderliche Prüfung durch die beteiligten Bundes-
ressorts inzwischen abgeschlossen worden ist. 

Die Bundesregierung erörtert im übrigen den 
Komplex Flaggenprotektionismus laufend mit den 
anderen Schiffahrtsländern der Consultative Shipp-
ing Group — CSG — sowie im Rahmen der OECD. 
Dabei fühlt sie sich allerdings auch gebunden an 
internationale Verpflichtungen, wie sie z. B. im 
Rahmen der OECD bestehen. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Haar vom 
20. September 1972 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Hösl (CDU/CSU) (Drucksache VI/3783 
Frage A 86) : 

Trifft es zu, daß die Transitvereinbarung in Erfüllung des 
Viermächte-Abkommens über Berlin nicht ausdrücklich auf den 
Schiffsverkehr zwischen Westdeutschland und denjenigen West-
berliner Wasserstraßen erstreckt wurde, die nur auf dem Weg 
durch den Sowjetsektor zu erreichen sind, und was unternimmt 
die Bundesregierung gegebenenfalls, die „DDR"-Behörden zu 
veranlassen, auch auf diesen Verkehr die Transitvereinbarungen 
anzuwenden? 

Das Abkommen über den Transitverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und Berlin 
(West) gilt für den Binnenschiffsverkehr unabhän-
gig davon, ob die auf der Havel in Berlin (West) 
eintreffenden Binnenschiffe anschließend die in Ber-
lin (Ost) gelegenen Wasserstraßen zwischen der 
Marschallbrücke und Britzer Zweigkanal durchfah-
ren. 

Die Frage, welche Vorschriften während der 
Durchfahrt durch die in Berlin (Ost) gelegenen Was-
serstraßen gelten, ist in Verhandlungen zwischen 
den Staatssekretären Bahr und Dr. Kohl angeschnit-
ten worden. 

Über Einzelfragen der Durchführung des Schiffs-
verkehrs auf diesen Wasserstraßen wird gegen- 
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wärtig noch in der nach Artikel 19 des Transitab-
kommens errichteten Kommission gesprochen. Diese 
Erörterungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Haar vom 
20. September 1972 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/3783 Frage A 87): 

Wie begründet die Bundesregierung den Bildaufdruck auf Post-
karten, und ist darin im Hinblick auf die Einschränkung des 
Platzes und die erzielten Werbeeinnahmen nicht eine erneute 
Gebührenerhöhung zu sehen? 

Bildpostkarten gibt es bereits seit 1925; an ihrer 
Gestaltung und der Einteilung des Platzes hat sich 
grundsätzlich nichts geändert. Von einer erneuten 
Gebührenerhöhung im Hinblick auf die Einschrän-
kung des Schreibraumes und die erzielten Werbe-
einnahmen kann also nicht die Rede sein. 

Als Unternehmen, das nach wirtschaftlichen 
Grundsätzen arbeitet, stellt die Deutsche Bundes-
post der Deutschen Postreklame GmbH gegen Ent-
gelt bestimmte Einrichtungen — u. a. auch Bild-
postkarten — für Wirtschaftswerbung zur Ver-
fügung. Auf diesen Bildpostkarten werben Städte, 
Bäder und Kurorte für die Eigenart der Orte so-
wie die Veranstalter von Kongressen, Ausstellun-
gen, Festspielen u. ä. für ihre Veranstaltungen. 

Für den Postkunden besteht im übrigen kein 
Zwang zum Kauf dieser Bildpostkarten. Er hat die 
Wahl, Postkarten mit oder ohne Abbildungen zu 
kaufen. 
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